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Anmerkung: Kapitalintensität gemessen als Bruttoanlagevermögen (Bauten, Ausrüstungen und sonstige Anlagen) zu 
Wiederbeschaffungspreisen je erwerbstätiger Person. 
Quellen: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder" 

 

Anmerkung: Kapitalintensität gemessen als Bruttoanlagevermögen (Ausrüstungen und sonstige Anlagen, ohne Bauten)  
zu Wiederbeschaffungspreisen je erwerbstätiger Person. 
Quellen: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder" 

2014 wurden in Thüringen Bruttoanlageinvestitionen in Höhe von 11,3 Mrd. EUR getätigt. Wie die 
folgende Tabelle 2-6 zeigt, liegt Thüringens Investitionsquote stabil im bundesweiten Durchschnitt. 

 

Abbildung 2-11: Kapitalintensität im Produzierenden Gewerbe (Alle Anlagen, in 1000 Euro) 
 

 

Abbildung 2-12: Kapitalintensität im Produzierenden Gewerbe (Nur Ausrüstungen, in 1000 Euro) 
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Bundesland 2010 2011 2012 2013 2014 

Bayern 22 24 23 23 23 

Brandenburg 21 21 23 22 22 

Mecklenburg-Vorpommern 23 24 24 21 22 

Rheinland-Pfalz 20 21 20 21 21 

Sachsen 23 24 23 21 21 

Sachsen-Anhalt 21 19 20 19 18 

Schleswig-Holstein 21 23 21 19 22 

Thüringen 20 21 21 20 20 

Deutschland 19 20 20 20 20 

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder" 

Unterteilt in Investitionen in neue Ausrüstung und neue Bauten zeigt die folgende Abbildung 2-13, 
dass sich die Investitionen in neue Bauten mittlerweile an den nationalen Trend angeglichen haben. 

Quellen: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder" 

Die oben beschriebene Sektoralstruktur Thüringens im Vergleich zu Deutschland spiegelt sich auch bei 
den Investitionen wider (siehe Abbildung 2-14): Während auf das Produzierende Gewerbe ein 
höherer Anteil entfällt, liegen in den Dienstleistungsbereichen mit Ausnahme öffentliche und sonstige 
Dienstleister, Erziehung und Gesundheit, Private Haushalte die Investitionen über dem Bundesdurch-
schnitt. 

Tabelle 2-6: Investitionsquote (in % des BIP) 

Abbildung 2-13: Entwicklung der Investitionen in neue Anlagen in allen Wirtschaftsbereichen in Thürin-
gen und in Deutschland (Index 2010 = 100) 
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Quellen: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder" 

Die Entwicklung der Kapitalintensität im Vergleich zu den anderen betrachteten Bundesländern weist 
darauf hin, dass Thüringen bezogen auf die Erwerbstätigen einen größeren Kapitalstock aufbauen 
konnte (Abbildung 2-15). 

Abbildung 2-14: Verteilung der Investitionen in neue Anlagen auf Wirtschaftsbereiche in Thüringen und 
in Deutschland 2014 (in %) 
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Quellen: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder" 

2.3.4 Betriebsgrößenstruktur und Gründungsaktivität 

2.3.4.1 Betriebsgrößenstruktur 

Die Größenstruktur der Thüringer Betriebe in den einzelnen Wirtschaftsabschnitten (Anhang 1) 
weicht kaum von der Deutschlands insgesamt ab. In Thüringen liegt der Anteil der Kleinstunter-
nehmen mit weniger als zehn Beschäftigten bei 90%, bei weiteren 8% handelt es sich um kleine 
Unternehmen, knapp 2% sind mittlere Unternehmen und nur 0,3% sind große Unternehmen. In eini-
gen Bereichen wie dem Verarbeitenden Gewerbe ist der Anteil der Betriebe mit weniger als zehn Be-
schäftigten geringer als im Bundesdurchschnitt. Wie im Bundesdurchschnitt ist der Anteil der Betriebe 
mit mehr als 249 Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe mit 1,6% in Thüringen und 1,8% in 
Deutschland insgesamt am höchsten. Der Vergleich mit den Werten des Jahres 2010 zeigt, dass der 
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Verkehr und Lagerei sowie das Gastgewerbe eine 
starke Abnahme der Anzahl der Betriebe verzeichneten. Für Deutschland insgesamt zeigen sich hier 
ähnliche Tendenzen. Allerdings verliert auf Bundesebene das Verarbeitende Gewerbe im Verhältnis 
deutlich mehr Betriebe. 

Abbildung 2-15: Kapitalintensität (Verhältnis Kapitalstock zu Erwerbstätigem, Index 2000 = 100) 
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Eine eingehende Analyse des Produzierenden Gewerbes zeigt jedoch, dass in Thüringen insbesondere 
Betriebe mit mehr als 1.000 Beschäftigten unterrepräsentiert sind (Anhang 2). Nur 0,3% (Anzahl 
sechs) der Betriebe2 haben mehr als 1.000 Beschäftigte. Auf die Größenklasse 500 bis 1.000 Beschäf-
tigte entfallen 1,9% der Betriebe. Entsprechend tragen die großen Unternehmen unterdurchschnitt-
lich stark zur Umsatzgenerierung in Thüringen bei. 

2.3.4.2 Gründungsaktivitäten 

Wie Abbildung 2-16 zeigt, nehmen sowohl in Thüringen als auch in Deutschland insgesamt die Anzahl 
der gewerblichen Existenzgründungen ab. Ebenso ist der Trend bei den Liquidationen rückläufig. 
Auffällig ist jedoch, dass insbesondere im Fall der Existenzgründungen die Schere zwischen dem thü-
ringischen Trend und dem auf nationaler Ebene zwischen 2010 und 2014 aufgegangen ist. Wurden in 
Thüringen 2006 noch 10.900 Existenzen gegründet, waren es 2016 nur noch etwa 4.600. Rund 8% 
beträgt der jährliche Rückgang der Existenzgründungen in Thüringen. Ein ähnlicher Trend ist in allen 
ostdeutschen Bundesländern festzustellen. Der Bundesdurchschnitt beträgt -5,0% zwischen 2010 und 
2016. In Thüringen liegt die Anzahl der Liquidationen inzwischen um 1.700 über der Anzahl der Exis-
tenzgründungen. Dies entspricht ebenfalls dem bundesweiten Trend – in keinem Bundesland über-
steigen die Existenzgründungen die Anzahl der Liquidationen. 

Quellen: IfM Bonn. 

Die sinkenden Gründungsaktivitäten bundesweit stehen vermutlich in Zusammenhang mit der positiven 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Bei einer Arbeitslosenquote von nur noch 6,7% 2016 in Thüringen 
reduziert sich der Anteil derjenigen Personen, die sich aufgrund drohender oder bestehender Arbeitslosig-
keit selbständig machen (s.o.). Vor diesem Hintergrund ist eine abnehmende Gründungsaktivität nicht per 
se negativ zu bewerten. Da insbesondere von Gründungen in technologie- und wissensintensiven Branchen 
positive Impulse in Bezug auf Beschäftigungsaufbau und Wertschöpfung ausgehen, stellt sich die Frage 
nach der Entwicklung in diesen Bereichen. Wie aus dem Gründer- und Unternehmerreport Thüringen 

                                                           
2 Betriebe mit 20 und mehr tätigen Personen. 

Abbildung 2-16: Entwicklung der gewerblichen Existenzgründungen und Liquidationen in Thüringen und 
in Deutschland (Index 2010 = 100) 
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2015 (Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) 2015) hervorgeht, sind 
die Gründungsaktivitäten im High-Tech-Bereich ebenfalls rückläufig, jedoch weniger stark als die Grün-
dungsaktivitäten insgesamt. Darüber hinaus ist eine Trendwende seit 2014 festzustellen, die allerdings im 
jüngsten Gründer- und Unternehmerreport nicht bestätigt werden kann (Thüringer Zentrum für Existenz-
gründungen und Unternehmertum (ThEx) 2016). 

Thüringen hat im Vergleich zu Deutschland einen höheren Anteil High-Tech-Gründungen: Während in 
Thüringen der Anteil 2014 bei 9,1% lag, beträgt der Bundesdurchschnitt 7,7%. Im Jahr 2015 machten die 
Hightech-Gründungen in Thüringen 5,8% aller Gründungen aus, in Deutschland gesamt hingegen 7,4%. Mit 
einem Anteil von 0,4% positioniert sich der Freistaat in Bezug auf den Anteil der Spitzentechnologiegrün-
dungen an erster Position unter den deutschen Bundesländern. Ein positives Bild zeigt sich auch für die 
Gründungen im Bereich der Forschungsintensiven Industrie (Hoch- und Spitzentechnologiegründungen): 
1,2% in Thüringen gegenüber 0,9% in Deutschland insgesamt. Auf die technologieorientierten Dienstleis-
tungen entfällt ein Anteil von 4,6% in Thüringen gegenüber 6,4% in Deutschland. 

2.3.5 Forschung und Entwicklung sowie Innovationen 

Die Bedeutung der technologieintensiven Branchen in Thüringen wird auch bei der Betrachtung ihrer 
Anteile an den Beschäftigten insgesamt deutlich (siehe Abbildung 2-17): In Thüringen entfallen 3,5% 
der Beschäftigten auf die Spitzentechnologiesektoren3. Unter den betrachteten Bundesländern erzie-
len nur Bayern und Sachsen höhere Werte. 

Quellen: Eurostat.  

                                                           
3 Definition entsprechend Eurostat. 

Abbildung 2-17: Anteil der High-Tech-Branchen und wissensintensiven Dienstleistungen an der 
Gesamtbeschäftigung 2016 (in %) 
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An zweiter Stelle unter den betrachteten Bundesländern liegt Thüringen bei den Spitzentechnologie-
branchen im Verarbeitenden Gewerbe (2,0% der Beschäftigten). Dargestellt sind des Weiteren die 
wissensintensiven Marktdienstleistungen, zu denen unter anderem Rechts- und Steuerberatung, Wirt-
schaftsprüfung, Architektur- und Ingenieurbüros, Werbung und Marktforschung zählen4. Diese Dienst-
leistungen sind in Thüringen deutlich unterdurchschnittlich stark vertreten mit einem Beschäftigten-
anteil von nur 3,4%. 

Quellen: Stifterverband Wissenschaftsstatistik. 

Ebenso zeigt die Betrachtung des Personals für Forschung und Entwicklung (FuE), dass Thüringens 
Wirtschaft zu den forschungsstärksten unter den ostdeutschen Bundesländern zählt und damit auch 
z.T. vor westlichen Bundesländern rangiert. So beträgt der Anteil des FuE-Personals in der Wirtschaft 
an den Beschäftigten insgesamt in Thüringen 6,7% (siehe Abbildung 2-18). 

Die Anzahl der Personen, die in der Wirtschaft in Forschung und Entwicklung tätig sind, war in den 
vergangenen Jahren in Thüringen relativ konstant. Wie die folgende Abbildung 2-19 zeigt, erzielten 
einige Bundesländer wie Schleswig-Holstein oder Sachsen-Anhalt einen deutlichen Zuwachs. Vor dem 
Hintergrund des oben dargestellten Niveaus konnten diese Bundesländer trotz des Wachstums jedoch 
nicht zu Thüringen oder Sachsen aufschließen. 

  

                                                           
4 Folgende 2-Steller der WZ 2008 fallen hierunter: 50,51,69-71,73,74,78,80. 

Abbildung 2-18: Anteil des FuE-Personals in der Wirtschaft an den sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten 2013 (in ‰) 
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1 Ohne Mecklenburg-Vorpommern wegen geringem Ausgangsniveau und dadurch extremen Wachstum 
Quellen: Stifterverband Wissenschaftsstatistik. 

Die Stärke des Verarbeitenden Gewerbes in Thüringen und seine Bedeutung für das Innovations-
system wird auch bei der Betrachtung der Innovationsaktivitäten5 deutlich: Während der Anteil der 
Betriebe mit Produktinnovationen an allen Betrieben in Thüringen 2012 bei 45% und damit nur drei 
Prozentpunkte unter dem Wert Westdeutschlands lag, beträgt die Innovatorenquote bezogen auf alle 
Wirtschaftszweige 2012 nur 23% und liegt damit 17 Prozentpunkte unter dem westdeutschen Niveau 
(Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 2014: 84). Dieser Trend, 
dass die Thüringer Innovationsaktivitäten insgesamt deutlich unter denen des westdeutschen und 
auch des ostdeutschen Niveaus liegen, ist über die letzten Jahre konstant; ebenso aber auch der Be-
fund, dass das Verarbeitende Gewerbe Thüringens zum westdeutschen Niveau aufschließt (ebd.). Ein 
ähnliches Bild wie im Fall der Produktinnovationen zeigt sich auch für Prozessinnovationen. 

Innovierende Unternehmen haben eine große Bedeutung für den Arbeitsplatzaufbau: In Betrieben mit 
Innovationen – Produkt-und / oder Prozessinnovationen –nahm die Beschäftigung um 4,3% zu. In 
Betrieben ohne Innovationsaktivitäten nur um 0,2% (Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie 2016: 10). Für die zukünftige Entwicklung erwarten diejenigen Be-
triebe mit Innovationen häufiger eine steigende Beschäftigung. 

  

                                                           
5  Produkt- und/oder Prozessinnovationen entsprechend IAB-Betriebspanel. 

Abbildung 2-19: Entwicklung des FuE-Personals in der Wirtschaft in VZÄ1 2001 - 2013 (Index 2001 = 
100) 
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2.3.6 Regionale Disparitäten in Thüringen 

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem zeigt die folgende Abbildung 2-20 die wirt-
schaftlich starken Kreise Thüringens. Den höchsten Wert erzielt mit über 64.000 Euro je Erwerbs-
tätigem die kreisfreie Stadt Jena. Der geringste Wert liegt bei 50.750 Euro in der kreisfreien Stadt Suhl, 
und zwar um gut 5.600 Euro unter dem Landesdurchschnitt. Somit beträgt die Differenz zwischen dem 
stärksten und dem schwächsten Kreis rund 13.500 Euro. Die Disparitäten innerhalb Thüringens sind 
somit deutlich geringer als in Deutschland insgesamt: das geringste Bruttoinlandsprodukt je Erwerbs-
tätigem hat der Erzgebirgskreis (49.054 Euro), den höchsten die kreisfreie Stadt Ingolstadt (141.434 
Euro). Unter den zehn Kreisen mit dem geringsten Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem befinden 
sich zwei in Thüringen (kreisfreie Stadt Suhl und die kreisfreie Stadt Gera). 

Zwischen 2011 und 2015 betrug das durchschnittliche jährliche nominelle Wachstum 3%. Die gerings-
ten Zuwächse verzeichneten der Landkreis Sonneberg und der Landkreis Altenburger Land – beides 
Kreise, deren BIP pro Erwerbstätigen unter dem Durchschnitt Thüringens liegt. Das größte Wachstum 
in diesem Zeitraum erzielte mit einem durchschnittlichen jährlichen nominellen Wachstum von 6,7% 
die kreisfreie Stadt Eisenach.  

Quellen: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder". 

Ein gänzlich anderes Bild zeigt das Primäreinkommen6 je Einwohner (Abbildung 2-21): Hier liegt der 
Wartburgkreis an erster Stelle gefolgt von der kreisfreien Stadt Jena. Die Kreise mit dem geringsten 
Primäreinkommen je Einwohner sind der Landkreis Altenburger Land und der Kyffhäuserkreis. Im 
Vergleich mit der vorherigen Abbildung wird deutlich, dass das Primäreinkommen je Einwohner ei-

                                                           
6  Das Primäreinkommen der privaten Haushalte (einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbs-

zweck) enthält die Einkommen aus Erwerbstätigkeit und Vermögen, die den inländischen privaten Haus-
halten zugeflossen sind. 

Abbildung 2-20: Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem 2015(in Euro) 
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nerseits in den wirtschaftlich starken Kreisen hoch ist - insbesondere in der kreisfreien Stadt Jena und 
im Wartburgkreis - aber auch in den Regionen, die an Bayern und Hessen grenzen und vom dortigen 
Arbeitsmarkt beeinflusst werden. 

Quellen: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder". 

2.3.7 Zwischenfazit 

Basierend auf den oben dargestellten Ausführungen werden die Stärken, aber auch Schwächen der 
Thüringer Wirtschaft deutlich.  

2.3.7.1 Stärken 

Thüringen kann auf eine positive wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren verweisen. Das 
Bruttoinlandsprodukt ist überdurchschnittlich stark gewachsen. Die Erwerbstätigkeit ist stabil, wobei 
sich leichte Verschiebungen in der Erwerbstätigenstruktur zeigen: Während die Anzahl der Arbeiter 
und Angestellten zunimmt, nimmt die der Beamten und Selbständigen ab. Die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze erfolgte insbesondere im Einzelhandel, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Ma-
schinenbau. Weiterhin konnte Thüringen die Kapitalintensität in den letzten Jahren im Vergleich zu 
den anderen Ländern am deutlichsten steigern. Für Thüringens Wirtschaft hat das Verarbeitende Ge-
werbe ein überdurchschnittlich starkes Gewicht und ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Die 
Gründungsaktivitäten sowie auch die Beschäftigung in wissens- und technologieintensiven Branchen 
sind in Thüringen überdurchschnittlich stark ausgeprägt. Diese Stärke betrifft jedoch wiederum das 
Verarbeitende Gewerbe. 

2.3.7.2 Schwächen 

Trotz des starken wirtschaftlichen Wachstums und der Spezialisierung in einigen wissens- und 
technologieintensiven Branchen ist die Arbeitsproduktivität – gemessen hier als Bruttoinlandsprodukt 

Abbildung 2-21: Primäreinkommen je Einwohner 2014 (in Euro) 
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je Arbeitsstunde der Erwerbstätigen - weiterhin vergleichsweise niedrig. Insbesondere unter den Per-
sonen im erwerbsfähigen Alter ist ein starker Rückgang festzustellen, der auf den starken Geburten-
rückgang im Zuge der Wiedervereinigung zurückzuführen ist – die vergleichsweise geburten-
schwachen Jahrgänge nach 1990 erreichen nun das Alter der Erwerbsfähigkeit und können nicht die 
Lücke schließen, die durch den Renteneintritt geburtenstärkerer Jahrgänge entsteht. 

Während die Unternehmensgrößenstruktur gemäß der EU-Definition keine nennenswerte Differenz 
zwischen dem Bundesdurchschnitt und Thüringen aufzeigt, zeigt eine tiefere Analyse des Produzie-
renden Gewerbes jedoch, dass insbesondere Betriebe mit mehr als 1.000 Beschäftigten in Thüringen 
kaum vorhanden sind. 

Thüringens wirtschaftlich schwache Regionen liegen vor allem im Norden und Osten. Hier fällt auf, 
dass es sich dabei z.T. um Kreise handelt, die im Betrachtungszeitraum ein geringes Wirtschaftswachs-
tum aufweisen7. 

Insgesamt ist bei den dargestellten Schwächen darauf hinzuweisen, dass diese oftmals auf alle öst-
lichen Bundesländer in ähnlicher Weise zutreffen. Dies gilt beispielswiese für das Verhältnis von Be-
völkerungsentwicklung insgesamt im Vergleich zu den Personen im erwerbsfähigen Alter – alle ver-
zeichnen einen Bevölkerungsrückgang, der insbesondere die Personen im erwerbsfähigen Alter be-
trifft. 

  

                                                           
7  Zu den Kreisen mit geringem Wirtschaftswachstum zwischen 2011 und 2015 zählen die Landkreise Sonne-

berg, Altenburger Land und der Saale-Holzland-Kreis. 
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3 Ziele der GRW und ihre Operationalisierung durch die Förderregelungen 

3.1 Teilziel und Vorgehensweise 

Dieses Kapitel widmet sich den Zielen der GRW und ihrer Operationalisierung durch die Förderrege-
lungen. Einheitliche, bundesweit gültige Grundlage der Förderregelungen in den Fördergebieten ist 
der GRW-Koordinierungsrahmen, der in Abhängigkeit von den spezifischen regionalökonomischen 
Bedingungen durch landesspezifische Förderrichtlinien untersetzt werden kann. Die Entwicklung der 
Thüringer Richtlinien im Untersuchungszeitraum wird schwerpunkthaft nachgezeichnet und punk-
tuell Querbezüge zu den entsprechenden (aktuellen) Richtlinien der anderen ostdeutschen Bundes-
länder hergestellt. Methodisch basieren diese Analysen auf einem von Titze (2007b, 2008) entwickel-
ten Schema, das eine Gegenüberstellung der grundlegenden Charakteristika wie Förderfähigkeit und –
voraussetzungen, Förderarten und –intensitäten sowie Förderausschlüsse ermöglicht.8 Mittels eines 
qualitativen Vorgehens wurden die zu erhebenden Charakteristika den Förderrichtlinien sowie weite-
ren, vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (TMWWDG) 
bereitgestellten Materialien entnommen und in eine Matrix übertragen. Diese dient als Basis der 
nachfolgenden Ausführungen. 

3.2 Ziele der GRW 

Die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) ist 
das zentrale regionalpolitische Instrument Deutschlands, das bereits seit Ende der 1960er Jahre etab-
liert ist. Vor dem Hintergrund der übergeordneten Zielsetzung zur Schaffung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse in allen Regionen unterstützt dieses Instrument mittels Investitionszuschüssen die be-
sonders vom Strukturwandel betroffenen deutschen Regionen. Damit sollen Standortnachteile in 
strukturschwachen Regionen ausgeglichen werden, insbesondere durch die Stärkung ihrer Wettbe-
werbsfähigkeit und ihrer Anpassungsfähigkeit im Strukturwandel. Zentraler Fokus dabei ist die nach-
haltige Schaffung und Sicherung qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze, um darüber Einkommen und 
wirtschaftliches Wachstum zu steigern. Ansatzpunkt der GRW ist die regionale Wirtschaft, die in ihren 
Investitionsentscheidungen unterstützt wird. So trug die GRW seit ihrer Einführung zur Bewältigung 
unterschiedlicher Herausforderungen – beispielsweise den Rückgang bestimmter Industrien, der 
Zonenrandförderung oder auch dem Aufbau Ost – bei. In der gegenwärtigen Förderperiode stehen 
weiterhin der Aufholprozess in den ostdeutschen Bundesländern sowie der Strukturwandel in alt-
industrialisierten und ländlichen Regionen Westdeutschlands im Zentrum. 

Grundlegende Basis ist das Regionalfördergebiet, das sich aus der Analyse der wirtschaftsstruktu-
rellen Situation in den deutschen Arbeitsmarktregionen ergibt. Dargestellt wird dies zurzeit anhand 
eines Regionalindikators, der sich aus der durchschnittlichen Arbeitslosenquote (Zeitraumbetrach-
tung), dem Bruttojahreslohn je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Jahresbetrachtung), der 
Erwerbstätigenprognose (Zeitraumbetrachtung) und einem Infrastrukturindikator (Zeitpunktbetrach-
tung) zusammensetzt. Die Einzelindikatoren gehen in unterschiedlicher Gewichtung (Arbeitslosen-
quote: 45%, Bruttojahreslohn: 40%, Erwerbstätigenprognose und Infrastrukturindikator: jeweils 

                                                           
8 Vgl. auch Hackenbracht 2013. 



 
- 43 - 

7,5%) in den Gesamtindikator ein. Über eine Sortierung dieses Indikators können die deutschen 
Arbeitsmarktregionen in eine Rangfolge gebracht und auf dieser Basis die wirtschaftsstrukturelle 
Stärke bzw. Schwäche ermittelt werden. Dies führt gemeinsam mit dem Zielwert für den Anteil der im 
Fördergebiet wohnhaften Bevölkerung9 zur Festlegung von Gebieten, die – in unterschiedlichen Ab-
stufungen – GRW-förderfähig sind. Das für den Zeitraum 01.07.2014 bis 30.12.2020 definierte Förder-
gebiet umfasst die ostdeutschen Bundesländer und Berlin gesamt sowie daneben ausgewählte struk-
turschwache Regionen in den westdeutschen Ländern. Lediglich Hamburg und Baden-Württemberg 
weisen gegenwärtig kein Fördergebiet auf. Insgesamt ist die GRW sowohl dem Wachstums- als auch 
dem Ausgleichsziel verpflichtet: Mithilfe der Wachstumsförderung in den Fördergebieten soll zum 
Ausgleichsziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse beigetragen werden. Diese Zielsetzung ist be-
reits im Grundgesetz verankert und äußert sich in besonderer Weise in der Verringerung der beste-
henden regionalen Disparitäten insbesondere im Bereich der Arbeitslosigkeit und der Einkommen 
(gemessen als Bruttojahreslöhne der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten). 

In diesem Gesamtrahmen verfolgt auch die Thüringer GRW-Förderung das übergeordnete Ziel, dauer-
hafte und hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern, die Produktivität der Unternehmen zu 
steigern und darüber nachhaltiges Wachstum sowie Beschäftigung zu fördern. Dieses Ziel wird durch 
die Förderung von Investitionen der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Tourismusgewerbes 
(einzelbetriebliche Förderung)10 zur Errichtung von neuen, zum Ausbau bzw. zur Diversifizierung vor-
handener Betriebsstätten sowie auch zur Änderung von Produktionsprozessen verfolgt. Auch Investi-
tionen, die dem Erwerb von Vermögenswerten einer geschlossenen Betriebsstätte bzw. der Verhinde-
rung einer Schließung dienen, sind gegenwärtig förderfähig.11 Neben Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft werden das Tourismusgewerbe, gemeinnützige außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen, Kooperationsnetzwerke und Innovationscluster durch diese Richtlinie adressiert. Das Ziel der 
Qualitätssteigerung der Beschäftigung im Freistaat wird durch die Verknüpfung der Förderung an 
Voraussetzungen an die Beschäftigung sowie über gestaffelte Fördersätze umgesetzt. Bei Erfüllung 
besonderer Kriterien und Merkmale kommt neben der Grundförderung ein Zuschlagsystem zum Ein-
satz. Hinsichtlich der geförderten Branchen erfolgt eine breite Förderung; gleichwohl ist es im Unter-
suchungszeitraum zu branchenspezifischen Anpassungen gekommen. 

Zusätzlich wird die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft durch die Förderung wirtschaftsnaher 
Infrastrukturvorhaben (Infrastrukturförderung)12 unterstützt. Ziel ist es, die Attraktivität der Region 
zu steigern, um die Investitionsaktivitäten bestehender sowie die Ansiedlung neuer Unternehmen zu 
fördern. Insgesamt soll dies insbesondere den GRW-förderfähigen Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft zugutekommen. Neben Erschließung sowie Entwicklung von Industrie- und Gewerbe-

                                                           
9 Dieser Plafond wird auf der Basis der Regionalleitlinien der Europäischen Kommission (Leitlinien für Re-

gionalbeihilfen 2014-2020, ABl. C209 vom 23.7.2013) festgelegt und beträgt in der laufenden Förder-
periode 25,85% der deutschen Bevölkerung. Siehe auch Abschnitt 3.4.1. 

10 Richtlinie des Freistaats Thüringen für die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW), Teil I: Gewerbliche Wirtschaft ein-
schließlich Tourismusgewerbe. 

11 Dieser Fördertatbestand wurde im Oktober 2016 in die Richtlinien des Freistaats übernommen. 
12 Richtlinie des Freistaats Thüringen für die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschafts-

aufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW), Teil II: Förderung von wirtschafts-
nahen Infrastrukturvorhaben und sonstigen Maßnahmen zur Unterstützung der Regionalentwicklung. 
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geländen und deren infrastruktureller Anbindung können nach dieser Richtlinie auch die Anbindung 
von Gewerbebetrieben an die Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur, Abwasserbehandlungs-
anlagen, Maßnahmen zur Unterstützung des Tourismus sowie von Bildungseinrichtungen, zu Errich-
tung und Ausbau von Gewerbezentren sowie Maßnahmen zur Regionalentwicklung (Regionalwirt-
schaftliches Entwicklungskonzept, Regionalmanagement, Regionalbudget) gefördert werden. Damit 
schließen beide Thüringer GRW-Richtlinien neben Investitionszuschüssen auch nichtinvestive Maß-
nahmen ein. 

3.3 Rechtliche und normative Vorgaben der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" in deutschen Bundesländern: Überblick 

Die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" als Grundelement der 
Regionalpolitik in der Bundesrepublik Deutschland wird über Artikel 91a des Grundgesetzes sowie 
das GRW-Gesetz geregelt, das über den zwischen Bund und Ländern festgelegten Koordinierungs-
rahmen umgesetzt wird.13 Dieser legt die Fördergebiete, die Fördervoraussetzungen und -grundsätze 
sowie die Mittelbereitstellung und das Berichtswesen fest und dient somit als Rahmen für landes-
spezifische Regelungen. Den übergeordneten Rahmen der Förderung regionalpolitischer Maßnahmen 
in Deutschland bilden die beihilferechtlichen Vorgaben der Europäischen Union. Diese verfolgen das 
Ziel, Wettbewerbsverzerrungen im gemeinsamen Markt zu verhindern, lassen jedoch für bestimmte 
Tatbestände Ausnahmen zu. Dazu gehören wirtschaftlich benachteiligte Gebiete innerhalb der Euro-
päischen Union. Die beihilferechtlichen Vorgaben regeln die Vereinbarkeit von Beihilfen mit dem 
Europäischen Binnenmarkt und determinieren die Grundsätze zur Anmeldung staatlicher Zuwen-
dungen bzw. Ausnahmen von der Anmeldepflicht. Zentrale Dokumente sind die Leitlinien für Regio-
nalbeihilfen, die Verordnung zur Vereinbarkeit von Beihilfen mit dem Europäischen Binnenmarkt so-
wie die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (Europäische Kommission 2013, 2014b, 2014a). 
Hier werden u.a. Schwellenwerte für die Förderung, Beihilfeintensitäten, Grundsätze der Kumulierung 
von Beihilfen, Transparenz und Kontrolle erläutert. Ferner werden die Fördergebiete auf der Ebene 
der Europäischen Union festgelegt; diese werden in Einklang mit den beihilferechtlichen Vorgaben 
regelmäßig überprüft (vgl. Tabelle 3-1). 

  

                                                           
13 Zentrales Gremium ist der Koordinierungsausschuss. Ihm gehören die jeweiligen Bundesminister/innen für 

Wirtschaft (Vorsitz) und Finanzen sowie die Wirtschaftsminister/innen bzw. Wirtschaftssenatoren/innen 
der 16 Länder an. 
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Quellen: Europäische Kommission 2013, 2014b; Koordinierungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) (Hg.) 2016a, GRW-Richtlinien des Freistaats Thüringen. Vgl. auch Titze 2007a. 

  

Tabelle 3-1: Rechtliche Grundlagen und Hierarchie der normativen Vorgaben der GRW-Förderung in 
deutschen Bundesländern 
Koordinierungsebene Normativer Rahmen 
 
 Europäische EU-Beihilferecht: Regionalleitlinien, Allgemeine 
 Union Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) 
 1. "Nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstaben a und c des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) kann die Kommission Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung bestimmter
 benachteiligter Gebiete innerhalb der Europäischen Union als mit dem Binnenmarkt vereinbar erachten 
[.]. Diese Beihilfen werden als Regionalbeihilfen bezeichnet." 

 3. "Die Beihilfenkontrolle bei Regionalbeihilfen soll in erster Linie die Gewährung von Beihilfen zur 
Förderung der regionalen Entwicklung ermöglichen und sicherstellen, dass in den Mitgliedstaaten gleiche
 Rahmenbedingungen bestehen. [...]" (Europäische Kommission 2013) 

 (1) Staatliche Zuwendungen [...] stellen staatliche Beihilfen dar, die nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV bei 
der Kommission anzumelden sind. Der Rat kann jedoch [...] Gruppen von Beihilfen festlegen, die von 
dieser Anmeldepflicht ausgenommen sind." Von der Anmeldepflicht können freigestellt werden: "Beihilfen 
für kleine und mittlere Unternehmen ("KMU"), Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen, 
Umweltschutzbeihilfen, Beschäftigungs- und Ausbildungsbeihilfen sowie Beihilfen, die mit den von der 
Kommission für jeden Mitgliedstaat zur Gewährung von Regionalbeihilfen genehmigten 
Fördergebietskarten im Einklang stehen." (Europäische Kommission 2014b) 

 Bund Grundgesetz, GRW-Gesetz 
 "Der Bund wirkt auf folgenden Gebieten bei der Erfüllung von Aufgaben der Länder mit, wenn diese 

Aufgaben für die Gesamtheit bedeutsam sind und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung der
 Lebensverhältnisse erforderlich ist (Gemeinschaftsaufgaben): 

 1. Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 
 2. Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes. [...]" 
 (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 91a) 

 
§1, (2) "Die [...] Fördermaßnahmen werden in Gebieten mit erheblichen wirtschaftlichen Struktur-
problemen durchgeführt, insbesondere in Gebieten, in denen Regionalbeihilfen nach Artikel 87 Abs. 3 
des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft gewährt werden können. [...]" 

 §4, (1) "Für die Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe wird ein gemeinsamer Koordinierungsrahmen für 
die regionale Wirtschaftsförderung aufgestellt." 

 §4, (2) "Der gemeinsame Koordinierungsrahmen ist nach Maßgabe der jeweils geltenden Vorschriften für 
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung der Europäischen Kommission auszugestalten. Er ist regelmäßig 
weiterzuentwickeln." (Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur" (GRW-Gesetz)) 

 Bund/ Länder Koordinierungsrahmen 
 "Hauptziel der GRW ist es, aufbauend auf den in der Region vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten, 

dauerhafte und hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. So wird Wachstum und 
Beschäftigung regional und  nachhaltig verankert. Der Strukturwandel wird erleichtert, die regionalen 
Arbeitsmärkte stabilisiert und das gesamtwirtschaftliche Wachstum gestärkt." 

 (Koordinierungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" 
(GRW) (Hg.) 2016a) 

 Länder Förderrichtlinien 
 Im Freistaat Thüringen: Richtlinie des Freistaats Thüringen für die Gewährung von Zuwendungen im 

Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW). Teil I: 
Gewerbliche Wirtschaft einschließlich Tourismus-gewerbe; Teil II: Förderung von wirtschaftsnahen 
Infrastrukturvorhaben und sonstigen Maßnahmen zur Unterstützung der Regionalentwicklung 
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Der gemeinsame Koordinierungsrahmen zwischen Bund und Ländern wird unter Beachtung der je-
weils gültigen Vorschriften für Regionalbeihilfen der Europäischen Kommission gestaltet und bestän-
dig weiterentwickelt.  Die Länder informieren sich gegenseitig und den Bund über die jeweiligen lan-
desspezifischen Förderregelungen. Auch geben die Bundesländer Informationen zu den erfolgten Be-
willigungen und zur Inanspruchnahme der GRW-Mittel weiter.14 Der Bund zeigt den Koordinierungs-
rahmen bei der Europäischen Kommission an und gibt seinerseits die deutschlandspezifischen An-
gaben an die Europäischen Organe weiter (Koordinierungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe "Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) (Hg.) 2016a, 2016a). 

3.4 Operationalisierung durch die Förderregelungen 

Die oben dargestellten Grundlagen und normativen Vorgaben werden in den nachfolgenden Abschnit-
ten weiter ausgeführt und die entsprechenden Förderregularien im Freistaat Thüringen für den 
Untersuchungszeitraum 2011 bis 2016 analysiert. 

3.4.1 Beihilferechtliche Regelungen 

Tabelle 3-1 zeigt auf, dass die GRW-Förderung in den deutschen Bundesländern der Beihilfenkontrolle 
der Europäischen Union unterworfen ist. Ziel ist es, die gewährten Subventionierungen in den Mit-
gliedstaaten zu kontrollieren und somit einem Förderwettbewerb innerhalb der Europäischen Union 
vorzubeugen. Dabei umfasst 'Beihilfe' alle direkten oder indirekten Vorteile, die den Wettbewerb ver-
fälschen können – somit auch die Regionalförderung im Rahmen der GRW. Dies impliziert, dass die 
EU-weite Fördergebietskulisse regelmäßig überprüft und angepasst wird, um den jeweils aktuellen 
Förderbedarf abbilden zu können. 

Relevant für die Regionalpolitik sind die Leitlinien für Regionalbeihilfen der Europäischen Kommission 
(Europäische Kommission 2013) sowie die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO, 
(Europäische Kommission 2014b). Diese formulieren Voraussetzungen zur Vereinbarkeit staatlicher 
Beihilfemaßnahmen mit dem Binnenmarkt sowie entsprechende Kriterien. Beispielsweise geben die 
aktuellen Leitlinien an, dass Regionalbeihilfen für die Stahl- oder die Kunstfaserindustrie nicht vereinbar 
mit dem Binnenmarkt sind; diese Wirtschaftsbereiche sind somit nicht GRW-förderfähig. Diese Vorgabe 
geht in den GRW-Koordinierungsrahmen sowie weiter in die Richtlinien der Bundesländer ein. Ebenfalls 
von Bedeutung ist die Vereinbarkeit von Breitbandausbau sowie Forschungsinfrastrukturen sowie die 
nur selektive Vereinbarkeit der wirtschaftlichen Tätigkeit von Großunternehmen mit dem Binnenmarkt. 

Ebenfalls beschreiben die genannten Dokumente die Kriterien und Begriffe der Regionalförderung und 
geben die Grundsätze zur Festlegung von GRW-Fördergebieten wieder. Im Kontext der EU-Erweiterung 
und dem Konvergenzziel auf Ebene der gesamten Europäischen Union und des festgelegten maxima-
len Bevölkerungsanteils in Fördergebieten haben sich mit Beginn der derzeitigen Förderperiode neue 
Beihilferegeln ergeben, die sich auf die Regionalförderung in der Bundesrepublik - speziell in den ost-
deutschen Bundesländern - auswirkte. Insbesondere resultierten ab 2014 neue Umverteilungsmecha-
nismen und damit neue Förderhöchstgrenzen für die deutschen Bundesländer. Zunächst wurde der 
Bevölkerungsplafond, d.h. die Höchstgrenze der deutschen Bevölkerung in Fördergebieten, von 29,6% 
                                                           
14 Eine Statistik der Bewilligungen und der Verwendungsnachweise wird beim Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA) geführt. 
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in Periode 2007-2013 auf nun 25,85% gesenkt. Dies entspricht 21.132.465 Einwohnern, gut zwei Mil-
lionen Personen weniger als in der Vorperiode. Zusätzlich verfügt Deutschland seit 2014 nicht mehr 
über Höchstfördergebiete, die vormaligen A-Gebiete, zu denen bis dahin die ostdeutschen Bundeslän-
der mit der Ausnahme der "Phasing-Out-Regionen" Halle, Leipzig und Brandenburg-Südwest (Abgren-
zung: NUTS2)15 gehörten. Mit Beginn der derzeitigen Förderperiode verfügt Deutschland nunmehr 
über prädefinierte C-Fördergebiete, prädefinierte C-Fördergebiete mit Grenzzuschlag16, nicht prädefi-
nierte C-Fördergebiete17 sowie D-Fördergebiete18, die anhand des oben erwähnten Regional-
indikatorenmodells auf der Basis von Arbeitsmarktregionen umgesetzt werden (vgl. auch Tabelle 3-2). 
Die ostdeutschen Bundesländer gehören mit der Ausnahme der Arbeitsmarktregion Leipzig und der 
Region Nordsachsen, die als nicht prädefinierte C-Fördergebiete ausgewiesen wurden, zum prädefi-
nierten C-Fördergebiet, in dem der maximale Fördersatz für die gewerbliche Wirtschaft 35 % für 
kleine, 25% für mittlere und 15% für große Unternehmen beträgt.  Diese Förderhöchstsätze gelten bis 
Ende 2017 und werden laut EU-Beihilferegelung ab Anfang 2018 um je fünf Prozentpunkte abgesenkt. 
Sie erhöhen sich in grenznahen Regionen Brandenburgs und Sachsens um fünf Prozentpunkte. 
Schließlich ergaben sich neben der Verringerung des gesamten Fördergebietes und der Absenkung der 
Höchstfördersätze eine Einschränkung der Fördermöglichkeiten für Großunternehmen ab 250 Be-
schäftigten: Konnten dieser Unternehmenskategorie zuvor alle Fördergegenstände gewährt werden, 
so beschränkt sich die Großunternehmensförderung seit 2014 auf die Aufnahme neuer wirtschaft-
licher Aktivitäten.19 Insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern hatte sich die gewerbliche 
Förderung stark an Großunternehmen gerichtet, um entsprechende struktur- und arbeitsmarktpoliti-
sche Effekte zu induzieren. In den Regionalleitlinien jedoch werden regionale Nachteile als weniger 
bedeutend für große Unternehmen und als nicht mit einem Anreizeffekt verbunden betrachtet und 
somit nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar, "... es sei denn, die Beihilfen werden für Erstinvestitionen 
gewährt, die neue wirtschaftliche Tätigkeiten in diesen Gebieten schaffen (.) oder die Diversifizierung 
                                                           
15 Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. 
16 Dies gilt in den NUTS3- Regionen oder Kreisen Cottbus, Spree-Neiße, Frankfurt/ Oder, Märkisch-Oderland, 

Oder-Spree, Barnim, Uckermark, Vorpommern-Greifswald und Görlitz. Ab 2018 kann der Förderhöchstsatz 
um zehn Prozentpunkte über den übrigen prädefinierten C-Gebieten liegen. Der erhöhte Satz begründet 
sich in der räumlichen Lage in Nachbarschaft zu A-Fördergebieten; laut Regionalleitlinien (5.4, 176) sollte 
die Differenz der Beihilfeintensitäten zwischen benachbarten Gebieten 15 Prozentpunkte nicht überschreiten. 

17 Unter Berücksichtigung der Gesamtanzahl Einwohner in Fördergebieten konnten auch Regionen mit spe-
ziellen Problemlagen in C-Gebiete einbezogen werden, deren Regionalindikatoren außerhalb des Rankings 
lagen. Hierunter fallen beispielsweise bayerische Arbeitsmarktregionen an der Grenze zur Tschechischen 
Republik, die Regionen Leipzig und Nordsachsen sowie weitere Arbeitsmarktregionen in den westlichen 
Bundesländern. 

18 Hierbei handelt es sich um weitere Regionen, die besondere Problemlagen aufweisen. In diesen Gebieten 
bestehen eingeschränkte Fördermöglichkeiten. Sie werden auf der Basis der KMU-Bestimmungen in der 
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung sowie der De-minimis-Verordnung gefördert und fallen da-
mit nicht unter das Regionalbeihilferecht der Europäischen Union. Durch die zusätzliche Ausweisung von 
D-Fördergebieten beträgt der gesamte Bevölkerungsplafond der Bundesrepublik rund 40%. Zusätzlich zu 
C- und D-Fördergebieten weist der Koordinierungsrahmen gemischte Fördergebiete mit Kombinationen aus 
den genannten Kategorien aus. So fällt Berlin teilweise unter die nicht prädefinierten C- und teilweise unter D-
Fördergebiete (Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur" ab 4. August 2016; Koordinierungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) (Hg.) 2016; Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2014). 

19 "Da große Unternehmen bei Investitionen in Fördergebieten [...] weniger von regionalen Nachteilen betrof-
fen sind als KMU, sollten Regionalbeihilfen für große Unternehmen nur bei Erstinvestitionen, die neue 
Wirtschaftstätigkeiten in diese Gebiete bringen, von der Anmeldepflicht freigestellt werden." Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 (31). 
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bestehender Betriebsstätten durch Hinzunahme neuer Produkte oder neuer Prozessinnovationen er-
möglichen." (Europäische Kommission 2013, 1.1, 15). 

Deutschland gesamt NUTS-Regionen 

Bruttoinlandsprodukt 
pro Kopf 
(Kaufkraftstandard, 
Durchschnitt 2008-
2010, EU-27=100) 

Prozentualer Anteil der 
nationalen Bevölkerung 
(%) 

Prädefinierte C-Fördergebiete (ehemalige A-
Fördergebiete) DE40 Brandenburg 81,67 1,37 

 
DE80 Mecklenburg-
Vorpommern 80,00 2,01 

 DED2 Dresden 86,00 1,99 

 DED4 Chemnitz 81,33 1,88 

 DEE0 Sachsen-Anhalt 81,67 1,89 

 DEG0 Thüringen 78,67 2,74 

Nicht prädefinierte C-Fördergebiete   13,95 
Anteil der Fördergebietsbevölkerung insgesamt 
2014-2020   25,85 

Anmerkung: Für Brandenburg und Sachsen-Anhalt sind Teile ehemaliger Regionen zugehörig. Allerdings können beide 
Bundesländer insgesamt unter bestimmten Voraussetzungen als prädefinierte C-Fördergebiete ausgewiesen werden. 
Quelle: Europäische Kommission 2013, 209/35. 

Insgesamt haben die Neuerungen ab 2014 somit zu einem verringerten Handlungsspielraum der deut-
schen Regionalförderung geführt. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der deutschen 
Bundesländer im Gesamtkontext der Europäischen Union kommen weitere Mittelkürzungen aus den 
Europäischen Strukturfonds EFRE und ESF hinzu, und auch das Auslaufen des Solidarpaktes Ende 
2019 sowie der laufenden EU-Förderperiode Ende 2020 dürfte entsprechende Auswirkungen im Be-
reich der öffentlichen Förderung nach sich ziehen (Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014-2020, ABl. 
C209 vom 23.7.2013; Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2014; Deutscher Bundestag 
2009; Schwengler 2013). 

3.4.2 GRW-Koordinierungsrahmen 

Ein Spezifikum der GRW – wie auch der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes – ist das gemeinsame Agieren von Bund und Ländern, um das Ziel der Verbes-
serung der Lebensverhältnisse zu adressieren.20 So definiert der Bund einheitliche Förderregeln, ist 
für die Abgrenzung der strukturschwachen und damit förderfähigen Regionen nach einer einheitlichen 
Indikatorik sowie die regelgebundene Mittelverteilung und Evaluation zuständig. Die Finanzierung 
liegt mit jeweils 50% bei Bund und Ländern, und die Umsetzung obliegt der Länderebene. Während 
die Fördergrundsätze im Koordinierungsrahmen festgelegt sind, haben alle Länder die Möglichkeit, 
eigene Schwerpunkte zu setzen, die die jeweiligen Bedingungen vor Ort berücksichtigen. Die Länder 
wählen zudem die zu fördernden Vorhaben aus und kontrollieren ihre Wirksamkeit im gegebenen 
räumlichen Kontext. 

Insgesamt verfügt die GRW über drei Förderbereiche oder Programmlinien: (1) Investitionszuschüsse 
für die gewerbliche Wirtschaft (u.a. für Errichtung, Erweiterung oder Diversifizierung), (2) Investi-

                                                           
20 Vgl. Art 91a Grundgesetz; vgl. auch Abschnitt 3.3. 

Tabelle 3-2: Ausgewiesene Fördergebiete mit Regionalbeihilfestatus (C-Fördergebiete) in Deutschland: 
Prädefinierte und nicht-prädefinierte Fördergebiete 2014 - 2020 



 
- 49 - 

tionszuschüsse in die wirtschaftsnahe Infrastruktur zur Unterstützung der regionalen Wirtschaft (bei-
spielsweise im Hinblick auf Gewerbeflächen, Technologie- und Gründerzentren) und (3) weitere Maß-
nahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft von Unternehmen. Der Fokus 
der Förderung liegt spätestens seit 2014 bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und ihren 
Innovationsaktivitäten sowie auf Vernetzungsaktivitäten vor Ort. Vor dem Hintergrund seiner volks-
wirtschaftlichen Bedeutung und positiven Wirkung auf die Regionalentwicklung (Europäische Kom-
mission 2014b) wird auch der Tourismussektor durch den Koordinierungsrahmen adressiert. Diese 
Förderlinien werden ergänzt durch die Förderung von Entwicklungskonzepten, Regionalmanage-
ments und –budgets (nichtinvestive Maßnahmen) sowie eine flexible Experimentierklausel für weitere 
Maßnahmen.21 Ferner können die Länder nach Teil II C Koordinierungsrahmen auch GRW-Mittel zur 
Ergänzung der Landesförderprogramme einsetzen. Wesentliche Ansatzpunkte sind die Stärkung von 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der regionalen Wirtschaft, insbesondere kleiner und mittle-
rer Unternehmen, die Übernahme von Bürgschaften sowie Zinsverbilligungen (Koordinierungsrahmen 
der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" ab 4. August 2016). 

Durch die Gestaltung und Anpassung der Förderregelungen in länderspezifischen Richtlinien hat die 
Regionalpolitik einen gewissen Spielraum zur Schwerpunktsetzung bei der Förderung von Investi-
tionsaktivitäten und bei der Generierung von Wachstum, Einkommen und Beschäftigung geschaffen. 
Die grundlegenden Ziele der GRW – Generierung von Wachstum, darüber Schaffung von Einkommen 
und Beschäftigung in strukturschwächeren Regionen und somit Ausgleich der bestehenden regionalen 
Disparitäten – werden dabei in unterschiedlicher Weise anvisiert. Dabei zielt der Primäreffekt auf die 
Schaffung zusätzlichen Einkommens in der Region über den überregionalen Absatz der durch die ge-
förderten Betriebe erstellten Güter und Leistungen. Der überregionale Charakter wird durch eine Dis-
tanz zwischen Erstellung und Absatz der Güter und Leistungen von mindestens 50 Kilometern Entfer-
nung angegeben. Dieser überregionale Absatz wird bei der Erstellung ausgewählter Güter und Leistun-
gen in der Regel als gegeben betrachtet. Die Positivliste des Koordinierungsrahmens führt diese Güter 
und Leistungen auf; Betriebe, deren Tätigkeiten den entsprechenden Wirtschaftszweigen zuzuordnen 
sind, erfüllen das Kriterium für den Primäreffekt somit. Die dem Koordinierungsrahmen der Gemein-
schaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" vom 04.08.2016 beigefügte Posi-
tivliste enthält 35 Güter und 16 Leistungen, d.h. schließt auch Dienstleistungen sowie Betriebsstätten 
des Handwerks, die diese Dienstleistungen erbringen, ein. 

Zusätzlich zielt die GRW auf die Schaffung von Arbeitsplatzeffekten ab. So regelt der aktuelle 
Koordinierungsrahmen: 

"Mit den Investitionsvorhaben müssen in den Fördergebieten neue Dauerarbeitsplätze geschaffen oder vor-
handene gesichert werden. Ausbildungsplätze können wie Dauerarbeitsplätze gefördert werden. Für eine 
Überwachungszeit von mindestens fünf Jahren nach Abschluss des Investitionsvorhabens müssen die Ar-
beitsplätze tatsächlich besetzt oder zumindest auf dem Arbeitsmarkt dauerhaft angeboten werden." (Koor-
dinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" ab 4. Au-
gust 2016, 2.3.1 (1)). 

                                                           
21  Vgl. https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/regionalpolitik.html, Koordinierungsrahmen der Gemein-

schaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" ab 4. August 2016 sowie Koordinierungs-
ausschuss der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) (Hg.) 2016b. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/regionalpolitik.html
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Gemäß Koordinierungsrahmen liegen die Förderschwerpunkte der GRW u.a. auf kleinen und mittleren 
Unternehmen, Technologie und Innovationen sowie auf der Förderung ländlicher Räume.22 Diese 
Schwerpunkte werden in den Richtlinien der Bundesländer operationalisiert und über die Förderung 
gewerblicher Investitionen, Investitionen in die wirtschaftsnahe Infrastruktur und nichtinvestive 
Maßnahmen wie Kooperationsnetzwerke und Cluster umgesetzt. Zudem ermöglicht die Staffelung von 
Fördersätzen beispielsweise die Gewährung von besonderen Investitionsanreizen für bestimmte 
Empfängertypen wie kleine und mittlere Unternehmen. 

3.4.3 Landesspezifische GRW-Regelungen 

Der Thüringen spezifische Rahmen für die GRW-Förderung ist in den Richtlinien des Freistaats für die 
Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur" (GRW) Teil I: Gewerbliche Wirtschaft einschließlich Tourismusgewerbe und Teil 
II: Förderung von wirtschaftsnahen Infrastrukturvorhaben und sonstigen Maßnahmen zur 
Unterstützung der Regionalentwicklung festgelegt (vgl. auch Tabelle 3-1). 

Analog zum jeweils gültigen Koordinierungsrahmen richtet sich die Thüringer GRW-Richtlinie Teil I an 
Vorhaben der gewerblichen Wirtschaft sowie außeruniversitäre wirtschaftsnahe Forschungseinrich-
tungen. In Thüringen – sowie auch in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt –schließt dies das 
Tourismusgewerbe ein. Die Zuständigkeit für die Umsetzung der Regionalförderung im Rahmen der 
GRW einschließlich der Auswahl der Förderprojekte, des Bewilligungsverfahrens sowie der Vollzugs-
kontrolle obliegt im Freistaat Thüringen dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitale Gesellschaft (TMWWDG), dem Landesverwaltungsamt sowie der Thüringer Aufbaubank (TAB). 

Gemäß der jüngsten Thüringer Richtlinie (01.10.2016) zur Gewährung von Zuwendungen für die ge-
werbliche Wirtschaft und das Tourismusgewerbe sind Sachkapitalinvestitionen für Ansiedlungs- und 
sonstige Errichtungsvorhaben neuer Betriebsstätten, für den Kapazitätsausbau bestehender Betriebs-
stätten, für Produktionsdiversifizierungen, grundlegende Änderungen des Produktionsprozesses, 
Diversifizierung der Tätigkeit der Betriebsstätte in neue Tätigkeiten sowie für den Erwerb von Vermö-
genswerten für geschlossene oder von der Schließung bedrohter Betriebsstätten förderfähig.23 Diesbe-
züglich wurden im Untersuchungszeitraum Schwerpunktsetzungen vorgenommen. So legte der Frei-
staat in der zum 01.01.2012 gültigen Richtlinie durch die Gewährung des Höchstfördersatzes (vgl. 
Tabelle 3-3) einen Schwerpunkt auf Ansiedlungsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft.24 Dieser 
Fokus wurde in den Richtlinien aus den Jahren 2014, 2015 und 2016 – bei geänderten Basisfördersät-
zen und Zuschlagsystemen, siehe Tabelle 3-3 – beibehalten.25 Für die anderen förderfähigen Inves-
                                                           
22 Vgl. Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" 

ab 4. August 2016, 6/7. 
23 Neben den sachkapitalbezogenen Zuschüssen können seit Mai 2016 auch lohnkostenbezogene Zuschüsse 

für Investitionsvorhaben gewährt werden, siehe hierzu Seite 55. 
24 Dies wird durch den neu eingefügten 2. Satz in Nr. 2.1 (Zuwendungsempfänger) verdeutlicht: "Dabei sollen 

Ansiedlungen von Unternehmen sowie Unternehmen mit einem hohen Wertschöpfungspotenzial bevorzugt 
berücksichtigt werden." sowie "Ansiedlungen im Sinne der Ziffer 2.2 lit. a) können mit einem Zuschuss bis 
zur Höhe des maximal zulässigen Subventionswertes (Ziffer 4.4.1) gefördert werden." (GRW-Richtlinie Teil 
I vom 01.12.2011, Nr. 2.1 sowie Nr. 4.4.2). 

25 Laut Richtlinien vom 31.08.2015, 26.05.2016 und 30.09.2016 (Nr. 4.3.1) können seit 2015 auch Investitio-
nen von gemeinnützigen, außeruniversitären, wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen mit dem maximal 
zulässigen Subventionswert gefördert werden. 
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titionsarten wird der Basisfördersatz gewährt. Dieser kann über Zuschläge basierend auf der Erfüllung 
zusätzlicher Fördervoraussetzungen, die besondere Anstrengungen in unterschiedlichen Bereichen 
wiederspiegeln, erhöht werden.26 Mit der Ausnahme von Ansiedlungsinvestitionen (s. o.) konnte klei-
nen und mittleren Unternehmen bis Mitte Juni 2014 somit ein Förderhöchstsatz von maximal 27,5% 
und großen Unternehmen maximal 25% der förderfähigen Ausgaben gewährt werden.27 Dies wurde 
mit Wechsel zur neuen Förderperiode ab 2014 dahingehend geändert, dass seither bis zu fünf Zu-
schläge mit jeweils zwischen einem und drei Prozent möglich sind.28 Diese können bis zur Gesamthöhe 
der beihilferechtlich zulässigen Höchstfördersätze gewährt werden, so dass sich die Maximalsätze 
durch die Kombination von Basisförderung und Zuschlagsystem ergeben können. Anlass für diese An-
passungen waren Änderungen im Beihilferecht der Europäischen Union mit Wechsel zur neuen För-
derperiode ab 2014, verbunden mit einem Absenken der Förderhöchstsätze, das durch gestiegene 
Basisfördersätze teilkompensiert wurde (vgl. auch Abschnitt 3.4.1). 

Maximale Fördersätze 
(Prozent der förder-
fähigen Kosten) 
 in Thüringen für: 

2011 ab 01.01.2012 ab 01.07.2014 ab 26.05.2016 

 Erw., Div.* Ansiedl.** Erw., Div.* Ansiedl.** Erw., Div.* Ansiedl.** Erw., Div.* Ansiedl.** 

Kleine Unternehmen 20+15 50 12,5+15 50 20+15 35 25+10 35 

Mittlere Unternehmen 20+15 40 12,5+15 40 15+10 25 15+10 25 

Große Unternehmen 15+15 30 10+15 30 10+5 15 10+5 15 

* Investitionsvorhaben, die nicht unter Ansiedlungen fallen wie z.B. Erweiterungen oder Diversifizierungen 
** Ansiedlungsinvestitionen. 2011: Errichtungsinvestitionen. Ab 2015: Ansiedlungen sowie Investitionen gemeinnütziger, 
außeruniversitärer, wirtschaftsnaher Forschungseinrichtungen 
Quelle: Koordinierungsrahmen und Richtlinien des betrachteten Zeitraums. 

Eine weitere Änderung ab 2014 war der Wegfall der GRW-Kofinanzierung durch Strukturfondsmittel 
aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE). Somit wurde die GRW in Thüringen mit 
Beginn der neuen Förderperiode ausschließlich mit nationalen Mitteln ausgestattet, verbunden mit 
administrativen Vereinfachungen. 

Mit der Ausnahme von Errichtungsvorhaben, die derzeit mit Basisfördersätzen von 30% / 20% / 10% 
für kleine/ mittlere/ große Unternehmen gefördert werden, weist beispielsweise Mecklenburg-
Vorpommern gegen Ende des Untersuchungszeitraums vergleichbare Basisfördersätze auf.29 Sachsen-

                                                           
26 Bis 31.12.2011 enthielt die Zuschlägetabelle die Kriterien (1) Wachstum, (2) Beschäftigung, (3) Green-Tech und 

(4) Unternehmen. Das Wachstumskriterium entfiel zum 01.01.2012. Durch die nunmehr gleichberechtigte 
Punktevergabe für die verbleibenden drei Kriterien (zuvor: "Beschäftigung" und "Green-Tech" je 4 Punkte, 
"Unternehmen" 3,5 Punkte) wurde das Unternehmenskriterium gegenüber der Vorperiode aufgewertet. 

27 Die Höchstfördersätze konnten damit faktisch kaum erreicht werden. 
28 Relevante Kategorien sind dabei: (1) Weiterqualifikation der Mitarbeiter, (2) Ökologische Nachhaltigkeit, 

(3) Forschungs- und Entwicklungstätigkeit (ab 2015 zusätzlich "Kooperation & Vernetzung"), (4) Verein-
barkeit Familie und Beruf und (5) Exportanteil am Umsatz. Für den Tourismusbereich orientiert sich das 
Zuschlagssystem an den Kriterien (1) Weiterbildung der Mitarbeiter, (2) Barrierefreiheit, (3) Zusammen-
arbeit/ Kooperation, (4) Qualität und (5) Sternekategorie. 

29 "Der Basisfördersatz richtet sich nach der Unternehmensgröße und beträgt bei [...] Errichtungsvorhaben 
- 30 Prozent für kleine Unternehmen, 
- 20 Prozent für mittlere Unternehmen, 
- 10 Prozent für große Unternehmen." 

"Bei [...] sonstigen Investitionsvorhaben, die keine Errichtungsvorhaben sind, beträgt der Basisfördersatz 

Tabelle 3-3: Entwicklung der GRW-Fördersätze für gewerbliche Investitionen 2009 – 2016 in Thüringen 



 
- 52 - 

Anhalt gewährt Basisfördersätze von 25% und 15% für kleine bzw. mittlere Unternehmen, abwei-
chend vom Freistaat Thüringen aber 5% für große Unternehmen. 

Analoge Förderhöchstsätze zu denen im Freistaat Thüringen legen die übrigen Bundesländer fest, die 
ebenfalls zu den prädefinierten C-Fördergebieten gehören (vgl. die Fördergebietskarte für den Zeit-
raum 01.07.2014 bis 30.12.2020, die vom Bund-Länder-Koordinierungsausschuss nach beihilferecht-
licher Genehmigung durch die EU-Kommission beschlossen wurde).30 Ausnahmen stellen insbeson-
dere die prädefinierten C-Fördergebiete mit Grenzzuschlag in Mecklenburg-Vorpommern, Branden-
burg und Sachsen dar, in denen gemäß Regionalleitlinien höhere Fördersätze gewährt werden (vgl. 
Abschnitt 3.4.1). Im nicht prädefinierten C-Fördergebiet in Sachsen sind Höchstsätze von 30%/ 20%/ 
10% für kleine/ mittlere/ große Unternehmen möglich. 

Bezüglich der Mindesthöhe der Investitionen für die geförderten Vorhaben ergeben sich im Unter-
suchungszeitraum wesentliche Änderungen ab 01. Juli 2014 und 01. September 2015 in Thüringen. Wäh-
rend die Mindestinvestitionssumme zu Beginn des Untersuchungszeitraums bei 100.000 Euro je Vorhaben 
lag, wurde diese Untergrenze vom 01. Juli 2014 an auf 250.000 Euro angehoben. Dies war einerseits im 
Beginn der neuen EU-Förderperiode und der Herausnahme der zuvor praktizierten EFRE-Kofinanzierung 
(s.o.) begründet, zum anderen in geplanten Wechselwirkungen mit dem Förderprogramm Thüringen-
Invest, von dem Antragsteller mit Investitionsvorhaben unter 250.000 Euro profitieren konnten. 

Ab 01. September 2015 wurde die Mindestinvestitionssumme wieder auf 100.000 Euro abgesenkt und 
damit verstärkte Anreize für GRW-kofinanzierte Investitionen gesetzt. 

Auch andere ostdeutsche Bundesländer definieren entsprechende Untergrenzen. Diese liegen bei-
spielsweise bei 100.000 Euro der förderfähigen Ausgaben für mittlere und große sowie bei 
60.000 Euro der förderfähigen Ausgaben für kleine Unternehmen in Brandenburg, bei mindestens 
50.000 Euro zuwendungsfähiger Ausgaben in Mecklenburg-Vorpommern oder bei einem Investitions-
volumen von 50.000 Euro in Sachsen-Anhalt (vgl. Richtlinien vom 01.04.2015 für Brandenburg, vom 
30.09.2014 für Mecklenburg-Vorpommern und vom 06.10.2014 für Sachsen-Anhalt). 

Wie Tabelle 3-3 aufzeigt, wurden die maximalen Fördersätze für gewerbliche Investitionen großer 
Unternehmen unter Beachtung des geänderten Beihilferechts ab Juli 2014 im Freistaat halbiert. Dies 
erfolgte aufgrund des Inkrafttretens der neuen Regionalleitlinien der Europäischen Kommission und 
der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung und der hier eingeführten Restriktionen für die 
Großunternehmensförderung (Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014-2020, ABl. C209 vom 23.7.2013; 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014, vgl. auch Abschnitt 3.4.1). Der seit 
August 2016 gültige Koordinierungsrahmen verdeutlicht den Fokus auf kleine und mittlere Unter-

                                                           
- 25 Prozent für kleine Unternehmen, 
- 15 Prozent für mittlere Unternehmen, 
- 10 Prozent für große Unternehmen." (Richtlinie zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft auf der Ge-
meinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Mecklenburg-Vorpommern vom 
30. September 2014, 5.6 und 5.7). 
Wie unter 5.8 der Richtlinie aufgeführt, kann der Basisfördersatz bei Erfüllung weiterer Voraussetzungen 
um bis zu fünf Prozentpunkte (bis zum Förderhöchstsatz) angehoben werden. 

30 Verfügbar unter https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/foerdergebietskarte-ab-08-2017.pdf?__ 
blob=publicationFile&v=9. Vgl. auch https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/regionalpolitik.html. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/foerdergebietskarte-ab-08-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/foerdergebietskarte-ab-08-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/regionalpolitik.html


 
- 53 - 

nehmen und den Mittelstand gleichfalls: Dieses Unternehmenssegment wird als "Jobmotor" in struk-
turschwachen Regionen betrachtet. Umgesetzt wird dies in erster Linie durch höhere Fördersätze, aber 
auch in der KMU-Unterstützung durch die in der Infrastrukturförderung adressierten Technologie-, 
Innovations- und Existenzgründungszentren oder die Berücksichtigung immaterieller Wirtschafts-
güter in voller Höhe als förderfähige Kosten. 31 Auch die Beteiligung von GRW-Mitteln an Ländermaß-
nahmen über Teil II C des GRW-Koordinierungsrahmens ist vorrangig an der Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen ausgerichtet (Koordinierungsrahmen der Gemein-
schaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" ab 4. August 2016). 

In Thüringen wurden die Fördergegenstände mit Änderung der Richtlinie zum 01.09.2015 im Hinblick 
auf die Unternehmensgröße deutlicher spezifiziert. Während die Ansiedlung und weitere Fälle der 
Errichtung einer neuen Betriebsstätte sowie auch die Diversifizierung hin zu einer neuen Tätigkeit 
unverändert blieben, wurde die Erweiterung der bestehenden Betriebsstätten von KMU (GRW-Richt-
linie Teil I vom 01.07.2014, Nr. 3.1.1 c) nun in den Kapazitätsausbau, die Produktionsdiversifizierung 
und die grundlegende Änderung des Produktionsprozesses in KMU untergliedert (GRW-Richtlinie Teil 
I vom 31.08.2015, Nr. 3.1.1 c, d, e). Dadurch wird verdeutlicht, dass Investitionen in Großunternehmen 
nur bei Ansiedlungen, sonstigen Formen der Errichtung neuer Betriebsstätten sowie Diversifizie-
rungen der bisherigen in neue Tätigkeiten förderfähig sind. Im Jahr 2016 kam die Übernahme bei 
Stilllegung bzw. bei drohender Stilllegung als weiterer Fördertatbestand für alle Unternehmensgrößen 
hinzu (GRW-Richtlinie Teil I vom 26.05.2016, Nr. 3.1.1 g sowie GRW-Richtlinie Teil I vom 30.09.2016, 
Nr. 3.1.1 g). Dies wird auch in anderen Bundesländern wie Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 
und Sachsen gefördert und kann zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei drohenden Betriebsstätten-
schließungen beitragen. 

Von April 2011 bis 2016 schloss die Thüringer GRW-Richtlinie Teil I immaterielle Wirtschaftsgüter 
von der Förderung aus. Hierunter fallen beispielsweise Patente, Lizenzen oder technische Kenntnisse. 
In der Richtlinie vom 26.05.2016 wurden diese wieder als förderfähiger Tatbestand einbezogen (je-
weils bis zu 50% der förderfähigen Kosten).32 Die Wiedereinbeziehung begründet sich durch die Be-
deutungszunahme dieser Güter im Kontext von intelligenter Produktion. Allerdings müssen diese 
Güter mit Investitionen in materielle Wirtschaftsgüter gekoppelt werden. 

Zur Förderung von nachhaltiger Beschäftigung liegt der Schwerpunkt des Freistaats auf wettbe-
werbsfähigen Arbeitsplätzen am Standort Thüringen. Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise war neben 
der Schaffung neuer auch die Sicherung bestehender Arbeitsplätze in die GRW-Richtlinie Thüringens 
eingeführt worden.33 Mit dem Abklingen der Krisenfolgen wurde sich mit Richtlinienänderung vom 

                                                           
31 Bei Großunternehmen werden diese bis maximal 50 Prozent der gesamten förderfähigen Investitions-

kosten berücksichtigt, vgl. Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ ab 4. August 2016, 2.7.2. 

32 Auch in Brandenburg beispielsweise können immaterielle Wirtschaftsgüter bis maximal 25% der förder-
fähigen Investitionen bezuschusst werden. In Sachsen zählt die Anschaffung von immateriellen Wirt-
schaftsgütern ebenfalls zu den förderfähigen Kosten (sofern aktiviert und abschreibungsfähig, zu Markt-
bedingungen von Dritten erworben und in der geförderten Betriebsstätte eingesetzt). Die Förderfähigkeit 
erstreckt sich bis zu maximal 50% für große und bis 100% der förderfähigen Investitionskosten für kleine 
und mittlere Unternehmen. 

33 Durch die Differenzierung der förderfähigen Kosten bestand jedoch weiterhin eine Präferierung neuer 
gegenüber gesicherten Arbeitsplätzen, wie in Nr. 4.3.4 der GRW-Richtlinie Teil I vom 08.05.2009 dargelegt: 
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01.04.2011 auf neu geschaffene Arbeitsplätze fokussiert, die durch betriebsangehörig Beschäftigte zu 
besetzen sind.34 Dieser Zuwendungszweck erfuhr im Untersuchungszeitraum ab Juli 2014 eine Um-
orientierung. Die nun gültige Richtlinie fügte das Kriterium der Innovations- und Wettbewerbsfähig-
keit sowie Produktivitätssteigerungen Thüringer Unternehmen hinzu. Spezifisch im Hinblick auf 
Arbeitsplätze wurde auch die Sicherung und Aufwertung von (Dauer-) Arbeitsplätzen als Förderkrite-
rium einbezogen: 

"Durch GRW-Zuschüsse können gewerbliche Investitionsvorhaben gefördert werden, an deren Umset-
zung der Freistaat Thüringen ein erhebliches regional- und strukturpolitisches Interesse hat und die 
zur Erhöhung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Thüringer Wirtschaft beitragen. 

Förderziele sind die Erhöhung von Einkommen und nachhaltiger Beschäftigung sowie die Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Die Ziele sollen insbesondere durch die Steigerung der Pro-
duktivität der Thüringer Unternehmen, die Schaffung von wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen und 
durch die Erweiterung und Modernisierung des unternehmerischen Kapitalstocks erreicht werden. 

Wichtige Zielindikatoren sind dabei die Anzahl der neu geschaffenen, produktiven Dauerarbeitsplätze, 
die Anzahl der gesicherten und aufgewerteten Dauerarbeitsplätze sowie das realisierte Investitions-
volumen." (GRW-Richtlinie Teil I vom 01.07.2014, Nr. 1.1) 

Analog zum Koordinierungsrahmen lag die Obergrenze der Förderung im Fall gesicherter Dauer-
arbeitsplätze bei 50% im Vergleich zu neu geschaffenen Dauerarbeitsplätzen.35 Damit sollte einerseits 
nicht ausschließlich auf die Neuschaffung von Arbeitsplätzen fokussiert werden – eine Voraussetzung, 
die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bzw. in Phasen mit Arbeitskräftemangel schwer erfüllbar ist – 
andererseits jedoch der Schaffung von Arbeitsplätzen weiterhin Priorität gegenüber der Arbeitsplatz-
sicherung eingeräumt werden. 

Diese Regelung wurde in der Richtlinie vom 31.08.2015 (gültig ab 01.09.2015) und 26.05.2016 beibe-
halten. Die ab 01.10.2016 gültige Richtlinie vom 30.09.2016 hob die Höhe der förderfähigen Investi-
tionskosten – nach vorangegangener entsprechender Änderung im GRW-Koordinierungsrahmen – auf 
max. 750.000 Euro je neu geschaffenem und max. 500.000 Euro je gesichertem Dauerarbeitsplatz an. 
Damit weist der Freistaat analoge Höchstwerte der förderfähigen Kosten wie bspw. Sachsen auf. 
Parallel wurde das Arbeitsplatzziel, das zuvor bei einer Erhöhung der Dauerarbeitsplätze nach Ab-
schluss der Investition um 15% lag, auf 10% abgesenkt (GRW-Richtlinien Teil I vom 26.05.2016 und 
30.09.2016, jeweils Nr. 5.2.1)36 und damit der Förderzugang im Hinblick auf die Gewinnung quali-
fizierter Arbeitskräfte erleichtert. 

                                                           
„Die Höhe der förderfähigen Kosten beträgt maximal 500.000 Euro je neu geschaffenen sowie bis zu 
250.000 Euro je gesicherten Dauerarbeitsplatz.“ 

34 "Die Höhe der förderfähigen Kosten beträgt maximal 500.000 Euro je neu geschaffenem Dauerarbeitsplatz. 
Die neu geschaffenen Arbeitsplätze müssen mit betriebsangehörig Beschäftigten besetzt werden.“ (GRW-
Richtlinie Teil I vom 03.03.2011, Nr. 4.3.4). 

35 Vgl. Nr. 2.7.2 (5) des Koordinierungsrahmens vom 27.06.2014: "Eine Förderung kommt nur für den Teil der 
Investitionskosten in Betracht, der je geschaffenem Dauerarbeitsplatz 500 000 Euro oder je gesichertem 
Dauerarbeitsplatz 250 000 Euro nicht übersteigt.", Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2014, S. 27. 

36 Analog zum Koordinierungsrahmen vom 04. August 2016, vgl. Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsauf-
gabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" ab 4. August 2016, Nr. 2.7.2 (5) und 2.3.2 (2). 
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Mit Änderung der GRW-Richtlinie zum 01.04.2011 entfiel die Lohnkostenförderung37 für Dauer-
arbeitsplätze in Verbindung mit der Errichtung einer Betriebsstätte, so dass sich die GRW-Förderung 
nun auf sachkapitalbezogene Zuschüsse beschränkte. Motiviert war dies durch eine begrenzte Nach-
frage von Unternehmen mit geringer Standortbindung (wie beispielsweise Call Center), Herausforde-
rungen im Monitoring sowie die in der Regel vergleichsweise geringe Qualität der geförderten 
Arbeitsplätze. Erst mit Richtlinienänderung zum Mai 2016 wurde die Lohnkostenförderung wieder 
eingeführt und den Zuwendungsempfängern somit ein Wahlrecht zwischen sachkapital- oder lohn-
kostenbezogenen Zuschüssen eingeräumt. Die entsprechenden Arbeitsplätze müssen zwischen 35.000 
und 80.000 Euro Jahresbruttolohn aufweisen. Damit können auch wissensbasierte Dienstleistungen 
von der GRW-Förderung profitieren. Auch in den anderen ostdeutschen Bundesländern sind unter 
bestimmten Voraussetzungen lohnkostenbezogene Zuschüsse möglich. Förderfähig sind dabei Lohn-
kosten, die in einem Zeitraum von zwei Jahren anfallen und in bestimmten Bruttolohnbereichen liegen.38 

Parallel zur Anhebung der Basisfördersätze (Tabelle 3-3) wurde mit Richtlinienänderung zum 01. Juli 
2014 die Anforderung eines Mindest-Jahresbruttolohns für die neu geschaffenen Arbeitsplätze als 
besondere Anstrengung der Investitionsförderung aufgenommen. Die berücksichtigten neu geschaffe-
nen Arbeitsplätze müssen somit nicht nur durch betriebsangehörig Beschäftigte besetzt werden (s.o.), 
sondern gleichfalls mindestens 25.000 Euro Jahresbruttolohn39 (ausschließlich Arbeitsgeberanteile an 
den Sozialversicherungen) aufweisen. Im Fall der bloßen Arbeitsplatzsicherung gilt die Fördervoraus-
setzung der jährlichen Steigerung der durchschnittlichen Jahresbruttolöhne um mindestens 20% über 
der durchschnittlichen Lohnentwicklung der Thüringer KMU im Verarbeitenden Gewerbe bzw. – für 
gewerbliche Investitionen im Tourismus – des Hotel- und Gaststättengewerbes des Vorjahres (bezogen 
auf den Überwachungszeitraum von mindestens fünf Jahren). Diese Regelung blieb in der Richtlinie zum 
01.09.2015 mit Verweis auf die jährlichen Bruttoverdienste bestehen. Im Jahr 2016 wurde alternativ ein 
Forschungs- und Entwicklungskriterium eingeführt, das durch eine aktive Kooperation der geförder-
ten Betriebsstätte mit einer Hochschule oder Forschungseinrichtung bzw. einer FuE-Intensität von min-
destens 5% des Umsatzes in den beiden Geschäftsjahren vor Antragstellung erfüllt wird (Richtlinien 
GRW Teil I vom 26.05.2016 und vom 30.09.2016, jeweils Nr. 5.2.1). Dies soll insbesondere kleinen und 
mittleren Unternehmen Anreize für ein Engagement in Forschung und Entwicklung geben. 

Im Jahr 2016 wurde im Hinblick auf die Berücksichtigung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen eine 
weitere Änderung eingeführt. Während Ausbildungsplätze zuvor wie Arbeitsplätze gezählt worden 
waren, kann das antragstellende Unternehmen nun wählen, ob diese als Dauerarbeitsplätze gewertet 

                                                           
37 "Investitionsvorhaben können mit sachkapitalbezogenen Zuschüssen gefördert werden.“ (GRW-Richtlinie 

Teil I vom 03.03.2011, Nr. 4.3.1); zuvor: „Investitionsvorhaben können mit sachkapitalbezogenen oder 
lohnkostenbezogenen Zuschüssen gefördert werden.“ 

38 Beispielsweise in Brandenburg mindestens 30.000 Euro Arbeitgeber-Bruttolohn vor Steuern einschließlich 
gesetzlicher Sozialabgaben oder in Sachsen mindestens 35.000 Euro Jahresbruttolohn einschließlich Ar-
beitgeberanteil. Die entsprechenden neu geschaffenen Arbeitsplätze müssen noch ein weiteres Kriterium 
erfüllen (überdurchschnittliche Qualifikationsanforderungen, besonders hohe Wertschöpfung oder beson-
ders hohes Innovationspotenzial). Die begünstigten Arbeitsplätze müssen für einen Mindestzeitraum von 
fünf Jahren besetzt bleiben, Arbeitsplätze in der Geschäftsführung sind nicht förderfähig. 

39 Im Tourismusbereich 20.000 Euro Jahresbruttolohn. 
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werden. Damit kann die Übernahme von Auszubildenden nun als Schaffung von Dauerarbeitsplätzen 
betrachtet werden (GRW-Richtlinie Teil I vom 26.05.2016, Nr. 5.2.3).40 

Ebenfalls zum Kriterium der Förderung hochwertiger Arbeit gehört der Ausschluss von Betrieben mit 
einem gewissen Anteil von Leiharbeitnehmern. Mit der Änderung zum 01.04.2011 wurde eine Leih-
arbeiterregelung einschließlich Quotierung in die GRW-Richtlinie aufgenommen. Von nun an wurde 
die Förderung eingegrenzt auf Unternehmen, die weniger als 30% Leiharbeiter beschäftigen; Unter-
nehmen mit einem Leiharbeiteranteil zwischen 10% und 30% konnte maximal der Basisfördersatz 
(bis zu 20% der förderfähigen Kosten für kleine und mittlere Unternehmen und 15% für große Unter-
nehmen) gewährt werden. Um die Anreize zur Schaffung von Dauerarbeitsplätzen zu steigern, betrug 
die Förderung bei Beschäftigung von bis zu 30% Leiharbeitern ab 01. Juli 2014 maximal 10%.41 Diese 
Regelung wurde bis zum Ende des Untersuchungszeitraums beibehalten. 

Schließlich setzte der Freistaat im Untersuchungszeitraum Akzente im Hinblick auf die förderfähigen 
Branchen bzw. Produkte und Leistungen, bei denen ein überregionaler Absatz zur Gewährleistung 
des Primäreffektes (vgl. Abschnitt 3.4.2) postuliert wird. Im Untersuchungszeitraum erfolgte die erste 
Änderung mit der Richtlinie zum 01.01.2012, in der neben den bereits zuvor von der Förderung aus-
geschlossenen42 erbrachten Produkte und Leistungen Kalk, Gips, Zement und deren Erzeugnisse (Nr. 5 
der Positivliste), Steine, Steinerzeugnisse und Bauelemente (Nr. 6), Recycling (Nr. 33), Herstellung von 
Bausätzen für Fertigbauteile aus Beton im Hochbau sowie Herstellung von Bausätzen für Fertigbauteile 
aus Holz (Nr. 34), Versandhandel (Nr. 35), Import-/ Exportgroßhandel (Nr. 36), Veranstaltung von Kon-
gressen (Nr. 39) Betriebswirtschaftliche und technische Unternehmensberatung (Nr. 42) Markt- und 
Meinungsforschung (Nr. 43) und Werbeleistungen für die gewerbliche Wirtschaft (Nr. 45) hinzukamen: 

• Zellstoff, Holzschliff, Papier und Pappe und die entsprechenden Erzeugnisse (Nr. 24) 

• Druckerzeugnisse (Nr. 25) 

• Logistische Dienstleistungen (Nr. 47), daneben folgende Wirtschaftszweige: 

                                                           
40 In Brandenburg werden Ausbildungsplätze im förderfähigen Teil der Sachinvestitionen wie Dauerarbeits-

plätze betrachtet. Auch in Sachsen werden Ausbildungsplätze wie Dauerarbeitsplätze eingestuft, während 
Ausbildungsplätze in Mecklenburg-Vorpommern bei der Ermittlung der geschaffenen und gesicherten Ar-
beitsplätze analog zu Arbeitsplätzen betrachtet (und bis 10% an den geschaffenen Arbeitsplätzen einbezo-
gen) werden. 

41 "Betriebsstätten mit mehr als 30 Prozent Leiharbeitern erhalten keine Förderung. Für Betriebsstätten mit 
mehr als 10 Prozent Leiharbeitern beträgt der maximale Fördersatz zehn Prozent." (GRW-Richtlinie Teil I 
vom 01.07.2014, Nr. 4.3.3). 

42 Bezogen auf mehr als 50% des Umsatzes aus einer Tätigkeit gemäß der gelisteten Ziffern der Positivliste. 
Diese zeigt an, in welchen Fällen von der Erfüllung des Primäreffekts (vgl. Abschnitt 3.4.2) in der Regel ausge-
gangen werden kann. Mit Richtlinienänderung zum 01.01.2012 musste der Nachweis zum überwiegend 
überregionalen Absatz mit der Antragstellung nachgewiesen werden; zuvor lautete die entsprechende 
Formulierung: "Ein Investitionsvorhaben kann im Einzelfall auch gefördert werden, wenn keine überwie-
gende Tätigkeit gemäß Anlage 2 vorliegt, jedoch die in der Betriebsstätte hergestellten Güter oder erbrach-
ten Leistungen tatsächlich überwiegend überregional abgesetzt werden und dadurch das Gesamteinkommen 
in dem jeweiligen Wirtschaftsraum unmittelbar und auf Dauer wesentlich erhöht wird (Einzelfallnachweis). 
[…] Den überwiegend überregionalen Absatz hat der Zuwendungsempfänger der Bewilligungsbehörde 
innerhalb einer Frist von maximal drei Jahren nach Abschluss des Investitionsvorhabens und bis zum Ende 
der Zweckbindungsfrist (Ziffer 5.6) nachzuweisen." (GRW-Richtlinie Teil I vom 05.04.2011, Nr. 3.3). 
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• Herstellung von Ersatzbrenn-, -heiz- und –kraftstoffen 

• Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

• Baunahe Wirtschaftszweige. 

Diese Ausschlüsse bestanden bereits vor der Wirtschafts- und Finanzkrise.43 

Mit Beginn der neuen Förderperiode ab 01.07.2014 wurden logistische Dienstleistungen, Zellstoff, 
Holzschliff, Papier und Pappe und die entsprechenden Erzeugnisse, Recycling, Im-/Exportgroßhandel 
und der Versandhandel wieder in die förderfähigen Bereiche einbezogen. Dafür schloss die geänderte 
Richtlinie den Großhandel mit Gebrauchtwaren sowie Altmaterialien und Reststoffen und – in Umset-
zung des Koordinierungsrahmens vom 27.06.2014 – Flughäfen von der Förderung aus. 44 Im Jahr 2015 
(Richtlinienänderung zum 01.09.2015) wurde die GRW-Förderung für baunahe Wirtschaftszweige 
geöffnet, im Jahr 2016 der Ausschluss der Druckereibranche aufgehoben (Richtlinienänderung zum 
26.05.2016) und – analog zum Koordinierungsrahmen – die Herstellung von pharmazeutischen Er-
zeugnissen in die Positivliste aufgenommen (Richtlinienänderung zum 01.10.2016). Mit Inkrafttreten 
der Richtlinie vom 30.09.2016 sind nun nur noch Investitionsförderungen in Betriebsstätten ausge-
schlossen, die mehr als 50% ihres Umsatzes in der Herstellung von Ersatzbrenn-, -heiz- und -kraft-
stoffen, in der Veranstaltung von Kongressen, Markt- und Meinungsforschung, der Werbung für die 
gewerbliche Wirtschaft sowie im Großhandel mit Gebrauchtwaren, Altmaterialien und Reststoffen 
erzielen. Ferner besteht Förderausschluss für folgende Branchen: 

• Land- und Forstwirtschaft, Aquakultur, Fischerei, sowie nicht Verarbeitung oder Vermarktung, 

• Eisen- und Stahlindustrie, 

• Bergbau, Abbau von Sand, Kies, Ton, Steinen und vergleichbare Zweige der Urproduktion, 

• Energie- und Wasserversorgung, außer Kraftwerken und Wasserversorgungsanlagen, die 
überwiegend dem betrieblichen Eigenbedarf dienen, 

• Baugewerbe, 

• Einzelhandel, soweit nicht Versandhandel, 

• Transport- und Lagergewerbe, 

• Krankenhäuser, Kliniken, Sanatorien oder ähnliche Einrichtungen, 

• Kunstfaserindustrie, 

                                                           
43 Im Tourismusbereich erstreckt sich der Förderausschluss seit Beginn des Untersuchungszeitraums auf 

Bars, Diskotheken, Fitnesscenter, Gaststätten, Kegelbahnen, Go-Kart-Bahnen, kulturelle Einrichtungen (z. B. 
Kinos, Theater), Reit-, Golf- und Tennisanlagen, einschließlich deren Nebeneinrichtungen, Saunaanlagen, 
Tierparks, zoologische Einrichtungen, Ausstellungen und Museen sowie vergleichbare sonstige Tourismus-
betriebsstätten. 

44 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2014 sowie Thüringer GRW-Richtlinie Teil I (gültig ab 
01.07.2014), 2.2.2 j. 
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• Flughäfen, 

• Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen und 

• Unternehmensberatung. 

Weitere Ausschlüsse bestehen für Bars, Diskotheken, Fitnesscenter, Gaststätten, Kegelbahnen, Go-
Kart-Bahnen, kulturelle Einrichtungen (z.B. Kinos, Theater), Reit-, Golf- und Tennisanlagen einschließ-
lich Nebeneinrichtungen, Saunaanlagen, Tierparks, zoologische Einrichtungen, Ausstellungen und Mu-
seen sowie vergleichbare Tourismusbetriebsstätten, für Unternehmen mit Beteiligung der öffentlichen 
Hand sowie Unternehmen in Schwierigkeiten (GRW-Richtlinie Teil I vom 30.09.2016, Nr. 2.2). 

Im Zeitablauf erfolgt weiterhin eine Förderung nicht-investiver Maßnahmen über die GRW. Wäh-
rend dies in der Thüringer Richtlinie aus dem Jahr 2011 "… zur Verstärkung von Landesprogrammen 
in den Bereichen Humankapitalbildung sowie angewandte Forschung und Entwicklung im Rahmen 
der Technologieförderung" (GRW-Richtlinie Teil I vom 05.04.2011, Nr. 7) vorgesehen war, wurde ab 
Anfang 2012 unter Nr. 7 die Förderung von Kooperationsnetzwerken und Clustern explizit aufge-
nommen.45 Die Förderung konnte für Kooperationsnetzwerke und Cluster unter unternehmerischer 
Beteiligung aus der gewerblichen Wirtschaft gewährt werden, sofern die Mehrheit der beteiligten Un-
ternehmen als GRW-Zuwendungsempfänger klassifiziert werden kann. Auch sollten die Netzwerke 
bzw. Cluster prioritär den im Kontext des Trendatlas 2020 (Roland Berger Strategy Consultants 2011) 
erarbeiteten Wachstumsfeldern (zuzüglich der Ernährungsindustrie) zugeordnet werden können. Mit 
der ab 01. Juli 2014 gültigen Richtlinie wurde die Zuwendung für Kooperationsnetzwerke und Cluster 
als de-minimis-Förderung gewährt (GRW-Richtlinie Teil I vom 01.07.2014, Nr. 5.5.2) und an den Spe-
zialisierungs- und Querschnittsfeldern der Thüringer Forschungs- und Innovationsstrategie für intelli-
gente Spezialisierung RIS3 (Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie (Hg.) 2014) 
ausgerichtet. Ab 01.09.2015 wurden Kooperationsnetzwerke auf de-minimis-Basis gefördert, während 
dies für Innovationscluster nicht galt (GRW-Richtlinie Teil I vom 31.08.2015, Nr. 4.3.4 und 4.3.5). Auch 
wurden die Fördertatbestände mit Richtlinie zum 01.09.2015 ausgeweitet, beispielsweise im Fall von 
Kooperationsnetzwerken um Personalkosten; Leistungen Dritter im Kontext von Veranstaltungen und 
Projekten oder sonstige betriebliche Ausgaben oder im Fall von Innovationsclustern um die betrieb-
lichen Kosten für Werbemaßnahmen, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen usw. (GRW-Richtlinie Teil 
I vom 31.08.2015, Nr. 3.3 und 3.4). Innovationscluster können mit jeweils bis zu 5 Mio. Euro in einem 
Zeitraum von maximal 10 Jahren gefördert werden; mit Richtlinienänderung zum 01.10.2015 wurden 
die Förderbedingungen für Personal und Verwaltung durch die Modifizierung von einer maximalen 
Obergrenze von jährlich 200.000 Euro auf maximal 50% der gesamten förderfähigen Kosten verbes-
sert (Richtlinien GRW Teil I vom 26.05.2015 und 31.08.2015, jeweils Nr. 4.4.3). 

Im Rahmen der Förderung von wirtschaftsnahen Infrastrukturvorhaben und sonstigen Maß-
nahmen zur Unterstützung der Regionalentwicklung (Thüringer GRW-Richtlinie Teil II) können 
gefördert werden: 

                                                           
45 Unter Nr. 8 blieb die vorherige Nr. 7 "Förderung nichtinvestiver Unternehmensaktivitäten" unverändert 

erhalten (GRW-Richtlinie Teil I vom 01.12.2011, Nr. 8). 
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• Erschließung, Ausbau und Revitalisierung von Industrie- und Gewerbegeländen, soweit mittel-
fristig eine Belegung absehbar ist, 

• die Anbindung von Gewerbegebieten, 

• Errichtung oder Ausbau von Abwasserbehandlungsanlagen, 

• Tourismus: Maßnahmen zur Geländeerschließung, Errichtung und Erweiterung öffentlicher 
Tourismuseinrichtungen; die Förderung der Geländeerschließung zur Ansiedlung gewerb-
licher Tourismusunternehmen bzw. von durch Tourismusunternehmen bereits genutztes 
Gelände ist in den oben genannten Fördertatbeständen integriert, 

• der Ausbau von Einrichtungen der beruflichen Bildung, 

• Errichtung oder Ausbau von Gewerbezentren, 

• Regionalwirtschaftliche Entwicklungskonzepte, 

• Regionalmanagement und 

• Regionalbudget (sofern ein funktionierendes Regionalmanagement vorliegt). 

Dabei bestehen abgestufte Fördersätze von zwischen 60% und 90% der förderfähigen Kosten. Für 
regionalwirtschaftliche Entwicklungskonzepte, Regionalmanagement und Regionalbudget werden 
abweichende Fördersätze ausgewiesen. Wesentliche Änderungen im Untersuchungszeitraum ergaben 
sich durch Änderungen im Koordinierungsrahmen. Die Förderung von Regionalbudgets war zunächst 
als Modellprojekt bis Ende 2013 befristet, ist mittlerweile jedoch als Fördertatbestand in die Richtlinie 
übernommen worden. Im Vergleich zur Richtlinie vom 24.02.2009 (gültig ab 01.01.2009) werden 
Energieversorgungs- und -verteilungsanlagen mittlerweile nicht mehr im Rahmen der GRW-Richtlinie 
Teil II gefördert. 

3.5 Zwischenfazit 

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Operationalisierung und Entwicklung der GRW-
Förderung im Freistaat Thüringen, eingebettet in die Regionalleitlinien bzw. AGVO der Europäischen 
Kommission und den GRW-Koordinierungsrahmen. Der Freistaat Thüringen gehört – wie auch die 
anderen ostdeutschen Bundesländer – seit Beginn der derzeitigen Förderperiode im Jahr 2014 nicht 
mehr zu den europäischen Fördergebieten mit Höchstförderung und wird auch in den kommenden 
Jahren mit weiter sinkenden Fördersätzen konfrontiert werden. Thüringen sowie der Großteil der 
übrigen ostdeutschen Bundesländer zählt zum prädefinierten C-Fördergebiet, verbunden mit durch 
die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung und den Koordinierungsrahmen vorgegebenen 
Förderhöchstsätzen. 

Wie im Koordinierungsrahmen vorgesehen, setzt der Freistaat standortspezifische Schwerpunkte, die 
sich im Zeitablauf änderten. Dies äußert sich beispielsweise in der Priorisierung von Ansiedlungsakti-
vitäten oder der Einbeziehung des Fördertatbestands immaterieller Wirtschaftsgüter ab Mai 2016. 
Weitere Änderungen und Anpassungen der Richtlinien im Untersuchungszeitraum zeigen sich insbe-
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sondere im Hinblick auf das Kriterium "Arbeit", d.h. der Schaffung nachhaltiger und hochwertiger 
Arbeitsplätze im Freistaat. Dies äußert sich beispielsweise in vorgegebenen Verdienstniveaus, in der 
Verpflichtung, geschaffene Arbeitsplätze über einen gewissen Zeitraum bereit zu stellen sowie der 
Bevorzugung von Betriebsstätten ohne bzw. (quotiert) mit geringen Anteilen von Leiharbeitnehmern. 
Weiterhin werden innovations-, forschungs- und kooperationsorientierte Kriterien in die Richtlinien 
integriert und damit Förderanreize für entsprechende zukunftsorientierte Aktivitäten der regionalen 
Wirtschaft gegeben. 

Insgesamt steht das Arbeitsplatzkriterium deutlich im Zentrum der GRW-Förderung, wobei der 
Schaffung neuer, hochwertiger Arbeitsplätze Priorität eingeräumt wird. In Phasen, in denen diese 
Voraussetzung durch potenziell Antragsberechtigte schwer erfüllbar ist, kann auch die Sicherung von 
Arbeitsplätzen zur Erfüllung der GRW-Ziele beitragen. Dies wird in den entsprechenden Richtlinien als 
Förderkriterium umgesetzt, dabei allerdings dennoch die Schaffung neuer Arbeitsplätze bevorzugt. 
Auch wird die Lohnkostenförderung als Fördertatbestand zu Beginn und seit Ende des Unter-
suchungszeitraums einbezogen. Gegenwärtig kann durch die Fördermittelempfänger somit zwischen 
sachkapitalbezogenen Zuschüssen und Lohnkostenzuschüssen gewählt werden. Auch hierbei sind 
gewisse Voraussetzungen an die Lohnkostenförderung gebunden, die hochwertige Arbeitsplätze – 
gemessen durch eine entsprechende Verdiensthöhe – bevorzugt behandeln. Auch kann die Übernahme 
von Auszubildenden nach Ausbildungsabschluss als Förderkriterium betrachtet werden. 

In Bezug auf Branchen und Tätigkeiten ist eine breite Palette an wirtschaftlichen Aktivitäten als för-
derfähig eingestuft. Im Untersuchungszeitraum zeigen sich Ausschlüsse und Aufnahme einzelner 
Branchen und Tätigkeiten. Neben dem Ausschluss von Aktivitäten und Branchen analog zum Koordi-
nierungsrahmen werden im Freistaat einzelne Dienstleistungs- und Servicebranchen von der Förde-
rung ausgeschlossen. 

Zusätzlich zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft durch Investitionszuschüsse wird die wirt-
schaftsnahe Infrastruktur durch die GRW gefördert. Die hier geförderten Infrastruktureinrichtungen 
dienen der weiteren Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Tourismussektors. 
Förderfähig sind Maßnahmen zur Bereitstellung von Industrie- und Gewerbeflächen, Gewerbezentren, 
zur infrastrukturellen Anbindung sowie gewisse Fördertatbestände zum Ausbau von beruflichen Bil-
dungseinrichtungen, aber auch Maßnahmen zur Förderung der Regionalentwicklung. Damit deckt die 
Infrastrukturförderung der GRW eine Vielzahl an Bereichen ab, die die regionale Wirtschaftsstruktur 
stärken und somit zum Ausgleich struktureller Nachteile beitragen. 

Parallel zur gewerblichen sowie zur Infrastrukturförderung lassen beide Richtlinien nichtinvestive 
Maßnahmen als Fördertatbestand zu. Wichtige Stichpunkte in diesem Kontext sind Netzwerke, Koope-
rationen sowie Clusteraktivitäten oder auch Regionale Entwicklungskonzepte, Regionalmanagement 
und Regionalbudget. Damit können regionalpolitische Maßnahmen flankiert und nachhaltige Aktivitä-
ten zur Entwicklung des Standorts Thüringen initiiert bzw. befördert werden. 
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4 Wirkungsaspekte der GRW – Makroebene 

4.1 Teilziel und Vorgehensweise 

Zwar handelt es sich bei der GRW um einen Zuschuss, der auf Ebene der Betriebe bzw. der Kommunen 
(in strukturschwachen Regionen) gewährt wird. Die Intention der GRW liegt aber letztendlich im Ab-
bau regionaler Disparitäten. Aus diesem Grund ist es nur folgerichtig, die Wirkungen auf Ebene der 
Gesamtwirtschaft zu untersuchen. Im Mittelpunkt steht dabei das Wachstum der Produktivität, aber 
auch beschäftigungsbezogener Größen. Das Kapitel beginnt in Abschnitt 4.2 mit einem deskriptiven 
Vergleich der GRW-Förderung in Thüringen mit der Förderung in anderen relevanten Bundesländern. 
Es schließen sich zwei empirische Untersuchungsschritte an, welche die Wirkungen der GRW-Förde-
rung zum einen angebotsseitig (Abschnitt 4.3) und zum anderen nachfrageseitig (Abschnitt 4.4) unter-
suchen. Das Kapitel schließt mit einem Zwischenfazit. 

4.2 Ländervergleich der GRW-Förderung anhand der BAFA-Bewilligungsstatistik 

Im Folgenden werden Grundcharakteristika der GRW-Förderung in der Förderperiode 2011 bis 2016 
im Vergleich ausgewählter Bundesländer anhand der Bewilligungsstatistik des BAFA (BAFA-Statistik) 
dargestellt. Mit diesem für die gesamtdeutsche Ebene und für einen Zeitraum ab 1991 konsistenten 
Datensatz können die Wirkungen der GRW-Förderung auf der Makroebene abgeschätzt und kohärente 
Vergleiche auf der Ebene der Länder und Kreise, aber auch der Wirtschaftszweige vorgenommen wer-
den. Mit dem Datensatz ist damit ein Vergleich der GRW-Förderung in Thüringen mit anderen Bun-
desländern möglich. Im folgenden Abschnitt stehen wie im gesamten Gutachten besonders die ost-
deutschen Flächenländer im Fokus, auf westdeutscher Seite werden Schleswig-Holstein, Rheinland-
Pfalz und Bayern als Vergleichsländer herangezogen. Die Ebene der räumlichen Aggregation betrifft 
zunächst die Bundesländer. Im darauffolgenden Abschnitt zur ökonometrisch fundierten Wirkungs-
abschätzung (4.3) werden dann alle geförderten und nicht-geförderten Regionen in Deutschland mit-
berücksichtigt, die räumliche Aggregationsebene sind die Landkreise und kreisfreien Städte. Zu be-
rücksichtigen ist, dass es sich bei den verwendeten Jahresdaten um die Bewilligungsstatistik des BAFA 
handelt. Bewilligungen können in geringem Umfang von tatsächlich ausgereichten Fördermitteln ab-
weichen. Ferner ist zu vermuten, dass sich die ökonomischen Effekte der Förderung im Rahmen der 
angestoßenen Investitionen vornehmlich in den Folgeperioden des Bewilligungsjahres entfalten. 

Die BAFA-Statistik kann in geringfügigem Umfang von der Förderstatistik der Thüringer Aufbaubank 
abweichen (Alecke et al. 2011a) und ist im Allgemeinen etwas weniger aktuell. Insbesondere für das 
Ende der Betrachtungsperiode, also das Jahr 2016, können sich aufgrund von Meldeverzögerungen 
Abweichungen zur Thüringer Förderstatistik ergeben. Damit dürfte das Fördervolumen für 2016 in 
der zugrunde gelegten BAFA-Statistik als zu gering erscheinen. Für die Vergleiche mit anderen Bun-
desländern ist aber die Kohärenz der Daten von größerer Relevanz, sodass in diesem Kapitel auf die 
BAFA-Statistik zurückgegriffen wird. Im Übrigen könnte eine höhere Aktualität zumeist ohnehin nicht 
ausgeschöpft werden, da viele Daten der Regionalstatistik, welche zur Indikatorenbildung oder für das 
ökonometrische Modell benötigt werden, derzeit nur bis 2015 verfügbar sind. Ferner ist zu vermer-
ken, dass die Abweichungen zwischen den aggregierten und den Landesdaten zu keinen Änderungen 
in den Grundaussagen des Gutachtens führen sollten. 
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Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, dass die tatsächlich ausgereichten GRW-
Fördermittel durch angebots- und nachfrageseitige Aspekte bestimmt sind. Ein rückläufiges Förder-
volumen kann durch Beschränkungen des Landes bei der Mittelvergabe verursacht sein oder durch 
eine geringere Nachfrage nach Fördermitteln von Seiten der Unternehmen bzw. Kommunen. Dahinter 
stehen ökonomische, im vorliegenden Fall aber insbesondere auch (beihilfe-)rechtliche Gründe. So hat 
die im Vergleich mit der Vorgängerperiode nicht unerhebliche Absenkung in den maximal zulässigen 
Fördersätzen im Jahr 2014 zu einer Reduktion des ausgereichten Volumens an Fördermitteln geführt 
(siehe Tabelle 3-1). Die BAFA-Statistik selbst gibt keinen Aufschluss über die zugrundeliegenden 
Faktoren der jeweiligen Entwicklung. Hinsichtlich der Mittelherkunft ist zu vermerken, dass die GRW-
Fördermittel auch die genutzten EFRE-Mittel enthalten. 

In Tabelle 4-1 wird ein erster Bundeslandvergleich hinsichtlich der GRW-Förderung vorgenommen, 
wobei hierunter sowohl die Förderung von einzelbetrieblichen Investitionen als auch von wirtschafts-
naher Infrastruktur gefasst wird. Die Intensität der Förderung wird auf Grundlage der Größe des 
Arbeitsmarktes dargestellt, d.h. bezogen auf die Zahl der Erwerbstätigen. Demnach wurden in Thürin-
gen zwischen 2011 und 2016 pro Jahr und Erwerbstätigen ca. 180 € an GRW-Förderung ausgereicht. 
Wie ersichtlich ist, liegt dieser Wert zwar unter dem von Mecklenburg-Vorpommern, aber um fast ein 
Drittel über den Werten der umliegenden ostdeutschen Bundesländer. Die Förderintensität in den drei 
betrachteten westdeutschen Vergleichsländern liegt naturgemäß erheblich unter der in den fünf ost-
deutschen Flächenländern. 

Land GW-Förderintensität  
(je erwerbstätiger Person, 2011-2016) 

Thüringen 180,4 

Brandenburg 145,9 

Mecklenburg-Vorpommern 213,6 

Sachsen 136,7 

Sachsen-Anhalt 135,9 

Bayern 5,1 

Rheinland-Pfalz 5,0 

Schleswig-Holstein 26,0 

Quelle: BAFA 2017, Statistische Ämter des Bundes und der Länder. 

In Abbildung 4-1 wird überdies sichtbar, dass die Förderintensität im Betrachtungszeitraum 2011 bis 
2016 in Thüringen und den umliegenden Vergleichsländern gleichermaßen zurückgegangen ist, der 
relative Abstand zwischen Thüringen und Sachsen bzw. Sachsen-Anhalt ist aber auch 2016 noch 
vorhanden. Freilich wird erkennbar, dass auch die Förderintensität Schwankungen unterliegt, im Jahr 
2014 lag die Förderintensität in Thüringen im Bereich der benachbarten ostdeutschen Länder, im Jahr 
2015 hingegen wieder deutlich darüber. Diese Aussagen ändern sich im Übrigen nur marginal, wenn 
zur Berechnung der Förderintensität nicht die Zahl der Erwerbstätigen, sondern das Bruttoinlands-

Tabelle 4-1: GRW-Intensität 2011-2016 (Jährliche GRW-Fördermittel je erwerbstätiger Person) 
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produkt herangezogen wird – was aufgrund der vergleichbaren gesamtwirtschaftlichen Produktivität 
der ostdeutschen Länder nicht überrascht. Der rechte Teil der Abbildung macht deutlich, dass der im 
Osten zu findende rückläufige Trend der Förderintensität für die westdeutschen Vergleichsländer 
nicht bestätigt werden kann. 

Quellen: BAFA 2017,  Statistische Ämter des Bundes und der Länder, eigene Darstellung. 
 

In feingliedriger räumlicher Auflösung zeigt Abbildung 4-2 die Unterschiede in der Förderintensität 
bezogen auf die Landkreise und kreisfreien Städte im Zeitraum 2011 bis 2016. Die Förderintensität 
wird hier gemessen als Sechsjahresdurchschnitt der bewilligten GRW-Fördermittel der gewerblichen 
Wirtschaft und der wirtschaftsnahen Infrastruktur, bezogen auf die durchschnittliche Zahl der 
erwerbstätigen Personen im jeweiligen Kreis. Im Vergleich zu den anderen ostdeutschen Ländern 
erscheinen die Unterschiede innerhalb Thüringens vergleichsweise hoch, was sich unter anderem 
auch daran ablesen lässt, dass die zwei Regionen mit der höchsten Intensität in Thüringen liegen 
(Sömmerda, Ilm-Kreis), aber auch einer der niedrigsten Werte in Thüringen zu finden ist (Suhl). Diese 
höhere Varianz dürfte freilich in besonderer Weise durch die – im Vergleich zu den anderen östlichen 
Ländern – differenzierte Kreisstruktur gekennzeichnet sein. Auf Grundlage aktueller Vorschläge einer 
Kreisgebietsreform würde der niedrige Wert für Suhl im Aggregat durch höhere Werte von Hild-
burghausen und Sonneberg kompensiert. Ähnliches gilt für Sömmerda und das Weimarer Land oder 
den Ilmkreis und Gotha. Dass die regionalen Unterschiede in erheblichem Umfang durch die Kreis-
struktur getriebenen sind, zeigt sich auch daran, dass im Aggregat der Bundesländer die Streuung we-
niger hoch ist (siehe Tabelle 4-1). Auffällig ist freilich dennoch, dass in Thüringen je erwerbstätiger 
Person in der Betrachtungsperiode deutlich mehr GRW-Fördermittel aufgewendet wurden als in den 
benachbarten Ländern Ostdeutschlands. Ferner ist die deutlich geringere Förderintensität in den ver-
bliebenen Regionen Westdeutschlands zu sehen. Fast alle dieser Regionen fallen in die untere Katego-
rie der Förderintensität von jährlich unter 100 € je Erwerbstätigem. Das Bundesland mit der höchsten 
Förderintensität ist hier Schleswig-Holstein mit einer Förderintensität im Schnitt der sechs Jahre von 
gerade einmal 26 € je erwerbstätiger Person. 

  

Abbildung 4-1: Entwicklung der GRW-Förderintensität (GRW-Fördervolumen je Erwerbstätigem in €) 
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Quellen: BAFA 2017, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, eigene Darstellung. 

 

Der rückläufige Trend der Förderintensität ist wesentlich auf die Reduktion des ausgereichten GRW-
Fördervolumens zurückzuführen. Darin spiegeln sich insbesondere die Änderungen im Beihilferecht 
für die Förderperiode 2014 bis 2020 wieder, namentlich die erhebliche Verringerung der zulässigen 

Abbildung 4-2: GRW-Intensität 2011-2016 (Jährliche GRW-Fördermittel je erwerbstätiger Person) 
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Förderhöchstsätze (siehe Kapitel 3). Daher ist auch in den übrigen ostdeutschen Flächenländern der 
Trend eines verringerten GRW-Fördervolumens erkennbar (Abbildung 4-3). 

  

Quellen: BAFA 2017,  eigene Darstellung. 

Die Dimension des Rückgangs ist gegenüber dem hier gesetzten Referenzjahr 2000 erheblich. Dem-
nach ist das Fördervolumen in Thüringen zuletzt auf ca. ein Drittel des Wertes im Jahr 2000 zurückge-
gangen. Die Reduktion fällt in den umliegenden ostdeutschen Ländern sogar noch stärker aus (Sach-
sen auf 26%, Sachsen-Anhalt auf 19 %). Einzig Mecklenburg-Vorpommern weist gegenüber dem Jahr 
2000 eine geringere Reduktion der ausgereichten GRW-Fördermittel auf – bei allerdings erheblichen 
Schwankungen in den letzten Jahren. Für die westdeutschen Vergleichsländer im rechten Teil der 
Abbildung lässt sich ein solcher Trend wiederum nicht bestätigen. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellen: BAFA 2017,  eigene Darstellung. 

Abbildung 4-4 zeigt, dass in Thüringen gerade im Betrachtungszeitraum der Studie, ein vergleichs-
weise hoher Teil der Förderung in wirtschaftsnahe Infrastruktur geflossen ist, im Durchschnitt der 
Jahre 2011 bis 2016 ca. 30%. In Sachsen-Anhalt liegt dieser Wert bei ca. 15%, in Sachsen bei ca. 17%. 
Mecklenburg-Vorpommern weist in den letzten Jahren freilich noch höhere Werte auf als Thüringen, 
Brandenburg bewegt sich im Jahr 2016 auf einem ähnlichen Niveau wie Thüringen. In den westdeut-
schen Vergleichsländern spielt die Infrastrukturförderung nur in Schleswig-Holstein eine signifikante 
Rolle. Unterschiede in der Art der Förderung zwischen den Bundesländern sind ablesbar an der je 

Abbildung 4-3: Entwicklung des GRW-Fördervolumens (2000 = 100) 

Abbildung 4-4: Anteil der Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur (in Prozent) 
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Förderfall gewährten Fördersumme bzw. am Investitionsvolumen je Förderfall. In  Abbildung 4-5 und 
Abbildung 4-6 sind die beiden Kennzahlen für die Förderung der einzelbetrieblichen Investitions-
vorhaben der gewerblichen Wirtschaft dargestellt. Während sich die Förderung in diesen Dimensio-
nen bis 2011 nicht merklich von den ostdeutschen Referenzländern unterschied, kann für Thüringen 
in den Folgejahren ein deutlich höheres Förder- und Investitionsvolumen je Förderfall konstatiert 
werden. Zwar ist auch in den anderen ostdeutschen Ländern ein Trend hin zu größeren Investitions-
projekten zu sehen, aber diese Tendenz ist weit weniger ausgeprägt als in Thüringen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellen: BAFA 2017, eigene Darstellung. 

 

 

Quellen: BAFA 2017, eigene Darstellung. 

In den Jahren 2012 bis 2014 bezifferte sich ein gefördertes Investitionsvorhaben in Thüringen auf im 
Schnitt über 10 Mio. €, in den Jahren zuvor lagen die Projekte bei zwei bis drei Mio. €. In Sachsen und 
Sachsen-Anhalt lag die Größenordnung der geförderten gewerblichen Projekte zwischen 2012 und 
2014 nur halb so hoch wie in Thüringen, in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg noch darun-
ter. Eine Ursache hierfür dürfte das im Zuge der sehr hohen Antragszahlen dieser Nachkrisenperiode 
eingeführte Auswahlverfahren darstellen, das de facto zu einer Förderung von größeren Projekten 
geführt hat. Auffällig ist allerdings auch, dass es in den letzten beiden Jahren zu einer Trendumkehr 
gekommen ist, welche wiederum in Thüringen am stärksten ausfällt. Mittlerweile ist die Größenord-

Abbildung 4-5: GRW-Fördermittel je Förderfall (Nur gewerbliche Wirtschaft, in Mio. €) 

Abbildung 4-6: Investitionsvolumen je Förderfall (Nur gewerbliche Wirtschaft, in Mio. €) 
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nung der geförderten Projekte und damit auch der Förderung selbst in den fünf Ländern nahe am 
langfristigen Mittel. Diese unterscheidet sich im Übrigen kaum von den Werten der westdeutschen 
Vergleichsländer. 

Die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur zielt neben der För-
derung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Produktivität auch auf die Sicherung bestehender 
Beschäftigung bzw. die Schaffung neuer Beschäftigungspotenziale. Die BAFA-Statistik weist daher 
auch die mit den Fördervorhaben im gewerblichen Bereich verbundenen Beschäftigungseffekte aus, 
d.h. die durch eine geförderte Investition gesicherten oder aber geschaffenen Dauerarbeitsplätze. Auch 
wenn die diesbezüglichen Angaben nicht als kausaler Beschäftigungseffekt der GRW-Förderung inter-
pretiert werden können, da die kontrafaktische Situation der Nicht-Förderung nicht bekannt ist, kann 
ein Vergleich der diesbezüglichen Statistik im Quer- und Längsschnitt erhellend sein.46 Daher ist in 
Abbildung 4-7 und Abbildung 4-8 dargestellt, wie viele Arbeitsplätze laut Angaben der Bewilligungs-
statistik in den betrachteten Bundesländern in der zeitlichen Entwicklung seit 2000 gesichert bzw. neu 
geschaffen wurden, jeweils bezogen auf 1000 Erwerbstätige im jeweiligen Land. Bei der Interpretation 
der Trends sind geänderte förderpolitische Rahmenbedingungen in Rechnung zu stellen.  

 

Quellen: BAFA 2017, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, eigene Darstellung. 

So kam es zu einer beihilferechtlich bedingten Reduktion des GRW-Fördervolumens, welche insbe-
sondere die gewerbliche Wirtschaft betroffen hat. Des Weiteren wurde der je geschaffenem oder 
gesichertem Arbeitsplatz angesetzte Höchstbetrag der förderfähigen Kosten im Rahmenplan bzw. 
Koordinierungsrahmen über die Jahre hinweg deutlich angehoben. Beides schlägt sich in einem rück-
läufigen Beschäftigungseffekt nieder.  

Wurden in Thüringen um die Jahrtausendwende noch zwei Prozent an Arbeitsplätzen gesichert, sind 
es gegenwärtig noch 0,5 Prozent. Hinsichtlich der Schaffung neuer Arbeitsplätze liegt der Effekt der-
                                                           
46  Zu berücksichtigen ist, dass Unternehmen im Allgemeinen keinen Anreiz haben sollten, mehr als die für die 

intendierte Fördersumme gesetzlich erforderliche Zahl an geschaffenen/gesicherten Arbeitsplätzen aus-
zuweisen. Insofern kann vermutet werden, dass es sich bei den Angaben eher um eine untere Grenze des 
Arbeitsplatzeffektes handelt. Im Rahmen des in Thüringen angewandten Auswahlprozesses in den ersten 
Jahren der Betrachtungsperiode waren die Anreize allerdings anders geartet, da die im Antrag ausgewie-
sene Zahl der geschaffenen/ gesicherten Arbeitsplätze als Kriterium bei der Auswahl der geförderten Pro-
jekte verwendet wurde. 

Abbildung 4-7: Förderwirkung (Gesicherte Dauerarbeitsplätze je 1.000 Erwerbstätige) 
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zeit bei unter einem Zehntel des Wertes aus dem Jahr 2000, der Effekt ist mit 0,4 neuen Arbeitsplätzen 
je 1.000 Erwerbstätigen von untergeordneter Bedeutung. In absoluter Betrachtung stehen in Gesamt-
thüringen im Jahr 2016 400 neu geschaffene Arbeitsplätze zu Buche. Im Vergleich der ostdeutschen 
Bundesländer wird indes deutlich, dass auch dieser Trend kein Spezifikum Thüringens ist, sondern 
ebenso die Vergleichsländer betrifft. Die Werte für die westdeutschen Regionen liegen naturgemäß 
erheblich unter dem Niveau der ostdeutschen Länder, der rückläufige Trend im Osten konvergiert 
allerdings deutlich in Richtung des westdeutschen Niveaus. 

 

 

Quellen: BAFA 2017, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, eigene Darstellung. 

Der durch die zurückgehende Förderung verursachte geringere absolute Fördereffekt sagt jedoch 
noch nichts über die beschäftigungsbezogene Fördereffizienz aus, d.h. über die je gesichertem bzw. 
geschaffenem Dauerarbeitsplatz aufgewendete Fördersumme. Es könnte einerseits vermutet werden, 
dass durch eine geringe Förderung nun Projekte mit besonders hoher Beschäftigungswirkung geför-
dert werden, und die so verstandene Fördereffizienz ansteigt. Andererseits dürfte die Schaffung von 
Arbeitsplätzen mit zunehmender Produktivitätssteigerung teurer werden. Im Übrigen spricht der För-
derfokus auf qualitativ hochwertige Arbeitsplätze für einen höheren Ressourceneinsatz. Die Abbildung 
4-9 und Abbildung 4-10 weisen die beschäftigungsbezogene Fördereffizienz für Thüringen und die 
Vergleichsländer im Zeitablauf aus.  

  

Abbildung 4-8: Förderwirkung (Neu geschaffene Dauerarbeitsplätze je 1.000 Erwerbstätige) 



 
- 69 - 

 

 Quellen: BAFA 2017, eigene Darstellung. 

Ein Trend hin zu höherer Effizienz im genannten Sinn ist nicht auszumachen. Für die gesicherten 
Arbeitsplätze wurde in Thüringen in der Betrachtungsperiode 2011 bis 2016 mehr Fördermittel auf-
gewendet als zuvor. Die durch die extreme Entwicklung in Sachsen-Anhalt bedingte Skala lässt die 
Größenordnung dieses Trends etwas zu gering aussehen. Tatsächlich wurden in den Jahren 2011 bis 
2016 im Mittel über 18.000 € je gesichertem Arbeitsplatz an Förderung aufgewendet, im Zeitraum von 
2000 bis 2010 waren es nur 9.000 €. Auffälliger noch ist der auch im Bundeslandvergleich außer-
ordentliche Anstieg des aufgewendeten Fördervolumens je neu geschaffenen Arbeitsplatz. Hier hat 
sich der Aufwand in den letzten fünf Jahren fast vervierfacht, von 47.000 € im Jahr 2011 auf 185.000 € 
im Jahr 2016 – ein Wert der den Aufwand der Vergleichsländer ebenfalls erheblich übersteigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellen: BAFA 2017, eigene Darstellung. 

Die BAFA-Statistik gibt auf Länderebene ebenfalls Auskunft über die sektorale Verteilung (Viersteller 
Wirtschaftszweigklassifikation 2003 bzw. 2008) der aufgewendeten Mittel zur Förderung der einzel-
betrieblichen Investitionen der gewerblichen Wirtschaft. 

Abbildung 4-9: Fördereffizienz (Aufgewendetes GRW-Volumen je gesichertem Arbeitsplatz) 

Abbildung 4-10: Fördereffizienz (Aufgewendetes GRW-Volumen je geschaffenem Arbeitsplatz) 
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 veranschaulicht die primär geförderten Wirtschaftsbereiche in Thüringen und den Vergleichsländern 
im Zeitraum zwischen 2014 und 2016.47 Die Förderung in Thüringen mit dem starken Schwerpunkt 
auf dem Verarbeitenden Gewerbe ähnelt der Struktur in Sachsen, in den anderen Vergleichsländern ist 
demgegenüber der Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (Wirt-
schaftsbereiche G-J, WZ 2008) stärker im Fokus. 

Quellen: BAFA 2017, eigene Darstellung. 

Die Angaben zum geförderten Wirtschaftszweig ermöglichen Aussagen darüber, ob die gewerbliche 
Förderung überproportional in bestimmte Wirtschaftsbereiche geht oder gemäß der Wirtschafts-
struktur des Landes verteilt ist. Dies ist insbesondere mit Blick auf die Forschungsintensität von ho-
hem Interesse, ist damit doch eine Abschätzung der Nachhaltigkeit der GRW-Förderung für das Pro-
duktivitäts- aber auch für das Beschäftigungsziel verbunden. In Abbildung 4-12 wird die Verteilung 
der gewerblichen GRW-Fördermittel auf forschungsintensive und weniger forschungsintensiven 
Sektoren dargestellt. Im Vergleich dazu ist die Verteilung der Beschäftigen auf diese Sektoren abgebil-
det. Die Zuordnung beruht auf der maßgeblichen FuE-Klassifikation des NIW/ISI/ ZEW (2010). 

                                                           
47  Die Beschränkung auf den Zeitraum von 2014 bis 2016 musste aus Gründen der Konsistenz erfolgen, da die 

BAFA-Meldungen in einigen Bundesländern vor 2014 teilweise noch auf Grundlage der Wirtschafts-
zweigklassifikation von 2003 und nicht von 2008 erfolgte. 

48  Die Beschränkung auf den Zeitraum von 2014 bis 2016 musste aus Gründen der Konsistenz erfolgen, da die 
BAFA-Meldungen in einigen Bundesländern vor 2014 teilweise noch auf Grundlage der Wirtschafts-
zweigklassifikation von 2003 und nicht von 2008 erfolgte. 

Abbildung 4-11: Sektorale Verteilung der GRW-Fördermittel für die gewerbliche Wirtschaft  
(2014 bis 2016 aggregiert)48 

  



 
- 71 - 

  

Quellen: BAFA 2017, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, eigene Darstellung. 

Betrachtet man zunächst die Verteilung gemäß Forschungsintensität unter Einbeziehung aller Wirt-
schaftsbereiche, so zeigt sich für Thüringen – wie für alle Vergleichsländer –, dass die Förderung deut-
lich überproportional in forschungsintensive Bereiche geht. Der rechte Teil der Abbildung macht indes 
deutlich, dass dieser Befund maßgeblich der Tatsache geschuldet ist, dass der überwiegende Teil der 
Förderung in Thüringen, aber auch in den anderen Bundesländern (außer Schleswig-Holstein) ins 
Verarbeitende Gewerbe fließt und die forschungsintensiven Sektoren gemäß der verwendeten Klassi-
fikation ausschließlich im Verarbeitenden Gewerbe liegen. Beschränkt man, wie im rechten Teil der 
Abbildung, die Analyse auf das Verarbeitende Gewerbe, so zeigt sich, dass hier in Thüringen nicht in 
erster Linie die forschungsintensiven Sektoren zum Zuge kommen. Der Anteil an Beschäftigten in for-
schungsintensiven Bereichen des Verarbeitenden Gewerbes ist höher als der Anteil der GRW-Förder-
mittel im Verarbeitenden Gewerbe, welche in diese Bereiche fließt. Thüringen stellt hier keine Aus-
nahme dar, der relative Unterschied erscheint im Ländervergleich aber doch als recht hoch. Ein-
schränkend ist hier allerdings auf die recht grobe Zweisteller-Klassifikation der Wirtschaftszweige zu 
verweisen, die datenbedingt zum Einsatz kommt und eine treffgenauere Zuordnung verhindert. 

4.3 Ökonometrische Schätzmodelle auf der Ebene der Regionen 

4.3.1 Effekte der GRW auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

4.3.1.1 Deskriptive Zusammenhänge 

Primäre Motivation der GRW ist die Förderung einer ausgewogenen regionalen Entwicklung. Vor die-
sem Hintergrund sind die Effekte der GRW auf regionale Wachstumsprozesse von besonderer Bedeu-
tung. Dabei steht das Wachstum der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, insbesondere der Produktivi-
tät, im Fokus – ist diese doch die Voraussetzung für den ökonomischen Wohlstand einer Region. Mit 
Blick auf die Wirkung der GRW ist zu klären, ob Regionen, die eine Förderung erhalten, ein aufholen-
des Wachstum aufweisen oder nicht, ob dieser Aufholprozess durch die Förderung beschleunigt wird 

                                                           
49  Die Wirtschaftszweige wurden gemäß der Klassifikation der NIW/ISI/ZEW-Liste (2010) auf Zweisteller-

Ebene in forschungsintensiv und nicht-forschungsintensiv klassifiziert. Die Verteilung der Beschäftigten 
bezieht sich auf das Jahr 2013. 

Abbildung 4-12: Anteil der GRW-Fördermittel für forschungsintensive Branchen  
(Nur gewerbliche Wirtschaft, 2014 bis 2016 aggregiert)49 
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und ob eine höhere Intensität der Förderung mit einem höheren Wachstum verbunden ist. Bevor diese 
Fragestellungen mithilfe ökonometrischer Methoden analysiert werden, ist ein deskriptiver Blick auf 
den Zusammenhang von GRW-Förderung und Produktivitätswachstum instruktiv.50  

 

Quellen: BAFA 2017, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, eigene Darstellung. 

Im linken Teil der Abbildung 4-13 ist für alle Landkreise bzw. kreisfreien Städte Deutschlands, die im 
Zeitraum 2000 bis 2015 eine GRW-Förderung erhielten (GRW-Kreise), der Zusammenhang von Pro-
duktivitätswachstum und GRW-Intensität dargestellt. Die Thüringer Regionen sind grün markiert. Eine 
klar erkennbare Beziehung von GRW-Förderung und Wachstum ist nicht gegeben. Ein Vielzahl von 
Regionen – vornehmlich die westdeutschen – weisen eine sehr geringe Förderintensität auf, bei 
gleichzeitig recht hoher Varianz des Produktivitätswachstums. Die dargestellten Trendgeraden ver-
weisen dessen ungeachtet auf einen leicht positiven Zusammenhang zwischen GRW-Intensität und 
Wachstum sowohl für Thüringer Kreise (grüne Gerade) als auch die übrigen Regionen (blaue Gerade). 
Der rechte Teil der Abbildung 4-13 veranschaulicht den entsprechenden Zusammenhang für die Be-
trachtungsperiode von 2011 bis 2015. Auffällig ist, dass sich die positive Beziehung zwischen GRW-
Förderintensität und Produktivitätswachstum für die Thüringer Kreise etwas abgeschwächt hat. 
Allerdings dürfen diese deskriptiven Befunde, die zumal recht schwach ausgeprägt sind und eine er-
hebliche regionale Streuung aufweisen, nicht als GRW-Fördereffekt interpretiert werden. So könnte 
ein positiver Zusammenhang gerade auch darauf hindeuten, dass die Förderung in ohnehin wachs-
tumsstärkeren GRW-Kreisen stärker nachgefragt wird, da die Investitionsneigung der gewerblichen 
Wirtschaft hier höher sein könnte. Die bivariate Gegenüberstellung von GRW-Förderung und Produk-
tivitätswachstum ist mithin nur bedingt geeignet, um Fördereffekte zu identifizieren. Nicht berück-
sichtigte Einflussfaktoren, welche sowohl die Förderung als auch das Wachstum beeinflussen können, 
verzerren das Bild. In der multivariaten Analyse wird versucht, diese Faktoren zu kontrollieren, sodass 
der Effekt der Förderung valider bestimmt werden kann.  

                                                           
50  Es sei vorweg darauf hingewiesen, dass die im Folgenden analysierte Förderperiode nicht bis 2016 reicht, 

sondern datenbedingt bereits im Jahr 2015 endet. Auf Ebene der Kreise werden die Produktivitätsdaten für 
das Jahr 2016 von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder erst im Sommer 2018 bereitge-
stellt. 

Abbildung 4-13: GRW-Förderintensität und Produktivitätswachstum in GRW-geförderten Kreisen 
(2000/2011-2015) 
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4.3.1.2 Beschreibung von ökonometrischem Modell und Methodik  

Für die ökonometrische Bestimmung eines Fördereffekts im Kontext aufholenden regionalen Wachs-
tums bietet sich die so genannte empirische Konvergenzanalyse an. Grundlage ist dabei das neoklassi-
sche Wachstumsmodell in Anlehnung an Barro und Sala-i-Martin (1995). Vor der empirischen Analyse 
sollen das Modell und die damit verbundenen Implikationen kurz charakterisiert werden. Dies ge-
schieht auch deshalb, weil diese Wachstumstheorie als konzeptionelle Grundlage der GRW-Förderung 
in ihrer bisherigen Ausprägung aufgefasst werden kann. Ferner wird ein kurzer Blick auf andere Ka-
näle regionalen Wachstums geworfen, die für die Ziele und die Mittelwahl in der GRW-Förderung von 
Relevanz sind. 

Dem neoklassischen Modell aufholenden Wachstums zufolge sind rückständigere Regionen/Ökono-
mien durch eine zu geringe Realkapitalausstattung gekennzeichnet (Solow 1956). Wachstum besteht 
darin, diese Kapitallücke durch entsprechende Investitionen in Produktivkapital zu reduzieren. Dies 
geschieht im Modell auf Grundlage marktwirtschaftlicher Prozesse, da die Rendite von Kapitalinvesti-
tionen in den ärmeren Regionen mit geringer Kapitalintensität höher sein sollte als in den kapital-
reichen Regionen. In der Konsequenz holen schwächere Regionen gegenüber den reichen Regionen 
aufgrund einer deutlich höheren Investitionstätigkeit auf. Dieser Aufholprozess wird als Konvergenz 
bezeichnet. Auch wenn staatliche Eingriffe im Modell nicht konzipiert sind, kann dieses Konzept auf-
holenden Wachstums als theoretische Rechtfertigung der GRW-Förderung dienen (Alecke et al. 2013). 
Diese versucht in den rückständigeren Regionen mithilfe von entsprechenden Zuschüssen Investitio-
nen anzuregen, somit die Kapitalintensität zu erhöhen und bestehende Kapitallücken zu verringern 
bzw. zu schließen. Mit anderen Worten zielt die GRW-Förderung auf das im neoklassischen Modell 
explizierte aufholende Wachstum bezogen auf die regionale Ausstattung mit Produktivkapital. Der 
marktwirtschaftliche Mechanismus einer durch höhere Renditen getriebenen Investitionstätigkeit in 
ärmeren Regionen soll mithin durch staatliche Unterstützung beschleunigt werden.  

Viele empirische Studien belegen den im neoklassischen Modell dargestellten Aufholprozess der we-
niger produktiven Regionen (Barro & Sala-i-Martin 1992; Sala-i-Martin 1996). Jüngst zeigen sich aber 
auch Tendenzen einer Divergenz der regionalen Produktivität (OECD 2016; für Deutschland Maseland 
2014), weshalb verstärkt andere Wachstumsmechanismen in den Blick genommen werden. Diese 
Mechanismen setzten zwar das Konvergenzkonzept nicht außer Kraft, dennoch kann die Tendenz zum 
Aufholen durch Faktoren, die eher das langfristige Wachstum betreffen, überlagert werden. Hoch pro-
duktive Regionen profitieren dabei insbesondere von technologisch bedingten Produktivitätssteige-
rungen. Diesbezüglich lassen sich verschiedene Kanäle unterscheiden, welche regionale Produkti-
vitätsdifferenzen verstärken können: erstens Humankapital und Innovation, zweitens Agglomerations-
kräfte und drittes internationaler Handel (Guastella & Timpano 2016, OECD 2016). Die Rolle von 
Humankapital und Innovation wurde in der so genannten neuen Wachstumstheorie betont (Lucas 
1988, Romer 1990). Akkumulation von Humankapital erzeugt einen produktiven Mehrwert in der 
gesamten Region, der sich noch verstärkt, wenn sich mehr Humankapital ansiedelt. Viele empirische 
Studien haben bestätigt, dass Humankapital, aber auch eine hohe Innovations- und FuE-Aktivität pro-
duktivitätssteigernd wirken kann und dies gerade in ohnehin produktiven Regionen. Die neue ökono-
mische Geographie betont ferner die Produktivkräfte von Agglomerationen (Krugman 1991, Fujita et 
al. 1999). Urbanisations- und Lokalisationseffekte führen dazu, dass sich Unternehmen und Arbeits-
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kräfte in enger räumlicher Nähe ansiedeln. Mit Blick auf die regionale Konvergenz in Deutschland 
argumentiert Maseland (2014), dass für die ausbleibende Ost-West-Konvergenz die fehlenden Agglo-
merationen in Ostdeutschland verantwortlich sind. Neben Humankapital/Innovation und Agglomera-
tionskräften wird jüngst die Bedeutung des internationalen Handels hervorgehoben. Eine starke Ent-
wicklung des Sektors handelbarer Güter und eine hohe Exportorientierung unterscheiden in vielen 
Ländern aufholende Regionen von Regionen, welche hinter der Landesentwicklung zurückbleiben 
(OECD 2016). 

Im Folgenden wird der Effekt der GRW-Förderung auf das regionale Produktivitätswachstum ökono-
metrisch analysiert. Bisherige Ansätze der ökonometrischen Wirkungsanalyse belegen einen positiven 
Effekt der GRW auf die Produktivitätsentwicklung, aber auch auf das Beschäftigungswachstum in der 
geförderten Region (Blien et al. 2003, SVR 2005, Eckey & Kosfeld 2005; Alecke et al. 2011b, 2013). Im 
Folgenden wird ein ökonometrisches Standardmodell verwendet, das eine Antwort auf die zentrale 
Frage ermöglicht, ob die GRW-Förderung das Tempo der Produktivitätskonvergenz beeinflusst hat 
(Alecke et al. 2011b, 2013). Als Datenbasis zur GRW-Förderung fungiert die Bewilligungsstatistik des 
BAFA. Diese beziffert die im jeweiligen Jahr bewilligten GRW-Fördermittel auf der Ebene von Kreisen. 
Um den Effekt unterschiedlicher Regionsgrößen zu berücksichtigen, werden in der empirischen Ana-
lyse die in einem Kreis bewilligten GRW-Mittel auf die Zahl der Erwerbstätigen in diesem Kreis bezo-
gen (GRW-Intensität). Als Zielvariable wird auf das Bruttoinlandprodukt je erwerbstätiger Person als 
gängigem Produktivitätsmaß abgestellt. Die Daten hierzu entstammen der Regionaldatenbank der 
Statistischen Ämter des Bundes und der Länder.  

Grundsätzlich werden zwei verschiedene Vorgehensweisen gewählt. Zunächst wird eine Querschnitts-
regression auf Ebene der Kreise für den Zeitraum von 2000 bis 2015 bzw. 2011 bis 2015 durchgeführt. 
Das regionale Produktivitätswachstum über diesen Zeitraum hinweg wird auf die regionale GRW-
Intensität in diesem Zeitraum regressiert. Im Sinne der Konvergenztheorie wird das Ausgangsniveau 
der Produktivität von 2000 bzw. 2011 berücksichtigt. Ferner wird das Zusammenspiel von Ausgangs-
produktivität und GRW-Förderung im Sinne eines Interaktionsterms modelliert. Damit lässt sich die 
Frage beantworten, ob der GRW-Fördereffekt abhängig ist von der noch bestehenden Produktivitäts-
lücke. In weiteren Spezifikationen werden – in Übereinstimmung mit dem Vorgehen in den meisten 
empirischen Studien – zusätzlich die Investitionstätigkeit, das Beschäftigungswachstum und die 
Humankapitalausstattung der Region kontrolliert.51  

Im zweiten Vorgehen wird der Zeitraum von 2000 bis 2015 in Zweijahreszeiträume gegliedert und 
eine dynamische Panelregression durchgeführt. In diesem Modell lässt sich der verzerrende Einfluss 
regionsspezifischer Strukturmerkmale (z.B. Größe, Lage, sektorale Struktur, Betriebsgrößenstruktur) 
minimieren, ferner kann die zeitliche Folge des Fördereffektes eigens abgebildet werden, indem 
beispielsweise das Produktivitätswachstum einer Periode auf die GRW-Förderung der Vorperiode(n) 
regressiert wird. Dies ist deshalb von Bedeutung, da es sich bei den verwendeten GRW-Förderintensi-
täten um im jeweiligen Jahr bewilligte Mittel handelt, deren Wirkung auf die regionale Produktivität 
sich erst zeitverzögert nach Tätigung der geförderten Investition zeigen sollte. Im Übrigen kann durch 

                                                           
51 Zur Definition und Datenquelle der in den Regressionen verwendeten Variablen vgl. Anhang 5. 
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die explizite Modellierung eines zeitlich verzögerten Fördereffekts sichergestellt werden, dass die 
GRW-Förderung in der Tat ursächlich für den Produktivitätseffekt sein kann. 

4.3.1.3 Empirische Befunde 

Im Folgenden werden die Ergebnisse für die beiden Vorgehensweisen der Querschnittsregression und 
des dynamischen Panelmodells aufgezeigt.52 Darüber hinaus wird auf den Produktivitätseffekt der 
einzelnen Förderzweige der GRW (gewerbliche Förderung vs. Infrastrukturförderung) und auf die 
räumliche Reichweite des Fördereffekts eingegangen. 

Produktivitätseffekt: Querschnittsregression 

Die Querschnittsregressionen für die 401 deutschen Kreise für die Periode von 2000 bis 2015 bzw. 
von 2011 bis 2015 (Anhang 6, Panel A) belegen zunächst ganz allgemein eine Tendenz zur regionalen 
Produktivitätskonvergenz. In allen Spezifikationen für den Zeitraum von 2000 bis 2015 ist der ent-
sprechende Parameter der Ausgangsproduktivität statistisch signifikant und bewegt sich im Rahmen 
bisheriger Studien bei ungefähr -2%. Regionen mit einer höheren Ausgangsproduktivität haben dem-
nach im Schnitt eine schwächere Produktivitätsentwicklung als Regionen mit geringerer Produktivität. 
Für die vorliegende Fragestellung wichtiger sind allerdings die Parameter für den GRW-Effekt. In der 
einfachsten Spezifikation, in welcher die GRW-Förderintensität ohne Interaktion in die Regression auf-
genommen wird (Anhang 6, Spalte 2), lässt sich zunächst kein statistisch signifikanter Effekt der GRW-
Förderung nachweisen. In der Spezifikation mit GRW-Basis- und Interaktionseffekt (Anhang 6, Spalte 
3) sind beide Größen allerdings statistisch signifikant, der Basiseffekt ist positiv, der Interaktionseffekt 
negativ. Demnach wirkt die GRW-Förderung positiv auf die Produktivität. Der negative Schätzwert für 
den Interaktionseffekt bedeutet, dass die Wachstumsrate von aufholenden Regionen höher liegt, wenn 
deren Produktivitätsniveau noch niedrig ist. Dies verdeutlicht, dass der GRW-Effekt abhängig ist vom 
bereits erreichten Produktivitätsniveau. In Regionen mit höherer Produktivität wirkt ein Euro GRW-
Förderung weniger stark als in Regionen mit geringem Produktivitätsniveau – ein Ergebnis, das in 
Einklang mit der bisherigen Literatur steht (Alecke et al. 2013). In quantitativer Hinsicht ist der Effekt 
der Förderung als moderat einzuschätzen. Nimmt man etwa das Basismodell zum Maßstab und be-
rechnet den Effekt für das mittlere Produktivitätsniveaus der Thüringer Kreise im Jahr 2000, so würde 
eine Verdopplung der GRW-Intensität eine Erhöhung der jährlichen Wachstumsrate der Produktivität 
von ca. 0,01 Prozentpunkten nach sich ziehen. Es zeigt sich darüber hinaus, dass der Produktivitäts-
effekt der Förderung in der Periode von 2011 bis 2015 größer war als im gesamten Zeitraum. Dies 
kann freilich auch Ausdruck der Erholung nach der Wirtschaftskrise sein. Dies würde aber dennoch 
bedeuten, dass die Förderung für die Erholung von besonderer Bedeutung gewesen ist. Für die Pe-
riode nach der Krise erhöht sich der Effekt bei Ansatz des mittleren Produktivitätsniveaus von 2011 
auf immerhin knapp 0,1 Prozentpunkte. Eine weitere Erkenntnis betrifft die regionale Ebene des 
GRW-Effektes. Restringiert man die betrachteten Regionen auf die 198 Kreise, in welchen in der Pe-
riode von 2000 bis 2015 GRW-Fördermittel ausgereicht wurden, so zeigt sich ein positiver Produktivi-
tätseffekt im einfachen Modell ohne Interaktion (Anhang 6, Spalte 8). In den komplexeren Modellen 
findet sich allerdings kein statistisch gesicherter Effekt. In der Konsequenz legt dies die Vermutung 

                                                           
52  Zur besseren Lesbarkeit werden die detaillierten Regressionstabellen nicht im Text, sondern im Anhang 

dargestellt. 
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tätsniveau der Region. Je höher dieses Niveau ist, umso geringer ist der Effekt. Die GRW-Förde-
rung unterstützt mithin das aufholende Wachstum. 

• Für den gewerblichen Zweig der GRW-Förderung lässt sich ein statistisch gesicherter positiver 
Effekt auf den Produktivitätsfortschritt nachweisen. Die hohe Korrelation zwischen der Förde-
rung gewerblicher Investitionen und der Förderung öffentlicher Infrastrukturen lässt ferner 
indirekte Produktivitätseffekte der Infrastrukturförderung vermuten, auch wenn diese schwer 
messbar sind. 

• Die GRW-Förderung geht mit einem höheren Beschäftigungswachstum in den geförderten 
Regionen einher. In Bezug auf das Wachstum des regionalen Lohnniveaus lässt sich kein statis-
tisch gesicherter Effekt der GRW-Förderung aufzeigen. 

• Hinsichtlich der Innovationstätigkeit ist zu konstatieren, dass eine höhere GRW-Förderintensität 
einerseits mit einem Trend hin zu mehr FuE-Personal einhergeht, hinsichtlich der Patentaktivität 
scheinen stärker geförderte Regionen andererseits gegenüber technologisch führenden Regio-
nen zurückzufallen.  

• In Einklang mit dem Förderinstrumentarium stimuliert die GRW-Förderung die betrieblichen 
Investitionen in Realkapital auch auf regionaler Ebene.  

4.4 Berechnung der Effekte der GRW-Förderung mit dem Input-Output-Modell 

Das Anliegen dieses Abschnittes besteht darin, die gesamtwirtschaftlichen Effekte des durch die GRW-
Förderung induzierten Nachfrageimpulses zu ermitteln.54 Eine geeignete Methode hierfür ist das of-
fene statische Input-Output-Modell. Der Vorteil dieses Modells besteht darin, dass die direkten sowie 
die indirekten Effekte eines Nachfrageimpulses auf Produktion und Beschäftigung für die einzelnen 
Wirtschaftsbereiche berechnet werden können. Zudem können näherungsweise die Produktions- und 
Beschäftigungseffekte abgeschätzt werden, die durch die Ausgaben der zusätzlich erwirtschafteten 
Arbeitseinkommen induziert werden.  

Für die Abschätzung von regionalen Effekten wären regionale Input-Output-Tabellen notwendig. Diese 
liegen jedoch nicht vor, so dass auf die amtliche nationale Input-Output-Tabelle für Deutschland zu-
rückgegriffen werden muss. Damit wird vereinfachend unterstellt, dass in Thüringen die gleichen pro-
duktionstechnisch bedingten Vorleistungsstrukturen wie in Deutschland insgesamt gelten. 

Bevor das hier verwendete Input-Output-Modell zur Berechnung der Effekte der GRW-Förderung so-
wie die Modellergebnisse dargestellt werden, soll zunächst der Grundgedanke eines Input-Output-
Modells kurz erläutert werden. 

4.4.1 Der Grundgedanke des Input-Output-Modells 

Das offene statische Input-Output-Modell bildet die gütermäßigen und produktionstechnischen Ver-
flechtungen zwischen den Produktionsbereichen einer Volkswirtschaft einschließlich der Ströme mit 

                                                           
54  Im Kontext der vorliegenden Input-Output-Analyse wird unter einem Nachfrageimpuls der Kauf von Gütern 

verstanden, die zur Realisierung der GRW-Projekte notwendig sind. 
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5 Wirkungsaspekte der GRW – gewerbliche Wirtschaft – Mikroebene 

5.1 Teilziel und Vorgehensweise 

Teilziel des Abschnitts ist es, Wirkungsaspekte der Förderung der gewerblichen Wirtschaft im Rah-
men der GRW auf der Mikroebene zu untersuchen. Zu diesem Zweck werden Daten auf der Mikro-
ebene, also für die im Rahmen der gewerblichen GRW-Förderung bewilligten Vorhaben, aggregiert. Es 
erfolgt also eine deskriptive Analyse der Bewilligungsstatistik.  

Weil sich die Daten der bewilligten Vorhaben nach der Erstbewilligung ändern können, wurde – so-
weit möglich – der letzte Stand der Bewilligungsstatistik für die Auswertungen herangezogen. Der 
letzte Stand repräsentiert den 31.12.2016. 

Die Daten auf der Mikroebene werden nachfolgend nach verschiedenen wirtschaftspolitisch relevan-
ten Gliederungsgesichtspunkten aggregiert. Die Aggregation erfolgt nach folgenden Kategorien: 

• Eckdaten und Investitionsarten (Unterabschnitt 5.2.1) 

• Branchenstruktur (Unterabschnitt 5.2.2) 

• Betriebsgrößenstruktur (Unterabschnitt 5.2.3) 

• Regionale Struktur (Unterabschnitt 5.2.4) sowie nach  

• Forschungsintensive Branchen (Unterabschnitt 5.2.5). 

Die vorgenannten Gliederungsgesichtspunkte lehnen sich an die Herangehensweise der Vorgänger-
studie an.69 

Zwar handelt es sich bei den deskriptiven Auswertungen der Bewilligungsstatistik nicht um Wirkun-
gen im Sinne von Kausalbeziehungen zwischen regionalpolitischen Mitteleinsatz und Wirkungen auf 
Investitionen und Beschäftigung. Ebenso wenig kann die Bewilligungsstatistik Einsichten über Mit-
nahmeeffekte oder Substitutionseffekte liefern. Gleichwohl liefern die deskriptiven Auswertungen der 
Bewilligungsstatistik wichtige Hinweise, ob die Fördervorhaben bestimmte Schwerpunkte beispiels-
weise in punkto Branchen, Betriebsgrößen, Regionen und Forschungsintensität der geförderten Bran-
chen erkennen lassen. 

Ferner erfolgt ein Abgleich der „Muster“ des Bewilligungsgeschehens mit der allgemeinen Branchen-, 
Betriebsgrößen-, Regionalstruktur sowie Forschungsintensität der Thüringer Wirtschaft. Von Inte-
resse ist in diesem Zusammenhang beispielsweise, inwieweit die geförderten Vorhaben eine – wirt-
schaftspolitisch erstrebenswerte – weitere Stärkung forschungsintensiver Industrien in Thüringen 
adressieren oder inwieweit kleine und mittlere Betriebe als wirtschaftspolitische Zielgruppe zu den 
Begünstigten gehören. Zu diesem Zweck werden – soweit möglich – die strukturellen Merkmale der 
bewilligten Vorhaben mit allgemeinen Strukturmerkmalen der Thüringer Wirtschaft verglichen. Die 
Strukturmerkmale der gewerblichen Wirtschaft werden hauptsächlich mit Daten der Beschäftigten- 

                                                           
69  Vgl. GEFRA, MR Gesellschaft für Regionalberatung mbH (2011), 79-116. 
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und Betriebsstatistik der Bundesagentur für Arbeit abgebildet. Zur Umsetzung des geschilderten 
Herangehens wird nachfolgend in jedem Unterabschnitt jeweils eine Vollzugsanalyse durchgeführt, 
auf die – soweit möglich – ein Abgleich mit den Strukturmerkmalen Thüringens folgt.  

Der Analysezeitraum der Bewilligungsstatistik umfasst die Jahre 2011 bis 2016, wobei in der Regel 
eine Auswertung der Bewilligungsdaten für zwei Teilperioden – die Jahre 2011 bis Juni 2014 einer-
seits und Juli 2014 bis 2016 andererseits – erfolgt. Diese Aufteilung erfolgt angesichts der Änderungen 
der Bewilligungskriterien Mitte 2014 (vgl. Abschnitt 3.4).  

5.2 Deskriptive Auswertungen der Bewilligungsstatistik 

5.2.1 Eckdaten und Investitionsarten 

5.2.1.1 Eckdaten 

Im Untersuchungszeitraum 2011-2016 wurden GRW-Zuschüsse für 737 gewerbliche Investitionsvorhaben 
bewilligt.70 Die Vorhaben umfassen ein Gesamtinvestitionsvolumen von 3 995 Mio. Euro, von denen 3 541 
Mio. Euro förderfähig sind (Tabelle 5-1). Das Zuschussvolumen belief sich auf rund 745 Mio. Euro. 

 Maßeinheit Bewilligungszeitraum 
2011-2016 

Vorhaben Anzahl 737 

Gesamt-Investitionsvolumen Mio. Euro 3 995,42 

förderfähiges Investitionsvolumen Mio. Euro 3 540,91 

Zuschussvolumen Mio. Euro 745,06 

gesicherte Arbeitsplätze Anzahl 37 573 

zusätzliche Ausbildungsplätze Anzahl 1 821 

zusätzliche Arbeitsplätze Anzahl 10 916 

gesicherte und zusätzliche Arbeitsplätze Anzahl 48 489 
durchschnittliches Gesamt-Investitionsvolumen je gesichertem und 
zusätzlichem Arbeitsplatz Tausend Euro  82,4 

durchschnittliches förderfähiges Investitionsvolumen je gesichertem und 
zusätzlichem Arbeitsplatz Tausend Euro  73,0 

durchschnittliches Zuschussvolumen je gesichertem und zusätzlichem 
Arbeitsplatz Tausend Euro 15,4 

Erläuterung: Als gesicherte Arbeitsplätze werden die Arbeitsplätze vor Investitionsbeginn gezählt. 
Quelle: TAB (2017), Berechnungen des IWH. 

Die GRW-geförderten und für die Jahre 2012 und 2013 zur Umsetzung vorgesehenen Investitionen im 
Verarbeitenden Gewerbe belaufen sich jeweils auf beinahe ein Viertel der in den beiden Jahren in Thü-
ringen getätigten Bruttoanlageinvestitionen im Verarbeitenden Gewerbe.71  

                                                           
70  In den 737 Fördervorhaben laut Bewilligungsstatistik sind 75 Fälle enthalten, bei denen die Zuschussvolu-

mina lt. letztem Stand (31.12.2016) „0“ fortgeschrieben worden sind. Mithin wird weitestgehend darauf 
verzichtet, die Investitions- und Zuschussvolumina in Relation zur Vorhabenzahl zu setzen, um beispiels-
weise eine durchschnittliche Vorhabengröße zu ermitteln. Dies würde die durchschnittliche Vorhaben-
größe „unterzeichnen“. 

71  Berechnungen des IWH auf der Grundlage von TAB (2017) und Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen der Länder" (2016). 

Tabelle 5-1: Eckdaten der im Rahmen der GRW bewilligten gewerblichen Fördervorhaben im Freistaat 
Thüringen 
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Mit den bewilligten Vorhaben sind rund 37,6 Tausend gesicherte und rund 10,9 Tausend zusätzliche 
Arbeitsplätze verbunden. Ferner werden im Rahmen der geförderten Vorhaben 1,8 Tausend Ausbil-
dungsplätze gesichert. Ob die Arbeitsplatzeffekte ganz oder teilweise auch ohne die Förderung zu-
stande gekommen wären, kann mit Hilfe dieser Daten nicht eingeschätzt werden. Für einen neu ge-
schaffenen und gesicherten Arbeitsplatz werden im Durchschnitt Zuschüsse in Höhe von 15,4 Tausend 
Euro bewilligt. Dies entspricht einem durchschnittlichen förderfähigen Investitionsvolumen von 73 
Tausend Euro je gesichertem und zusätzlichem Arbeitsplatz.  

Eine Aufteilung der Bewilligungsdaten in die zwei Teilzeiträume 2011-Mitte 2014 und Mitte 2014-
2016 zeigt, dass sich das jahresdurchschnittliche Gesamtinvestitionsvolumen und das jahresdurch-
schnittliche förderfähige Investitionsvolumen um 71% beziehungsweise rund 68% verringert haben 
(Anhang 15). Das jahresdurchschnittliche Zuschussvolumen ist um rund 65% zurückgegangen. Mit 
dem Rückgang der Investitions- und Zuschussvolumina geht eine Verringerung der jahresdurch-
schnittlichen Zahl der gesicherten Arbeitsplätze um rund 58% und der Zahl der zusätzlichen Arbeits-
plätze um rund 83% einher. Die Zahl der bewilligten Vorhaben hat sich, wenn Jahresdurchschnitts-
werte herangezogen werden, um rund 40% verringert. Die Rückgänge bei der Zahl der gesicherten 
Arbeitsplätze fallen also im Durchschnitt etwas schwächer aus als jene des Zuschussvolumens sowie 
der förderfähigen und der Gesamt-Investitionsvolumina. Der Rückgang der Zahl der zusätzlichen 
Arbeitsplätze liegt dagegen über jenem des Zuschuss-, des förderfähigen und des Gesamt-Investitions-
volumens. Der besonders starke Rückgang der Zahl der zusätzlichen Arbeitsplätze bei den zwischen 
Mitte 2014 und Ende 2016 bewilligten Vorhaben wird durch die Änderung der Förderbestimmungen 
beeinflusst. Bis Mitte 2014 war nur die Schaffung von Dauerarbeitsplätzen förderfähig. Danach wurde 
auch die Arbeitsplatzsicherung zugelassen, wenn besondere Anstrengungen gegeben waren. Ab Mai 
2016 war eine Kombination von Arbeitsplatzschaffung und -sicherung förderfähig.72 Der besonders 
starke Rückgang der Zahl der zusätzlichen Arbeitsplätze in den bewilligten gewerblichen GRW-
Vorhaben wirft die Frage auf, ob dies auch mit der Struktur der Förderung nach Investitionsarten zu 
tun hat (vgl. dazu Unterabschnitt 5.2.1.2).  

Der durchschnittliche Fördersatz, der als Quotient aus dem Zuschussvolumen und dem förderfähigen 
Investitionsvolumen ermittelt wurde, betrug im Bewilligungszeitraum 2011-2016 21% und ist im 
zweiten Teil des Bewilligungszeitraums, also Mitte 2014-2016 um 2,4%-Punkte höher als zuvor gewe-
sen (Anhang 29). 

5.2.1.2 Investitionsarten 

Zusätzliche Einsichten in die Struktur der geförderten Vorhaben liefert die Auswertung der Bewilli-
gungsstatistik nach Investitionsarten. Vorgenommen wird eine Gruppierung in zwei Gruppen von Inves-
titionsarten: Investitionen in neu errichteten Betriebsstätten und Investitionen in bestehenden Betriebs-
stätten. Erstgenannte umfasst die Investitionsarten "Ansiedlung" sowie „Errichtung/Neuerrichtung". 
Letztgenannte beinhaltet die Investitionsarten "Diversifizierung der Produktion", "Diversifizierung der 
Tätigkeit", "Erweiterung" sowie "Grundlegende Änderung des Gesamtproduktionsverfahrens". Diese 

                                                           
72  Vgl. Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (2016), 887-899, hier speziell 892 

((Tz. 4.4.1). 
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Gruppenbildung erfolgt, weil die Investitionsarten nicht in allen sechs Jahren gleich erfasst worden 
sind. 

Der Schwerpunkt der bewilligten Vorhaben lag im Bewilligungszeitraum 2011 bis 2016 bei den beste-
henden Betriebsstätten. Auf sie entfielen rund 63% der förderfähigen Investitionen, beinahe alle gesi-
cherten Arbeitsplätze und fast die Hälfte der zusätzlichen Arbeitsplätze (Tabelle 5-2). Demgemäß hat-
ten Vorhaben in neu errichteten Betriebsstätten einschließlich Ansiedlungen einen Anteil von rund 
37% an den förderfähigen Investitionen, von rund 1% an den gesicherten und rund 51% an den zu-
sätzlichen Arbeitsplätzen. Gemessen an der Vorhabenzahl betrug der Anteil bestehender Betriebs-
stätten rund drei Viertel (Anhang 17). Es liegt in der Natur der Sache, dass Arbeitsplatzsicherung per 
Definition im Wesentlichen in bestehenden Betriebsstätten stattfindet. Neuerrichtungen sind mit zu-
sätzlichen Arbeitsplätzen verbunden. Zusätzliche Arbeitsplätze werden aber auch in bestehenden 
Betriebsstätten geschaffen, zum Beispiel bei Erweiterungen. Zur Illustration: laut Bewilligungsstatistik 
entstehen in neu errichteten Betriebsstätten rund 5 600 zusätzliche Arbeitsplätze, in bestehenden 
Betriebsstätten sind es fast 5 300. 

 absolute Werte Anteile, % 

förderfähiges Investitionsvolumen (Mio. Euro)  

neu errichtete Betriebsstätten 1 327,33 37,5 

bestehende Betriebsstätten 2 213,58 62,5 

insgesamt 3 540,91 100,0 

gesicherte Arbeitsplätze (Anzahl)  

neu errichtete Betriebsstätten 454 1,2 

bestehende Betriebsstätten 37 119 98,8 

insgesamt 37 573 100,0 

zusätzliche Arbeitsplätze (Anzahl)  

neu errichtete Betriebsstätten 5 627 51,5 

bestehende Betriebsstätten 5 290 48,5 

insgesamt 10 916 100,0 

Erläuterung: Die Kategorie der neu errichteten Betriebsstätten umfasst die Investitionsarten "Ansiedlung" sowie Errich-
tung/Neuerrichtung". Die Kategorie der bestehenden Betriebsstätten umfasst die Investitionsarten "Diversifizierung der 
Produktion", "Diversifizierung der Tätigkeit", "Erweiterung" sowie "Grundlegende Änderung des Gesamtproduktionsverfahrens". 
Quellen: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

Das Volumen der Zuschüsse, der förderfähigen und der Gesamt-Investitionen, die Zahl der zusätz-
lichen Arbeitsplätze und die Vorhabenzahlen sind bei beiden Gruppen von Investitionsarten in der 
Teilperiode Mitte 2014-2016 gegenüber 2011-Mitte 2014 zurückgegangen, allerdings unterschiedlich 
stark. Der Rückgang fiel bei den genannten Größen in den neu errichteten Betriebsstätten stärker als 
in bestehenden aus (Anhang 16). Ausnahmen bilden lediglich die Zahlen der gesicherten Arbeits- und 
Ausbildungsplätze bei neu errichteten Betriebsstätten. Sie sind gestiegen. Der Anstieg bei den beiden 
Größen in neu errichteten Betriebsstätten ergibt sich aus der Art und Weise der Erfassung von Dauer-
arbeitsplätzen im Falle von mehreren Betriebsstätten in einer Gemeinde. Laut einer seit Mitte 2014 
geltenden Regelung im Koordinierungsrahmen der GRW sind auch die vorhandenen und zu besetzen-

Tabelle 5-2: Im Rahmen der GRW bewilligte gewerbliche Fördervorhaben im Freistaat Thüringen nach 
Gruppen von Investitionsarten im Bewilligungszeitraum 2011 – 2016 
Absolute Werte und Anteile (gewerbliche GRW-Förderung im Freistaat Thüringen = 100%) 
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den Arbeitsplätze in anderen Betriebsstätten in der Gemeinde als gesicherte beziehungsweise zusätz-
liche Arbeitsplätze zu berücksichtigen.73  

Aufgrund des stärkeren Rückgangs der förderfähigen und Gesamt-Investitionen sowie Zuschüsse bei 
Vorhaben in neu errichteten Betriebsstätten im Vergleich zu bestehenden Betriebsstätten nimmt der 
Anteil der Neuerrichtungsvorhaben ab und jener der Vorhaben in bestehenden Betriebsstätten zu 
(Anhang 17). 

Der durchschnittliche Fördersatz lag bei Vorhaben in neu errichteten Betriebsstätten bei 23,4% im 
Bewilligungszeitraum 2011-2016. Bei Vorhaben in bestehenden Betriebsstätten betrug er 19,6%. Dies 
ist Ausdruck des Auswahlverfahrens, das Ansiedlungen begünstigt hat. Im zweiten Teilzeitraum von 
Mitte 2014-2016 ist der durchschnittliche Fördersatz bei Vorhaben in bestehenden Betriebsstätten 
um 4,9%-Punkte gestiegen, bei solchen in neu errichteten Betriebsstätten dagegen um 1,8%-Punkte 
zurück gegangen (Anhang 29). 

5.2.2 Branchenstruktur 

Nachfolgend wird untersucht, welche Branchenstruktur die bewilligten Vorhaben der gewerblichen 
GRW-Förderung aufweisen (Unterabschnitt 5.2.2.1). Im ersten Teilschritt wird ein grober Überblick 
über die Förderung des Verarbeitenden Gewerbes einerseits und der Dienstleistungen andererseits 
gegeben. Im zweiten Teilschritt wird vertiefend untersucht, welche Wirtschaftszweige (WZ 2008, 2-
Steller) GRW-geförderte Vorhaben durchführen. Im Interesse der Übersichtlichkeit werden die Aus-
wertungen auf die jeweils 10 Branchen mit den größten Anteilen am förderfähigen und Gesamtinvesti-
tionsvolumen usw. konzentriert. Anschließend erfolgt ein Abgleich der Branchenstruktur der gewerb-
lichen GRW-Förderung mit der Branchenstruktur der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, 
um herauszufinden, inwieweit die sektoralen Muster der GRW-Förderung mit jenen der Beschäftigung 
in Thüringen korrespondieren (Unterabschnitt 5.2.2.2). 

5.2.2.1 Vollzugsanalyse 

Eine Auswertung der Bewilligungsstatistik der gewerblichen GRW-Förderung nach Gruppen von Wirt-
schaftszweigen zeigt, dass beinahe neun Zehntel der Fördervorhaben auf das Verarbeitende Gewerbe 
und ein reichliches Zehntel auf Dienstleistungen entfallen (Tabelle 5-3). In der Dominanz des Verarbei-
tenden Gewerbes spiegelt sich die Förderstrategie der GRW wider, Betriebsstätten mit überregiona-
lem Absatz zu unterstützen. Die Umsätze des Verarbeitenden Gewerbes gelten als überwiegend auf 
überregionale Märkte orientiert, was bei Dienstleistungen nur teilweise zutrifft. 

Jeweils reichlich vier Fünftel des förderfähigen und des Gesamt-Investitions- sowie des Zuschuss-
volumens entfallen auf das Verarbeitende Gewerbe (Tabelle 5-3). Dessen Anteil an den gesicherten 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen liegt sogar noch deutlich darüber, bei rund 96% beziehungsweise 
94%. Zwar dominiert auch bei den zusätzlichen Arbeitsplätzen mit einem Anteil von rund 75% das 
Verarbeitende Gewerbe, aber der Anteil der Dienstleistungen liegt mit ca. 25% und damit um 21%-
Punkte über dem Anteil an den gesicherten Arbeitsplätzen. Dies weist auf die besondere Bedeutung 

                                                           
73  Vgl. z. B. Koordinierungsrahmen (2016), Anhang 6, Erläuterungen zu den Ziffern im Antragsformular, Nr. 3.3, 91. 
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des Dienstleistungssektors bei der Schaffung neuer Arbeitsplätzen hin, die in hochentwickelten 
Volkswirtschaften zu verzeichnen ist. 

Bei fast allen untersuchten Größen – Vorhabenzahl, förderfähige und Gesamt-Investitionen, Zuschüsse, 
sowie zusätzliche Arbeitsplätze und gesicherte Ausbildungsplätze – sind im Bewilligungszeitraum 
Mitte 2014-2016 gegenüber 2011- Mitte 2014 die Werte für die Dienstleistungen stärker als für das 
Verarbeitende Gewerbe zurückgegangen (Anhang 16). Dies hat dazu geführt, dass im Zeitraum Mitte 
2014-2016 der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an den genannten Größen im Vergleich zum voran-
gegangen Teilabschnitt des Bewilligungszeitraums gestiegen ist (Anhang 19). Lediglich beim prozen-
tualen Rückgang der Zahl der gesicherten Arbeitsplätze unterscheiden sich Verarbeitendes Gewerbe 
und Dienstleistungen nicht, so dass deren Anteile im Vergleich der beiden Teilperioden unverändert 
bleiben. 

Der durchschnittliche Fördersatz für Vorhaben im Verarbeitenden Gewerbe lag im Zeitraum 2011-2016 
bei 20,5%, bei den Vorhaben im Dienstleistungssektor bei 23,6% (Anhang 29). In der Teilperiode Mitte 
2014-2016 zeigt sich bei den Vorhaben in beiden Branchengruppen im Durchschnitt ein Anstieg der 
Fördersätze: beim Verarbeitenden Gewerbe um 1,8%-Punkte, bei den Dienstleistungen um 7,6%-Punkte. 

  
Verar-
beitendes 
Gewerbe 

Dienstleis-
tungen Gesamt 

Verar-
beitendes 
Gewerbe 

Dienstleis-
tungen Gesamt 

  Absolute Werte Anteile (Thüringen = 100%) 

Vorhaben Anzahl 644 93 737 87,4 12,6 100,0 
Gesamt-
Investitionsvolumen 

Mio. 
Euro 3 285,36 710,06 3 995,42 82,2 17,8 100,0 

förderfähiges 
Investitionsvolumen 

Mio. 
Euro 2 929,44 611,47 3 540,91 82,7 17,3 100,0 

Zuschussvolumen Mio. 
Euro 600,87 144,18 745,06 80,6 19,4 100,0 

gesicherte Arbeitsplätze Anzahl 36 098 1 475 37 573 96,1 3,9 100,0 
gesicherte 
Ausbildungsplätze Anzahl 1 704 117 1 821 93,6 6,4 100,0 

zusätzliche Arbeitsplätze Anzahl 8 198 2 718 10 916 75,1 24,9 100,0 

Quellen: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

Insgesamt wurden im Zeitraum 2011-2016 Fördermittel für Vorhaben in 35 Zweigen (WZ 2008, 2-
Steller) der gewerblichen Wirtschaft bewilligt, davon in 22 Zweigen des Verarbeitenden und in 13 
Zweigen des Dienstleistungsgewerbes. Im Verarbeitenden Gewerbe gab es Fördervorhaben in beinahe 
allen Zweigen. Ausnahmen bildeten lediglich die Branche der Tabakverarbeitung und die Branche 
Kokerei und Mineralölverarbeitung. In der Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
wird die erstgenannte Branche aus Geheimhaltungsgründen nicht aufgeführt und die zweitgenannte 
Branche spielt mit 16 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (30.06.2011) im Freistaat nur eine 
sehr geringe Rolle. 

Nachfolgend wird analysiert, welches die zehn Wirtschaftszweige mit den höchsten Anteilen der För-
derung sind. Dies hängt erwartungsgemäß von der verwendeten Messgröße ab. Aber unabhängig von 
der verwendeten Messgröße zeigt sich eine hohe sektorale Konzentration der geförderten Investitio-
nen. Beim förderfähigen Investitionsvolumen, bei den gesicherten und den zusätzlichen Arbeitsplätzen 

Tabelle 5-3: Struktur der gewerblichen GRW-Förderung im Freistaat Thüringen im Bewilligungszeitraum 
2011-2016 nach Verarbeitendem Gewerbe und Dienstleistungen (WZ 2008) 
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repräsentieren die 10 Branchen mit den höchsten Anteilen jeweils mehr als vier Fünftel der Werte für 
die gewerbliche GRW-Förderung im Freistaat Thüringen insgesamt (Tabelle 5-4).  

Aber selbst bei Betrachtung der fünf Branchen mit den höchsten Anteilswerten zeigt sich eine hohe 
Konzentration. Beim förderfähigen Investitionsvolumen weisen die Herstellung von Metallerzeug-
nissen, Kraftwagen und Kraftwagenteilen, Nahrungs- und Futtermitteln, die Logistik usw. sowie die 
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren die höchsten Anteile am förderfähigen Investitions-
volumen auf.74 Auf sie entfallen reichlich zwei Drittel des insgesamt geförderten Investitionsvolumens. 
Den höchsten Anteil an den gesicherten Arbeitsplätzen weisen die Branchen Kraftwagen und Kraft-
wagenteile, Metallerzeugnisse, Gummi- und Kunststoffwaren, Nahrungs- und Futtermittel sowie 
Datenverarbeitungsgeräte, Elektronik und Optik auf. Diese fünf Branchen umfassen 71% der gesicher-
ten Arbeitsplätze. Die höchsten Anteile an den zusätzlichen Arbeitsplätzen entfallen auf die Branchen 
Logistik usw., Metallerzeugnisse, Kraftwagen und Kraftwagenteile, Nahrungs- und Futtermittel sowie 
Gummi- und Kunststoffwaren. Diese fünf Branchen repräsentieren rund 63% der gesamten zusätz-
lichen Arbeitsplätze, die bei der gewerblichen GRW-Förderung zugesagt wurden. Die anhand der Zahl 
der Vorhaben, dem Gesamtinvestitions- und dem Zuschussvolumen sowie anhand der gesicherten 
Ausbildungsplätze ermittelten zehn größten Branchen sind in Anhang 20 enthalten. 

  

                                                           
74  Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit wurden anstelle der amtlichen Bezeichnungen der Wirtschaftszweige 

Kurzbezeichnungen verwendet.  
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Zweig-Nr. Kurzbezeichnung des Zweigs Anteil in % Anteile kumulativ 

… gemessen am förderfähigen Investitionsvolumen  

25 Metallerzeugnisse 18,4 18,4 

29 Kraftwagen und Kraftwagenteile 16,7 35,0 

10 Nahrungs- und Futtermittel 14,9 49,9 

52 Logistik usw. 10,7 60,6 

22 Gummi- und Kunststoffwaren 6,5 67,1 

26 Datenverarbeitungsgeräte, Elektronik und Optik 5,6 72,8 

55 Beherbergung 3,4 76,2 

28 Maschinenbau 2,4 78,6 

16 Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren 2,2 80,8 

24 Metallerzeugung und -bearbeitung 2,2 83,0 

… gemessen an der Zahl der gesicherten Arbeitsplätze  

29 Kraftwagen und Kraftwagenteile 25,7 25,7 

25 Metallerzeugnisse 19,2 44,8 

22 Gummi- und Kunststoffwaren 9,5 54,3 

10 Nahrungs- und Futtermittel 9,4 63,7 

26 Datenverarbeitungsgeräte, Elektronik und Optik 7,3 71,0 

28 Maschinenbau 6,6 77,6 

23 Glas und Glaswaren, Keramik usw. 3,3 80,8 

32 sonstige Waren 2,6 83,5 

27 elektrische Ausrüstungen 2,0 85,5 

21 pharmazeutische Erzeugnisse 1,5 87,0 

… gemessen an der Zahl der zusätzlichen Arbeitsplätze  

52 Logistik usw. 17,0 17,0 

25 Metallerzeugnisse 14,9 31,9 

29 Kraftwagen und Kraftwagenteile 13,2 45,1 

10 Nahrungs- und Futtermittel 11,2 56,3 

22 Gummi- und Kunststoffwaren 6,6 62,9 

26 Datenverarbeitungsgeräte, Elektronik und Optik 4,6 67,5 

27 elektrische Ausrüstungen 3,8 71,3 

24 Metallerzeugung und -bearbeitung 3,7 75,0 

28 Maschinenbau 3,1 78,1 

55 Beherbergung 2,9 81,0 

 Anmerkung: Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit wurden anstelle der amtlichen Bezeichnungen der Wirtschaftszweige 
Kurzbezeichnungen verwendet. 
Quellen: TAB (2017), Berechnungen des IWH. 

5.2.2.2 Abgleich mit der Branchenstruktur Thüringens 

GRW-geförderte gewerbliche Investitionen finden in vielen Fällen in Branchen statt, die generell Bran-
chenschwerpunkte der Thüringer Wirtschaft bilden. Dies kann an den Branchen des Verarbeitenden 
Gewerbes gezeigt werden.  

  

Tabelle 5-4: Die zehn größten Wirtschaftszweige (WZ 2008, 2-Steller) der gewerblichen GRW-Förderung 
im Freistaat Thüringen im Bewilligungszeitraum 2011-2016 (I) 
Gewerbliche GRW-Förderung im Freistaat Thüringen insgesamt = 100% 
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WZ-
Nr. Branchenname 

Rangplatz im Verarbeitenden Gewerbe 

SVB (30.06.2011) 
gewerbliche GRW-Förderung  
gesicherte 
Arbeitsplätze  

zusätzliche 
Arbeitsplätze  

25 Metallerzeugnisse 1 2 1 

28 Maschinenbau 2 6 8 

26 Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische 
Erzeugnisse 3  

5 
 
5 

10 Nahrungs- und Futtermittel 4 4 3 

29 Kraftwagen und Kraftwagenteile 5 1 2 

22 Gummi- und Kunststoffwaren 6 3 4 

23 Glas und Glaswaren, Keramik usw. 7 7 11 

32 sonstige Waren 8 8 9 

24 Metallerzeugung und -bearbeitung 9 13 7 

27 elektrische Ausrüstungen 10 9 6 

Anmerkung: Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit wurden anstelle der amtlichen Bezeichnungen der Wirtschaftszweige 
Kurzbezeichnungen verwendet. 
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur für Arbeit. Statistik 2012); TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

Neun von zehn Branchen des Verarbeitenden Gewerbes in Thüringen mit den höchsten Anteilen an 
der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung (SVB) gehören zugleich zu jenen zehn Branchen mit 
den höchsten Anteilen an den gesicherten Arbeitsplätzen im Rahmen der GRW-Förderung im Verar-
beitenden Gewerbe (Tabelle 5-5), bei den zusätzlichen Arbeitsplätzen sind es ebenfalls neun. 

Sieben der zehn Branchen des Verarbeitenden Gewerbes, die bei den von 2011 bis Mitte 2014 am meis-
ten zur Arbeitsplatzschaffung im Rahmen der GRW-geförderten Vorhaben beigetragen haben, gehören 
auch bei den seit Mitte 2014 bis Ende 2016 ausgesprochenen Bewilligungen zu den Branchen im Verar-
beitenden Gewerbe mit den meisten zusätzlichen Arbeitsplätzen. Es handelt sich um die Branchen 
Metallerzeugnisse, Gummi- und Kunststoffwaren, Nahrungs- und Futtermittel, Datenverarbeitungs-
geräte, Elektronik und Optik, Maschinenbau, sonstige Waren sowie Kraftwagen und Kraftwagenteile.  

Allerdings ist die Rangfolge der Branchen bei der GRW-Förderung nicht identisch mit jener der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung. Vielmehr gibt es Branchen, bei denen der Anteil an den ge-
sicherten Arbeitsplätzen über- und in anderen Fällen unterproportional im Vergleich zu den Anteilen 
an der gesamten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ausfällt. Dies zeigt die Abbildung 5-1. In 
ihr wird der Anteil der einzelnen GRW-geförderten Branchen, hier gemessen an der Zahl der gesicher-
ten Arbeitsplätze, ins Verhältnis zum Anteil eben dieser Branchen an der sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigung der Gesamtheit jener Branchen gesetzt, die auch GRW-Mittel erhalten haben. Der 
so gebildete Koeffizient wird hier in Anlehnung an andere empirische Arbeiten zur Bestimmung von 
Spezialisierungsmustern als Lokalisationskoeffizient bezeichnet.75 Ein Quotient > 1 bedeutet, dass im 

                                                           
75  Ein Lokalisationskoeffizient wird in regionalökonomischen Analysen gebildet, um beispielsweise den Anteil 

der Beschäftigung in einem Teilraum dem Anteil der Beschäftigung im Gesamtraum, zu dem der Teilraum 
gehört, gegenüber zu stellen (vgl. Rosenfeld et al. (2011), 88 f.). In der vorliegenden Untersuchung wird 

Tabelle 5-5: Die gemessen an der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung (SVB) zehn größten 
Branchen des Verarbeitenden Gewerbes (WZ 2008, 2-Steller) im Freistaat Thüringen und Abgleich mit 
den Branchen des Verarbeitenden Gewerbes mit den höchsten Anteilen gesicherter und zusätzlicher 
Arbeitsplätze im Rahmen der gewerblichen GRW-Förderung im Bewilligungszeitraum 2011-2016 
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Vergleich zur Beschäftigtenzahl insgesamt in der betreffenden Branche überproportional viele 
Arbeitsplätze gesichert wurden. Bei einem Quotienten < 1 wurden unterproportional viele Arbeits-
plätze gesichert. Bei einem Quotienten = 1 entspricht der Anteil der gesicherten Arbeitsplätze dem 
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten dieser Branche an der Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten in Thüringen in den Branchen, die GRW-Mittel erhalten haben. 

 

a Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit wurden anstelle der amtlichen Bezeichnungen der Wirtschaftszweige Kurzbezeich-
nungen verwendet. 
b Der Lokalisationskoeffizient in der Abbildung vergleicht den Anteil einer Branche an den gesicherten Arbeitsplätzen im 
Rahmen der gewerblichen GRW-Förderung  mit dem Anteil derselben Branche an der Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in Thüringen (Stichtag 30.06.2011) in den Branchen, die zugleich im Rahmen der GRW gefördert wurden. 
Beispielsweise besagt der Lokalisationskoeffizient von 2,10 bei Gummi- und Kunststoffwaren, dass der Anteil diese Branche 
an der Arbeitsplatzsicherung im Rahmen der GRW beim 2,10fachen des Anteils der Branche Gummi- und Kunststoffwaren 
an der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung liegt. Bei der Berechnung des Anteils an der sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigung wurden nur jene Branchen einbezogen, denen im Untersuchungszeitraum auch GRW-Mittel bewilligt 
wurden. Quellen: TAB (2017); Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur für Arbeit. Statistik 2012); Berech-
nungen und Darstellung des IWH. 

Die Abbildung zeigt, dass unter den Branchen, die im Vergleich zu den allgemeinen Beschäftigten-
anteilen überproportional zur Arbeitsplatzsicherung beitragen, also einen Lokalisationskoeffizienten 
von > 1 aufweisen, wiederum eine Reihe von Branchenschwerpunkten in Thüringen vertreten sind, 

                                                           
nicht ein Teilraum, sondern die Teilmenge der im Rahmen der GRW gesicherten Arbeitsplätze der gesam-
ten Beschäftigung in Thüringen gegenüber gestellt.  

Abbildung 5-1: Lokalisationskoeffizienten der Anteile der Wirtschaftszweige (WZ 2008, 2-Steller)a an der 
Zahl der gesicherten Arbeitsplätze im Rahmen der gewerblichen GRW-Förderung im Freistaat Thüringen 
im Bewilligungszeitraum 2011-2016b 

aufsteigend geordnet 
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darunter die Branchen Kraftwagen und Kraftwagenteile; Metallerzeugnisse; Gummi- und Kunststoffwaren, 
Nahrungs- und Futtermittel, Datenverarbeitungsgeräte, Elektronik und Optik sowie Maschinenbau. 

Die Anteile der Branchen Glas- und Glaswaren, Keramik usw. sowie elektrische Ausrüstungen an den 
im Rahmen der GRW-Fördervorhaben gesicherten Arbeitsplätze entsprechen ungefähr den Anteilen 
eben dieser Branchen an der Beschäftigung. Auffällig ist ferner, dass bei sämtlichen geförderten 
Dienstleis¬tungsbranchen der Lokalisationskoeffizient < 1 ist. Dies heißt: Der Anteil, den diese 
Bran¬chen an der Gesamtzahl der in GRW-Vorhaben gesicherten Arbeitsplätze haben, liegt unter dem 
Anteil, den diese Branchen an der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung der GRW-geförderten 
Branchen haben. 

5.2.3 Betriebsgrößenstruktur 

Nachfolgend wird im Unterabschnitt 5.2.3.1 die Struktur der förderfähigen Investitionen, gesicherten 
und zusätzlichen Arbeitsplätze usw. nach Beschäftigtengrößenklassen untersucht. Untersuchungs-
gegenstand sind die geförderten Betriebsstätten. Zu diesem Zweck werden die Fördervorhaben in 
Beschäftigtenklassen eingestuft. Verwendet wird die Beschäftigtenzahl der geförderten Betriebsstätte. 
Die Größenklassenbildung lehnt sich an die Definition kleiner und mittlerer Unternehmen der Euro-
päischen Kommission an.76 Daran anknüpfend werden nachfolgend Betriebsstätten mit 1-9 Beschäftig-
ten als Kleinstbetriebsstätten, solche mit 10-49 als Kleinbetriebsstätten, jene mit 50-249 als mittlere 
und diejenigen mit 250 und mehr Beschäftigten als Großbetriebsstätten eingestuft. Die ersten drei 
Größenklassen umfassen also zusammengenommen die kleinen und mittelgroßen Betriebsstätten. Zur 
Einstufung wird für Vorhaben, die in bestehenden Betriebsstätten stattfinden, die Zahl der gesicherten 
Arbeitsplätze herangezogen. Bei Förderfällen in neu errichteten Betriebsstätten (einschließlich An-
siedlungen) wird, wie in der Vorgängerstudie,77 zur Einstufung in Größenklassen grundsätzlich die 
Zahl der zusätzlichen Arbeitsplätze herangezogen. Falls allerdings im konkreten Falle auch bei Errich-
tungen/Neuerrichtungen in der Bewilligungsstatistik gesicherte Arbeitsplätze ausgewiesen sind, 
werden diese zur Einstufung herangezogen. Im Unterabschnitt 5.2.3.2 erfolgt ein Abgleich mit der Be-
triebsgrößenstruktur Thüringens anhand der Betriebsstatistik der Bundesagentur für Arbeit. 

5.2.3.1 Vollzugsanalyse 

Die Auswertung zeigt, dass die meisten GRW-geförderten Investitionen in kleinen und mittelgroßen 
Betriebsstätten stattfanden. Auf kleine und mittelgroße Betriebsstätten entfallen beinahe zwei Drittel 
der förderfähigen Investitionen und 63% der zusätzlichen sowie rund 61% der gesicherten Arbeits-
plätze (Tabelle 5-6). Bei etwas über 60% liegt auch der Anteil kleiner und mittelgroßer Betriebsstätten 
am Gesamt-Investitionsvolumen und bei 68% an der Zahl der gesicherten Ausbildungsplätze. 

Am Zuschussvolumen haben die kleinen und mittelgroßen Betriebsstätten sogar einen Anteil von 
71%. Gemessen an der Vorhabenzahl sind es rund 96%. Der Investitionsschwerpunkt im Mittelstand 
ergibt sich auch infolge von Restriktionen, die das EU-Recht für die Förderung großer Unternehmen 
seit Juli 2014 setzt. Es gibt also eine Dominanz des gewerblichen Investitionsgeschehens beim Thürin-

                                                           
76 Vgl. Kommission (2003). 
77 Vgl. GEFRA, MR Gesellschaft für Regionalberatung mbH (2011), 90. 
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ger Mittelstand, der auch die Mehrzahl der Thüringer Betriebe und Beschäftigten auf sich vereint 
(siehe auch Unterabschnitt 5.2.3.2). 

Beschäftigtengrößenklasse  Vorhaben 
Gesamt-
Investitions-
volumen 

förder-
fähiges 
Investitions-
volumen 

Zuschuss-
volumen 

gesicherte 
Arbeits-
plätze 

gesicherte 
Aus-
bildungs-
plätze 

zusätzliche 
Arbeits-
plätze 

1-9 20,9 3,8 4,0 5,4 1,1 1,4 4,6 

10-49 41,4 17,1 18,0 22,1 18,0 20,5 18,4 

50-249 22,8 41,8 43,3 43,4 41,4 46,2 40,2 

250 und mehr 4,2 37,2 34,6 29,0 39,5 31,9 36,6 

insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
a Die Summe der Prozentwerte der Spalten können von 100% abweichen, insbesondere wegen Fällen, in denen eine 
Zuordnung der Betriebsstätten zu Betriebsgrößenklassen nicht möglich ist. 
Quellen: TAB (2017); Abgrenzung der Beschäftigtengrößenklassen in Anlehnung an Kommission (2003); Berechnungen des IWH. 

Die Struktur der GRW-geförderten gewerblichen Investitionen nach Größenklassen der geförderten 
Betriebsstätten hat sich im Teilzeitraum Mitte 2014-2016 im Vergleich zum Zeitraum 2011 bis Mitte 
2014 verändert. Die Rückgänge fielen bei großen Betriebsstätten für sämtliche Größen stärker als im 
Durchschnitt aller Fördervorhaben aus (Anhang 21 und Anhang 22). Demgemäß ist der Anteil großer 
Betriebsstätten bei allen diesen Größen zurückgegangen. Leichte Anteilsrückgänge gab es auch bei den 
Vorhabenzahlen und gesicherten Ausbildungsplätzen der Kleinstbetriebsstätten. Den dargestellten 
Anteilrückgängen großer und zum Teil auch kleinster Betriebsstätten standen Anteilgewinne der 
kleinen und der mittelgroßen Betriebsstätten gegenüber, wobei diejenigen der kleinen Betriebsstätten 
– gemessen in %-Punkten – größer als die der mittelgroßen ausfielen. 

5.2.3.2 Abgleich mit der Betriebsgrößenstruktur Thüringens 

Der Abgleich der Größenstruktur der GRW-geförderten gewerblichen Betriebsstätten mit der Be-
triebsgrößenstruktur der Betriebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Thüringen zeigt, 
dass die Anteile mittelgroßer und großer Betriebsstätten an der Zahl der in den GRW-Vorhaben gesi-
cherten und der zusätzlichen Arbeitsplätze deutlich über den Anteilen liegen, den diese beiden Be-
triebsgrößenklassen an der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in Thüringen haben.  

Der Anteil großer Betriebsstätten fällt, gemessen an der Zahl der gesicherten Arbeitsplätze beinahe 
doppelt so hoch wie der Anteil großer Betriebsstätten an der sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigung aus, bei den zusätzlichen Arbeitsplätzen liegt er beinahe beim 1,8fachen (Abbildung 5-2). Die 
Anteile mittelgroßer Betriebsstätten fallen gemessen an den gesicherten und den zusätzlichen Ar-
beitsplätzen ebenfalls höher als die Anteile mittelgroßer Betriebe an der gesamten sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung aus und liegen bei ersteren beim 1,3- und bei letzteren beim 1,2fachen. 
Umgekehrt sind die Anteile der kleinsten und der kleinen Betriebsstätten an den gesicherten und an 
den zusätzlichen Arbeitsplätzen unterproportional, wenn sie mit den Anteilen der Betriebe dieser 
beiden Größenklassen an der gesamten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in Thüringen 
verglichen werden. 

  

Tabelle 5-6: Gewerbliche GRW-Förderung nach Beschäftigtengrößenklassen der geförderten 
Betriebsstätten im Freistaat Thüringen im Bewilligungszeitraum 2011-2016 
Gewerbliche GRW-Förderung im Freistaat Thüringen insgesamt = 100%a 
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Quellen: TAB (2017); Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur für Arbeit. Statistik (2017)); Abgrenzung der 
Beschäftigtengrößenklassen in Anlehnung an Kommission (2003); Berechnungen und Darstellung des IWH. 

5.2.4 Regionale Struktur 

Das regionale Muster der GRW-geförderten gewerblichen Investitionen wird nachfolgend im Unter-
abschnitt 5.2.4.1 zunächst grob für die Gruppen der kreisfreie Städten und der Landkreise in Thüringen 
untersucht. Anschließend wird analysiert, in welchem Umfang in den einzelnen kreisfreien Städten 
und Kreisen Thüringens die gewerbliche GRW-Förderung in Anspruch genommen wird. Im Unter-
abschnitt 5.2.4.2 werden zentrale Indikatoren der GRW-Förderung mit der räumlichen Struktur Thü-
ringens verglichen. 

5.2.4.1 Vollzugsanalyse 

Die gewerbliche GRW-Förderung kommt mehrheitlich Betriebsstätten in den Landkreisen Thüringens 
zugute. Gut drei Viertel der förderfähigen Investitionen und des Zuschussvolumens sowie knapp drei 
Viertel der Gesamt-Investitionen entfallen auf die Landkreise, bei den gesicherten Arbeitsplätzen sind 
es sogar rund 83% und bei den gesicherten Ausbildungsplätzen rund 87% (Tabelle 5-7). 

Der Anteil der Landkreise an den zusätzlichen Arbeitsplätzen fällt mit rund 71% etwas geringer aus, 
ändert aber am Befund nichts Wesentliches. 
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Abbildung 5-2: Zusätzliche und gesicherte Arbeitsplätze im Rahmen gewerblicher GRW-Vorhaben im 
Bewilligungszeitraum 2011-2016 nach Beschäftigtengrößenklassen der geförderten Betriebsstätten und 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nach Betriebsgrößenklassen im Freistaat Thüringen 
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 kreisfreie 
Städte Landkreise insgesamt kreisfreie 

Städte Landkreise insgesamt 

 absolute Werte (Mio. Euro bzw. Anzahl) Anteile (Thüringen = 100%) 

Vorhaben 145 592 737 19,7 80,3 100,0 
Gesamt-
Investitionsvolumen 1 048,28 2 947,14 3 995,42 26,2 73,8 100,0 

förderfähiges 
Investitionsvolumen 816,79 2 724,13 3 540,91 23,1 76,9 100,0 

Zuschussvolumen 180,32 564,74 745,06 24,2 75,8 100,0 

gesicherte Arbeitsplätze 6 560 31 013 37 573 17,5 82,5 100,0 
gesicherte 
Ausbildungsplätze 232 1 589 1 821 12,7 87,3 100,0 

zusätzliche Arbeitsplätze 3 121 7 795 10 916 28,6 71,4 100,0 

Quellen: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

Die Investitions- und Zuschussvolumina sowie die Zahl Vorhaben und der gesicherten und der zusätz-
lichen Arbeitsplätze sind – bei Betrachtung von Jahresdurchschnittswerten im Teilzeitraum Mitte 
2014-2016 im Vergleich zu 2011-Mitte 2014 in den kreisfreien Städten bei allen betrachten Größen 
stärker als in den Landkreisen zurück gegangen (Anhang 23). Infolge des stärkeren Rückgangs in den 
kreisfreien Städten nimmt der Anteil der Landkreise im Bewilligungszeitraums Mitte 2014-2016 zu 
(Anhang 24). 

Die Gegenüberstellung von Zuschüssen und förderfähigen Investitionen im Bewilligungszeitraum 
2011-2016 ergibt einen durchschnittlichen Fördersatz für gewerbliche Vorhaben in kreisfreien Städ-
ten von 22,1% und in Landkreisen von 20,7% (Anhang 29). Bei Vorhaben in ersteren ist er im Teilzeit-
raum Mitte 2014-2016 um 5,1%-Punkte und bei letzteren um 2,0%-Punkte gestiegen, wobei Unter-
schiede in der Höhe und Veränderung nicht Ergebnis räumlich motivierter Differenzierungen, sondern 
Folge der Struktur der Fördervorhaben insbesondere nach Investitionsarten und Betriebsgrößen ist. 

Die Analyse der Bewilligungsstatistik auf der Kreisebene zeigt, dass sämtliche kreisfreien Städte und 
Landkreise im Bewilligungszeitraum 2011-2016 geförderte gewerbliche Investitionen aufweisen. Bei 
den förderfähigen Investitionen weisen die Stadt Erfurt, der Landkreis Sömmerda, der Ilm-Kreis, der 
Wartburgkreis und der Landkreis Gotha die höchsten Anteile auf (Tabelle 5-8). Auch bei den Gesamt-
investitionen und beim Zuschussvolumen weisen die genannten fünf Regionen die höchsten Anteils-
werte auf (Anhang 25). Knapp die Hälfte der förderfähigen und der Gesamt-Investitionen im Bewilli-
gungszeitraum 2011-2016 entfallen auf diese fünf Teilräume. Vier von fünf dieser Regionen liegen 
auch bei den gesicherten Arbeitsplätzen vorn, nämlich die Landkreise Sömmerda, Gotha, der Ilm-Kreis 
und der Wartburgkreis. Erfurt gehört in puncto gesicherte Arbeitsplätze nicht zu den zehn Regionen 
mit den höchsten Anteilen, dafür steht es beim Anteil zusätzlicher Arbeitsplätze an vorderster Posi-
tion, gefolgt wiederum von drei Landkreisen, die auch bei den förderfähigen Investitionen vorn lagen, 
nämlich dem Wartburgkreis, dem Ilm-Kreis und dem Landkreis Sömmerda. Auffällig ist auch, dass der 
Landkreis Eichsfeld bei den meisten der untersuchten Messgrößen weit vorn, auf Rangplatz fünf oder 
sechs liegt, bei der Zahl der gesicherten Ausbildungsplätze hat dieser Landkreis sogar die Spitzenposi-
tion inne. 

Tabelle 5-7: Gewerbliche GRW-Förderung im Freistaat Thüringen nach den Gruppen der kreisfreien 
Städte und Landkreise im Bewilligungszeitraum 2011-2016 
Absolute Werte und prozentuale Anteile (Gewerbliche GRW-Förderung im Freistaat Thüringen insgesamt 
= 100%) 
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AGS-Nr. Name der kreisfreien Stadt / des Kreises Anteil in % Anteile kumulativ 

… gemessen am förderfähigen Investitionsvolumen  

16051 Erfurt, Stadt 11,2 11,2 

16068 Sömmerda 11,0 22,3 

16070 Ilm-Kreis 8,8 31,1 

16063 Wartburgkreis 8,6 39,6 

16067 Gotha 8,5 48,2 

16061 Eichsfeld 6,8 55,0 

16053 Jena, Stadt 5,2 60,2 

16062 Nordhausen 4,2 64,4 

16066 Schmalkalden-Meiningen 4,0 68,4 

16069 Hildburghausen 3,8 72,2 

… gemessen an der Zahl der gesicherten Arbeitsplätze  

16068 Sömmerda 11,0 11,0 

16067 Gotha 10,1 21,2 

16069 Hildburghausen 8,9 30,1 

16070 Ilm-Kreis 8,3 38,3 

16063 Wartburgkreis 6,5 44,8 

16061 Eichsfeld 5,8 50,6 

16053 Jena, Stadt 5,4 56,0 

16056 Eisenach, Stadt 4,6 60,6 

16072 Sonneberg 4,4 65,0 

16073 Saalfeld-Rudolstadt 4,1 69,0 

… gemessen an der Zahl der zusätzlichen Arbeitsplätze  

16051 Erfurt, Stadt 18,3 18,3 

16063 Wartburgkreis 9,0 27,3 

16070 Ilm-Kreis 8,6 35,9 

16068 Sömmerda 8,3 44,2 

16061 Eichsfeld 7,5 51,6 

16067 Gotha 7,0 58,6 

16069 Hildburghausen 4,8 63,4 

16053 Jena, Stadt 4,5 67,9 

16062 Nordhausen 3,9 71,8 

16052 Gera, Stadt 3,6 75,5 

Quellen: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

5.2.4.2 Abgleich mit der Regionalstruktur Thüringens 

Im Freistaat Thüringen sind rund 67% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an Arbeitsorten 
tätig, die außerhalb der kreisfreien Städte, also in Landkreisen gelegen sind (Abbildung 5-3). Von den 
im Rahmen der gewerblichen GRW-Förderung gesicherten Arbeitsplätzen befinden sich rund 83% in 
Landkreisen, und bei den zusätzlichen Arbeitsplätzen sind es rund 71%. Mithin sind Landkreise in den 
GRW-geförderten Vorhaben im Vergleich zu deren Anteil an der sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung überproportional vertreten.  Der deutlich überproportionale Anteil der Landkreise an der 
Arbeitsplatzsicherung kann mit deren hohen Anteil an der Erwerbstätigkeit im Verarbeitenden Ge-

Tabelle 5-8: Die zehn kreisfreien Städte / Landkreise mit den größten Anteilen an der gewerblichen 
GRW-Förderung im Freistaat Thüringen im Zeitraum 2011-2016 (I) 
Gewerbliche GRW-Förderung im Freistaat Thüringen insgesamt = 100% 
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werbe, das die meisten gewerblichen GRW-Vorhaben auf sich vereint, erklärt werden. Erfolgt ein Ver-
gleich der Anteile der kreisfreien Städte und Landkreise an der Zahl der gesicherten und zusätzlichen 
Arbeitsplätze laut GRW-Bewilligungsstatistik mit den Anteilen der kreisfreien Städte und Landkreise 
an der Zahl der Erwerbstätigen im Verarbeitenden Gewerbe in Thüringen, entspricht der Anteil der 
Arbeitsplatzsicherung in den Landkreisen ungefähr dem Anteil der Landkreise an der Erwerbstätigen-
zahl im Verarbeitenden Gewerbe (2011: rund 83%). Bei den zusätzlichen Arbeitsplätzen ist dies nicht 
der Fall. Deren Anteil fällt – wiederum im Vergleich zum Anteil der industriellen Erwerbstätigkeit – in 
den kreisfreien Städten überproportional aus.78 

 

Quellen: TAB (2017); Berechnungen und Darstellung des IWH. 

Beim Abgleich der Anteile der einzelnen kreisfreien Städte und Landkreise in Thüringen an den in den 
gewerblichen GRW-Vorhaben insgesamt gesicherten Arbeitsplätzen mit dem Anteil derselben Teil-
räume an der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in Thüringen zeigt sich erwartungsgemäß, 
dass diese Anteilswerte nicht identisch sind. Über den Anteilen an der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung liegen bei der Arbeitsplatzsicherung die Landkreise Sömmerda, Hildburghausen, der 
Ilm-Kreis, die Landkreise Gotha und Sonneberg, die Stadt Eisenach, der Landkreis Eichsfeld und der 
Wartburgkreis (Abbildung 5-4). Der Saale-Orla-Kreis und der Landkreis Nordhausen weisen Anteile 

                                                           
78  Berechnungen des IWH auf der Grundlage von Daten des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche Gesamt-

rechnungen der Länder“, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart 2017. 
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Abbildung 5-3: Gewerbliche GRW-Förderung und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in den 
Gruppen der kreisfreien Städte und der Landkreise im Freistaat Thüringens 
Freistaat Thüringen insgesamt = 100% 
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an den gesicherten Arbeitsplätzen auf, die den Anteilen dieser Landkreise an den sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in Thüringen entsprechen.  

Bei den zusätzlichen Arbeitsplätzen weisen die Landkreise Sömmerda und Hildburghausen, der Ilm- 
und der Wartburgkreis, der Landkreis Eichsfeld, die Stadt Erfurt, sowie die Landkreise Gotha und 
Nordhausen Anteilswerte auf, die die Anteile dieser Teilräume an der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten übersteigen. Sie sind also in diesem Sinne überproportional an der Arbeitsplatzschaf-
fung beteiligt. Beim Landkreis Sonneberg sind die Anteile an den zusätzlichen Arbeitsplätzen und an 
der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung gleich hoch. 

  
Der Lokalisationskoeffizient in der Abbildung vergleicht den Anteil einer kreisfreien Stadt beziehungsweise eines 
Landkreises an der Zahl der gesicherten Arbeitsplätze beziehungsweise der zusätzlichen Arbeitsplätze im Rahmen der 
gewerblichen GRW-Förderung in Thüringen mit dem Anteil dieser kreisfreien Stadt beziehungsweise dieses Landkreises an 
der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Thüringen (Stand: 30.06.2011). Beispielsweise bedeutet ein 
Lokalisationskoeffizient von 4,0 beim Landkreis Sömmerda (roter Balken), dass der Anteil des Landkreises Sömmerda an 
der Arbeitsplatzsicherung im Rahmen der GRW in Thüringen beim vierfachen des Anteils liegt, den der Landkreis an der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in Thüringen hat. 
Quellen: TAB (2017); Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur für Arbeit. Statistik (2017); Berechnungen und 
Darstellung des IWH. 
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Abbildung 5-4: Lokalisationskoeffizienten der Anteile der kreisfreien Städte und Landreise an der Zahl 
der gesicherten und der zusätzlichen Arbeitsplätze im Rahmen der gewerblichen GRW-Förderung im 
Freistaat Thüringen im Bewilligungszeitraum 2011-2016 
absteigend geordnet nach den Lokalisationskoeffizientena der zusätzlichen Arbeitsplätze 
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5.2.5 Forschungsintensive Branchen 

Von wirtschaftspolitischem Interesse ist es, inwieweit die GRW-geförderten gewerblichen Investi-
tionsvorhaben in sogenannten forschungsintensiven Branchen stattfinden. Transformationsbedingt 
gelten in den Neuen Ländern im Vergleich zu den Alten Ländern forschungsintensive Branchen im 
Branchenspektrum als weniger vertreten. Ihr Anteil liegt in den ostdeutschen Flächenländern bei 
38,5%, darunter in Thüringen bei 38,4% und in den westdeutschen Ländern bei 49,9% der sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung im Verarbeitenden Gewerbe.79 

Zur Gewinnung eines empirischen Bildes werden die GRW-Förderfälle des Verarbeitenden Gewerbes 
anhand der Wirtschaftszweignummer (WZ 2008, 2-Steller) und einer in der empirischen Innova-
tionsforschung entwickelten Klassifikation forschungsintensiver Wirtschaftszweige80 in die Katego-
rien der forschungsintensiven Industrien und der übrigen Industrien eingestuft (die Liste der for-
schungsintensiven Industrien enthält Anhang 26). Zuerst wird untersucht, wie sich die Anteile der 
forschungsintensiven Industrien für die hier herangezogenen Messgrößen beim Vollzug der gewerb-
lichen GRW-Förderung darstellen (Unterabschnitt 5.2.5.1). Anschließend wird der Anteil der for-
schungsintensiven Industrien, wie er sich aus der Bewilligungsstatistik der GRW ergibt, mit dem Anteil 
ebendieser Industrien an der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Verarbeitenden Ge-
werbe Thüringens verglichen (Unterabschnitt 5.2.5.2). 

5.2.5.1 Vollzugsanalyse 

Im Rahmen der gewerblichen GRW-Förderung in Thüringen entfällt reichlich ein Drittel der förder-
fähigen Investitionen, des Zuschussvolumens und der zusätzlichen Arbeitsplätze auf forschungsinten-
sive Industrien; bei der Vorhabenzahl sind es ebenfalls ein Drittel (Tabelle 5-9). Bei den gesicherten 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen ist es sogar fast die Hälfte. 

Im Bewilligungszeitraum Mitte 2014-2016 sind die jahresdurchschnittlichen Investitions- und 
Zuschussvolumina ebenso wie Anzahl der gesicherten Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie der zu-
sätzlichen Arbeitsplätze und die Vorhabenzahlen in forschungsintensiven Industrien stärker als in den 
übrigen Industrien zurück gegangen (Anhang 27). Dadurch hat sich der Anteil der forschungsinten-
siven Industrien bei allen genannten Größen verringert. So hat er sich gemessen an den Gesamt-
Investitionen ungefähr um zwei Drittel verringert – von 44,5% im Zeitraum 2011-Mitte 2014 auf 
15,3% im Zeitraum Mitte 2014-2016 (Anhang 28). 

Der durchschnittliche Fördersatz für Investitionsvorhaben in forschungsintensiven Industrien im Be-
willigungszeitraum 2011-2016 betrug 20,8% und lag damit nur wenig über dem der übrigen Indus-
trien (20,4%) (Anhang 29). Allerdings gab es in den letzten zweieinhalb Bewilligungsjahren einen An-
stieg des Fördersatzes bei den forschungsintensiven Industrien um 5,8%-Punkte, während er bei den 
übrigen Industrien deutlich darunter – bei 1,2%-Punkten lag. 

                                                           
79  Berechnungen des IWH auf der Grundlage von Daten der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für 

Arbeit (Bundesagentur für Arbeit 2012a bis d; Bundesagentur für Arbeit 2017). 
80  Vgl. ISI, ZEW, NIW (2010), 9. 
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forschungs-
intensive 
Industriena 

übrige Industriena Industrien insgesamt 

Vorhaben  
Anzahl 211 433 644 
% 32,8 67,2 100,0 

Gesamt-Investitionsvolumen  
Mio. Euro 1 288,56 1 996,81 3 285,36 
% 39,2 60,8 100,0 

förderfähiges Investitionsvolumen 
Mio. Euro 1 027,46 1 901,98 2 929,44 
% 35,1 64,9 100,0 

Zuschussvolumen  
Mio. Euro 213,24 387,63 600,87 
% 35,5 64,5 100,0 

gesicherte Arbeitsplätze 
Anzahl 16 953 19 145 36 098 
% 47,0 53,0 100,0 

gesicherte Ausbildungsplätze  
Anzahl 790 914 1 704 
% 46,3 53,7 100,0 

zusätzliche Arbeitsplätze 
Anzahl 2 987 5 211 8 198 
% 36,4 63,6 100,0 

a WZ 2008, 2-Steller, Verarbeitendes Gewerbe. 
Quellen: TAB (2017); NIW, ISI, ZEW (2010); Berechnungen des IWH. 

5.2.5.2 Abgleich mit der nach der Forschungsintensität typisierten Branchenstruktur 
Thüringens 

Im Freistaat Thüringen haben forschungsintensive Zweige in der hier gewählten Abgrenzung einen 
Anteil von 38,5% an der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung des Verarbeitenden Gewerbes 
(30.06.2011).  

Der Anteil der gesicherten Arbeitsplätze in forschungsintensiven Industrien an der Gesamtzahl der im 
Rahmen GRW-geförderter Vorhaben im Verarbeitenden Gewerbe gesicherten Arbeitsplätze beläuft 
sich auf 47%, jener der zusätzlichen Arbeitsplätze auf 36,4% (Abbildung 5-5). Mithin fällt der Beitrag 
der GRW-geförderten Vorhaben in forschungsintensiven Industrien bei der Arbeitsplatzsicherung 
deutlich überproportional aus, verglichen mit dem Anteil dieser Branchen an der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung. Bei den zusätzlichen Arbeitsplätzen ist dies nicht der Fall. Hier liegt der 
Anteil der forschungsintensiven Industrien um 2,1%-Punkte unter dem Anteil dieser Industrien an der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. 

  

Tabelle 5-9: Gewerbliche GRW-Förderung nach forschungsintensiven und übrigen Industrien im 
Freistaat Thüringen im Bewilligungszeitraum 2011-2016 
Absolute Werte und Anteile (GRW-gefördertes Verarbeitendes Gewerbe in Thüringen = 100%) 
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Quellen: TAB (2017); NIW, ISI, ZEW (2010); Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur für Arbeit. Statistik 
(2012)); Berechnungen und Darstellung des IWH. 

5.3 Erweiterte Auswertungen auf der Basis verknüpfter Sekundärdatensätze 

5.3.1 Grundidee der Verknüpfung der Förderdaten mit Sekundärdatensätzen 

Die Analysemöglichkeiten lassen sich erweitern, wenn die Daten der GRW-Förderstatistik mit Daten-
sätzen zusammengespielt werden, die betriebliche Charakteristika sowie Zielindikatoren enthalten. 
Die Zielindikatoren adressieren nicht nur die „typischen“ GRW-Ziele, sondern berücksichtigen 
Aspekte, die in der zukünftigen (GRW-)Förderung stärkere Berücksichtigung finden könnten, insbe-
sondere FuE-Indikatoren. Diese Vorgehensweise hat insgesamt den Vorteil, dass sie Informationen 
generiert, die sonst über eine Befragung erhoben werden müssten. Dadurch konnten die Fragebögen 
für die Unternehmen relativ knapp gehalten werden. Diese Vorgehensweise beinhaltet auch den Vor-
teil, dass die Antworten nicht – wie bei einer Befragung – durch strategisches Antwortverhalten ver-
zerrt sind. Die Verknüpfung der verschiedenen Datensätze erfolgt über sogenannte Record-Linkage-
Techniken, welche das IWH weiterentwickelt und verfeinert hat (vgl. Titze et al. 2016). Dieser Punkt 
stellt einen Fortschritt gegenüber dem Vorgängerbericht dar. Im Einzelnen betrifft dies folgende 
Datensätze, welche alle am IWH mit der GRW-Statistik verknüpft wurden: 
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sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in forschungsintensiven und in übrigen Industrien im 
Freistaat Thüringen 
% (Verarbeitendes Gewerbe in Thüringen = 100%) 



 
- 111 - 

• Die Amadeus-Daten des Anbieters Bureau van Dijk enthalten Informationen zu Name und Standort 
des Betriebs sowie Auskünfte zu betrieblichen Charakteristika, etwa Branche, Beschäftigung, 
Gründungsjahr.  

• Die Patentanmeldungen der OECD RegPat-Datenbank eignen sich als Indikator für die Innovativität 
eines Betriebes.  

• Schließlich lassen sich weitere Erkenntnisse zur Innovativität eines Betriebes finden, wenn die 
Informationen über Bewilligungen der FuE-Förderung (des Bundes) hinzugespielt werden. Infor-
mationen hierüber hält beispielsweise der sogenannte Förderkatalog bereit. Mit Hilfe dieser Quelle 
lässt sich erstens ermitteln, in welchen Bundesprogrammen FuE-Projekte in welchem finanziellen 
Umfang in welchen Technologiefeldern bearbeitet wurden. Zweitens können Aussagen getroffen 
werden zur Vernetzung in Verbundforschungsvorhaben.  

5.3.2 Bewilligungen für GRW-geförderte Unternehmen im Rahmen von FuE-Förderprogrammen 
des Bundes und anderen Investitionsförderprogrammen des Freistaates Thüringen 

GRW-geförderte gewerbliche Betriebsstätten können nicht nur im Rahmen der GRW-Förderung staat-
liche Unterstützungen erhalten, ihnen stehen zum Teil auch weitere ähnliche oder komplementäre För-
derprogramme auf anderen Ebenen (Land, Bund und EU) zur Verfügung. Der folgende Abschnitt analy-
siert die Inanspruchnahme weiterer staatlicher Fördermaßnahmen der GRW-geförderten Betriebs-
stätten in den Programmen Thüringen Invest, Thüringen Dynamik sowie den im Förderkatalog81 
(http://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/StartAction.do) enthaltenen Programmen des Bundes im Unter-
suchungszeitraum 2011 bis 2016. Informationen zu den Aktivitäten in den Programmen Thüringen 
Invest und Thüringen Dynamik wurden dabei von der Thüringer Aufbaubank bereitgestellt. Der 
Förderkatalog stellt eine öffentlich verfügbare Datenbank dar. Diese umfasst mehr als 110.000 abge-
schlossene und laufende Vorhaben der Projektförderung des Bundes. Der Datenbestand besteht aus 
Informationen zu den Vorhaben folgender Bundesministerien: 

• Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Projektfördermaßnahmen sowie Forschungs- 
und Entwicklungsaufträge 

• Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB): Projekt-
fördermaßnahmen sowie Forschungs- und Entwicklungsaufträge 

• Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi): Vorhaben der direkten Projektförderung 
in den Bereichen Energie-, Luftfahrtforschung, Multimedia, Raumfahrt und InnoNet 

• Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL): Vorhaben der direkten Projekt-
förderung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und der Fachagentur Nachwach-
sende Rohstoffe 

• Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Projektfördermaßnahmen so-
wie Forschungs- und Entwicklungsaufträge 

• Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) 

                                                           
81  Diese Datenquelle enthält nicht die Projekte, die eine Förderung im Rahmen des Zentralen 

Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) erhielten. 
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Dabei gilt es zu beachten, dass der Förderkatalog keine einhundertprozentige Abdeckung aller in den 
genannten Ministerien bewilligten Zuwendungsfälle liefert. Beispielsweise fehlen wichtige Innova-
tionsprogramme des BMWi mit Angaben zur Inanspruchnahme von staatlicher Förderung im Rahmen 
des Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)82. Es entscheiden die jeweiligen Ressorts 
eigenverantwortlich, welche Informationen im Förderkatalog bereitgestellt werden. Die in Tabelle 
5-10 dargestellten Ergebnisse bezüglich der Bundesebene müssen somit als untere Grenze interpre-
tiert werden. Tabelle 5-10 erlaubt eine differenzierte Analyse der unterschiedlichen Inanspruchnahme 
betrieblicher Fördermaßnahmen einerseits für alle Betriebe, Betriebe unterteilt nach Sektoren (Ver-
arbeitendes Gewerbe gegenüber anderen Sektoren vornehmlich des Dienstleistungssektors sowie dem 
Gastgewerbe) und Betriebe unterteilt nach Betriebsgrößenklassen (Kleinstbetriebe sowie kleine, 
mittlere und große Betriebe). 

Die Analyse für alle Betriebe zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der GRW-geförderten gewerb-
lichen Betriebsstätten (71,4%) nur die GRW-Förderung in Anspruch nimmt. Daneben gibt es 
135 Akteure (20,6%), die sowohl Anträge in der GRW-Förderung als auch anderen Programmen der 
Thüringer Investitionsförderung (Thüringen-Invest und Thüringen-Dynamik) stellten. Anträge in der 
GRW-Förderung und Projektförderung des Bundes wurden 61 Unternehmen (9,3%) bewilligt. In sel-
tenen Fällen kommt es zur Inanspruchnahme von mehr als zwei Fördermaßnahmen. Eine Inanspruch-
nahme der GRW-Förderung mit beiden Thüringer Landesprogrammen der Investitionsförderung fin-
det sich bei 10 Fällen im Untersuchungszeitraum (1,5%).  

Die nach Sektoren differenzierte Analyse zeigt nur geringe Unterschiede zwischen den GRW-geförderten 
Betriebsstätten des Verarbeitenden Gewerbes und den anderen Sektoren. Beide Gruppen beantragen 
überwiegend nur die GRW-Förderung (70,5% und 76,2%). Eine leicht höhere Inanspruchnahme der 
Landesprogramme Thüringen-Invest und Thüringen-Dynamik findet sich demnach für Betriebsstätten 
des Verarbeitenden Gewerbes (21,3% gegenüber 18,2%). In der Summe der Anteile der Kombinationen 
von GRW-Förderung mit Bundesförderung bestehen kleine Differenzen (9,8% gegenüber 7,7%). 

  

                                                           
82  Im Zeitraum 2011-2016 wurden 1 030 Projekte für etwa 600 Thüringer Unternehmen im Zentralen 

Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) in den Linien Solo und Koop bewilligt. 
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Mögliche 
Kombi-
nationen der 
Förderung 

Alle Betriebe 
Unterteilt nach Sektoren Unterteilt nach Betriebsgrößenklassena 

Verarbeitendes 
Gewerbe Andere Kleinst-

Betriebe Kleine Betriebe Mittlere 
Betriebe Große Betriebe 

N=650 Anteil 
(in%) N=545 Anteil 

(in %) N=105 Anteil 
(in %) N=95 Anteil 

(in %) N=240 Anteil 
(in %) N=178 Anteil 

(in %) N=134 Anteil 
(in %) 

Nur GRW 464 71,4 384 70,5 80 76,2 74 77,9 154 64,1 118 66,3 115 85,8 
GRW und Landesprogramme           
GRW und TH 
Invest 36 5,5 30 5,5 6 5,7 6 6,3 25 10,4 5 2,8 - - 

GRW und TH 
Dynamik 77 11,8 67 12,3 10 9,5 10 10,5 34 14,2 33 18,5 - - 

GRW, TH Invest, 
TH Dynamik 12 1,8 11 2,0 1 1,0 1 1,1 7 2,9 4 2,2 - - 

GRW und FuE-Bundesprogramme           
GRW und Bund 51 7,8 45 8,3 6 5,7 3 3,1 15 6,3 14 7,9 19 14,2 
GRW in Kombination mit Landes- und FuE-Bundesprogrammen         
GRW, TH Invest 
und Bund 2 0,3 2 0,4 0 0 0 0 1 0,4 1 0,6 - - 

GRW, TH Dynamik 
und Bund 5 0,7 4 0,7 1 1,0 1 1,1 3 1,3 1 0,6 - - 

GRW, TH Invest/ 
Dynamik, Bund 3 0,5 2 0,4 1 1,0 0 0 1 0,4 2 1,2 - - 

Gesamt         
TH Invest/TH 
Dynamik 135 20.6 116 21.3 19 18.2 18 19,0 71 29.6 46 25.9 - - 

Bund 61 9,3 53 9,8 8 7,7 4 4,2 20 8,4 18 10,3 19 14,2 
Anmerkungen: Die Summe der nach Größe kategorisierten Betriebe ergibt nur 647, da für 3 Betriebe keine Einteilung in die 
Klassifikation vorlag. 

Quelle: TAB 2017, Förderkatalog, Berechnungen des IWH. 

Unterteilt man die GRW-geförderten Betriebe in vier Betriebsgrößenklassen, so zeigen sich deut-
lichere Unterschiede im Beantragungsverhalten. Definitionsgemäß sind große Betriebe von der Bean-
tragung der Landesprogramme Thüringen-Invest und Thüringen-Dynamik ausgeschlossen. Daher 
verbleiben in dieser Analyse nur zwei Gruppen. Große GRW-geförderte gewerbliche Betriebsstätten 
weisen demnach mit 85,8% den höchsten Anteil auf, wenn nur die GRW-Förderung betrachtet wird. 
Gleichsam ist der relative Anteil in der Kombination von GRW-Förderung und Bundesprogrammen mit 
14,2% am höchsten im Vergleich zu den anderen Betriebsgrößenklassen. Für die Kleinstbetriebe, die 
kleinen sowie die mittleren Betriebe fällt die alleinige Inanspruchnahme der GRW-Förderung in den 
Bereich von 64,1% (Kleine Betriebe) bis 77,9% (Kleinstbetriebe). Unter den Kleinstbetrieben der 
GRW-geförderten Akteure waren lediglich 19,0% auch in den anderen Programmen der Thüringer 
Investitionsförderung vertreten. Diese Betriebsgrößenklasse verzeichnet mit 4,2% den geringsten 
Anteil unter den GRW-geförderten Akteuren, die auch einen Antrag im Rahmen der Bundesförderung 
stellten. Ein großer Anteil an kleinen und mittleren Betrieben hat neben der GRW-Förderung auch 
Anträge in den anderen Investitionsförderprogrammen Thüringens gestellt. Das trifft auf 29,6 bzw. 
25,9% der Akteure zu. 

5.3.3 Zusammenhänge zwischen Charakteristika GRW-geförderter Unternehmen und 
weiteren Zielgrößen der Förderung 

Dieser Abschnitt diskutiert Zusammenhänge zwischen betrieblichen Charakteristika GRW-geförderter 
Unternehmen und dem Umfang ausgewählter betrieblicher Zielgrößen. An dieser Stelle sei darauf hin-
gewiesen, dass diese Analysen eine Deskription der GRW-geförderten Unternehmen (konkret der An-

Tabelle 5-10: Aktivitäten der GRW-Geförderten in anderen Förderprogrammen 
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tragsteller) darstellen. Rückschlüsse auf einen kausalen Zusammenhang zwischen der GRW-
Förderung und dem Erreichen dieser Ziele lassen sich daraus nicht ziehen. Dies erforderte ein anderes 
Untersuchungsdesign – und zwar eines, welches sich am sogenannten Kontrafaktum orientiert (vgl. 
Abschnitt 8.3). Dieses vergleicht Zielgrößen GRW-geförderter Unternehmen mit den Unternehmen, die 
die Förderung nicht erhalten haben. Die große Herausforderung liegt darin, ein Untersuchungsdesign 
zu konstruieren, das die Unternehmen in die Förderung und die Kontrollgruppe „zufällig“ zuteilt. 

Dieser Abschnitt untersucht zunächst die durchschnittliche jährliche Veränderung der Beschäftigung 
in GRW-geförderten Unternehmen vom Jahr der Bewilligung bis zum Jahr 2015. Grundlage ist die 
Amadeus-Datenbank, in denen die Antragsteller über Record-Linkage-Techniken identifiziert wurden. 
Das Jahr 2015 wurde gewählt, da für das Jahr 2016 die Beschäftigtenzahlen unvollständig vorlagen. 
Zusätzlich wurden die Werte für die Beschäftigtenentwicklung auf die Subventionssumme bezogen, da 
dadurch die verschiedenen Vorhaben vergleichbar werden. Der obere Teil der Tabelle 5-11 zeigt, dass 
von den 650 Akteuren, die GRW-Förderung bezogen, Aussagen über 225 Unternehmen (rund 35%) 
zur Beschäftigtenentwicklung in der Amadeus-Datenbank vorhanden sind. Dies übersteigt leicht den 
Wert der in der Befragung antwortenden Unternehmen. Durchschnittlich wuchsen die Anzahl Arbeits-
plätze in den GRW-geförderten Unternehmen um rund einen pro 100 000 Euro Förderung und Jahr. 

Es folgen Detailanalysen, die untersuchen, ob sich das Beschäftigungswachstum GRW-geförderter 
Unternehmen unterscheidet, wenn die Auswertung nach ausgewählten betrieblichen Merkmalen er-
folgt. Die Analyse berücksichtigt: 

• die Art der Investition (Ansiedlung und Errichtung versus Erweiterung und sonstige Tatbestände), 

• die Unternehmensgröße (KMU versus große Unternehmen), 

• den Regionstyp (kreisfreie Stadt verus Landkreis), 

• die FuE-Intensität des Wirtschaftszweigs (FuE-intensiv versus nicht FuE-intensiv) sowie 

• das Unternehmensalter (junge, d. h. Firmen die im Jahr 2016 höchstens 5 Jahre alt waren versus 
etablierte Firmen). 

Die Tabelle 5-11 offenbart, dass die Werte zwischen 0,6 und 1,2 zusätzlichen Beschäftigten pro 
100 000 Euro und Jahr schwanken83. Allerdings sind die Differenzen innerhalb der untersuchten Grup-
pen nicht statistisch signifikant. 

Die nächste Zielvariable weist einen Bezug zu den FuE-Aktivitäten der Unternehmen auf. Konkret 
handelt es sich um die Anzahl an Kontakten zu wissenschaftlichen Einrichtungen (Hochschulen/ au-
ßeruniversitäre Forschungsinstitute), die die GRW-geförderten Unternehmen in der Periode 2011-

                                                           
83  Dieser Wert ist per Definition nicht identisch mit den in Tabelle 5-1 aufgeführten 15,4 Tausend Euro pro 

zusätzlichem und gesichertem Arbeitsplatz. Die Analyse auf Basis der Amadeus-Daten berücksichtigt das 
Beschäftigungswachstum, die gesicherten Arbeitsplätze können dieser Quelle nicht entnommen werden. 
Auch bleibt zu bedenken, dass die in der Förderstatistik genannten Werte an zusätzlichen bzw. gesicherten 
Arbeitsplätzen sich auf das Investitionsvorhaben beziehen. Innerbetriebliche Verlagerungsprozesse (etwa 
der Beschäftigungsabbau in anderen Abteilungen) können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung 
der Arbeitsplätze niedriger ausfällt. 
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2016 im Rahmen von FuE-Verbundprojekten der Bundesförderung eingegangen sind. Datengrundlage 
ist der Förderkatalog (www.foerderkatalog.de), wobei die GRW-geförderten Akteure den Zuwen-
dungsempfängern dieser Datenquelle mit Hilfe von Record-Linkage-Techniken zugespielt wurden. Auf 
eine Standardisierung nach der Subventionssumme sei in diesem Kontext verzichtet, da es vor allem 
darum geht, zu untersuchen, ob bestimmten Unternehmenstypen GRW-geförderter Unternehmen sich 
auch in (geförderten) FuE-Verbundprojekten engagieren und dort den Kontakt zur Wissenschaft su-
chen. Schließlich stellte die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft auch ein Kriterium für einen Zu-
schlag zum Basisfördersatz dar (vgl. Abschnitt 3.4.3). Im Durchschnitt hatte jeder GRW-geförderte 
Akteur in diesem 6-Jahres-Zeitraum 0,4 Kontakte zur Wissenschaft. Ein Blick auf den mittleren Block 
in Tabelle 5-11 zeigt, dass es innerhalb der Art der Investition, des Regionstyps sowie der FuE-
Intensität der Wirtschaftszweige Unterschiede in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft 
gibt. GRW-geförderte Unternehmen, die Erweiterungsinvestitionen vorgenommen haben, weisen 
mehr Kontakte zur Wissenschaft auf als Unternehmen mit Ansiedlungen oder Errichtungsinvesti-
tionen. Gleiches gilt für GRW-geförderte Unternehmen in Stadtkreisen im Vergleich mit denen in 
Landkreisen sowie Unternehmen in FuE-intensiven Wirtschaftszweigen im Vergleich zu nicht FuE-
intensiven Wirtschaftszweigen. 

Als letzte Größe auf Basis von Sekundärverknüpfungen beinhaltet Tabelle 5-11 im unteren Block die 
Anzahl im Zeitraum 2011-2016 beim Europäischen Patentamt angemeldeten Patente. Hier wurde die 
Liste GRW-geförderter Unternehmen mit der Liste von Anmeldern in der OECD RegPat-Datenbank 
über Record-Linkage-Techniken verknüpft. Im Durchschnitt meldete jeder GRW-geförderte Akteur 0,2 
Patente im betreffenden Zeitraum an. Auch hier zeigen sich einige Unterschiede hinsichtlich betrieb-
licher Charakteristika. Innerhalb der GRW-Förderung melden große Unternehmen sowie Unter-
nehmen in FuE-intensiven Branchen mehr Patente an als KMU sowie Unternehmen in nicht FuE-inten-
siven Wirtschaftszweigen. 

  

http://www.foerderkatalog.de/
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Charakteristikum Ausprägung Anzahl Beobachtungen Wert der Zielgröße Unterschied statistisch 
signifikanta 

Jährliche durchschnittliche Veränderung der Anzahl an Arbeitsplätzen pro 100 000 Euro GRW-Förderung vom Jahr der Bewilligung bis 2015c 

Total  225 1,1  

Art der Investition Ansiedlung und Errichtung 37 0,6 Nein 

 Erweiterung und andere 188 1,2  

Unternehmensgröße Große Unternehmen 51 1,1 Nein 

 KMU 174 1,1  

Regionstyp Landkreis 179 1,2 Nein 

 Kreisfreie Stadt 46 0,8  

FuE-Intensität des WZb Nicht FuE-intensiv 159 1,2 Nein 

 FuE-intensiv 66 0,8  

Unternehmensalter Älter als 5 Jahre 196 1,1 Nein 

 Max. 5 Jahre 27 0,6  

Anzahl Kooperationen mit der Wissenschaft in Verbundprojekten des Bundes im Zeitraum 2011-2016 

Total  650 0,4  

Art der Investition Ansiedlung und Errichtung 168 0,1 Ja 

 Erweiterung und andere 482 0,5  

Unternehmensgröße Große Unternehmen 134 0,6 Nein 

 KMU 516 0,3  

Regionstyp Landkreis 516 0,2 Ja 

 Kreisfreie Stadt 134 0,8  

FuE-Intensität des WZb Nicht FuE-intensiv 465 0,2 Ja 

 FuE-intensiv 185 0,7  

Unternehmensalter Älter als 5 Jahre 394 0,5 Nein 

 Max. 5 Jahre 84 0,1  

Anzahl Patentanmeldungen im Zeitraum 2011-2016  

Total  650 0,2  

Art der Investition Ansiedlung und Errichtung 168 0,1 Nein 

 Erweiterung und andere 482 0,2  

Unternehmensgröße Große Unternehmen 134 0,5 Ja 

 KMU 516 0,1  

Regionstyp Landkreis 516 0,2 Nein 

 Kreisfreie Stadt 134 0,2  

FuE-Intensität des WZb Nicht FuE-intensiv 465 0,1 Ja 

 FuE-intensiv 185 0,4  

Unternehmensalter Älter als 5 Jahre 394 0,1 Nein 

 Max. 5 Jahre 84 0,0  

Anmerkungen: a Basierend auf t-tests. – b WZ 2008, 2-Steller, Verarbeitendes Gewerbe. – c Das Jahr 2016 wies in der 
Datenquelle eine so hohe Anzahl an fehlenden Werten auf, dass eine Auswertung nicht möglich wäre. 
Quelle: Rohdaten: TAB (2017); NIW, ISI, ZEW (2010); Amadeus, Förderkatalog, RegPat; Berechnungen des IWH. 

Tabelle 5-11: Charakteristika GRW-geförderter Unternehmen und Zielgrößen der Förderung 
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5.4 Bewertung der GRW-Förderung auf der Basis einer Online-Befragung 

Die GRW-geförderten Unternehmen konnten im Rahmen einer Online-Befragung das Förderinstru-
mentarium bewerten. Details zur Struktur und zum organisatorischen Ablauf der Befragung sind in 
Anhang 49 dargestellt. Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich auf die Betriebe, die an der Befra-
gung teilgenommen und den Fragebogen teilweise oder vollständig ausgefüllt haben. 

5.4.1 Einschätzungen GRW-geförderter Unternehmen zur Entwicklung betrieblicher 
Zielgrößen 

5.4.1.1 Betriebsgröße 

Abbildung 5-6 verdeutlicht die Anzahl der Beschäftigten in den befragten Betrieben zu zwei Zeitpunkten, 
und zwar zum Zeitpunkt der Antragstellung sowie im Jahr 2016. Dabei wird die gängige Definition von 
KMU in der Europäischen Union zugrunde gelegt und zwischen Kleinstunternehmen (1-9 Beschäftigte), 
kleinen Unternehmen (10-49 Beschäftigte), mittleren Unternehmen (50-249 Beschäftigten) und 
Großunternehmen (250 und mehr Beschäftigte) differenziert. 

Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

Anhand der Abbildung wird deutlich, dass insbesondere zum Zeitpunkt der Antragstellung Kleinst- 
(60) und Kleinbetriebe (69) vorherrschend sind. Der Anteil der mittleren und Großbetriebe liegt zu 
diesem Zeitpunkt bei 17% bzw. 2%. Diese Größenverteilung ändert sich zum Jahr 2016; während die 
Anzahl der Betriebe mit 1 bis 10 Beschäftigten deutlich gesunken ist (-50%), ist sowohl der Anteil der 
kleinen Betriebe (+15%), also auch der Anteil der mittleren (+54%) und Großbetriebe (+25%), gestie-
gen. Dieser Befund deutet darauf hin, dass die an der Befragung teilnehmenden Betriebe einen Be-
schäftigungszuwachs verzeichneten. 

Abbildung 5-7 verdeutlicht die Erwartungen der an der Befragung teilnehmenden Betriebe in Bezug 
auf die zukünftige Beschäftigtenentwicklung. Gut 14% gehen von keiner Zunahme der Beschäftigten 
aus, knapp 60% erwarten einen geringfügigen Zuwachs und rund 26% eine deutliche Zunahme der 
Beschäftigung. 

Abbildung 5-6: Beschäftigte zum Zeitpunkt der Antragstellung sowie im Jahr 2016 (Anzahl) 
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Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

Die folgende Tabelle 5-12 zeigt die erwartete Zunahme der Beschäftigten bis 2020 nach Betriebsgröße. 

 

Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

Anhand der Tabelle 5-12 wird deutlich, dass 10,3% der Kleinstbetriebe mit 1-10 Beschäftigten keine 
Steigerung der Beschäftigten bis 2020 erwarten, was den geringsten Anteil ausmacht, allerdings gibt 
es hier auch den geringsten Anteil derer, die eine deutliche Steigerung erwarten. Die befragten kleinen 
Betriebe mit einer Betriebsgröße von >10-50 Beschäftigten erwarten dagegen mit 36,5% die 
deutlichste Zunahme der Beschäftigten bis 2020, gefolgt von den mittleren Betrieben mit >50-250 
Beschäftigten mit immerhin noch 28,6%. 

5.4.1.2 Engagement auf Auslandsmärkten 

Mit Blick auf den Exportanteil am Umsatz zum Zeitpunkt der Antragstellung sowie im Jahr 2016, lässt 
Abbildung 5-8 einen ähnlichen Trend erkennen wie die Entwicklung der Betriebsgrößen. 

78 der an der Befragung teilnehmenden Betriebe haben zum Zeitpunkt der Antragstellung angegeben, 
zwischen 0% und 2% am Umsatz zu exportieren, was einen Anteil von 50% ausmacht. Während die 
beiden mittleren Gruppen (>2% bis 10% und >10% bis 20%) jeweils nur einen Anteil von 13% bzw. 
11% aufweisen, beträgt der Anteil der befragten Betriebe, der mehr als 20% vom Umsatz exportiert, 

Abbildung 5-7: Erwartete Zunahme der Beschäftigten bis 2020 (Anteil) 

 

Tabelle 5-12: Erwartete Zunahme der Beschäftigten bis 2020 nach Betriebsgröße (Anzahl/Anteil) 

Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil 
1-9 6 20,7% 20 69,0% 3 10,3% 
10-49 19 36,5% 23 44,2% 10 19,2% 
50-249 12 28,6% 23 54,8% 7 16,7% 
≥250 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 

Betriebsgröße 
2016 

deutlich geringfügig keine Steigerung 
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26%. Im Jahr 2016 haben sich die Exportanteile am Umsatz stark vergrößert, sodass der Anteil der 
ersten Gruppe (0 bis 2%) deutlich zugunsten der drei anderen Gruppen gesunken ist. 

Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

5.4.1.3 Engagement in Forschung und Entwicklung (FuE) 

Es ist weitgehend akzeptiert, dass die Fähigkeit, Wissen und Technologien nicht nur zu schaffen, sondern 
auch weitestgehend zugänglich und nutzbar zu machen, zu einer fundamentalen Determinante der lang-
fristigen Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit gehört. Demzufolge wurde in der Online-Befragung ab-
gefragt, ob und inwieweit Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in den Betrieben durchgeführt wurden 
(Abbildung 5-9). 

Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

Abbildung 5-8: Exportanteil am Umsatz zum Zeitpunkt der Antragstellung sowie im Jahr 2016 (Anzahl) 

 

Abbildung 5-9: Durchführung von FuE in den befragten Betrieben (Anteil) 
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Deutlich wird, dass in knapp 70% der an der Befragung teilnehmenden Betriebe FuE durchgeführt 
wird; bei knapp 30% in großem Umfang und bei gut 40% in geringem Umfang. Ein Anteil von 29,1% 
hat angegeben, keinerlei Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchzuführen. 

Die folgende Tabelle 5-13 zeigt, wie sich die Durchführung von FuE nach Betriebsgrößen verhält. 

 

Quelle: ISI Online-Befragung und Förderstatistik der TAB (eigene Berechnungen). 

Es ist zu erkennen, dass in den befragten kleinen Betrieben mit >9-49 und mittleren Betrieben mit 
>49-249 Beschäftigten die Durchführung von FuE-Arbeiten nahezu gleichverteilt ist. In beiden 
Kohorten wird jeweils rund 75% vergleichsweise viel FuE durchgeführt (in großem und geringem 
Umfang); keinerlei FuE-Tätigkeit haben bei den kleinen Betrieben rund 25% angegeben und bei den 
mittleren Betrieben sogar nur rund 20%. Im Vergleich dazu werden bei den befragten 
Kleinstbetrieben mit 1-10 Beschäftigten vergleichsweise weniger FuE-Arbeiten durchgeführt; in gut 
40% der befragten Kleinstbetriebe wird sogar keinerlei FuE abgewickelt. Mit Bezug auf die FuE-
Tätigkeit nach Kreisen, ist hervorzuheben, dass insbesondere in Jena, Stadt FuE in großem Umfang 
durchgeführt wird, aber auch in Saalfeld-Rudolstadt und im Saale-Orla-Kreis wird vergleichsweise viel 
FuE betrieben. 

Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

Tabelle 5-13: Durchführung von FuE in den befragten Betrieben nach Betriebsgröße (Anzahl/Anteil) 

Abbildung 5-10: FuE-Beschäftigte ausschließlich und teilweise (Anzahl) 

 

Anzahl Anteil Anzah
l 

Anteil Anzahl Anteil 

1-9 8 27,6% 9 31,0% 12 41,4% 
10-49 22 27,5% 37 46,2% 21 26,3% 
50-249 14 33,3% 19 45,2% 9 21,4% 
≥250 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% 

FuE in großem Umfang FuE in geringem Umfang keinerlei FuE-
Tätigkeit 

Betriebsgröße 
2016 
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Um einen besseren Einblick in die Entwicklung der FuE-Tätigkeiten der an der Befragung 
teilnehmenden Betriebe zu bekommen, zeigt die folgende Abbildung 5-10 die Anzahl der FuE-
Beschäftigten zum Zeitpunkt der Antragstellung sowie im Jahr 2016. 

Es wird ersichtlich, dass sich vom Zeitpunkt der Antragstellung bis zum Jahr 2016 insbesondere die Anzahl 
der an der Befragung teilnehmenden Betriebe mit keinerlei FuE-Beschäftigung verringert hat (-45%), im 
Gegenzug hat die Anzahl der Betriebe mit mehr als zehn FuE-Beschäftigten deutlich zugenommen 
(+136%), was darauf hindeutet, dass FuE in den befragten Betrieben deutlich an Bedeutung gewonnen 
hat. Die Entwicklung der FuE-Beschäftigten in den beiden übrigen Gruppen (1-3 und >3-10) zeigt hin-
gegen keine wesentlichen Unterschiede und lässt daher keinen großen Interpretationsspielraum zu. 

Hinsichtlich der Art der Innovationsaktivitäten betreiben 68,5% der befragten Betriebe Produktinno-
vationen und 61,7% Verfahrens- bzw. Prozessinnovationen. Dienstleistungsinnovationen üben 30,2% 
aus, Management- bzw. Organisationsinnovationen 19,8% und Marketinginnovationen 11,7%.  

5.4.1.4 Investitionsaktivitäten und Partizipation an der GRW-Förderung 

Das Investitionsvolumen der an der Befragung teilnehmenden Betriebe variiert zwischen rund 
75.000€ und 270 Mio. Euro, wobei knapp 40% der befragten Betriebe unter 1 Mio. Euro investiert 
haben, 20% zwischen 1 und 2 Mio. Euro, weitere 27% zwischen 2 und 5 Mio. Euro und rund 13% mehr 
als 5 Mio. Euro. Allerdings haben davon lediglich drei der befragten Betriebe (1,7%) mehr als 50 Mio. 
Euro investiert (Abbildung 5-11). 

Quelle: Betriebliche Merkmale aus der Förderstatistik der TAB. 

Hinsichtlich der GRW-Fördermittel befragt, haben 14% der Betriebe in ihren ausgefüllten Fragebögen 
angegeben, weniger als 100.000 Euro, 28% zwischen 100.000 Euro und 250.000 Euro, 38% zwischen 
250.000 Euro und 1.000.000 Euro und immerhin noch 20% mehr als 1.000.000 Euro erhalten zu ha-
ben (Abbildung 5-12). Dabei liegt die Förderquote bei 36% der an der Befragung teilnehmenden Be-
triebe unter 20%, bei rund 44% der Betriebe zwischen 20% und 30% und bei ca. 20% der Betriebe 
über 30%. Die durchschnittliche Förderquote liegt bei 23,7%. 

Abbildung 5-11: Investitionsvolumen der befragten Betriebe (Anteil) 
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Quelle: Betriebliche Merkmale aus der Förderstatistik der TAB. 

5.4.2 Rolle der GRW-Förderung für unternehmerische Aktivitäten 

5.4.2.1 Hemmnisse im Rahmen der Unternehmenstätigkeit 

Abbildung 5-13 verdeutlicht Hemmnisse, mit denen die an der Befragung teilnehmenden Betriebe im 
Rahmen ihrer Unternehmenstätigkeit konfrontiert sind. Neben dem hohen Aufwand durch gesetzliche 
Auflagen wird insbesondere der Mangel an qualifiziertem Personal als Investitionshemmnis 
angesehen (20,9% trifft vollkommen zu und 41,9% trifft zu). Es lässt sich also ein deutlicher Bedarf an 
qualifizierterem Personal erkennen. 

Daneben wird deutlich, dass eine hohe Belastung durch Zinsen und Tilgung, eine angespannte Liquidi-
tätslage, eine geringe öffentliche Förderquote, geringes Eigenkapital sowie Planungsunsicherheit 
durch hohe Absatzschwankungen eher nicht als Investitionshemmnisse betrachtet werden. Diese Be-
funde deuten darauf hin, dass Finanzrestriktionen aktuell nicht sehr stark ausgeprägt sind. Noch we-
niger Betriebe haben eine schwierige Entwicklung der Branche, Handelsbeschränkungen oder eine 
mangelnde Nachfrage als Investitionshemmnis angegeben. 

Abbildung 5-12: Höhe der GRW-Förderung (Anteil) 
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Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

5.4.2.2 Wirkungen, Zielerreichung und generelle Bewertung der GRW-Förderung 

Nachdem die Charakteristika der befragten Betriebe im ersten Teil unserer Analyse dargelegt wurden, 
befasst sich dieser Abschnitt mit der weiterführenden Analyse der Wirkungen, der Zielerreichung so-
wie der generellen Bewertung der GRW-Förderung. In der Online-Befragung wurde zunächst danach 
gefragt, inwiefern die Förderung einen Einfluss auf die jeweilige Investitionsmaßnahme hatte. 

Abbildung 5-14 zeigt, dass der GRW-Zuschuss für fast zwei Drittel der an der Befragung teilnehmen-
den Betriebe den Anstoß auf die jeweilige Investitionsentscheidung gegeben hatte. 42,4% der Befrag-
ten gaben an, dass die Investition in größerem Umfang als ohne Förderung getätigt wurde. Eine Inves-
titionsentscheidung zugunsten Thüringens wurde von fast einem Drittel der befragten Betriebe 
getroffen. 7,3% der befragten Betriebe gaben an, dass die Investitionsförderung keinen wesentlichen 
Einfluss auf die jeweilige Investitionsentscheidung hatte. 

Abbildung 5-13: Investitionshemmnisse zum Zeitpunkt der GRW-Fördermittelbeantragung (Anteil) 

 

10.4

10.7

7.1

9.7

7.1

11.1

25.9

20.9

21.1

8.5

10.8

16.9

24.6

25.7

26.2

26.4

27.7

34.7

35.7

21.4

41.9

42.7

46.5

48.6

29.5

46.5

50.0

40.0

54.6

43.1

48.9

39.6

26.6

45.7

29.1

45.5

27.5

41.5

56.1

34.5

14.8

23.6

12.1

20.8

16.3

14.6

11.9

27.9

8.1

0 25 50 75 100

Mangelnde Nachfrage

Handelsbeschränkungen

Schwierige Entwicklung der Branche

Planungsunsicherheit durch hohe
Absatzschwankungen

Geringes Eigenkapital

Geringe öffentliche Förderquote

angespannte Liquiditätslage

Hohe Belastung durch Zinsen und Tilgung

Strenge Auflagen der Kreditvergabe

Hohe Steuern und Abgaben

Mangel an geeigneten Partnern für Kooperationen

Mangel an qualifiziertem Personal

Hohe Lohnkosten

Hoher Aufwand durch gesetzliche Auflagen

trifft vollkommen zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu



 
- 124 - 

Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

Abbildung 5-15 stellt dar, in welcher Form die betrieblichen Ziele der an der Befragung teilnehmenden 
Betriebe mit dem geförderten Projekt erreicht worden sind. Die Betriebe gaben an, dass sie insbeson-
dere die eigene Wettbewerbssituation verbessern konnten (22,3% vollkommen erreicht und 62,2% 
erreicht). Auch die Steigerung der Produktivität sowie des Umsatzes wird von 20,1% bzw. 21,3% als 
vollkommen erreicht angegeben und von 61,8% bzw. 60,0% als erreicht. Markterweiterung sowie die 
Herstellung neuer Produkte wird als relevantes Ziel bezeichnet und zum größten Teil vollkommen 
erreicht bzw. erreicht. Der Punkt Kosteneinsparung wurde vergleichsweise weniger oft erreicht. Dar-
über hinaus wird der Punkt Ausbau von FuE-Anstrengungen von knapp 50% als vollkommen erreicht 
bzw. erreicht bezeichnet, von gut 30% allerdings als nicht relevant angegeben, was mit dem Anteil von 
30% der nicht FuE-tätigen Betrieben korrespondiert. Eine Exportsteigerung wurde von knapp 40% 
der befragten Betriebe vollkommen erreicht bzw. erreicht und von ca. 25% weniger erreicht bzw. 
nicht erreicht. Rund 35% der befragten Betriebe gaben an, dass dieser Punkt nicht relevant sei. Hin-
sichtlich der Einbindung in Cluster/Netzwerke gaben deutlich mehr der befragten Betriebe an, dass 
dieser Punkt weniger erreicht bzw. nicht erreicht wurde als dass er vollkommen erreicht bzw. erreicht 
wurde. Allerdings gibt es hier auch den größten Anteil an befragten Betrieben, der diesen Punkt als 
nicht relevant einstuft. Da sich unter den befragten Betrieben nur eine sehr geringe Anzahl von Tou-
rismuseinrichtungen befindet, ist es wenig überraschend, dass ca. 87% diesen Punkt als nicht relevant 
angegeben haben. 

Abbildung 5-14: Einfluss der GRW-Förderung auf die jeweilige Investitionsmaßnahme (Anteil) 
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Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

Mit Blick auf die GRW-Zielsetzungen, die unter anderem die Erhöhung von Einkommen und nachhal-
tiger Beschäftigung sowie die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur adressieren, ist fest-
zuhalten, dass es in einem Großteil der befragten Thüringer Betriebe eine Zunahme der Beschäftigten 
zwischen dem Zeitpunkt der Antragsstellung und 2016 gab. Darüber hinaus erwartet ebenfalls ein 
Großteil der an der Befragung teilnehmenden Betriebe eine weitere Beschäftigtenzunahme bis 2020. 
Zudem lässt das realisierte Investitionsvolumen auf eine deutlich positive wirtschaftliche Entwicklung 
in Thüringen schließen; auch dass ein Großteil der befragten Betriebe von einer teilweise deutlichen 
Investitionssteigerung bis 2022 ausgeht, lässt positive Rückschlüsse für die weitere Entwicklung zu. 
Zudem konnte gezeigt werden, dass insbesondere die Ziele Markterweiterung, Verbesserung der 
Wettbewerbssituation, Steigerung der Produktivität sowie Umsatzsteigerung vollkommen erreicht 
bzw. erreicht wurden. 

Um Aussagen über die generelle Zufriedenheit mit der GRW-Förderung zu erhalten, wurde nach mög-
lichen Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme der GRW-Förderung gefragt (Abbildung 5-16). Die 
Ergebnisse zeigen, dass die befragten Betriebe insbesondere mit einem hohen zeitlichen Aufwand für 
die Antragsstellung zu tun hatten (24,1% trifft vollkommen zu und 46,8% trifft zu). Auch die Komple-
xität des Antragsstellungs-/Ausschreibungsverfahrens sowie zu restriktive Anforderungen werden als 
zu schwierig bewertet (16,9% bzw. 16,6% trifft vollkommen zu und 40,9% bzw. 37,1% trifft zu). Wäh-
rend die Unsicherheit über die Bewilligung des Antrags sowie zu geringe Gestaltungsspielräume we-
der als besonders schwierig noch als nicht schwierig bezeichnet wurden, können die weiteren Punkte 
hinsichtlich möglicher Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme einer GRW-Förderung eher unbe-
rücksichtigt bleiben. 

Abbildung 5-15: Zielerreichung der befragten Betriebe (Anteil) 
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Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

Insgesamt zeigt dieses Ergebnis, dass ein Großteil der befragten Betriebe keine größeren Beanstan-
dungen hinsichtlich der Rahmenbedingungen bei der Inanspruchnahme der GRW-Förderung hatte, 
lediglich sollten Maßnahmen zum Bürokratieabbau ergriffen werden. Diesem Ansinnen wurde bereits 
mit den ab 1. Juli 2014 geltenden Vereinfachungen Rechnung getragen. 

Des Weiteren wurde danach gefragt, wie die Betriebe auf die GRW-Förderung aufmerksam geworden 
sind (Abbildung 5-17). Hier wird insbesondere deutlich, dass die Thüringer Aufbaubank den mit Ab-
stand größten Anteil hinsichtlich der Kenntnisnahme der GRW-Förderung hatte (50%). Daneben wur-
den noch das Internet, eigene Recherchen mit 15,4% und Empfehlung mit 12,3% genannt. 

Hinsichtlich möglicher Verbesserungsvorschläge wurde erwähnt, dass sich der Großteil der befragten 
Betriebe weniger Bürokratie wünscht (zu restriktive formale Anforderungen, zu hoher zeitlicher Auf-
wand, zu komplexe und zeitaufwendige Antragsstellung), wie schon anhand der Schwierigkeiten bei 
der Inanspruchnahme der GRW-Förderung deutlich zu erkennen war. Daneben wurde betont, dass die 
Personalvorgabe (Anteil zu schaffender Arbeitsplätze) teilweise zu hoch sei und man bei z. B. nicht 
selbstverschuldetem Nichterreichen keine Gestaltungsspielräume zugesprochen bekam. In diesem 
Zusammenhang wurde angeregt, Investitionen zur Produktivitätssteigerung zu fördern, aber dabei 
den Anteil der zu schaffenden Arbeitsplätze zu reduzieren. 

Abbildung 5-16: Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme der GRW-Förderung (Anteil) 
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Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

Bei der abschließenden Frage zur gesamten Beurteilung der GRW-Förderung zeigt sich deutlich, dass 
über 90% der befragten Betriebe die GRW-Förderung insgesamt als gut bzw. sehr gut beurteilen. In 
diesem Zusammenhang zeigt die folgende Tabelle 5-14 schließlich die Beurteilung der GRW-Förde-
rung nach Betriebsgröße. Während die mittleren und Großbetriebe die GRW-Förderung durchweg als 
gut bzw. sehr gut einschätzen, gibt es bei den Kleinst- und kleinen Betrieben einige Ausnahmen mit 
einer etwas kritischeren Einschätzung der GRW-Förderung. 

 

Quelle: ISI Online-Befragung und Förderstatistik der TAB (eigene Berechnungen) 

5.4.2.3 Inanspruchnahme weiterer Förderinstrumente 

Um ein ganzheitliches Bild hinsichtlich der Förderkulisse der an der Befragung teilnehmenden Betriebe zu 
bekommen, wurde in einem dritten Analyseschritt nach der Inanspruchnahme weiterer Förderinstru-
mente vom Land Thüringen bzw. vom Bund zwischen 2011 und 2016 gefragt. Hierbei wurde zunächst 
deutlich, dass ein wesentlicher Teil der befragten Betriebe weitere Förderinstrumente vom Land Thürin-
gen in Anspruch genommen hat und sich weniger an anderen Bundesförderinstrumenten bediente. 

Wie der Abbildung 5-18 zu entnehmen ist, haben 70% der befragten Unternehmen weitere Landes-
förderinstrumente in Anspruch genommen und 30% weitere Bundesförderinstrumente. 

Abbildung 5-17: Kenntnisnahme der GRW-Förderung (Anteil) 

 

Tabelle 5-14: Beurteilung der GRW-Förderung nach Betriebsgröße (Anzahl/Anteil) 

3,7% 

4,3% 

6,2% 

12,3% 

15,4% 

50,0% 

Netzwerke, Cluster, weitere Intermediäre

Wirtschaftsministerium, LEG

Kammern, Verbände

Empfehlung

Internet, eigene Recherche

Thüringer Aufbaubank

Anzahl Anteil Anzahl Anteil  Anzahl Anteil  Anzahl Anteil  
1-9 7 25,0% 19 67,9% 2 7,1% 0 0,0% 
10-49 26 33,3% 44 56,4% 7 9,0% 1 1,3% 
50-249 17 42,5% 23 57,5% 0 0,0% 0 0,0% 
≥250 1 33,3% 2 66,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Betriebsgröße 
2016 

sehr gut  gut  weniger gut schlecht 



 
- 128 - 

Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

Die folgende Abbildung 5-19 stellt detaillierter dar, um welche konkreten Förderinstrumente vom 
Land Thüringen bzw. Bund es sich dabei handelt. 

Insgesamt zeigt sich, dass im Bereich der landeseigenen Instrumente insbesondere Thüringen Invest 
(19%) in Anspruch genommen wurde, dahinter folgen eine Reihe von weiteren Förderinstrumenten 
wie andere Investitionsförderprogramme (14%), Lohn- und Gehaltszuschüsse (14%), Thüringen 
Dynamik (13%), FuE-Förderung (13%) und Absatzförderung mit 12%. Bei den Bundesförderinstru-
menten wird insbesondere eine FuE-Förderung in Anspruch genommen (50%), im Vergleich zu 13% 
im Rahmen der Landesförderung. Weitere wichtige Bundesförderinstrumente sind andere Inves-
titionsförderprogramme (28%) und Lohn- und Gehaltszuschüsse (16%). 

Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

Abbildung 5-18: Inanspruchnahme weiterer Landes- bzw. Bundesförderinstrumente (Anteil) 

 

Abbildung 5-19: Inanspruchnahme weiterer Förderinstrumente (Anteil) 
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5.4.2.4 Investitionserwartungen und zukünftige Förderbedarfe 

Neben einer soliden Bestandsaufnahme der Art und Weise des Investitionsverhaltens der an der Be-
fragung teilnehmenden Betriebe, sind zukünftige Förderbedarfe und Erwartungen ebenfalls essentiell, 
um umfassende und ganzheitliche Empfehlungen für die Weiterentwicklung und künftige Ausrichtung 
der Thüringer Investitionsförderung zu skizzieren.  

Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

Anhand der Abbildung 5-20 wird ersichtlich, dass rund 85% der befragten Betriebe eine Investitions-
steigerung bis 2022 erwarten. Während knapp 50% eine deutliche Steigerung erwarten, sehen gut 
35% eine geringfügige Steigerung der Investitionen bis 2022. Nur knapp 15% erwarten keine Steige-
rung des Investitionsverhaltens bis 2022. 

Im Folgenden wird dargestellt, inwieweit die Investitionserwartungen unter Berücksichtigung der 
Betriebsgröße variieren. 

 

Quelle: ISI Online-Befragung und Förderstatistik der TAB (eigene Berechnungen) 

Wie der Tabelle 5-15 zu entnehmen ist, sind es insbesondere die kleinen und mittleren Betriebe mit >9-49 
bzw. >49-249 Beschäftigten, die eine deutliche Investitionssteigerung bis 2022 erwarten. Außerdem gehen 
jeweils nur rund 15% von keiner Neuinvestition bis 2022 aus. Bei den Kleinstbetrieben mit 1-9 Beschäftig-
ten sind es sogar nur rund 7%, die keine weiteren Investitionen bis 2022 erwarten, allerdings geht hier ein 
Großteil der befragten Betriebe von einer eher geringfügigen Neuinvestition bis 2022 aus (53,6%). 

Die folgende Abbildung 5-21 stellt die Höhe der zukünftigen Investitionserfordernisse für die Jahre 
2017 bis 2022 dar. 

Abbildung 5-20: Erwartete Investitionssteigerung bis 2022 (Anteil) 

 

Tabelle 5-15: Erwartete Investitionssteigerung bis 2022 nach Betriebsgröße (Anzahl/Anteil) 
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Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

Jeweils ein Drittel der an der Befragung teilnehmenden Betriebe haben angegeben, dass sie für die 
kommenden Jahre >250.000 EUR bis 1.000.000 EUR bzw. sogar mehr als 1.000.000 EUR für Investi-
tionen benötigen. 14% sehen ihren Investitionsbedarf in den kommenden Jahren unter 100.000 EUR. 
Um die Art des zukünftigen Förderbedarfes bestimmen zu können, wurde auch danach gefragt, mit 
welchen Finanzierungshilfen die befragten Betriebe ihre zukünftigen Investitionen beabsichtigen zu 
tätigen (Abbildung 5-22). Der Großteil der befragten Betriebe beabsichtigt, zukünftige Investitionen 
u.a. durch Eigenmittel zu finanzieren, daneben streben gut zwei Drittel ebenfalls an, Fördermittel des 
Freistaats Thüringen in Anspruch zu nehmen und knapp 60% will auf Fremdmittel zurückgreifen. 
Fördermittel der EU sowie des Bundes werden nur von rund 30% der befragten Betriebe als mögliche 
weitere Finanzierungsquellen angegeben. 

Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

Abbildung 5-21: Zukünftige Investitionserfordernisse für die Jahre 2017-2022 in Maschinen und 
Anlagen (Anteil) 

 

Abbildung 5-22: Art der weiteren Finanzierungshilfen für zukünftige Investitionen (Anteil) – 
Mehrfachnennungen möglich 
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Als Gesamtfazit lässt sich festhalten, dass der weit überwiegende Teil der Antragsteller mit der Orga-
nisation der GRW-Förderung insgesamt zufrieden oder sogar sehr zufrieden ist. Bemängelt werden 
allerdings der große zeitliche Aufwand und ein hoher Grad an Komplexität im Antragsverfahren. Die 
zunehmend formalisierten Nachweispflichten für die Erfüllung der Zuschlagskriterien tragen allerdings 
dazu bei, den Entscheidungsprozess transparenter zu gestalten und ermöglichen jedem Antragsteller 
eine realistische Einschätzung seiner Chancen auf die Gewährung eines oder mehrerer Zuschläge. Der 
Wegfall der „Rationierung“ der GRW-Zuschüsse und des damit verbundenen Selektionssystems zum 
Beginn der neuen Förderperiode führte zudem (erwartungsgemäß) zu einer drastischen Verkürzung 
der Bearbeitungszeiten – auch das trägt zu mehr Transparenz im Bewilligungsverfahren bei. 

8.3 Informationen für eine kausalanalytische Beurteilung der GRW 

In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, welche Informationen für eine Wirkungsanalyse der 
GRW im Sinne einer Kausalanalyse notwendig sind, und welche dieser Informationen bereits erhoben 
werden bzw. welche zusätzlichen Daten notwendig zu erheben wären, wenn eine kausalanalytische 
Bewertung der GRW gewünscht wäre.  

Zunächst werden die Grundzüge kausalanalytischer Ansätze kurz umrissen. Dann wird die Interven-
tionslogik der GRW-Zuschüsse, getrennt für Zuschüsse für die gewerbliche Wirtschaft und für Kom-
munen – also für wirtschaftsnahe Infrastrukturprojekte – kurz dargestellt. Aus dieser Interventions-
logik ergeben sich die Informationen und Indikatoren, die für die Beurteilung des Erfolgs der GRW 
benötigt werden. Diese werden im Anschluss tabellarisch dargestellt. 

8.3.1 Grundidee der kausalen Wirkungsanalyse 

Ziel der Wirkungsanalyse ist es, Veränderungen einer Zielgröße durch den Einsatz eines Instrumentes 
zu ermitteln. Da die Wirkung einer Maßnahme sich erst nach Abschluss ihrer Umsetzung hinreichend 
erfassen lässt, kann eine abschließende Analyse nur ex post vorgenommen werden. Dabei kann die 
Periode, in der die Wirkungen beobachtet werden können, je nach Art der Maßnahme und der Wir-
kungszusammenhänge unterschiedlich ausfallen. So sollte beispielsweise die Beschäftigungswirkung 
von Investitionszuschüssen für die gewerbliche Wirtschaft unmittelbar nach Abschluss (bzw. schon 
während der Durchführung des Investitionsprojekts) zu beobachten sein. Im Fall der Förderung der 
wirtschaftsnahen Infrastruktur ist die Wirkung dagegen erst mit einer Verzögerung beobachtbar 
(Prognos und Bade, 2012). 

Bei der Durchführung von Wirkungsanalysen sollte die Präferenz auf der Anwendung kausalanalyti-
scher Verfahren liegen, da nur mit ihnen zu ermitteln ist, welcher Teil einer beobachteten Verände-
rung tatsächlich auf die Wirkung des Instruments, in diesem Fall auf Investitionszuschüsse, zurück-
zuführen ist. Kausalanalysen können auf drei Ebenen durchgeführt werden. Mikroökonometrische 
Analysen schätzen Effekte für die direkt Begünstigten bzw. die geförderten Betriebe. Das Instrumenta-
rium für solche Analysen wurde im Zusammenhang mit der Evaluation arbeitsmarktpolitischer Maß-
nahmen in der empirischen Forschung bekannt und wird seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. 
Analysen auf der Mesoebene würden sich anbieten, um die Wirkung von Investitionszuschüssen auf 
die Betriebe einer gesamten Branche zu ermitteln. Allerdings finden sich bisher keine Beispiele für 
solche Analysen in der empirischen Literatur. Analysen der Effekte der GRW-Förderung auf der 
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gute. Von der durch die GRW-Förderung induzierten Bauproduktion dürften allerdings überwiegend 
Thüringer Unternehmen profitieren. Die nachfrageseitige Betrachtung hat im Übrigen gezeigt, dass 
von den GRW-Fördermitteln etwa zwei Drittel der GRW-Förderung auf den Kauf von Ausrüstungs-
gütern entfallen. Im Durchschnitt betrug im Freistaat Thüringen der Anteil der Ausrüstungen an den 
Neuen Anlagen im Jahr 2014 lediglich 52% (Abschnitt 4.4). Der überdurchschnittliche Ausrüstungs-
anteil der GRW-geförderten Investitionen könnte – vermittelt durch den Transmissionskanal der 
„embodied technologies“ – auch Anstöße für den Anstieg des Hochqualifiziertenanteils gegeben haben. 

9.1.3 Wirkungsaspekte der gewerblichen Investitionsförderung 

(4) Insgesamt wurden im Bewilligungszeitraum 2011 bis 2016 im Rahmen der gewerblichen GRW-
Förderung 737 Vorhaben mit einem Gesamt-Investitionsvolumen von 3 995 Mio. Euro bewilligt, von 
denen 3 541 Mio. Euro förderfähig waren. Dafür wurden Zuschüsse in Höhe von 745 Mio. Euro ge-
währt. Mithin betrug der durchschnittliche Fördersatz, also der Anteil der Zuschüsse an den förder-
fähigen Investitionen, 21%. Der zentrale Fokus der Arbeitsplatzschaffung und -sicherung wurde 
adressiert, indem 10,9 Tausend Arbeitsplätze geschaffen und 37,6 Tausend Arbeitsplätze gesichert 
wurden. Ferner wurden rund 1,8 Tausend Ausbildungsplätze gesichert. Weil Mitte 2014 die Kofinan-
zierung der GRW durch europäische Strukturfonds-Mittel aus dem EFRE zu Ende ging und bereits 
vorher die Sondermittel aus dem Konjunkturpaket für die GRW, die von Bund und Land bereit gestellt 
worden waren, Ende 2011 ausgelaufen waren, zeigt sich ab Mitte 2014 ein deutlicher Rückgang der 
gewerblichen Investitionsförderung. 

Betreffend der Anstoßeffekte der GRW-Förderung zeigte sich laut Unternehmensbefragung, dass für 
mehr als 62% der an der Befragung teilnehmenden Unternehmen die Durchführung der Investition 
durch die GRW-Förderung überhaupt erst ermöglicht wurde. Für mehr als 42% wurde eine Investition 
in größerem Umfang als ohne Förderung getätigt, mehr als 32% der Unternehmen haben durch die 
Förderung eine Investitionsentscheidung zugunsten Thüringens getroffen. Weitere positive Effekte 
können hinsichtlich des Beschäftigungsaufbaus bis 2020 sowie mit Blick auf erwartete Investitions-
steigerungen bis 2022 konstatiert werden. So haben knapp 60% der Unternehmen angegeben, dass sie 
einen geringfügigen Beschäftigtenaufbau planen, immerhin gut 26% sogar von einem deutlichen Auf-
bau ausgehen. Hierbei planen v.a. die Unternehmen in der Größenklasse 10-49 Beschäftigte mit einer 
deutlichen Beschäftigtenzunahme (knapp 37%). Hinsichtlich weiterer Investitionen bis 2022 sind 
ebenfalls deutliche Anstoßeffekte durch die laufende Förderung zu beobachten: knapp 50% der 
Unternehmen erwarten deutliche Investitionssteigerungen, insbesondere in den Betriebsgrößen-
klassen 50-249 Beschäftigte (60% der Unternehmen) und 10-49 Beschäftigte (gut 47%). 

Die jahresdurchschnittlichen förderfähigen Investitionen gingen bei Bewilligungen ab Mitte 2014 bis 
Ende 2016 um reichlich zwei Drittel, die der gesicherten Arbeitsplätze um rund 58% und die der zu-
sätzlichen Arbeitsplätze um 83% zurück. Die deutlichen Rückgänge der jahresdurchschnittlichen 
Werte der GRW-Förderung seit Mitte 2014 waren mit Änderungen der Strukturen der geförderten 
Vorhaben verbunden. Der Anteil der Vorhaben in neu errichteten Betriebsstätten ist zurückgegangen. 
Der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich zu Lasten der Dienstleistungen. Die Förderung 
großer Betriebsstätten findet fast nicht mehr statt. Die Anteile forschungsintensiver Industrien sind 



 
- 210 - 

rückläufig. Der Anteil der Landkreise an der Förderung ist im Vergleich zu jenem der kreisfreien 
Städte gestiegen. 

Mehrheitlich wurden die GRW-geförderten gewerblichen Investitionen in bestehenden Betriebsstätten 
getätigt. Auf sie entfallen knapp zwei Drittel der förderfähigen Investitionen. Dort findet selbstredend 
auch die Arbeitsplatzsicherung statt. Mithin wurde reichlich ein Drittel der förderfähigen Investitionen 
in neu errichteten Betriebsstätten einschließlich Ansiedlungen getätigt. Dies ist auch ein Ergebnis des 
Auswahlverfahrens der Fördervorhaben, bei dem Ansiedlungen bevorzugt wurden. Es liegt in der Na-
tur der Sache, dass neu errichtete Betriebsstätten überproportional – mit etwas mehr als der Hälfte – 
an den zusätzlichen Arbeitsplätzen beteiligt waren. Bei den seit Mitte 2014 bis Ende 2016 bewilligten 
Investitionsvorhaben ist der Anteil neu errichteter Betriebsstätten an den Investitionen, den bewillig-
ten Zuschüssen und zusätzlichen Arbeitsplätzen im Vergleich zu den dreieinhalb davor liegenden Jah-
ren zurück gegangen. 

Bei sektoraler Betrachtung überwiegt bei den förderfähigen Investitionen das Verarbeitende Gewerbe 
mit reichlich vier Fünfteln. Von den zusätzlichen Arbeitsplätzen vereint es rund drei Viertel auf sich. 
Die übrigen Vorhaben finden in Dienstleistungsbranchen statt. Im Verarbeitenden Gewerbe zeigt sich 
ein Anteil der GRW-geförderten Investitionen an den gesamten Bruttoanlageinvestitionen des Ver-
arbeitenden Gewerbes in Thüringen von beinahe 25%, wenn die Jahre 2012 und 2013 zugrunde gelegt 
werden. Dabei sind Investitionen nicht berücksichtigt, die vor 2011 bewilligt, aber erst in 2011 und 
Folgejahren realisiert wurden. Mithin dürfte der Anteil der geförderten Investitionen an den Gesamt-
investitionen dieser Branchengruppe sogar noch höher liegen. Der hohe Anteil des Verarbeitenden 
Gewerbes an der GRW-Förderung ergibt sich aus dem strategischen Ansatz der GRW-Förderung, Be-
triebe mit überregionalen Absatzaktivitäten zu unterstützen. Dies wird in erster Linie beim Verarbei-
tenden Gewerbe als gegeben angesehen, daneben sind aber auch überregional tätige Betriebe des 
Dienstleistungsgewerbes förderfähig. 

Auf die Dienstleistungsbranchen entfallen weniger als ein Fünftel der förderfähigen Investitionen. 
Aber – im Vergleich dazu – fällt der Anteil an den zusätzlichen Arbeitsplätzen überproportional aus. 
Die Branche Logistik stand bei der Arbeitsplatzschaffung sogar ganz vorn. Die Branchen im Verarbei-
tenden Gewerbe mit den meisten gesicherten und zusätzlichen Arbeitsplätzen sind größtenteils solche, 
die zugleich Branchenschwerpunkte in Thüringen sind. Neun der zehn Branchen des Verarbeitenden 
Gewerbes, deren GRW-geförderte Vorhaben die meisten zusätzlichen Arbeitsplätze mit sich bringen, 
gehören zu den zehn Branchen des Verarbeitenden Gewerbes in Thüringen mit den meisten Beschäf-
tigten: Es handelt sich um die Branchen Metallerzeugnisse, Kraftwagen und Kraftwagenteile, 
Nahrungs- und Futtermittel, Gummi- und Kunststoffwaren, Datenverarbeitungsgeräte, elektronische 
und optische Erzeugnisse, elektrische Ausrüstungen, Metallerzeugung und -bearbeitung, Maschinen-
bau und sonstige Waren. Mit Ausnahme der Branchen elektrische Erzeugnisse und Metallerzeugung 
und -bearbeitung gehörten die sieben anderen genannten Branchen sowohl bei den 2011 bis Mitte 
2014 als auch bei den ab Mitte 2014 bis Ende 2016 bewilligten Vorhaben zu jenen im Verarbeitenden 
Gewerbe mit den meisten zusätzlichen Arbeitsplätzen. 

Hinsichtlich der Größe der geförderten Betriebsstätten zeigt sich, dass mittlere Betriebsstätten die 
größten Anteile an der Arbeitsplatzsicherung und -schaffung aufweisen, dicht gefolgt von großen Be-
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triebsstätten. Verglichen mit der Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach den 
Beschäftigtengrößenklassen der Betriebe fallen die Arbeitsplatzsicherung und -schaffung bei den 
GRW-geförderten Vorhaben in mittleren und großen Betriebsstätten überproportional aus. In der 
starken Rolle mittlerer Unternehmen im Rahmen der gewerblichen GRW-Förderung kann eine Mög-
lichkeit gesehen werden, auch künftig weitere Wachstums- und Produktivitätspotenziale zu erschlie-
ßen. Dies gilt umso mehr, weil die Weiterentwicklung mittlerer Unternehmen die Chance bietet, künf-
tig Headquarter in Thüringen stärker zu etablieren. 

Förderfähige Investitionen sowie Arbeitsplatzsicherung und -schaffung im Rahmen der gewerblichen 
GRW-Förderung finden mehrheitlich in den Landkreisen Thüringens statt. Auf diese entfallen mehr als 
drei Viertel der förderfähigen Investitionen, über vier Fünftel der Arbeitsplatzsicherung und reichlich 
sieben Zehntel der zusätzlichen Arbeitsplätze. Bei den kreisfreien Städten fällt auf, dass deren Anteil 
an der Arbeitsplatzschaffung deutlich höher als jener an der Arbeitsplatzsicherung ausfällt. Verglichen 
mit dem Anteil der Landkreise an der gesamten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in Thü-
ringen fällt die Arbeitsplatzsicherung und -schaffung im Rahmen der gewerblichen GRW-Förderung in 
den Landkreisen überproportional und mithin jene in den kreisfreien Städten unterproportional aus. 
Wenn die einzelnen kreisfreien Städte und Landkreise betrachtet werden, gibt es eine sehr starke 
räumliche Heterogenität der GRW-geförderten gewerblichen Investitionen. Diese ist in erster Linie 
Ausdruck des Wirkens der Marktkräfte. Eine räumliche Komponente bei der Auswahl von Förder-
projekten ist nicht gegeben.  

Auf forschungsintensive Industrien, die in der hier verwendeten Abgrenzung die Branchen Chemische 
sowie Pharmazeutische Erzeugnisse, Datenverarbeitung, elektronische und optische Erzeugnisse, 
elektrische Ausrüstungen, Maschinenbau, Kraftwagen und Kraftwagenteile sowie den Sonstigen Fahr-
zeugbau umfassen, entfällt ein reichliches Drittel der förderfähigen Investitionen im Verarbeitenden 
Gewerbe, die knappe Hälfte der gesicherten und ein reichliches Drittel der zusätzlichen Arbeitsplätze. 
Verglichen mit dem Anteil forschungsintensiver Industrien an der gesamten sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung im Verarbeitenden Gewerbe in Thüringen haben die GRW-geförderten Vor-
haben in forschungsintensiven Industrien einen überproportionalen Anteil an der Arbeitsplatzsiche-
rung. Der Anteil der forschungsintensiven Industrien an der Arbeitsplatzschaffung erreicht dagegen 
nicht ganz den Anteil, den diese Branchen an der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Ver-
arbeitenden Gewerbe haben. Der Hauptteil der GRW-Mittel fließt in Branchen mit mittlerer bis nied-
riger FuE-Intensität. Der Anteil forschungsintensiver Industrien an der GRW-Förderung ist im Bewilli-
gungszeitraum Mitte 2014 bis Ende 2016 zurückgegangen. 

Auf der Verknüpfung der Förderstatistik mit unternehmensbezogenen Sekundärdaten (Amadeus Daten-
bank des Anbieters Bureau van Dijk122, Förderkatalog123, OECD RegPat-Datenbank124) basierende Ana-
lysen kamen zu folgenden Ergebnissen:  

                                                           
122  Diese Daten enthalten Informationen zu Name und Standort des Betriebs sowie Auskünfte zu betrieblichen 

Charakteristika, etwa Branche, Beschäftigung, Gründungsjahr (vgl. hierzu auch den Internetauftritt: 
https://www.bvdinfo.com/de-de/our-products/company-information/international-products/amadeus). 

123  Diese Daten enthalten Informationen über von Bundesministerien geförderte Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte (vgl. hierzu auch den Internetauftritt: http://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/StartAction.do). 

http://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/StartAction.do
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• Die Beschäftigung in den zwischen 2011 und 2014 GRW-geförderten Betrieben wuchs vom Zeit-
punkt der Bewilligung bis zum Jahr 2015 um rund einen Arbeitsplatz pro 100 000 Euro Subven-
tionen. Dabei ergaben sich keine Unterschiede zwischen betrieblichen Merkmalen der GRW-
geförderten Akteure - und zwar hinsichtlich Art der Investitionsvorhaben (Ansiedlungen/ 
Errichtungen und Erweiterungen), Standort (Städte/Landkreise), Intensität der FuE-Aktivitäten 
des Sektors (FuE-intensiv und nicht FuE-intensiv), Betriebsalter (jünger oder älter als 5 Jahre), 
Betriebsgröße (klein/mittel und groß). 

• GRW-geförderte Unternehmen weisen mehr Kontakte zur Wissenschaft (gemessen über die An-
zahl von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in geförderten FuE-
Verbundprojekten) auf, wenn sie Erweiterungsinvestitionen durchführen, sie in kreisfreien 
Städten lokalisiert sind und zu FuE-intensiven Branchen gehören. 

• GRW-geförderte Unternehmen melden dann mehr Patente an, wenn es sich um große Unterneh-
men handelt und sie in FuE-intensiven Branchen aktiv sind. 

(5) Laut Befragung sehen die Unternehmen die gravierendsten Investitionshemmnisse im „Mangel an 
qualifiziertem Personal“ sowie bei – wie auch in vielen anderen Umfragen geäußert – „hohem Auf-
wand durch gesetzliche Auflagen“ und „hohen Steuern und Abgaben“. Jeweils rund 60% der antwor-
tenden GRW-geförderten Unternehmen gaben an, dass diese Hemmnisse auf sie vollkommen zutreffen 
bzw. zutreffen. Die Hemmnisse „hohe Lohnkosten“ und „strenge Auflagen für die Kreditvergabe“ wur-
den von 49% bzw. 44% der Unternehmen als zutreffend genannt. Immerhin von jeweils etwas weni-
ger als 40% der Unternehmen wurden Hemmnisse in den Bereichen „hohe Belastung durch Zinsen 
und Tilgung“, „angespannte Liquiditätslage“ sowie „geringe Förderquote“ gesehen. Als weniger rele-
vant werden Themen wie „schwierige Entwicklung der Branche“, „Handelsbeschränkungen“ und 
„mangelnde Nachfrage“ genannt.  

(6) Als Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme der GRW-Förderung kristallisierten sich als zentral 
die Themen „hoher zeitlicher Aufwand für die Antragstellung“, „Komplexität der Antragstellung“ sowie 
„zu restriktive formale Anforderungen“ heraus. Jeweils 16-24% der an der Befragung teilnehmenden 
GRW-geförderten Unternehmen gaben an, dass diese Aspekte vollkommen zutreffen, für weitere 37-
47% treffen diese zu. Bei der Antragsstellung bleibt zu berücksichtigen, dass die Thüringer Bewilli-
gungsbehörden keinen Einfluss auf den Prozess der Antragstellung haben, da der Bund die notwendi-
gen Formulare festlegt. Bei den Hemmnissen „Unsicherheit über die Bewilligung des Antrags“ sowie 
„zu geringe Gestaltungsspielräume“ gaben 35% bzw. 47% an, dass diese Aspekte entweder vollkom-
men zutreffen oder zutreffen. Als weniger problematisch bewerten die Akteure die Aspekte „verspä-
tete Bewilligung der Mittel“, „unzureichende Fördermittelberatung“, „verspätete Auszahlung der Mit-
tel“ sowie „langsame Reaktion bei Änderungen“. Für jeweils weniger als 5% treffen diese Hemmnisse 
vollkommen zu, für jeweils weniger als 10% treffen sie zu. Der weit überwiegende Teil der Antrag-
steller ist mit der GRW-Förderung insgesamt zufrieden oder sogar sehr zufrieden. 

                                                           
Diese Datenbank enthält allerdings keine Informationen über die Förderung im Rahmen des „Zentralen 
Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM). 

124  Diese Daten enthalten Informationen über beim Europäischen Patentamt angemeldeten Schutzrechte (vgl. 
auch den Internetauftritt: http://www.oecd.org/science/inno/oecdpatentdatabases.htm). 
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(7) In den Jahren 2011 bis 2014 kam es – auch wegen der Auflösung des Investitionsstaus – zu einer 
Überzeichnung des GRW-Programms. Die Anzahl der beantragten Mittel überstieg die zur Verfügung 
stehenden Mittel. Zu diesem Zweck führte das Wirtschaftsministerium eine Rangreihung ein. Priorität 
genossen Ansiedlungsprojekte gefolgt von solchen, die eine hohe Anzahl an Zuschlägen erreichten. 
War das GRW-Volumen innerhalb von Projektanträgen bei einer gleichen Anzahl an Zuschlägen ausge-
schöpft, kam als letztes Kriterium der Quotient aus Zuschussvolumen und geschaffenen Dauerarbeits-
plätzen zur Anwendung. Bevorzugte Bewilligung erhielten solche Projekte, die ein günstiges Verhält-
nis, also niedrige Zuschussbeträge pro geschaffenem Arbeitsplatz, aufwiesen. Aus diesem Grund 
bewilligten die Behörden nicht alle eingereichten Anträge zu dem von den Antragstellern gewünsch-
ten Zeitpunkt. 

(8) Neben der gewerblichen GRW-Förderung praktiziert der Freistaat Thüringen auch das Programm 
Thüringen-Invest – Zuschuss (TIZ). Die Programme ergänzen einander. Zwar gibt es speziell beim Ver-
arbeitenden Gewerbe branchenmäßige Überschneidungen – aber TIZ fördert nur sehr kleine Inves-
titionen, die gewerbliche GRW dagegen vergleichsweise große. Zwar beträgt im Bewilligungszeitraum 
2011-2016 das förderfähige Investitionsvolumen bei TIZ nur 6% desjenigen der gewerblichen GRW-
Förderung. Dieser Relation von 6:100 stehen aber zusätzliche Arbeitsplätze in einer Relation von 
26:100 und gesicherte Arbeitsplätze von 82:100 gegenüber. Ferner sind im Rahmen von TIZ wegen 
des Fokus auf die Gesamtheit gewerblicher Unternehmen auch Investitionen gefördert worden, die in 
der gewerblichen GRW nicht förderfähig sind. Eine gleichzeitige Förderung eines Vorhabens aus bei-
den Programmen ist aufgrund der Förderregelungen ausgeschlossen. Während vom TIZ-Programm 
Unternehmen aus insgesamt 52 Branchen, davon 30 Branchen außerhalb des Verarbeitenden Gewer-
bes partizipieren, sind es bei der gewerblichen GRW Begünstigte aus 35 Branchen, davon 13 Branchen 
außerhalb des Verarbeitenden Gewerbes. Beim Programm TIZ entfallen mehr als die Hälfte der för-
derfähigen Investitionen auf Branchen außerhalb des Verarbeitenden Gewerbes, bei der gewerblichen 
GRW-Förderung sind es nicht einmal ein Fünftel. Einer der zentralen Fördergegenstände von TIZ sind 
Existenzgründungen. Sie machen rund 27% der insgesamt im Rahmen von TIZ im Zeitraum 2011-
2016 bewilligten 2 133 Vorhaben aus. Das TIZ-Programm ist für die Zuwendungsgeber auch das Stan-
dardprogramm der gewerblichen Tourismusförderung. Rund 10% der bewilligten Vorhaben entfallen 
auf Beherbergung und Gastronomie als wichtigen Tourismusbranchen. 

(9) Das zweite Investitionsförderprogramm des Freistaats Thüringen, welches neben er GRW zum 
Einsatz kommt, ist das Programm Thüringen-Dynamik. Im Gegensatz zur GRW handelt es sich hier 
nicht um eine Zuschussförderung, sondern um ein Programm zur Bereitstellung zinsgünstiger Dar-
lehen. Aus finanzierungstechnischer Sicht greifen hier andere Mechanismen, etwa Rückzahlungs-
modalitäten, Sicherheiten/Haftungen etc., wodurch eine Vergleichbarkeit mit der GRW nur bedingt 
möglich ist. Das förderfähige Investitionsvolumen liegt bei etwa 11% desjenigen der gewerblichen 
GRW-Förderung. Die Relation von geschaffenen Arbeitsplätzen beträgt 47:100 und diejenige für ge-
sicherte Arbeitsplätze 63:100. Das Branchenprofil ähnelt demjenigen der GRW-Förderung. Unter den 
zehn wichtigsten Branchen in Thüringen-Dynamik befinden sich fünf Wirtschaftszweige des Verarbei-
tenden Gewerbes (gegenüber 8 bei der GRW). Einen wichtigen Unterschied gibt es aber dennoch hin-
sichtlich der Dienstleistungsbranchen, die sich unter den zehn wichtigsten Wirtschaftszweigen der 
Thüringen-Dynamik-Förderung befinden: das Grundstücks- und Wohnungswesen, der Kfz-Handel 
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(einschließlich Reparatur und Instandhaltung) sowie der Großhandel (ohne Kfz-Handel) wären im 
Rahmen der GRW nicht förderfähig. 

9.1.4 Wirkungsaspekte der wirtschaftsnahen Infrastrukturförderung (einschließlich touristi-
scher Infrastruktur) 

(10) Ein wichtiger Ausgangspunkt für eine Bewertung der Förderung der wirtschaftsnahen Infra-
struktur ist die Bewertung der Standortqualitäten durch die GRW-geförderten Unternehmen. Hin-
sichtlich der Qualität der Standortfaktoren in Thüringen haben die Befragten ein differenziertes Bild 
abgegeben. Einige Standortfaktoren werden durchaus als sehr gut und gut bewertet, während andere 
eher weniger gut bzw. schlecht bewertet werden. Von allen abgefragten Gruppen von Standortfaktoren 
wurde die „Qualität des lokalen Straßennetzes“ und die „Anbindung an das überregionale Straßen-
netz“ mit einem gewissen Abstand von mehr als 62% bzw. 73% der Unternehmen als sehr gut und gut 
bewertet. Die Faktoren „Nähe zu Fachhochschulen“, „Nähe zu Berufsschulen und anderen Weiter-
bildungseinrichtungen“ sowie „Qualität der kommunalen Verwaltung“ wurden von nahezu der Hälfte 
der Unternehmen als sehr gut und gut eingeschätzt. Die „Marktumfeldfaktoren“ wurden von 34% bis 
53% der Unternehmen als sehr gut und gut eingeschätzt, wobei unter den diesbezüglich abgefragten 
Größen der Faktor „Lohnkostenhöhe“ von nahezu der Hälfte der Unternehmen als sehr/gut bewertet 
wurde. Die Faktoren im Bereich „Ver- und Entsorgung“ wurden von rund der Hälfte der Unternehmen 
als sehr gut/gut bewertet, während die andere Hälfte diese als weniger gut/nicht gut bewertet. Glei-
ches gilt für die „Breitbandverfügbarkeit“.  

(11) An einigen dieser Standortfaktoren, und zwar an den wirtschaftsnahen Infrastrukturen, setzt die 
zweite große Säule der GRW an. Etwa ein Drittel der bewilligten GRW-Mittel wurden für wirtschafts-
nahe Infrastrukturmaßnahmen ausgegeben. Innerhalb der wirtschaftsnahen Infrastruktur lässt sich 
eine Unterscheidung in touristische Infrastrukturvorhaben und wirtschaftsnahe Infrastruktur im 
engeren Sinne vornehmen. Bewilligt wurden im Zeitraum 2011-2016 135 touristische Infrastruktur-
vorhaben mit einem förderfähigen Investitionsvolumen von rund 168 Mio. Euro. Bei den wirtschafts-
nahen Infrastrukturen waren es 85 Vorhaben mit 254 Mio. Euro förderfähigen Investitionen. Vor-
haben der ersten Gruppe weisen also im Vergleich zur zweiten eine höhere Anzahl an Projekten mit 
einem geringeren Volumen auf. Über die Anstoß- und Mitnahmeeffekte der Förderung können diese 
Vollzugsdaten allerdings keine Auskunft geben. Bei den Fördergegenständen ragen, wenn touristische 
und wirtschaftsnahe Infrastrukturen gemeinsam betrachtet werden, drei Fördergegenstände heraus, 
die touristische Infrastruktur, die Errichtung und Erweiterung von Gewerbegebieten sowie Wasser- 
und Abwasseranlagen. Auf sie entfallen zusammengenommen rund 88% der förderfähigen Inves-
titionen. Im touristischen Bereich wurden die meisten Vorhaben im Bereich „Rad- und Wanderwege 
einschließlich Parkplätze“ bewilligt. Auf sie entfallen mehr als die Hälfte aller bewilligten Tourismus-
infrastruktur-Vorhaben. Touristische und wirtschaftsnahe Infrastrukturvorhaben finden zum über-
wiegenden Teil, nämlich zu neun Zehnteln beziehungsweise drei Vierteln in Landkreisen Thüringens 
statt. Der durchschnittliche Fördersatz bei den Infrastrukturmaßnahmen beläuft sich auf 89% bei tou-
ristischen und 85% bei wirtschaftsnahen Infrastrukturvorhaben und liegt damit im Durchschnitt über 
dem Regelfördersatz von 60%. Thüringen hat vorrangig Projekte gefördert, die höhere qualitative 
Anforderungen stellen und damit laut Koordinierungsrahmen höhere Fördersätze als den Regel-
fördersatz zulassen. Höhere Sätze, wie in Thüringen praktiziert, sind laut GRW-Koordinierungsrahmen 
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nur bei Vorhandensein interkommunaler Kooperation oder im Falle der Einbettung in eine regionale 
Entwicklungsstrategie oder bei der Revitalisierung von Altstandorten möglich.125 

(12) Analysen für die touristische Infrastrukturförderung ergaben, dass ihre Bedeutung – gemessen 
etwa am Umfang der verausgabten Mittel – im Vergleich zum Zeitraum 2004-2010 gestiegen ist. Die 
Thüringer Tourismusbranche entwickelt sich positiv – die Dynamik bleibt allerdings hinter der Ent-
wicklung Deutschlands zurück. Das Landestourismuskonzept weist auf Mängel vor allem in der Quali-
tät des Thüringer Tourismus hin. Neben dem Thüringer Wald haben gemessen an den Übernachtungs-
zahlen für Thüringen die Städte (Erfurt, Weimer, Jena) eine hohe Bedeutung. Allerdings haben die 
Städte kaum GRW-Projekte beantragt. Darüber hinaus ist eine (wenn auch geringe) Komplementarität 
der touristischen Infrastrukturförderung mit der gewerblichen Tourismusförderung erkennbar, d. h., 
in vielen Regionen werden gleichsam Einrichtungen der touristischen Infrastruktur und Betriebe des 
gewerblichen Tourismus über die GRW gefördert. Schließlich gibt es Hinweise auf positive Zusam-
menhänge zwischen der Förderung der touristischen Infrastruktur und Zielgrößen des Tourismus 
(Anzahl geöffneter Betriebe, Anzahl Gästebetten, Anzahl Übernachtungen, Anzahl Ankünfte). 

(13) Gemessen an der Anzahl Bewilligungen und den verausgabten Summen ist die Förderung von 
Gewerbegebieten im Vergleich zur Periode 2004-2010 stark rückläufig. Im Zeitraum 2011-2016 ent-
fielen etwa 85% der Bewilligungen im Rahmen der Gewerbegebietsförderung auf die Erschließung 
und Erweiterung von Gewerbegebieten. Hauptnutznießer dieses Zweigs der GRW-Förderung waren 
die Landkreise Thüringens – 83% der Bewilligungen kamen ihnen zu gute. Die durchschnittliche Bele-
gungsquote der im Untersuchungszeitraum bezuschussten Gewerbegebiete weist einen Wert von rund 
35% auf. Dieser Wert ist allerdings mit großer Vorsicht zu interpretieren, da für rund die Hälfte aller 
Förderfälle keine Belegungslisten vorlagen und einige Projekte noch nicht abgeschlossen sind. Eine 
Auswertung der ab 2000 geförderten Gewerbegebiete, die sich noch in der Zweckbindungsfrist befin-
den, ergab eine durchschnittliche Belegungsquote von 73%, welche im Durchschnitt zum Ende der 
Zweckbindungsfrist ansteigt. Offenbar ist es in der Vergangenheit gelungen, GRW-geförderte 
Gewerbeflächen erfolgreich zu vermarkten. 

(14) Die Errichtung von Wasser- und Abwasseranlagen ist mit lediglich 10 geförderten Maßnahmen 
und einem Zuschussvolumen von 48,28 Mio. Euro (13,2 Prozent der GRW-Förderung touristischer und 
wirtschaftsnaher Infrastruktur) überschaubar und erlaubt daher kaum allgemeingültige Schlussfolge-
rungen. Insgesamt entfielen acht Projekte auf den Bereich Abwasser (Kanalanschluss von Gewerbe-
gebieten und Ausbau von Abwasserreinigungsanlagen), ein Projekt auf die Trinkwasserversorgung 
und 1 Förderfall auf die Ableitung von Oberflächenwasser (Hochwasserschutz). Die Projekte zeichnen 
sich dabei durch eine ausgeprägte räumliche Konzentration aus (gut 52% der gewährten Zuschüsse 
für ein Projekt in Verbindung mit der Industriegroßfläche „Erfurter Kreuz“, 85% der Zuschüsse in drei 
Landkreisen konzentriert). Einige Gewerbegebiete, wie z.B. das „Erfurter Kreuz“ haben zeitgleich von 
Fördermitteln aus dem Schwerpunkt „Gewerbegebiete“ profitiert. Das zentrale Ziel aller geförderten 
Projekte laut den Begründungen in den Projektanträgen ist, durch die getroffenen Maßnahmen Kapa-
zitätserweiterungen bestehender Betriebe oder Neuansiedlungen auf den entsprechenden Gewerbe-

                                                           
125  Vgl. Koordinierungsrahmen (2016), Ziffer 3.1.1, 28. 
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flächen zu ermöglichen. Mit Bezug auf die Treffgenauigkeit der Fördermittel kann konstatiert werden, 
dass der Gewerbebezug aller Maßnahmen hinreichend begründet ist.  

9.1.5 Wirkungsaspekte der Förderung nicht-investiver Maßnahmen 

(15) Seit Mitte der 1990er Jahre stellen die nicht-investiven Maßnahmen die dritte Säule im Förder-
kanon der GRW dar. Insgesamt fällt bei den nicht-investiven Maßnahmen – wie auch bei der GRW-
Förderung insgesamt – die deutliche Reduzierung des Fördervolumens auf. Im Beobachtungszeitraum 
erfolgten Investitionen in Höhe von 29,5 Mio. Euro, die mit 22,3 Mio. Euro an GRW-Mitteln unterstützt 
wurden. Der Block der nicht-investiven Maßnahmen spielte damit im Gesamtkontext der thüringi-
schen GRW-Förderung eine recht geringe Rolle. Das Gros der im untersuchten Zeitraum geförderten 
Vorhaben bzw. bewilligter GRW-Zuschüsse (12,74 Mio. Euro) bezog sich auf die Verstetigung der be-
reits in der vorangegangenen Förderperiode initiierten 10 Regionalbudgets. Eine weitere Verzahnung 
mit den Regionalmanagements erfolgte in zwei Fällen (Ilm-Kreis, Kyffhäuserkreis). 

9.1.6 Befunde zur Arbeitsteilung und zum Zusammenwirken mit anderen Förderprogrammen 

(16) Angesichts der fortbestehenden strukturellen Defizite nutzen Unternehmen, die GRW-Mittel be-
antragt haben, auch eine Reihe anderer Förderprogramme (FuE-Förderung, weitere Investitions-
förderprogramme sowie Lohn- und Gehaltszuschüsse). Zur Auswertung kommen zum einen die 
Ergebnisse der Befragung der GRW-geförderten Unternehmen und zum anderen verschiedene För-
derdatenbanken, welche allerdings kein einheitliches Bild zeigen. 

Laut Unternehmensbefragung dominiert bezogen auf einzelne Förderprogramme die FuE-Förderung 
des Bundes, die von 45% in Anspruch genommen wurde, sowie andere Investitionsförderprogramme. 
Lohn- und Gehaltszuschüsse wurden von knapp 30% der an der Befragung teilnehmenden Unter-
nehmen genutzt, davon ca. hälftig aus Programmen des Bundes und des Landes. Bei den Landes-
förderprogrammen dominiert Thüringen-Invest (Inanspruchnahme von 18% der Unternehmen), an-
dere Investitionsförderprogramme und Lohn- und Gehaltszuschüsse (jeweils von 14% genutzt) sowie 
mit ähnlichen Nutzungsquoten zwischen 12% und 13% die FuE-Förderung, Thüringen-Dynamik und 
die Absatzförderung. Die Förderung von Management- und Qualitätsberatung des Landes wurde von 
rund 10% der Unternehmen in Anspruch genommen.  

(17) Neben der Unternehmensbefragung und der TAB-Statistik wurde auch die Datenbank des Bundes 
über Forschungs- und Entwicklungsprojekte (Förderkatalog) ausgewertet. Mit Hilfe der Verknüpfung 
der Förderstatistik mit Daten der Bewilligungen für FuE-Förderprogramme des Bundes126 wird analy-
siert, ob die GRW-geförderten Unternehmen auch Anträge in anderen Programmen stellen. Es zeigt 
sich, dass der überwiegende Anteil GRW-geförderter Akteure keine weiteren Mittel aus TH Invest/TH 
Dynamik oder der FuE-Bundesförderung erhielt. Zu diesem Muster gibt es auch keine nennenswerten 
Unterschiede in sektoraler Hinsicht. Bei näherer Betrachtung nach Betriebsgrößen zeigt sich, dass es 
vor allem Kleinstunternehmen sind, die kaum Anträge in weiteren Förderprogrammen stellen. 

                                                           
126  Diese Daten enthalten Informationen über von Bundesministerien geförderte Forschungs- und Entwick-

lungsprojekte (vgl. hierzu auch den Internetauftritt: http://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/StartAction.do). 
Diese Datenbank enthält allerdings keine Informationen über die Förderung im Rahmen des „Zentralen 
Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM). 

http://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/StartAction.do
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9.2 Handlungsempfehlungen 

9.2.1 Vorbemerkung 

(18) Grundsätzlich haben die Untersuchungsergebnisse gezeigt, dass der Freistaat Thüringen im Auf-
holprozess Fortschritte gemacht hat, aber im Vergleich zu den alten Ländern noch eine Produktivi-
tätslücke fortbesteht. Die GRW-Förderung im Freistaat Thüringen hat in diesem Zusammenhang posi-
tiv gewirkt. Sie hat – wie die ökonometrischen Analysen auf der Makroebene gezeigt haben – die 
Konvergenz Thüringens in puncto Produktivität beschleunigt. Für den weiteren Aufholprozess wird es 
darauf ankommen, strukturelle Defizite, die in Thüringen ebenso wie in den anderen Neuen Ländern 
fortbestehen, weiter abzubauen.  Zu den strukturellen Defiziten, die zu adressieren sind, gehören die 
Kleinteiligkeit der Unternehmensstrukturen und die Lücke bei größeren Unternehmen mit Head-
quartersfunktionen und die daraus resultierenden Schwächen bei der privaten FuE-Tätigkeit und 
beim Export. Die GRW kann im gewerblichen Bereich zum Abbau dieser Defizite beitragen, indem 
durch Investitionen das Unternehmens- und Produktivitätswachstum vorangebracht werden. Die Ein-
schätzungen der Unternehmen im Rahmen einer Online-Umfrage weisen auf positive Zusammenhänge 
zwischen GRW-Förderung und dem Investitionsgeschehen hin. Beinahe zwei Drittel der an der Befra-
gung teilnehmenden Unternehmen schätzen ein, dass die Förderung die Investitionen überhaupt erst 
ermöglicht hat. Allerdings räumt eine kleine Gruppe von Unternehmen auch ein, dass die Förderung, 
obwohl in Anspruch genommen, keinen wesentlichen Einfluss auf die Investitionsentscheidung gehabt 
hat. Mithin kann ein Auftreten von Mitnahmeeffekten nicht völlig ausgeschlossen werden. Die Befunde 
decken sich mit den vorliegenden empirischen Arbeiten über den Einsatz der GRW in Deutschland 
(vgl. Alm und Titze 2017). Weitere Konvergenzfortschritte werden nur erreichbar sein, wenn die För-
derpolitik den veränderten Bedingungen des strukturellen Wandels Rechnung trägt. Der demographi-
sche Wandel wird zu einer starken Schrumpfung der Zahl der Erwerbspersonen führen, die künftig für 
das Erbringen der Wirtschaftsleistung und die Sicherung des Wohlstands zu Verfügung stehen. Mithin 
wird konsequente Modernisierung und Rationalisierung im Unternehmenssektor, die erlauben, die 
Wirtschaftsleistung auch mit weniger Beschäftigten zu erbringen, unausweichlich. Die Trends zur Digi-
talisierung der Wirtschaft, die sich auch im Leitbild von Industrie 4.0 manifestieren, bieten die Chance, 
die Wirtschaftsleistung auch unter den Bedingungen des demographischen Wandels voranzubringen. 
Die GRW sollte diesen Prozess aktiv unterstützen, indem sie, neben der Arbeitsplatzschaffung und 
Sicherung auch solche Investitionen unterstützt, mit denen die Chancen der Digitalisierung der Wirt-
schaft umgesetzt werden. Dies kann in bestimmten Fällen auch bedeuten, dass im Ergebnis der 
Modernisierung weniger Arbeitsplätze benötigt werden, die aber angesichts des sich abzeichnenden 
Fachkräftemangels dringend an anderer Stelle benötigt werden. Die Unterstützung von Investitionen 
in Digitalisierung und Industrie 4.0-Konzepte bedeutet auch, dass das Förderprogramm einen weiten 
Investitionsbegriff zu Grunde legen muss. Viele Investitionen in diesem Bereich können immaterieller 
Natur (etwa Software- und Datenbanksysteme oder Webanwendungen) sein, welche von der Förde-
rung nicht ausgeschlossen sein sollten. 

(19) Die wirtschaftsnahe Infrastruktur, die die zweite zentrale Säule der GRW-Förderung darstellt, 
wird laut Kommunalbefragung von fast neun Zehnteln der antwortenden Kommunen als sehr relevant 
eingestuft. Die positiven Bewertungen einer Reihe von Standortfaktoren durch die befragten Kommu-
nen, etwa der Anbindung von Gewerbebetrieben und des Angebots von Gewerbeflächen und -räumen 
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können auch als Ergebnis der wirtschaftsnahen Infrastrukturförderung in der Vergangenheit ange-
sehen werden. Die Kommunen verfolgen laut Befragung mehrheitlich die Ziele der Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts, der Steigerung seiner Attraktivität, der Verbesserung der Bedingungen für ansässige 
Unternehmen, der Beseitigung von Strukturproblemen und der Anwerbung neuer Unternehmen. 

(20) Bei Empfehlungen für Änderungen an den Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen für die 
gewerbliche Förderung und die wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung einschließlich der nicht-
investiven Fördertatbestände ist deren Einbettung in eine Normenhierarchie zu berücksichtigen. Dies 
bedeutet, dass die Änderungsvorschläge die Möglichkeiten und Grenzen berücksichtigen müssen, die 
durch das EU-Beihilferecht und durch das GRW-Gesetz sowie den GRW-Koordinierungsrahmen ge-
setzt werden. Die nachstehenden Handlungsempfehlungen sind nach den wesentlichen Fördersäulen 
der GRW gegliedert, also nach der Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Touris-
musgewerbes sowie der Förderung von wirtschaftsnahen Infrastrukturvorhaben und sonstigen Maß-
nahmen zur Unterstützung der Regionalentwicklung. 

Vor diesem Hintergrund zielen die nachstehenden Abschnitte darauf ab, die GRW-Förderung als das 
zentrale Instrument der Wirtschaftsförderung im Freistaat Thüringen weiterzuentwickeln. Dazu wer-
den verschiedene Szenarien entwickelt. Eckpunkte dieser Szenarien sind Überlegungen zur Effektivi-
tät der Förderung; zum Kreis der potenziellen Fördermittelempfänger in der gewerblichen Förderung; 
zu den erweiterten Möglichkeiten, die die neuen Regelungen des Bund-Länder-Koordinierungs-
rahmens einräumen sowie zur Arbeitsteilung mit anderen Landesförderprogrammen. 

9.2.2 Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Tourismusgewerbes 

(21) Angesichts des Beitrags der GRW-Förderung als Treiber des aufholenden Wachstums in puncto 
Produktivität sollten Maßnahmen ergriffen werden, wie man mit Hilfe der GRW den über den bloßen 
Nachholbedarf hinausgehenden Wachstumsprozess Thüringens zukünftig unterstützen kann. Hierbei 
wäre zu berücksichtigen, dass eine Lücke beim Kapitalstock, insbesondere im Ausrüstungsbereich, 
besteht. Grundsätzlich steht die Wirtschaftspolitik vor einem Dilemma. Sie kann, erstens, das Förder-
instrumentarium sehr diskretionär gestalten und damit die Fördermittel auf einen Begünstigtenkreis 
fokussieren, von dem man am ehesten das Erreichen der anvisierten Ziele erwarten würde. Diese Vor-
gehensweise setzt einen hohen Informationsstand über die „richtigen“ Kriterien voraus, an die die 
Förderung zu knüpfen wäre, um die Ziele zu erreichen. Unter Ökonomen herrscht weitgehend Einig-
keit darüber, dass die Politik über einen solchen Wissenstand nicht verfügen kann. Die wirtschafts-
wissenschaftliche Literatur verweist in diesem Zusammenhang auf eine „Anmaßung von Wissen“ 
(Hayek 1975). Der andere Weg ist, zweitens, die Förderung an einen breiten Adressatenkreis zu rich-
ten. Damit umgeht die Politik das Problem der „Anmaßung von Wissen“, allerdings nimmt womöglich 
ein Teil der Begünstigten die Förderung in Anspruch, obwohl bei ihnen die Investitionen auch ohne 
Förderung durchgeführt worden wären (Mitnahmeeffekte). Welcher der beiden Wege erfolgreicher 
ist, lässt sich ex ante nicht vorherbestimmen. Nur eine fundierte (kontrafaktische) ex post Evaluierung 
schafft Klarheit. Darauf geht später der Abschnitt 9.2.5 noch detailliert ein. 

Vor diesem Hintergrund könnten drei Szenarien (Status Quo, Reform und Reform Plus) für die ge-
werbliche GRW-Förderung und ihre Weiterentwicklung in Frage kommen, von denen jedes Vor- und 
Nachteile aufweist. Von den Verantwortlichen, die über die GRW-Förderung im Freistaat Thüringen 
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entscheiden, sollten die jeweiligen Vor- und Nachteile abgewogen werden und daraufhin eine Ent-
scheidung über die künftige Ausgestaltung der Förderung getroffen werden. 

9.2.2.1 Status Quo Szenario: Beibehaltung der bisherigen Förderpraxis mit Basisförderung und 
Zuschlagsystem 

(22) Die bisherige GRW-Förderung im gewerblichen Bereich trug maßgeblich zum Aufholen der Thü-
ringer Wirtschaft in Sachen Produktivität bei. Dies könnte es nahe legen, die bisherige Praxis der Um-
setzung der GRW-Förderung im gewerblichen Bereich mit Basisförderung und Zuschlagsystem sowie 
arbeitsplatzbezogenen Fördervoraussetzungen fortzuführen. 

Vorteil einer fortgesetzten Praxis wäre, dass die Fördermittelgeber und -nehmer mit dieser Vergabe-
praxis vertraut sind. Mithin würden sich die Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Vergabe 
beziehungsweise Inanspruchnahme der Förderung nicht zum Negativen ändern, sondern im Wesent-
lichen unverändert bleiben und im Zeitverlauf aufgrund von Lernprozessen sogar sinken. Dieser Vor-
teil geringer Transaktionskosten tritt auf Seiten der Fördermittelnehmer freilich nur bei bereits in der 
Vergangenheit geförderten Unternehmen zu Tage. Das Zuschlagsystem würde den Fördermittelgeber 
zudem weiter in die Lage versetzen, Anreize zugunsten von Fördervorhaben zu setzen, die einen Ab-
bau struktureller Schwächen, etwa im FuE- und Exportbereich, oder auch im Aus-und Weiterbildungs-
bereich, erwarten lassen. Die arbeitsplatzbezogenen Förderbedingungen stellten überdies sicher, dass 
Investitionen in bestehende Betriebsstätten auch einen positiven Effekt auf die Beschäftigung aus-
üben. 

Nachteil einer Beibehaltung der Praxis von Basisförderung plus Zuschlagsystem wäre allerdings, dass 
möglicherweise Investitionsanreize zurückgehen. Dies leitet sich aus dem Umstand her, dass ab 2018 
die Förderhöchstsätze in den sogenannten Prädefinierten C-Gebieten, zu denen auch Thüringen ge-
hört, laut EU-Beihilferegelungen um 5 Prozentpunkte auf 30% für kleine, 20% für mittlere und 10% 
für große Unternehmen zurückgehen, wobei die Förderung von großen Unternehmen mit wenigen 
Ausnahmen bereits seit Mitte 2014 wegen des geänderten Beihilferechts stark eingeschränkt wurde. 
Würde die gewerbliche Förderung also mit einer Differenzierung in Basisförderung und Zuschlag-
system fortgesetzt, müssten faktisch die Basisfördersätze abgesenkt werden, und es kann befürchtet 
werden, dass diese verringerten Fördersätze und mögliche Unsicherheiten über den Erhalt von Zu-
schlägen den Anreiz zu Investieren mindern. Immerhin reichlich zwei Fünftel der an der Befragung 
teilnehmenden Unternehmen gaben an, dass sie bei reduzierten Fördersätzen künftig weniger inves-
tieren wollen. Überdies ist es unter den sich verschärfenden Engpässen am Arbeitsmarkt und den 
demographischen Rahmenbedingungen fraglich, ob die arbeitsplatzbezogenen Fördervoraussetzungen 
für die Unternehmen überhaupt realisierbar sind. 

Wie unter den Bedingungen abgesenkter Förderhöchstsätze die Umsetzung der gewerblichen GRW-
Förderung in Thüringen ausgestaltet sein könnte, wird in den nachfolgenden Szenarien dargelegt. 
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9.2.2.2 Reformszenario: Einheitliche Fördersätze ohne  Zuschlagsystem 

(23) Das Reformszenario sieht vor, dass einheitliche Fördersätze von 30%, 20% und 10% für kleine 
beziehungsweise mittelgroße beziehungsweise große Unternehmen gemäß EU-Beihilferegelungen 
gewährt werden. Auf eine Differenzierung in Basisfördersätze und Zuschläge wird verzichtet. 

Des Weiteren wird in diesem Reformszenario mit dem Ziel der Vereinfachung der Förderung auf die 
Anforderung in der einzelbetrieblichen GRW-Richtlinie, die unter der Rubrik „Besondere Anstrengun-
gen“ bei Investitionen in bestehenden Betriebsstätten aufgeführt sind, verzichtet, dass der durch-
schnittliche Bruttoverdienst der Betriebsangehörigen nach Investitionsende „… jährlich um mindes-
tens 20% über die jeweils durchschnittliche Entwicklung der Bruttoverdienste des Vorjahres anstei-
gen …“127 muss. In diesem Sinne wäre zu prüfen, ob sich eine Investition in bestehende Betriebsstätten 
bereits als förderwürdig erweist, wenn die bestehenden Arbeitsplätze gesichert werden und die im 
Koordinierungsrahmen formulierten Anforderungen an die Investitionshöhe erreicht werden. Ferner 
könnte das Leiharbeitskriterium entfallen, wonach Betriebe mit mehr als 30 Prozent an Leiharbeitern 
keine Förderung und Betriebe mit mehr als zehn Prozent Leiharbeitern nur einen Fördersatz von zehn 
Prozent erhalten. Damit würde erreicht, dass das Fördersystem vereinfacht und entbürokratisiert 
wird und mithin eine – im Vergleich zum Koordinierungsrahmen – verschärfende Thüringer Regelung 
zurückgenommen wird. Zwar kann grundsätzlich eine Lohnsteigerung, wenn sie an die Produktivi-
tätsentwicklung angepasst ist, helfen, eine weitere Abwanderung von Arbeitnehmern in die alten Län-
der zu verringern. Die demographischen Veränderungen, die zu einem starken Rückgang des 
Erwerbspersonenpotenzials in Thüringen führen werden, sollten die Angebots-Nachfragerelationen 
auf dem Thüringer Arbeitsmarkt nachhaltig beeinflussen, so dass auf die GRW-Stimuli für Lohnsteige-
rungen und andere gewünschte Arbeitsmarkteffekte (Beschäftigungsaufbau, Vermeidung von Leih-
arbeit) – die ohnehin mit einem hohen Aufwand für Nachweis und Kontrolle verbunden sind, verzich-
tet werden sollte. 

Vorteil einer Umsetzungspraxis mit einheitlichen Förderhöchstsätzen, dem Verzicht auf ein Zuschlag-
system und auf zusätzliche arbeitsplatzbezogene Restriktionen bestünde in einer Vereinfachung der 
Förderung. Dies käme den Unternehmen entgegen, bei denen laut Umfrage zumindest zum Teil der 
Zeitaufwand für die Antragstellung, die Komplexität und zu restriktive Anforderungen als Probleme 
empfunden werden. Bei einer gewerblichen Förderung mit einheitlichen Förderhöchstsätzen und Ver-
zicht auf ein Zuschlagsystem und zusätzliche Arbeitsplatzkriterien würde sich der Kreis potenzieller 
Zuwendungsempfänger erweitern. Insbesondere das Zuschlagsystem hat in der Vergangenheit im 
Freistaat Thüringen nach Einschätzung der Praktiker zu einer gewissen Verunsicherung bei den 
Unternehmen hinsichtlich der Höhe der Förderung geführt. Während der Zeit, als die Auswahl der 
Projekte auf Grundlage des Zuschlagssystems getroffen wurde, kam die Unsicherheit hinzu, ob eine 
Bewilligung beantragter Fördermittel überhaupt erfolgt. Dies beeinträchtigte die Berechenbarkeit der 
GRW-Förderung erheblich. 

Durch die Gewährung einheitlicher Förderhöchstsätze kann die Berechenbarkeit der Förderung daher 
verbessert und dadurch die Formierung von Erwartungen bezüglich der Förderung bei den Begüns-
tigten unterstützt werden. Eine Verringerung der Unsicherheiten über eine Bewilligung von Förder-

                                                           
127  Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (2016), 1-24, hier speziell 14 (Tz 5.2.1c). 
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mitteln infolge des Wegfalls des Zuschlagsystems könnte auch mit einem weiteren positiven Neben-
effekt verbunden sein: In der Finanzierungspraxis sehen Banken die in Aussicht stehende Investitions-
zuschüsse grundsätzlich als eigenkapitalstärkend an, was wiederum die Fremdfinanzierung erleich-
tert. Mehr Berechenbarkeit in der Förderung könnte das geschilderte Bankenverhalten begünstigen. 

Nachteile eines Verzichts auf das Zuschlagsystem bei der gewerblichen GRW-Förderung im Freistaat 
Thüringen könnten im Verlust von  Möglichkeiten zur Setzung zusätzlicher Anreize in Richtung von 
strukturpolitisch besonders wünschenswerten Entwicklungen, etwa der Stärkung von Betrieben mit 
eigener Forschung und Entwicklung oder von solchen mit Exportumsätzen, gesehen werden. In der 
Tat adressiert das Zuschlagsystem, das im Rahmen der gewerblichen GRW-Förderung in Thüringen 
gegenwärtig zur Anwendung kommt, strukturelle Defizite, etwa im privaten FuE-Bereich oder bei 
Auslandsaktivitäten. Allerdings ist bislang unbekannt, ob die Gewährung von Zuschlägen zu den 
Basisfördersätzen nennenswert zur Beseitigung der – hier beispielartig genannten – strukturellen 
Defizite beitragen kann, denn die strukturellen Defizite rühren vor allem aus der geringen Unter-
nehmensgröße und der verhältnismäßig geringen Ausstattung mit wertschöpfungsintensiven Unter-
nehmensfunktionen bzw. dem Fehlen von Konzernzentralen her. Mithin kämen zwei andere Wege 
anstelle des Zuschlagsystems in Frage – zum einen könnten die Unternehmen weiter beim Wachstum 
unterstützt werden, wozu die gewerbliche GRW-Förderung beitragen kann. Zum anderen könnte an-
stelle einer Überfrachtung der GRW-Förderung mit Sekundärzielen auf die Arbeitsteilung mit anderen 
Förderprogrammen, darunter mit Programmen zur Forschung und Entwicklung sowie Innovationen 
oder mit Programmen zur Förderung der Exporttätigkeit gesetzt werden. Die Unternehmensbefragung 
hat gezeigt, dass viele Firmen, die GRW-Mittel beantragt haben, auch andere Bundes- und Landes-
förderprogramme nutzen. Mithin sollte auf ein arbeitsteiliges Fördersystem gesetzt werden. Sollte es 
Unterstützungsbedarfe geben, die nicht durch die existierenden Thüringer oder Bundesförder-
programme abgedeckt werden, könnte dies Anlass sein, im Einzelfall neue Programme zu entwickeln 
und einzuführen, für die auch die Fördermöglichkeiten des Teils II C des GRW-Koordinierungs-
rahmens in Frage kommen (vgl. weiter unten in diesem Unterabschnitt). 

9.2.2.3 Reformszenario Plus: Einheitliche Fördersätze ohne  Zuschlagsystem unter Verzicht auf 
Arbeitsplatzziele bei produktivitätswirksamen Investitionen 

(24) Das Reformszenario Plus ist zunächst identisch mit dem vorhergehenden Reformszenario, was 
die nach der Unternehmensgröße gestaffelten einheitlichen Fördersätze ohne Differenzierung in 
Basisförderung und Zuschläge sowie den Verzicht auf arbeitsplatzbezogene Zusatzkriterien über die 
Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze hinaus betrifft.  

Im Reformszenario Plus wird eine zusätzliche Fördermöglichkeit eingeführt, die die Erfordernisse 
weiterer Produktivitätssteigerung adressiert und zugleich den Herausforderungen der aktuellen und 
künftigen Fachkräfteentwicklung in Thüringen Rechnung trägt. Die zusätzliche Fördermöglichkeit 
sieht vor, unter bestimmten Bedingungen auch Investitionen in gewerblichen Unternehmen zu för-
dern, denen eine Nachbesetzung freier Stellen bzw. eine Deckung ihres betrieblichen Fachkräfte-
bedarfs nicht mehr in vollem Umfang gelingt. Die bisher nach GRW-Richtlinie geltenden Regelungen 
zur Arbeitsplatzschaffung und -sicherung als Kriterien für die Vergabe von GRW-Zuschüssen würden 
somit um eine zusätzliche Möglichkeit erweitert werden.  
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Vorteil der Einführung dieser zusätzlichen Fördermöglichkeit wäre, dass sie den demographisch be-
dingten Rückgang der Erwerbspersonenzahl und zugleich die Trends des durch die Digitalisierung 
getriebenen Strukturwandels berücksichtigt. Allerdings muss sichergestellt werden, dass dadurch 
nicht unkonditioniert Investitionen ohne die strukturpolitisch wünschenswerten Effekte gefördert 
werden. Daher müsste diese zusätzliche Fördermöglichkeit an Bedingungen geknüpft werden, die 
sicherstellen, dass bei den unter diesem Tatbestand geförderten Investitionen der regionalwirtschaft-
liche Nutzen, den die Investitionen in Form nachhaltiger produktivitätssteigernder Effekte bringen, 
den Nachteil eines moderaten Rückgangs der Beschäftigtenzahl im Zweckbindezeitraum übersteigt 
oder zumindest kompensiert.  

Insofern eine höhere Produktivität mit einem höheren Spielraum für die Entlohnung des Faktors 
Arbeit einhergeht,  wäre es sinnvoll ein Produktivitätskriterium anzusetzen, das an die Entlohnung der 
Beschäftigten im Betrieb gekoppelt ist. Eine Nutzung der GRW-Förderung wäre dann aus betrieblicher 
Sicht nur sinnvoll, wenn die Investition die Produktivität der weiterhin Beschäftigten maßgeblich er-
höht. Mit einer Kopplung an den Lohn wäre dabei gleichzeitig sichergestellt, dass die produktivitäts-
bedingte Vergrößerung des betrieblichen Verteilungsspielraums tatsächlich bei den Beschäftigten des 
investierenden Betriebs ankommt – ein Aspekt der angesichts eines immer noch deutlich geringeren 
Lohnniveaus in Thüringen im Vergleich zu den westlichen Bundesländern von großer Bedeutung ist. 
Konkret wäre denkbar, dass die jährliche Bruttolohn- und Gehaltssumme für die betriebsangehörig 
Beschäftigten in Vollzeitäquivalenten in der geförderten Betriebsstätte trotz Verringerung der Zahl 
der Arbeitsplätze unverändert bleiben bzw. mit einer Rate steigen muss, die mindestens dem Durch-
schnitt der Lohnentwicklung im Verarbeitenden Gewerbe in Thüringen insgesamt entspricht. Diese 
Bedingung impliziert, dass die durchschnittliche Entlohnung der Beschäftigten im Betrieb steigt und 
zwar stärker als im Durchschnitt der Thüringer Industrie. Somit würde auch dem Ziel einer Verbesse-
rung der Qualität der Arbeit Rechnung getragen. 

Mit der Einführung dieser zusätzlichen Fördermöglichkeit wäre eine weitere Verzahnung mit der FuE-
Förderung des TMWWDG verbunden, insbesondere im Kontext der verstärkten Anstrengungen zur 
Implementierung von Industrie 4.0 (vgl. auch derzeitiger Strategieprozess in Thüringer im Bereich 
Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft). Dies beruht auf der Annahme, dass die Vorteile der 
Digitalisierung die Folgen des Fachkräftemangels in der Gesamtbetrachtung überkompensieren und 
insgesamt ein positiver Beitrag zur Bewältigung des Strukturwandels erwartet werden kann. Neben 
der Unterstützung von Unternehmen bei der Umsetzung/Anpassung technischer Lösungen zur Pro-
zessoptimierung (z. B. Integration verschiedener Produktionsstufen oder auch mit Blick auf die 
interne/externe Logistik) sollte auch besonderes Augenmerk auf komplementäre, nicht-technische 
Innovationen im Industrie 4.0-Szenario gerichtet werden, beispielsweise mit Blick auf soziale oder 
organisatorische Aspekte (u.a. älter werdende Belegschaft). Ergänzend könnten im Rahmen der För-
derung nach Teil II C-Förderung des GRW-Koordinierungsrahmens Maßnahmen zur Qualifizierung 
von IT-Beschäftigten gefördert werden, um die Herausforderungen der Digitalisierung und Vernet-
zung innerhalb und zwischen den Thüringer Unternehmen zu unterstützen. 

(25) Das Reformszenario und das Reformszenario Plus lässt erwarten, dass sich der Kreis potenzieller 
Zuwendungsempfänger erweitert, wodurch die Mittelnachfrage steigen könnte. 
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Unabhängig von den dargestellten Szenarien könnte angesichts der seit Mitte 2014 geltenden – durch 
das EU-Beihilferecht gesetzten – Restriktionen für die Förderung großer Unternehmen überlegt wer-
den, den neuen GRW-Fördertatbestand zur Förderung von Umweltschutzbeihilfen für große Unter-
nehmen in die Thüringer GRW-Förderung mit aufzunehmen. Dieser neue Fördertatbestand war mit 
der letzten Änderung im August 2017 in den GRW-Koordinierungsrahmen aufgenommen worden. Er 
könnte dazu beitragen, die Standortattraktivität Thüringens für große Unternehmen weiter zu stär-
ken. Auch aus ökonomischer Sicht könnte eine derartige Weitung der Fördertatbestände sachgerecht 
sein, weil Umweltwirkungen wirtschaftlicher Tätigkeit ein typisches Externalitätenproblem darstellen, 
das eine staatliche Förderung rechtfertigt. 

(26) Grundsätzlich wäre mit dem Ziel der Erweiterung des Kreises der potenziellen Zuwendungs-
empfänger auch eine Absenkung des Schwellenwertes des Investitionsvolumens denkbar, der in Thü-
ringen zurzeit bei 100 000 Euro liegt. Eine Absenkung des Schwellenwertes des Mindestinvestitions-
volumens könnte allerdings einen Konflikt mit dem Programm Thüringen-Invest hervorrufen, weil 
dadurch die bisherige Arbeitsteilung zwischen GRW und Thüringen Invest-Zuschuss aufgegeben wer-
den würde. Diese Arbeitsteilung wird jedoch als zweckmäßig angesehen und sollte fortgeführt werden. 
Eine Senkung des Schwellenwertes der Mindest-Investitionssumme in der gewerblichen GRW-
Förderung würde für einen Teil der Investoren, nämlich die kleinen Unternehmen, keine Verein-
fachung, sondern eine Verkomplizierung des Förderverfahrens bedeuten. Sie müssten sich, wenn die 
GRW das Mindest-Investitionsvolumen absenken würde und das Programm TIZ wegfiele, dem im Ver-
gleich zu TIZ aufwändigeren GRW-Förderverfahren unterziehen. Dies würde vermutlich eher investi-
tionshemmend auf die Unternehmen wirken. 

Als ähnlich zweckmäßig ist das Zusammenspiel zwischen GRW und Thüringen Dynamik einzuschät-
zen. Mehr als ein Fünftel der beantragten Thüringen Dynamik-Vorhaben erhielt im betrachteten För-
derzeitraum auch eine Förderung über die GRW, was einem finanziellen Anteil von rund einem Viertel 
des gesamten ausgezahlten Darlehensvolumens von Thüringen Dynamik entspricht. Darüber hinaus 
schneidet Thüringen Dynamik im Vergleich zur GRW-Förderung im Hinblick auf die gesicherten und 
zusätzlichen Arbeitsplätze relativ gut ab und erreicht diesbezüglich einen Anteil von knapp 39% an 
dem entsprechenden Indikator der GRW-Förderung. Auch ist die unter dem Aspekt der Effektivität des 
gesamten betrachteten Förderportfolios (bestehend aus GRW, Thüringen-Invest und Thüringen-
Dynamik) stärkere Betonung von Vorhaben aus dem Dienstleistungssektor sowie die „Durchdringung 
der Fläche“, also die stärkere Bedeutung von Vorhaben aus den Landkreisen zu betrachten. 

(27) Eine Erweiterung des Kreises der potenzieller GRW-Zuwendungsempfänger durch Öffnung der 
GRW auch für Unternehmen ohne Primäreffekte (die ohnehin zwingend Änderungen im Koordinie-
rungsrahmen bedeuten würde) wird nicht empfohlen, denn die strukturellen Defizite in Thüringen 
und den anderen ostdeutschen Ländern liegen vor allem bei Unternehmen, die im überregionalen 
Wettbewerb stehen. Mit der sogenannten Positivliste des Koordinierungsrahmens oder dem Einzel-
nachweis der überregionalen Absatztätigkeit wird die Fördervoraussetzung des Primäreffekts umge-
setzt. Den Verantwortlichen für die GRW-Förderung auf der Landesebene obliegt die Aufgabe, unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Situation und Entwicklung in Thüringen darüber zu entschei-
den, ob Branchen, die in der Positivliste, enthalten sind, bei der Umsetzung der GRW-Förderung tat-
sächlich gefördert werden oder inwieweit zusätzliche Einschränkungen vorgenommen werden. 
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9.2.3 Förderung von wirtschaftsnahen Infrastrukturvorhaben und sonstigen Maßnahmen zur 
Unterstützung der Regionalentwicklung 

(28) Die GRW unterstützt, über Investitionen in gewerblichen Unternehmen hinaus, auch wirtschafts-
nahe Infrastrukturinvestitionen, die im kommunalen Bereich getätigt werden. Der Katalog der förder-
fähigen wirtschaftsnahen Infrastrukturinvestitionen umfasst im Freistaat Thüringen derzeit Maßnahmen 
in den Bereichen Industrie- und Gewerbegelände; Anbindung von Gewerbebetrieben, Abwasser-
behandlungsanlagen, verschiedene Tourismusinfrastrukturmaßnahmen, Bildungseinrichtungen, 
Gewerbezentren sowie – als nichtinvestive Fördertatbestände – regionalwirtschaftliche Entwicklungs-
konzepte, Regionalmanagement, und Regionalbudgets.128 Die Anwendung einer sogenannten Expe-
rimentierklausel, die der Koordinierungsrahmen der GRW unter der Rubrik „Vernetzung und Kooperation“ 
als Modellprojekt zeitlich befristet bis Ende 2020 vorsieht, ist gemäß der geltenden Förderrichtlinie in 
Thüringen nicht vorgesehen. Die sogenannten nicht-investiven Maßnahmen und der Umgang mit der 
Experimentierklausel werden weiter unten separat behandelt. 

(29) Die Unternehmen, die in Thüringen im Untersuchungszeitraum eine GRW-Förderung erhalten 
haben, haben auch Einschätzungen zur Bedeutung und Qualität wichtiger Standortfaktoren abge-
geben. Eine Mehrheit der Befragten bewertet das lokale Straßennetz und die überregionale Verkehrs-
anbindung als gut oder sehr gut. Auch beim Angebot an Gewerbeflächen und -räumen überwiegen 
positive Bewertungen. Ebenso verhält sich dies bei der Nähe zu Berufsschulen und anderen Weiter-
bildungseinrichtungen, zu anderen FuE-Einrichtungen, zu Fachhochschulen und Universitäten. Bei der 
Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte, bei der Flughafen- und Schienenanbindung überwiegen da-
gegen weniger gute oder negative Bewertungen, wobei die Flughafen- und Schienenanbindung für 
einen relativ großen Teil der Befragten nicht relevant waren. Wenn beispielsweise das Angebot von 
Gewerbeflächen und -räumen aus Unternehmenssicht positiv bewertet wird, kann darin auch ein Er-
gebnis der bisherigen wirtschaftsnahen Infrastrukturförderung im Rahmen der GRW gesehen werden, 
zu deren Fördergegenständen Industrie- und Gewerbegelände und Gewerbezentren sowie Bildungs-
einrichtungen gehören. 

Freilich bedeutet jedoch Zufriedenheit der Unternehmen mit einer Reihe von Infrastrukturen nicht 
zwangsläufig, dass in Zukunft keine Investitionsbedarfe mehr existieren. Thüringen muss im Stand-
ortwettbewerb nicht nur für auswärtige Investoren, sondern auch für die am Standort befindlichen 
Unternehmen, die womöglich im Zuge ihres Wachstums für sich die Standortfrage stellen, attraktiv 
bleiben, Anreize für Standorttreue setzen, also auch in die Infrastrukturausstattung investieren. Die 
Befragung der GRW-geförderten Kommunen zeigt, dass praktisch bei allen wirtschaftsnahen Infra-
strukturen, die die GRW fördert, von den Kommunen, die an der Befragung teilgenommen haben, wei-
terhin künftige Investitionsbedarfe gesehen werden, die freilich je nach Infrastrukturart unterschied-
lich hoch ausfallen. Zugleich sehen die befragten Kommunen finanzielle Hemmnisse, z. B. bei der 
Aufbringung des Eigenanteils, als hinderlich bei der Umsetzung von Investitionen. Vergleichsweise 
hohe Investitionsbedarfe zwischen 1 Mio. Euro und 10 Mio. Euro werden laut Kommunalbefragung im 
Zeitraum 2017-2022 insbesondere bei der touristischen Infrastruktur, bei Industrie- und Gewerbe-
flächen sowie Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen gesehen. Es handelt sich um jene Bereiche, 
die auch im Untersuchungszeitraum die höchsten Anteile an den geförderten Infrastrukturinves-
                                                           
128  Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Freistaat Thüringen  (2015), Ziffer 2.1, S. 2-9. 
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titionen aufwiesen. Vor diesem Hintergrund werden für die Bereiche der touristischen Infrastruktur, 
der Gewerbe- und Industriegebiete sowie der Wasser- und Abwasseranlagen nachstehend folgende 
Ideen entwickelt: 

(30) Im touristischen Bereich scheint neben dem Städtetourismus insbesondere das Schwerpunktfeld 
„Natur und Aktiv“ Potential zur Entwicklung von Destinationen mit überregionaler Ausstrahlung zu 
bergen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass in dieser Branche auch das für einen erfolgreichen Tou-
rismussektor notwendige Humankapital in den nächsten Jahren erhalten bzw. aufgebaut wird. Investi-
tionen in die touristische Infrastruktur sollten nach Möglichkeit vom Bestreben begleitet werden, eine 
stärkere Bindung des qualifizierten Personals an die Betriebe des Gastgewerbes zu erreichen. Als 
Hemmnis für die Entwicklung des Tourismus in vielen Regionen ist im Rahmen weiterer Studien die 
mangelhafte Vernetzung zwischen den verschiedenen Ebenen der Tourismusakteure in Thüringen 
(Landesebene, regionale und lokale Ebene) benannt worden. Es wäre zu überlegen, wie die Mittel-
vergabe im Rahmen der Förderung der touristischen Infrastruktur zu einer besseren Vernetzung der 
unterschiedlichen Akteure im Thüringer Tourismus beitragen kann. Um die Förderung als Instrument 
zur Verbesserung der Kongruenz von touristischen Attraktionen und Servicequalität einzusetzen, ist 
zu empfehlen, dass die Auswahl zukünftiger Projekte weiterhin durch Priorisierung im Einklang mit 
Landestourismusstrategie Thüringen 2025 fortgeführt wird. Weiterhin scheint eine verstärkte Identi-
fikation von Bedarfen der kreisfreien Städte bei der Förderung der touristischen Infrastruktur not-
wendig, um die Förderung dieser stark nachgefragten Reisegebiete dort, wo Marktversagen nachge-
wiesen werden kann, zu ermöglichen. 

(31) Die Förderung von Gewerbegebieten gehört seit der Einführung der GRW in den neuen Ländern 
zu den Fördertatbeständen. Das Angebot an Gewerbeflächen und –räumen wird von den an der Befra-
gung teilnehmenden Unternehmen, die diesen Standortfaktor als relevant erachten, überwiegend mit 
„gut“ bis „sehr gut“ bewertet, worin auch ein Ergebnis der bisherigen Förderung gesehen werden 
kann. Die im Rahmen des Gutachtens zur Verfügung gestellten Daten über die Belegung geförderter 
Gewerbegebiete zeigen teils sehr hohe Belegungsquoten beziehungsweise eine Steigerung der Bele-
gung mit abnehmender Restlaufzeit der Zweckbindung. Mithin sollte für die Zukunft eine Möglichkeit 
der Förderung zur Steigerung der Attraktivität und zur Erweiterung bestehender Gewerbe- und 
Industriegebiete oder die Erschließung neuer bestehen, sofern hierfür von den Antragstellern anhand 
der Belegungsdaten und ggf. weiterer Angaben, etwa zur interkommunalen Kooperation, ein Bedarf 
nachgewiesen werden kann. Gerade in einzelnen städtischen Räumen könnten solche Bedarfe auf-
treten. Die Gewerbeflächenverfügbarkeit gehört nach Einschätzung der Verantwortlichen für die Wirt-
schaftsförderung zu jenen Faktoren, in denen Thüringen seine Attraktivität im Standortwettbewerb 
mit anderen Regionen in Deutschland unter Beweis stellen muss. Verwiesen wird von den Thüringer 
Förderverantwortlichen in diesem Zusammenhang auf derzeitige Bemühungen anderer Länder, die 
Förderung der Flächenerschließung zu intensivieren. 

(32) Die Befunde der Kommunalbefragung sprechen ferner für eine Beibehaltung des existierenden 
GRW-Katalogs von Infrastrukturarten, wie er gegenwärtig in der Richtlinie des Landes zur wirt-
schaftsnahen Infrastrukturförderung enthalten ist. Thüringen sollte sich aber darüber hinaus weitere 
Möglichkeiten zur Förderung verschiedener Infrastrukturarten offenhalten. Neben den bestehenden 
Möglichkeiten sollte überlegt werden, die neuen Fördergegenstände, die der GRW-Koordinierungs-
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rahmen enthält, auch in die Landesförderrichtlinie der wirtschaftsnahen GRW-Infrastrukturförderung 
in Thüringen mit aufzunehmen. Dies betrifft insbesondere Forschungsinfrastrukturen und Energie-
infrastrukturen. Forschungsinfrastrukturen könnten dazu beitragen, den Unternehmen in Thüringen 
die erforderliche Unterstützung beim Forschen, Entwickeln und Innovieren zu geben, um diesbezüg-
lich weiter zu den fortgeschrittenen westdeutschen Regionen aufzuholen. Energieinfrastrukturen 
können angesichts der ehrgeizigen Ziele beim Klimaschutz helfen, schneller und breiter Beiträge zur 
Zielerreichung zu leisten. 

(33) Die Praxis einer gründlichen Prüfung des Bedarfs bei Anträgen auf Bezuschussung eines wirt-
schaftsnahen Infrastrukturvorhabens und der Priorisierung der wirtschaftsnahen Infrastrukturvor-
haben im Sinne der Vorgaben des GRW-Koordinierungsrahmens sollten fortgesetzt werden. 

Vor diesem Hintergrund sollte auch das Monitoring über die Effekte bewilligter wirtschaftsnaher 
Infrastrukturvorhaben weiterentwickelt werden. Ein Monitoring erfordert nicht nur, wie bisher, An-
gaben zum Projekt, seiner Finanzierung und zum Projektträger, sondern zusätzlich auch Angaben über 
die Betriebe, die auf der geförderten Infrastruktureinrichtung angesiedelt oder daran angeschlossen 
sind oder von ihr Nutzen ziehen, möglichst vollständig zu erfassen, einschließlich der Betriebsnummer 
des Bundesagentur für Arbeit und weiterer Identifikatoren (Steuernummer, Handelsregisternummer, 
Creditreform-Nummer). Dies würde erlauben, von diesen Betrieben wichtige ökonomische Entwick-
lungsgrößen auszuwerten, die in anderen statistischen Datenquellen grundsätzlich verfügbar sind. 
Dadurch könnten die Effekte für die Betriebe, die von der geförderten Infrastruktur Nutzen ziehen, 
quantifiziert werden (vgl. dazu auch die Ausführungen weiter unten über den Ausbau der Informa-
tionsgrundlagen für künftige Untersuchungen zu den Effekten der GRW-Förderung in Abschnitt 9.2.5). 

Die Förderung von sonstigen Maßnahmen zur Unterstützung der Regionalentwicklung, also im Rah-
men der nicht-investiven Maßnahmen als Teil der wirtschaftsnahen Infrastruktur, erfolgt schwer-
punktmäßig über die Clusterförderung. Weiterhin werden im kommunalen Bereich im wesentlichen 
Regionalbudgets zur Finanzierung regionaler Projekte bereitgestellt. Weitere nicht-investive Maß-
nahmen, wie regionale Entwicklungskonzepte und Beratungsleistungen sowie Projekte im Rahmen 
des Regionalmanagements spielen in der lfd. Förderperiode nur eine untergeordnete Rolle. Die quanti-
tativ umfassendste Förderung im Kontext der nicht-investiven Maßnahmen wurde mit einer Zu-
schusssumme von 12,1 Mio. Euro im Bereich der Regionalbudgets getätigt. 

(34) Die Abgabe von Handlungsempfehlungen zur Zukunft der Förderung nicht-investiver Maß-
nahmen würde Output- und Wirkungsindikatoren der einzelnen Fördergegenstände der nicht-investiven 
Maßnahmen erfordern. Diese standen im Rahmen der vorliegenden Evaluierung nicht zur Verfügung, 
was auch auf die beiden finanziellen Schwerpunkte der nicht-investiven Förderung – Clustermanage-
ment und Regionalbudget – zutrifft. Hier gilt – wie bereits bei der Förderung wirtschaftsnaher Infra-
struktur erläutert – die Erfassung von Daten über mittelbar Begünstigte der Maßnahmen auszubauen. 

Die Kleinteiligkeit der Thüringer Unternehmensstruktur und der ländliche Charakter weiter Teile 
Thüringens sprechen für die regionalpolitische Notwendigkeit der Unterstützung von Vernetzungen 
der wirtschaftlichen Akteure, sozusagen zur Beförderung von positiven Externalitäten. Die Cluster-
förderung im Rahmen der GRW kann zu den Externalitäten beitragen, sie sollte daher beibehalten 
werden. 
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Die Regionalentwicklung wurde seit 2004 über Regionalmanagements gefördert. Dieses Instrument 
zur Steuerung regionaler Entwicklungskonzepte wurde im Lauf der vergangenen 10 Jahre ergänzt 
durch den Fördertatbestand des Regionalbudgets. Die umfassende Aufstockung der 10 bereits vor der 
zu evaluierenden Förderperiode (2011-2016) existierenden Regionalbudgets ist grundsätzlich zu be-
grüßen, da durch dieses Instrument die Bündelung regionseigener Kräfte, mit dem Ziel der Unterstüt-
zung struktureller und wirtschaftlicher Entwicklung ermöglicht wird. Betreffend einer zukünftigen 
Anpassung des Instruments sei an dieser Stelle auf das CIMA-Gutachten von 2013 verwiesen, welches 
sich detailliert mit der möglichen Neuausrichtung beschäftigt hat. 

Eine Verbesserung der Informationsgrundlagen für Kontrolle und Evaluation von Clustermanage-
ments und Regionalbudgets vorausgesetzt, erscheint der Fördergegenstand in einem Bundesland mit 
strukturschwachen Regionen als regionalpolitisch notwendig. Im Sinne einer Weiterentwicklung wäre 
zu überlegen, inwieweit die bestehenden Fördergegenstände der nicht-investiven Förderung auf die 
bereits oben erwähnte Fokussierung der Investitionsförderung – weg von einer allgemeinen Förde-
rung hin zu produktivitätssteigernden Maßnahmen – zugeschnitten werden könnten. Dies würde im 
Rahmen der Clusterförderung beispielsweise die (nachfragegetriebene) Adressierung auf wichtige 
zukünftige Investitionsbereiche beinhalten (als zusätzliches Dienstleistungsangebot) oder mit Blick 
auf die Regionalbudgets die Selektion von Projekten, die komplementär zu den Aktivitäten der jeweili-
gen Cluster sind.  

(35) Um die endogenen Entwicklungspotenziale strukturschwacher Regionen zu fördern, sieht der 
GRW-Koordinierungsrahmen befristet bis Ende 2020 im Förderbereich außerhalb der Förderung ge-
werblicher Investitionen als Modellprojekt eine sogenannte Experimentierklausel vor. Gefördert wer-
den können Maßnahmen, die im Koordinierungsrahmen nicht vorgesehen sind – vorbehaltlich der 
Zustimmung durch den Unterausschuss der GRW. Die Experimentierklausel wird bislang im Freistaat 
Thüringen nicht genutzt. Es könnte überlegt werden, ob die Experimentierklausel in die GRW-Landes-
richtlinie zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur aufgenommen wird. Für die Verantwort-
lichen für die GRW-Förderung in Thüringen ergäbe sich dadurch die Möglichkeit,  Modellregionen zur 
Nutzung der Experimentierklausel vorzusehen. Bei deren Auswahl könnten auch die Befunde des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) berücksichtigt werden, die dem Kyff-
häuserkreis, dem Hainich-Unstrut-Kreis und dem Kreis Altenburger Land auf der Grundlage einer 
Auswertung von Indikatoren Lebensverhältnisse attestieren, die sehr stark (Kyffhäuserkreis) bezie-
hungsweise stark unterdurchschnittlich (die beiden anderen genannten Kreise) ausfallen.129 

9.2.4 Beteiligung von GRW-Mitteln an Ländermaßnahmen zur Stärkung der  
Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft sowie Bürgschaften und Zinsverbilligungen 
lt. Koordinierungsrahmen, Abschnitt II C 

(36) Von der Möglichkeit der Kofinanzierung von Landesförderprogrammen, die der GRW-
Koordinierungsrahmen, Abschnitt II C, zwecks Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit vorsieht, 
wurde im Freistaat Thüringen im Untersuchungszeitraum nur im Jahr 2016 Gebrauch gemacht, und 
zwar zur Unterstützung der Forschungsförderung (FTI-Richtlinie, einzelbetriebliche Technologie-
förderung). Zuvor gab es eine Beteiligung an Landesfördermaßnahmen in den Jahren 2007/2008, die 

                                                           
129  Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2017, ohne Seitenangabe. 
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die Technologieförderung und den Einsatz von Marketingassistenten betraf. Die Effektivität der 
Landesprogramme, die Gegenstand der GRW-Kofinanzierung sind, war nicht Gegenstand des Gut-
achtens. Grundsätzlich kann in der Möglichkeit zur Kofinanzierung von Landesförderprogrammen 
durch die GRW eine Chance gesehen werden, Herausforderungen zu adressieren, die über die tradier-
ten Fördergegenstände der GRW hinausgehen.  

Momentan konzentriert sich die II C Förderung nur auf die Unterstützung von FuE-Aktivitäten. Damit 
sind freilich die Möglichkeiten der II C-Regelung nicht ausgeschöpft. Es sollten weitere Möglichkeiten 
einer Beteiligung der GRW an Landesförderprogrammen im Rahmen der II C Regelung geprüft wer-
den, mit dem Ziel, die strukturellen Schwächen der Wirtschaft in Thüringen abzubauen. Eine solche 
Möglichkeit könnte die Markteinführung neuer Produkte betreffen. Denn mit Forschung und Ent-
wicklung allein ist noch keine Innovation, sondern nur die Invention umgesetzt. Letztendlich bedeutet 
innovieren, dass die Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung am Markt eingeführt werden, was mit 
erheblichen Kosten verbunden sein kann. Gerade KMU dürfte es schwer fallen, diese Kosten aus eige-
ner Kraft zu schultern. Daher könnte überlegt werden, in Thüringen ein Förderprogramm zu ent-
wickeln und einzuführen, mit dem – finanziell unterstützt durch die GRW – die Markteinführung 
unterstützt werden kann. Modellcharakter könnte eventuell ein Programm haben, das im Freistaat 
Sachsen im Jahr 2017 eingeführt wurde. Es handelt sich um das Programm „Markteinführung inno-
vativer Produkte – Markteinführungsphase – MEP – Zuschuss“.130 Gefördert werden können das 
Design, das Serienmuster und Werbemaßnahmen für ein neues oder weiterentwickeltes Produkt bei 
KMU mit einem Fördersatz von 50% und mit maximal 100 000 Euro.131 

Geprüft werden sollte auch eine zweite Möglichkeit der Beteiligung der GRW im Rahmen der II C-
Förderung, nämlich an Maßnahmen zur Qualifizierung von IT-Beschäftigten als Bestandteil der 
Umsetzung von Industrie 4.0- / Digitalisierungsinvestitionen in Thüringer KMU. Eine Beteiligung der 
GRW an einem Landesförderprogramm, das Schulung und Humankapitalbildung im Kontext mit dem 
Trend zu Industrie 4.0 unterstützt, würde komplementär sein zur o. g. Handlungsempfehlung, unter 
bestimmten Bedingungen auch Investitionen zu fördern, die mit einer Verringerung der Arbeitsplatz-
zahl verbunden sind (vgl. die Ausführungen weiter oben). 

9.2.5 Informationsgrundlagen für künftige Untersuchungen zu den Effekten  
der GRW-Förderung ausbauen 

(37) Es wird ausdrücklich empfohlen, für künftige Evaluationen bei der gewerblichen Unternehmens-
förderung die grundsätzlich guten Informationsgrundlagen zur gewerblichen GRW-Förderung, die in 
Thüringen beim Zuwendungsgeber vorhanden sind, weiter auszubauen. Ziel sollte es sein, einen Ver-
gleich zwischen Betrieben, die GRW-Förderung erhalten haben, mit solchen, bei denen dies nicht der 
Fall ist (sog. Kontrollgruppe), hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Zielgrößen (z. B. Beschäftigung, Pro-
duktivität) zu ermöglichen. Verglichen werden müssten also Paare von Unternehmen beziehungsweise 
Betrieben, die sich nur durch den Status als gefördert oder nicht gefördert unterscheiden und sonst 
möglichst gleiche strukturelle Merkmale aufweisen. Neben Informationen über die GRW-geförderten 
Vorhaben ist es dafür erforderlich, Informationen über ökonomische Merkmale geförderter und nicht 

                                                           
130  Vgl. SAB Sächsische Aufbaubank 2017, o. S. 
131  Vgl. ebenda. 
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geförderter Betriebe verfügbar zu machen, und zwar möglichst für lange Zeiträume, die auch über die 
im GRW-Regelwerk vorgesehene Bindefrist hinausgehen, ohne die Betriebe mit Umfragen zu be-
lasten.132 Solche Informationen sind, etwa im Rahmen der Statistik der Bundesagentur für Arbeit und 
der Daten des Statistischen Bundesamtes, grundsätzlich vorhanden. Ihre Nutzbarmachung verlangt 
aber, bei den im Rahmen der GRW und ggf. in weiteren Landesförderprogrammen geförderten Unter-
nehmen/Betrieben neben der Handelsregister-Nummer, der Steuernummer und der Creditreform-
nummer auch die Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit nicht nur zu erfassen, sondern auch 
in digitalisierter Form auswertbar zu machen. Zudem sollten zukünftige Evaluationen nicht nur die 
Entwicklung der Beschäftigung in den Fokus rücken, sondern auch die Entwicklung der Produktivität, 
deren Steigerung aktuell eine der großen wirtschaftspolitischen Herausforderungen Thüringens dar-
stellt. Auch müssen zukünftige Evaluationen eine hinreichend lange Frist zwischen der Förderung und 
der Beobachtung der Zielgröße(n) berücksichtigen. Dies wäre für eine Beurteilung der Nachhaltigkeit 
der Förderung relevant. So wäre es beispielsweise von Interesse, die Beschäftigten- und Produktivitäts-
entwicklung eines geförderten Betriebs nach Ablauf der Bindefrist zu analysieren. 

Für künftige Evaluationen wirtschaftsnaher Infrastrukturvorhaben sollte im Rahmen eines Monito-
ring, über die erfassten Angaben zum Durchführungsort des Fördervorhabens  (Ortsname, Gemeinde-
kennziffer) hinaus zusätzlich eine vollständige Erfassung der angesiedelten, angeschlossenen bezie-
hungsweise von dem Fördervorhaben Nutzen ziehenden Betriebe erfolgen. Dazu gehört auch, die ein-
gangs dieses Abschnitts erläuterten betrieblichen Identifikatoren mit zu erfassen. Das Monitoring 
sollte sich über längere Zeiträume, d. h. mehr als fünf Jahre, erstrecken, weil Infrastrukturinvestitionen 
typischerweise ihre Wirkung erst mittel- und langfristig entfalten. 

  

                                                           
132  Vgl.: Erste Ergebnisse eines Pilotvorhabens, in dem dieses Herangehen am Beispiel der GRW-Förderung in 

Sachsen-Anhalt angewendet wird, sind enthalten in Dettmann, Weyh, Titze (2017). 
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Thüringen 
0 bis 9 
in % 

10 bis 
49 in % 

50 bis 
249 in 

% 

> 250 in 
% 

Summe 
2014 

Summe 
2010 

Verän-
derung 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B) 72,6 26,2 1,2 0,0 84 82 2 

Verarbeitendes Gewerbe (C) 67,5 22,4 8,5 1,6 8.500 8.749 -249 

Energieversorgung (D) 93,0 4,8 1,9 0,4 800 465 335 

Wasserversorg., Entsorg., Beseitig. v. 
Umweltverschm. (E) 

59,7 30,5 9,4 0,4 501 543 -42 

Baugewerbe (F) 92,4 6,7 0,9 0,0 15.309 15.331 -22 

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz (G) 88,5 10,2 1,2 0,1 18.532 20.486 -1.954 

Verkehr und Lagerei (H) 79,3 16,6 3,5 0,6 3.585 4.071 -486 

Gastgewerbe (I) 92,1 7,3 0,7 0,0 6.078 6.751 -673 

Information und Kommunikation (J) 90,0 7,9 1,8 0,3 2.183 2.174 9 

Erbringung von Finanz- und 
Versicherungsleistungen (K) 

92,6 4,8 2,2 0,3 2.152 2.304 -152 

Grundstücks- und Wohnungswesen (L) 97,2 2,5 0,4 0,0 5.053 4.854 199 

Freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen (M) 94,2 5,0 0,7 0,1 9.814 9.681 133 

Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (N) 85,8 9,2 4,4 0,6 6.078 5.480 598 

Erziehung und Unterricht (P) 68,3 25,5 5,6 0,6 2.127 2.174 -47 

Gesundheits- und Sozialwesen (Q) 82,5 11,6 4,9 1,0 6.970 6.950 20 

Kunst, Unterhaltung und Erholung (R) 94,8 4,1 0,9 0,3 1.974 1.959 15 

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen (S) 94,4 4,6 0,9 0,1 6.103 5.802 301 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B) 70,7 23,5 4,8 1,1 2.661 2767 -106 

Verarbeitendes Gewerbe (C) 73,3 18,1 6,8 1,8 256.160 26.7017 -10.857 

Energieversorgung (D) 96,8 1,8 1,0 0,3 65.565 40.582 24.983 

Wasserversorg., Entsorg., Beseitig. v. 
Umweltverschm. (E) 

70,0 22,2 7,0 0,8 13.857 14.352 -495 

Baugewerbe (F) 90,2 8,8 0,9 0,0 397.553 388.029 9.524 

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz (G) 87,8 10,3 1,7 0,2 744.912 781.408 -36.496 

Verkehr und Lagerei (H) 80,3 15,4 3,7 0,6 129.947 136.365 -6.418 

Gastgewerbe (I) 92,0 7,2 0,8 0,0 260.281 269.121 -8.840 

Information und Kommunikation (J) 89,6 7,9 2,1 0,3 139.703 136.163 3.540 

Erbringung von Finanz- und 
Versicherungsleistungen (K) 

89,3 7,1 2,7 0,9 84.711 88.308 -3.597 

Grundstücks- und Wohnungswesen (L) 98,7 1,1 0,2 0,0 336.534 314.602 21.932 

Freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen (M) 93,7 5,4 0,8 0,1 534.166 506.829 27.337 

Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (N) 87,5 8,4 3,6 0,5 227.425 199.358 28.067 

Erziehung und Unterricht (P) 76,8 19,6 3,2 0,5 92.663 87.935 4.728 

Gesundheits- und Sozialwesen (Q) 80,6 13,6 4,7 1,0 253.626 245.495 8.131 

Kunst, Unterhaltung und Erholung (R) 96,1 3,2 0,6 0,1 112.699 105.588 7.111 

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen (S) 94,9 4,3 0,8 0,1 248.073 253.894 -5.821 

1 Aktuellste, vollständig verfügbare Jahr 
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis). 

 

  

Anhang 1: Betriebe nach Wirtschaftsabschnitten und Größenklassen (SVB) 2010 und 2014 (Anzahl und 
in Prozent)1 
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Betriebe 
       

Bundesland 20 bis 49 50 bis 99 100 bis 249 250 bis 499 500 bis 1.000 1.000 und mehr insgesamt 

Bayern 
46,3 22,2 19,1 7,0 3,4 2,1 100 

Brandenburg 62,2 19,9 11,9 4,2 1,0 0,8 100 

Mecklenburg-Vorpommern 57,3 22,3 14,1 4,7 1,2 0,4 100 

Rheinland-Pfalz 53,6 20,5 17,1 5,4 2,1 1,2 100 

Sachsen 56,2 21,7 15,7 4,6 1,3 0,5 100 

Sachsen-Anhalt 52,9 22,0 18,0 4,9 1,5 0,6 100 

Schleswig-Holstein 53,7 21,4 16,5 5,0 2,9 0,5 100 

Thüringen 52,1 21,0 18,4 6,3 1,9 0,3 100 

Deutschland 49,7 22,5 17,6 6,3 2,5 1,4 100 

Umsatz        

Bundesland 20 bis 49 50 bis 99 100 bis 249 250 bis 499 500 bis 1.000 1.000 und mehr insgesamt 

Bayern 4,5 6,4 14,1 12,0 13,6 49,4 100 

Brandenburg 10,8 12,5 24,9 15,0 k.A. k.A. 100 

Mecklenburg-Vorpommern 10,9 13,6 27,4 24,5 k.A. k.A. 100 

Rheinland-Pfalz 5,9 7,0 15,2 12,0 10,6 49,3 100 

Sachsen 9,5 11,5 23,8 18,2 9,0 28,0 100 

Sachsen-Anhalt 8,7 14,0 27,0 16,1 25,4 8,7 100 

Schleswig-Holstein 9,9 12,0 19,9 17,4 29,2 11,6 100 

Thüringen 12,1 12,1 27,2 23,8 15,9 8,9 100 

Deutschland 6,1 7,9 16,1 14,9 13,6 41,4 100 
1 Betriebe mit 20 und mehr tätigen Personen. 
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis). 

  

Anhang 2: Betriebe und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der 
Gewinnung von Steinen und Erden nach Beschäftigtengrößenklassen1 2016 (in %) 
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Stadt Erfurt 2,27 5,02 3,89 9,05 15,79 41,39 24,84 18,20 24,40 13,20 22,11 

Stadt Gera 0,77 2,29 2,08 3,64 4,86 12,30 6,92 10,54 5,53 5,65 4,74 

Stadt Jena k. A. 4,71 4,80 4,11 4,92 14,31 6,76 14,19 10,32 9,34 7,23 

Stadt Suhl k. A. 1,40 1,38 1,20 2,04 2,65 3,86 3,28 2,03 2,55 2,55 

Stadt Weimar k. A. 1,27 1,16 1,96 3,01 3,57 3,56 4,89 4,40 3,83 7,18 

Stadt Eisenach 0,38 3,52 3,66 1,18 2,94 1,06 3,73 3,60 4,10 2,71 3,24 

Eichsfeld 4,41 5,29 5,50 6,54 4,07 0,66 3,44 3,26 4,54 4,04 3,11 

Nordhausen 3,52 3,48 3,32 4,67 3,75 1,78 4,26 3,31 3,22 4,29 4,33 

Wartburgkreis 7,14 8,23 8,05 5,01 4,60 1,64 3,66 2,95 3,91 4,00 2,41 

Unstrut-Hainich-
Kreis 

7,02 3,86 3,90 5,18 4,31 0,88 4,55 3,10 3,55 5,14 6,39 

Kyffhäuserkreis 4,57 2,56 2,57 3,47 2,35 0,40 2,39 2,92 1,75 2,89 3,15 

Schmalkalden-
Meiningen 

5,26 6,93 7,03 5,69 5,27 1,57 4,16 2,47 3,83 4,89 6,49 

Gotha 6,15 7,49 7,65 5,89 7,24 2,65 4,20 4,13 5,24 5,00 3,71 

Sömmerda 6,88 4,10 4,27 3,28 2,92 1,65 1,29 1,53 2,35 2,19 2,93 

Hildburghausen 4,96 3,53 3,67 3,16 2,13 0,73 1,67 1,50 1,39 2,41 1,43 

Ilm-Kreis 3,43 6,37 6,53 5,33 4,66 7,33 3,05 3,71 3,17 4,19 2,74 

Weimarer Land 5,58 2,65 2,72 5,19 3,64 0,46 0,88 2,23 2,25 3,56 2,00 

Sonneberg 2,03 4,26 4,40 1,89 1,90 0,51 2,16 1,34 2,65 2,38 1,07 

Saalfeld-Rudolstadt 4,96 5,53 5,47 4,79 4,19 1,50 4,29 2,94 3,25 4,72 4,46 

Saale-Holzland-Kreis 9,09 3,74 3,85 4,45 4,12 0,26 1,87 2,05 2,01 2,85 1,74 

Saale-Orla-Kreis 9,88 5,67 5,89 4,36 3,13 0,62 3,34 2,28 2,14 3,22 2,31 

Greiz 6,46 4,20 4,26 6,19 4,27 1,35 1,81 2,76 1,81 3,54 2,17 

Altenburger Land 4,92 3,93 3,94 3,77 3,90 0,74 3,30 2,79 2,15 3,42 2,50 

Thüringen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, eigene Berechnung. 1 Werte > 1,3 fett gekennzeichnet 

  

Anhang 3: Beschäftigtenanteile in ausgewählten Wirtschaftsbereichen auf Kreisebene 2016 
in % 
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Stadt Erfurt 0,17 0,37 0,29 0,67 1,17 3,08 1,85 1,35 1,81 0,98 1,64 

Stadt Gera 0,17 0,51 0,46 0,80 1,07 2,72 1,53 2,33 1,22 1,25 1,05 

Stadt Jena k. A. 0,69 0,70 0,60 0,72 2,09 0,99 2,07 1,50 1,36 1,05 

Stadt Suhl k. A. 0,71 0,70 0,61 1,03 1,34 1,95 1,66 1,03 1,29 1,29 

Stadt Weimar k. A. 0,43 0,39 0,65 1,01 1,19 1,19 1,63 1,47 1,28 2,40 

Stadt Eisenach 0,13 1,18 1,22 0,40 0,98 0,35 1,25 1,20 1,37 0,91 1,08 

Eichsfeld 0,98 1,17 1,22 1,45 0,91 0,15 0,77 0,72 1,01 0,90 0,69 

Nordhausen 0,92 0,91 0,87 1,23 0,98 0,47 1,12 0,87 0,85 1,12 1,14 

Wartburgkreis 1,37 1,58 1,54 0,96 0,88 0,31 0,70 0,57 0,75 0,77 0,46 

Unstrut-Hainich-
Kreis 

1,58 0,87 0,88 1,16 0,97 0,20 1,02 0,70 0,80 1,16 1,44 

Kyffhäuserkreis 1,76 0,98 0,99 1,34 0,90 0,16 0,92 1,13 0,67 1,11 1,21 

Schmalkalden-
Meiningen 

0,97 1,28 1,30 1,05 0,98 0,29 0,77 0,46 0,71 0,91 1,20 

Gotha 1,01 1,23 1,26 0,97 1,19 0,43 0,69 0,68 0,86 0,82 0,61 

Sömmerda 2,29 1,36 1,42 1,09 0,97 0,55 0,43 0,51 0,78 0,73 0,97 

Hildburghausen 1,95 1,39 1,44 1,24 0,84 0,29 0,66 0,59 0,55 0,95 0,56 

Ilm-Kreis 0,72 1,34 1,37 1,12 0,98 1,54 0,64 0,78 0,66 0,88 0,57 

Weimarer Land 1,76 0,84 0,86 1,63 1,15 0,15 0,28 0,70 0,71 1,12 0,63 

Sonneberg 0,76 1,60 1,65 0,71 0,71 0,19 0,81 0,50 0,99 0,89 0,40 

Saalfeld-Rudolstadt 1,08 1,21 1,20 1,05 0,92 0,33 0,94 0,64 0,71 1,03 0,97 

Saale-Holzland-Kreis 2,71 1,12 1,15 1,33 1,23 0,08 0,56 0,61 0,60 0,85 0,52 

Saale-Orla-Kreis 2,58 1,48 1,54 1,14 0,82 0,16 0,87 0,59 0,56 0,84 0,60 

Greiz 1,71 1,11 1,13 1,64 1,13 0,36 0,48 0,73 0,48 0,94 0,58 

Altenburger Land 1,42 1,13 1,14 1,09 1,13 0,22 0,95 0,81 0,62 0,99 0,72 

Thüringen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1 Werte > 1,3 fett gekennzeichnet 
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, eigene Berechnung. 

Anhang 4: Spezialisierung Thüringens in ausgewählten Wirtschaftsbereichen 2016 (Lokalisationsquotient1) 
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Variable Beschreibung Quelle 

Produktivität Bruttoinlandsprodukt je erwerbstätiger Person (jeweilige Preise) Statistischer Ämter des Bundes und 
der Länder 

GRW-Intensität Ausgereichte GRW-Fördermittel je erwerbstätiger Person 
BAFA-Statistik,  
Statistischer Ämter des Bundes und 
der Länder 

Humankapitalausstattung Anteil der SV-pflichtig Beschäftigten mit Hochschulabschluss an 
allen SV-pflichtig Beschäftigten (Arbeitsort) 

Statistischer Ämter des Bundes und 
der Länder 

Investitionsintensität Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe bezogen auf die Anzahl 
der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe 

Statistischer Ämter des Bundes und 
der Länder 

Beschäftigung Anzahl der Erwerbstätigen  Statistischer Ämter des Bundes und 
der Länder 

Beschäftigungsquote Anzahl der Erwerbstätigen je Bevölkerung im Alter von  
15 bis unter 65 Jahren 

Statistischer Ämter des Bundes und 
der Länder 

FuE-Intensität SV-pflichtig Beschäftigte in Forschung und Entwicklung  
je 1000 SV-pflichtig Beschäftigte INKAR 

Lohnniveau Durchschnittliche Bruttolöhne und Gehälter  
je Arbeitnehmer 

Statistischer Ämter des Bundes und 
der Länder 

Patentintensität Anzahl von beim europäischen Patentamt angemeldeten Patenten 
nach Herkunft des Erfinders je 1000 Erwerbstätige REGPAT 

Exportquote Anteil des Auslandsumsatzes im Verarbeitenden Gewerbe am 
Gesamtumsatz im Verarbeitenden Gewerbe 

Statistischer Ämter des Bundes und 
der Länder 

  

Anhang 5: Definition der Variablen 
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 Panel A: Alle Kreise 

Produktivitätswachstum (1) 
2000-2015 

(2) 
2000-2015 

(3) 
2000-2015 

(4) 
2000-2015 

(5) 
2011-2015 

(6) 
2011-2015 

Ln Produktivität 2000 (2011) -0,0206 -0,0219 -0,0191 -0,0207 -0,0401 -0,0420 
[0,0014]*** [0,0017]*** [0,0017]*** [0,0021]*** [0,0040]*** [0,0046]*** 

Ln GRW-Intensität  -0,0001 0,0201 0,0199 0,0572 0,0546 
 [0,0001] [0,0035]*** [0,0040]*** [0,0112]*** [0,0120]*** 

Interaktion Ln GRW x Ln 
Produktivität 2000 (2011) 

  -0,0019 -0,0019 -0,0052 -0,0050 
  [0,0003]*** [0,0004]*** [0,0010]*** [0,0011]*** 

Humankapitalausstattung    0,0060 
 

0,0126 
   [0,0080]  [0,0148] 

Ln Investitionsintensität    -0,0001 
 

0,0006 
   [0,0002]  [0,0005] 

Beschäftigungswachstum    0,0955 
 

0,0221 
   [0,0484]**  [0,0783] 

R2 0,36 0,36 0,41 0,42 0,32 0,33 

Kreise 401 401 401 401 401 401 

 Panel B: Nur GRW-Kreise 

Produktivitätswachstum (7) 
2000-2015 

(8) 
2000-2015 

(9) 
2000-2015 

(10) 
2000-2015 

(11) 
2011-2015 

(12) 
2011-2015 

Ln Produktivität 2000 (2011) -0,0325 -0,0296 -0,0202 -0,0251 -0,0978 -0,1103 
[0,0019]*** [0,0024]*** [0,0096]** [0,0099]** [0,0259]*** [0,0264]*** 

Ln GRW-Intensität 
 

0,0004 0,0142 0,0072 -0,0683 -0,0879 
 [0,0002]* [0,0137] [0,0144] [0,0496] [0,0509]* 

Interaktion Ln GRW x Ln 
Produktivität 2000 (2011) 

  
-0,0013 -0,0006 0,0064 0,0081 

  [0,0013] [0,0013] [0,0045] [0,0047]* 

Humankapitalausstattung 
   

0,0072 
 

0,0102 
   [0,0087]  [0,0209] 

Ln Investitionsintensität 
   

0,0006 
 

0,0020 
   [0,0002]**  [0,0007]*** 

Beschäftigungswachstum 
   

0,0092 
 

0,0337 
   [0,0524]  [0,1058] 

R2 0,59 0,60 0,60 0,62 0,41 0,43 

Kreise 198 198 198 198 191 191 

Anmerkung: Die Sterne markieren das Signifikanzniveau: * 10%, ** 5%, ***1%. Standardfehler in Klammern. 
Quelle: BAFA 2017, Statistische Ämter des Bundes und der Länder 

  

Anhang 6: GRW-Förderung und Produktivitätswachstum in deutschen Kreisen 2000/2011 bis 2015  
(Querschnittsregression) 
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Ln Produktivität t Alle Kreise (ohne Interaktion) Alle Kreise (mit Interaktion) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ln GRW Intensität t 0,0006 
  

0,0656 
  

[0,0014]   [0,0324]**   

Ln GRW Intensität t-1 
 

-0,0005 
  

-0,0524 
 

 [0,0014]  
 

[0,0358]  

Ln GRW Intensität t-2  
 

-0,0014 
  

-0,0567 
  [0,0018] 

 
 [0,0393] 

Interaktion Ln Produktivität t-1 

x Ln GRW Intensität t-x 

   
-0,0060 0,0049 0,0052 

   
[0,0030]** [0,0033] [0,0036] 

Ln Produktivität t-1 0,9556 0,9782 0,9806 0,9527 0,9640 0,9592 
[0,0479] [0,0493] [0,0515] [0,0373] [0,0441] [0,0377] 

Humankapitalausstattung t-1 -0,3144 -0,2316 -0,1787 -0,3450 -0,1232 -0,2173 
[0,2517] [0,2862] [0,3256] [0,2473] [0,2654] [0,2603] 

Ln Investitionsintensität t-1 -0,0030 0,0040 0,0073 0,0014 0,0023 -0,0006 
[0,0040] [0,0046] [0,0063] [0,0043] [0,0044] [0,0048] 

Ln Beschäftigung t-1 0,0298 0,0175 0,0083 0,0285 0,0240 0,0240 
[0,0200] [0,0230] [0,0281] [0,0192] [0,0202] [0,0202] 

Periodeneffekte X X X X X X 

Kreise 401 401 401 401 401 401 

Anmerkung: Die Sterne markieren das Signifikanzniveau: * 10%, ** 5%, ***1%. Standardfehler in Klammern. Im Modell 
werden die Einzeljahre zu Zweijahresperioden aggregiert.  
Quelle: BAFA 2017, Statistische Ämter des Bundes und der Länder. 

  

Anhang 7: GRW-Förderung und Produktivitätswachstum 2000 bis 2015  
(Dynamisches Panelmodell, alle Kreise) 
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Ln Produktivität t GRW Kreise (ohne Interaktion) GRW Kreise (mit Interaktion) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ln GRW Intensität t 0,0040   0,0978   
[0,0020]*   [0,0769]   

Ln GRW Intensität t-1  0,0019   -0,0776  
 [0,0026]   [0,0762]  

Ln GRW Intensität t-2   0,0015   -0,1040 
  [0,0028]   [0,1131] 

Interaktion Ln Produktivität t-1 

x Ln GRW Intensität t-x 
   -0,0088 0,0073 0,0097 

   
[0,0071] [0,0070] [0,0104] 

Ln Produktivität t-1 0,8320 0,8307 0,8181 0,9030 0,8347 0,7750 
[0,0733]** [0,0771]** [0,0791]** [0,0385]** [0,0539]*** [0,0840]*** 

Humankapitalausstattung t-1 -1,1378 -1,1207 -1,2089 -0,7736 -0,8228 -1,1371 
[0,4685]** [0,5397]** [0,5486]** [0,3238]** [0,4221]* [0,4902]** 

Ln Investitionsintensität t-1 0,0080 0,0124 0,0137 0,0065 0,0096 0,0145 
[0,0063] [0,0067]* [0,0071]* [0,0048] [0,0055]* [0,0083]* 

Ln Beschäftigung t-1 0,0670 0,0641 0,0626 0,0398 0,0503 0,0784 
[0,0268]** [0,0341]* [0,0345]* [0,0195]** [0,0276]* [0,0333]** 

Periodeneffekte X X X X X X 

Kreise 198 198 198 198 198 198 

Anmerkung: Die Sterne markieren das Signifikanzniveau: * 10%, ** 5%, ***1%. Standardfehler in Klammern. Im Modell 
werden die Einzeljahre zu Zweijahresperioden aggregiert. 
Quelle: BAFA 2017, Statistische Ämter des Bundes und der Länder. 

  

Anhang 8: GRW-Förderung und Produktivitätswachstum 2000 bis 2015  
(Dynamisches Panelmodell, nur GRW geförderte Kreise) 
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Ln Produktivität t Nur gewerbliche GRW-Förderung Nur GRW-Infrastrukturförderung 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ln GRW Intensität t 0,0064   0,0019   
[0,0027]**   [0,0020]   

Ln GRW Intensität t-1  0,0050   0,0007 
 

 [0,0040]   [0,0025]  

Ln GRW Intensität t-2   0,0052   -0,0012 
  [0,0039]   [0,0036] 

Ln Produktivität t-1 0,7935 0,7857 0,7723 0,8076 0,8057 0,7943 
[0,0846]** [0,1032]** [0,1123]** [0,0742]*** [0,0755]** [0,0717]*** 

Humankapitalausstattung t-1 -1,5950 -1,7254 -1,8854 -1,1952 -1,2473 -1,1787 
[0,5457]*** [0,7768]** [0,8169]** [0,5694]** [0,5826]** [0,5538]** 

Ln Investitionsintensität t-1 0,0097 0,0146 0,0165 0,0121 0,0147 0,0200 
[0,0069] [0,0082]* [0,0090]* [0,0071]* [0,0070]** [0,0081]** 

Ln Beschäftigung t-1 0,0748 0,0884 0,0943 0,0128 0,0241 0,0258 
[0,0283]*** [0,0436]** [0,0484]* [0,0290] [0,0310] [0,0312] 

Periodeneffekte X X X X X X 

Kreise 198 198 198 198 198 198 

Anmerkung: Die Sterne markieren das Signifikanzniveau: * 10%, ** 5%, ***1%. Standardfehler in Klammern. Im Modell 
werden die Einzeljahre zu Zweijahresperioden aggregiert.  
Quelle: BAFA 2017, Statistische Ämter des Bundes und der Länder. 

  

Anhang 9: Förderzweige der GRW und Produktivitätswachstum 2000 bis 2015  
(Dynamisches Panelmodell, nur GRW-geförderte Kreise) 
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Produktivitätswachstum 
2000-2015 

2000-2015 
(1) 

2011-2015 
(2) 

Ln GRW-Intensität 0,0216 0,0552 
[0,0040]*** [0,0121]*** 

Ln Produktivität 2000 -0,0211 -0,0425 
[0,0021]*** [0,0048]*** 

Interaktion  
Ln GRW x Ln Produktivität 2000 

-0,0020 -0,0050 
[0,0004]*** [0,0011]*** 

Ln GRW-Intensität der Nachbarregionen -0,0005 -0,0004 
[0,0001]*** [0,0010] 

Humankapitalausstattung 0,0042 0,0105 
[0,0080] [0,0158] 

Ln Investitionsintensität -0,0001 0,0005 
[0,0002] [0,0005] 

Beschäftigungswachstum 0,0861 0,0178 
[0,0479]* [0,0793] 

R2 0,43 0,33 

Regionen 401 401 

Anmerkung: Die Sterne markieren das Signifikanzniveau: * 10%, ** 5%, ***1%. Standardfehler in Klammern. 

Quelle: BAFA 2017, Statistische Ämter des Bundes und der Länder. 

 

Veränderung t+1/t Regionale Beschäftigung Regionale Beschäftigungsquote 

 (1) (2) (3) (4) 

Ln GRW-Intensität t 0,0005  0,0003 
 

[0,0001]***  [0,0001]**  

Ln GRW-Intensität t-1  0,0002 
 

0,0001 
 [0,0002]  [0,0001] 

Jahreseffekte X X X X 

Regionen 401 401 401 401 

Anmerkung: Die Sterne markieren das Signifikanzniveau: * 10%, ** 5%, ***1%. Standardfehler in Klammern. 
Quelle: BAFA 2017, Statistische Ämter des Bundes und der Länder. 

 

  

Anhang 10: Räumliche Effekte GRW-Förderung  
(Querschnittsregression, alle Kreise) 

Anhang 11: GRW-Förderung und Beschäftigung 2000 bis 2015  
(Fixe Effekte Panelmodell) 
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Veränderung t+1/t Regionales Lohnniveau Beschäftigungsanteil 
Hochqualifizierter  FuE-Beschäftigtenanteil 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ln GRW-
Intensität t 

-0,0001  0,0028 
 

-0,0093 
 

[0,0002]  [0,0034]  [0,0072]  

Ln GRW-
Intensität t-1 

 
0,0001  0,0022 

 
0,0143 

 [0,0002]  [0,0036]  [0,0071]** 

Jahreseffekte X X X X X X 

Regionen 401 401 401 401 401 401 

Anmerkung: Die Sterne markieren das Signifikanzniveau: * 10%, ** 5%, ***1%. Standardfehler in Klammern.  
Quelle: BAFA 2017, Statistische Ämter des Bundes und der Länder. 

 

Veränderung t+1/t Patentintensität Investitionsintensität Exportquote 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ln GRW-Intensität t -0,0073  0,0065  0,0001 
 

[0,0048]  [0,0038]*  [0,0004]  

Ln GRW-Intensität t-1 
 

-0,0119  0,0025  0,0004 
 [0,0048]**  [0,0040]  [0,0004] 

Jahreseffekte X X X X X X 

Zeitraum 2005/14 2005/14 2000/15 2000/15 2000/15 2000/15 

Regionen 401 401 385 385 385 385 

Anmerkung: Die Sterne markieren das Signifikanzniveau: * 10%, ** 5%, ***1%. Standardfehler in Klammern. Die Patent-
intensität bezieht sich auf die Anzahl von Patentanmeldungen bei europäischen Patentamt je 1000 Erwerbstätige, die 
regionale Zuordnung erfolgt auf Basis der Herkunft des Erfinders. Wegen des direkten Investitionseffektes der GRW-
Förderung bezieht sich die GRW-Intensität in den Spalten (3) und (4) auf den Zeitpunkt t+1 bzw. t. 
Quelle: BAFA 2017, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, INKAR, REGPAT. 

 

  

Anhang 12: GRW-Förderung und beschäftigungsbezogene Größen 2000 bis 2015  
(Fixe Effekte Panelmodell) 

Anhang 13: GRW-Förderung, Innovation, Investition und Export  
(Fixe Effekte Panelmodell) 
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   Effekte der GRW-Förderung aus ... Insgesamt 
   Eigenanteil Subvention 

 Produktionsphase     
[1] Direkter Produktionseffekt Mio. Euro 2.780 660 3.440 
[2] Indirekter Produktionseffekt Mio. Euro 1.940 470 2.410 
[3] Gesamt ([3]=[1]+[2]) Mio. Euro 4.720 1.130 5.850 
[4] Direkter Wertschöpfungseffekt Mio. Euro 1.370 320 1.690 
[5] Indirekter Wertschöpfungseffekt Mio. Euro 920 220 1.140 
[6] Gesamt ([6]=[4]+[5]) Mio. Euro 2.290 540 2.830 
[7] Direkter Beschäftigungseffekt 1000 Pers. 19,7 4,8 24,5 
[8] Indirekter Beschäftigungseffekt 1000 Pers. 13,4 3,3 16,7 
[9] Gesamt ([9]=[7]+[8]) 1000 Pers. 33,1 8,1 41,2 

[10] Direkter Effekt auf Arbeitnehmerentgelte Mio. Euro 1.000 240 1.240 
[11] Indirekte Effekt auf Arbeitnehmerentgelte Mio. Euro 550 130 680 

12] esamt 
9] [7] [8]) 

Gesamt ([12]=[10]+[11]) Mio. Euro 1.550 370 1.920 
 Multiplikatoren     

[13] Produktion ([13]=[3]/[1])  1,7 1,7 1,7 
[14] Wertschöpfung ([14]=[6]/[4])  1,7 1,7 1,7 
[15] Beschäftigung ([15]=[9]/[7])  1,7 1,7 1,7 
[16] Arbeitnehmerentgelt ([16]=[12]/[10])  1,6 1,5 1,5 

 Einkommensverwendungsphase     
[17] Direkter Produktionseffekt Mio. Euro 610 150 760 
[18] Indirekter Produktionseffekt Mio. Euro 410 100 510 
[19] Gesamt ([19]=[17]+[18]) Mio. Euro 1.020 250 1.270 
[20] Direkter Wertschöpfungseffekt Mio. Euro 320 80 400 
[21] Indirekter Wertschöpfungseffekt Mio. Euro 190 50 240 
[22] Gesamt ([22]=[20]+[21]) Mio. Euro 510 130 640 
[23] Direkter Beschäftigungseffekt 1000 Pers. 5,4 1,4 6,8 
[24] Indirekter Beschäftigungseffekt 1000 Pers. 3,0 0,7 3,7 
[25] Gesamt ([25]=[23]+[24]) 1000 Pers. 8,4 2,1 10,5 
[26] Direkter Effekt auf Arbeitnehmerentgelte Mio. Euro 150 40 190 
[27] Indirekte Effekt auf Arbeitnehmerentgelte Mio. Euro 110 30 140 
[28] Gesamt ([28]=[26]+[27])   Mio. Euro 260 70 330 

 Multiplikatoren     
[29] Produktion ([29]=[19]/[17])  1,7 1,7 1,7 
[30] Wertschöpfung ([30]=[22]/[20])  1,6 1,6 1,6 
[31] Beschäftigung ([31]=[25]/[23])  1,5 1,5 1,5 
[32] Arbeitnehmerentgelt ([32]=[28]/[26])  1,7 1,8 1,7 

 Phasenübergreifender Effekt     
[33] Produktion ([33]=[3]+[19]) Mio. Euro 5.740 1.380 7.120 
[34] Wertschöpfung ([34]=[6]+[22]) Mio. Euro 2.800 670 3.470 
[35] Beschäftigung ([35]=[9]+[25]) 1000 Pers. 41,5 10,2 51,7 
[36] Arbeitnehmerentgelt ([36]=[12]+[28]) Mio. Euro 1.810 440 2.250 

 Multiplikatoren     
[37] Produktion ([37]=[33]/[1])  2,1 2,1 2,1 
[38] Wertschöpfung ([38]=[34]/[4])  2,0 2,1 2,1 
[39] Beschäftigung ([39]=[35]/[7])  2,1 2,1 2,1 
[40] Arbeitnehmerentgelt ([40]=[36]/[10])  1,8 1,8 1,8 

Quelle: Berechnungen des IWH. 

 

Anhang 14: Direkte, indirekte und totale Effekte der GRW-Förderung im Zeitraum 2009 bis 2019 
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 Maßeinheit 
2011-
Mitte 
2014 

Mitte-
2014-
2016 

2011-
2016 

2011-
Mitte 
2014 

Mitte-
2014-
2016 

Verände-
rung, % 

   absolut Jahresdurchschnitt  

Vorhaben Anzahl 517 220 737 148 88 -40,4 

Gesamt-Investitionsvolumen Mio. Euro 3 309,72 685,70 3 995,42 945,64 274,28 -71,0 

förderfähiges Investitionsvolumen Mio. Euro 2 889,08 651,83 3 540,91 825,45 260,73 -68,4 

Zuschussvolumen Mio. Euro 594,97 150,09 745,06 169,99 60,04 -64,7 

gesicherte Arbeitsplätze Anzahl 28 823 8 750 37 573 8 235 3 500 -57,5 

gesicherte Ausbildungsplätze Anzahl 1 476 346 1 821 422 138 -67,2 

zusätzliche Arbeitsplätze Anzahl 9 710 1 207 10 916 2 774 483 -82,6 

gesicherte und zusätzliche Arbeitsplätze Anzahl 38 532 9 957 48 489 11 009 3 983 -63,8 
durchschnittliches Gesamt-
Investitionsvolumen je gesichertem und 
zusätzlichem Arbeitsplatz 

Tausend 
Euro 85,9 68,9 82,4 85,9 68,9 -19,8 

durchschnittliches förderfähiges 
Investitionsvolumen je gesichertem und 
zusätzlichem Arbeitsplatz 

Tausend 
Euro 75,0 65,5 73,0 75,0 65,5 -12,7 

durchschnittliches Zuschussvolumen je 
gesichertem und zusätzlichem Arbeitsplatz 

Tausend 
Euro 15,4 15,1 15,4 15,4 15,1 -2,4 

durchschnittlicher Fördersatz % 20,6 23,0 21,0 20,6 23,0 2,4 

Erläuterung: Als gesicherte Arbeitsplätze werden die Arbeitsplätze vor Investitionsbeginn gezählt. 
Quelle: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

  

Anhang 15: Eckdaten der im Rahmen der GRW bewilligten gewerblichen Fördervorhaben im Freistaat 
Thüringen nach Teilperioden des Bewilligungszeitraums 2011-2016 
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 2011-Mitte 
2014 

Mitte-
2014-
2016 

2011-
2016 

2011-Mitte 
2014 

Mitte-2014-
2016 

Verände-
rung, % 

 absolut Jahresdurchschnitt  

Vorhaben (Anzahl) 

neu errichtete Betriebsstätten 154 27 181 44 11 -75,5 

bestehende Betriebsstätten 363 193 556 104 77 -25,6 

insgesamt 517 220 737 148 88 -40,4 

 

Gesamt-Investitionsvolumen (Mio. Euro) 

neu errichtete Betriebsstätten 1 285,35 209,12 1 494,47 367,24 83,65 -77,2 

bestehende Betriebsstätten 2 024,37 476,58 2 500,95 578,39 190,63 -67,0 

Insgesamt 3 309,72 685,70 3 995,42 945,64 274,28 -71,0 

 

förderfähiges Investitionsvolumen (Mio. Euro) 

neu errichtete Betriebsstätten 1 125,21 202,12 1 327,33 321,49 80,85 -74,9 

bestehende Betriebsstätten 1 763,87 449,71 2 213,58 503,96 179,88 -64,3 

insgesamt 2 889,08 651,83 3 540,91 825,45 260,73 -68,4 

 

Zuschussvolumen (Mio. Euro) 

neu errichtete Betriebsstätten 266,34 44,30 310,65 76,10 17,72 -76,7 

bestehende Betriebsstätten 328,62 105,79 434,41 93,89 42,32 -54,9 

insgesamt 594,97 150,09 745,06 169,99 60,04 -64,7 

 

gesicherte Arbeitsplätze (Anzahl) 

neu errichtete Betriebsstätten 52 402 454 15 161 986,1 

bestehende Betriebsstätten 28 771 8 348 37 119 8 220 3 339 -59,4 

insgesamt 28 823 8 750 37 573 8 235 3 500 -57,5 

 

gesicherte Ausbildungsplätze (Anzahl) 

neu errichtete Betriebsstätten 2 15 17 1 6 940,2 

bestehende Betriebsstätten 1 474 331 1 804 421 132 -68,6 

insgesamt 1 476 346 1 821 422 138 -67,2 

 

zusätzliche Arbeitsplätze (Anzahl) 

neu errichtete Betriebsstätten 5 137 490 5 627 1 468 196 -86,7 

bestehende Betriebsstätten 4 572 717 5 290 1 306 287 -78,0 

insgesamt 9 710 1 207 10 916 2 774 483 -82,6 

Erläuterung: Die Kategorie der neu errichteten Betriebsstätten: umfasst die Investitionsarten „Ansiedlung" sowie „Errich-
tung/Neuerrichtung". Die Kategorie der bestehenden Betriebsstätten umfasst die Investitionsarten „Diversifizierung der 
Produktion", „Diversifizierung der Tätigkeit", „Erweiterung" sowie „Grundlegende Änderung des Gesamtproduktionsver-
fahrens". 
Quellen: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

  

Anhang 16: Im Rahmen der GRW bewilligte gewerbliche Fördervorhaben im Freistaat Thüringen nach 
Gruppen von Investitionsarten nach Teilperioden des Bewilligungszeitraums 2011-2016 
Absolute Werte und ihre Veränderung 



 
- 254 - 

 2011- Mitte 2014 Mitte 2014-2016 2011-2016 

Veränderung Mitte 
2014-2016 
gegenüber 2011-
Mitte 2014,  
%-Punkte 

Vorhaben 

neu errichtete Betriebsstätten 29,8 12,3 24,6 -17,5 

bestehende Betriebsstätten 70,2 87,7 75,4 17,5 

insgesamt 100,0 100,0 100,0  

Gesamt-Investitionsvolumen 

neu errichtete Betriebsstätten 38,8 30,5 37,4 -8,3 

bestehende Betriebsstätten 61,2 69,5 62,6 8,3 

insgesamt 100,0 100,0 100,0  

förderfähiges Investitionsvolumen 

neu errichtete Betriebsstätten 38,9 31,0 37,5 -7,9 

bestehende Betriebsstätten 61,1 69,0 62,5 7,9 

insgesamt 100,0 100,0 100,0  

Zuschussvolumen  

neu errichtete Betriebsstätten 44,8 29,5 41,7 -15,2 

bestehende Betriebsstätten 55,2 70,5 58,3 15,2 

insgesamt 100,0 100,0 100,0  

gesicherte Arbeitsplätze  

neu errichtete Betriebsstätten 0,2 4,6 1,2 4,4 

bestehende Betriebsstätten 99,8 95,4 98,8 -4,4 

insgesamt 100,0 100,0 100,0  

gesicherte Ausbildungsplätze 

neu errichtete Betriebsstätten 0,1 4,3 0,9 4,2 

bestehende Betriebsstätten 99,9 95,7 99,1 -4,2 

insgesamt 100,0 100,0 100,0  

zusätzliche Arbeitsplätze 

neu errichtete Betriebsstätten 52,9 40,6 51,5 -12,3 

bestehende Betriebsstätten 47,1 59,4 48,5 12,3 

insgesamt 100,0 100,0 100,0  

Erläuterung: Die Kategorie der neu errichteten Betriebsstätten: umfasst die Investitionsarten „Ansiedlung" sowie „Errich-
tung/Neuerrichtung". Die Kategorie der bestehenden Betriebsstätten umfasst die Investitionsarten „Diversifizierung der 
Produktion", „Diversifizierung der Tätigkeit", „Erweiterung" sowie „Grundlegende Änderung des Gesamtproduktionsver-
fahrens". 
Quellen: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

 

  

Anhang 17: Anteile der Gruppen von Investitionsarten im Rahmen der gewerblichen GRW-Förderung im 
Freistaat Thüringen nach Teilperioden des Bewilligungszeitraums 2011-2016 
Prozentuale Anteile der Investitionsarten-Gruppen an der gewerblichen GRW-Förderung im Freistaat Thüringen und ihre Veränderung 



 
- 255 - 

 2011-Mitte 
2014 

Mitte-
2014-
2016 

2011-
2016 

2011-Mitte 
2014 

Mitte-2014-
2016 

Verände-
rung, % 

 absolute Werte Jahresdurchschnitt  

Vorhaben (Anzahl) 

Verarbeitendes Gewerbe 450 194 644 129 78 -39,6 

Dienstleistungen 67 26 93 19 10 -45,7 

insgesamt 517 220 737 148 88 -40,4 

 

Gesamt-Investitionsvolumen (Mio. Euro) 

Verarbeitendes Gewerbe 2 687,70 597,67 3 285,36 767,91 239,07 -68,9 

Dienstleistungen 622,03 88,03 710,06 177,72 35,21 -80,2 

insgesamt 3 309,72 685,70 3 995,42 945,64 274,28 -71,0 

 

förderfähiges Investitionsvolumen (Mio. Euro) 

Verarbeitendes Gewerbe 2 359,80 569,65 2 929,44 674,23 227,86 -66,2 

Dienstleistungen 529,29 82,18 611,47 151,22 32,87 -78,3 

insgesamt 2 889,08 651,83 3 540,91 825,45 260,73 -68,4 

 

Zuschussvolumen (Mio. Euro) 

Verarbeitendes Gewerbe 475,56 125,31 600,87 135,87 50,13 -63,1 

Dienstleistungen 119,41 24,78 144,18 34,12 9,91 -70,9 

insgesamt 594,97 150,09 745,06 169,99 60,04 -64,7 

 

gesicherte Arbeitsplätze (Anzahl) 

Verarbeitendes Gewerbe 27 690 8 408 36 098 7 911 3 363 -57,5 

Dienstleistungen 1133 342 1475 324 137 -57,7 

insgesamt 28 823 8 750 37 573 8 235 3 500 -57,5 

 

gesicherte Ausbildungsplätze (Anzahl) 

Verarbeitendes Gewerbe 1 371 334 1 704 392 133 -65,9 

Dienstleistungen 105 12 117 30 5 -84,0 

insgesamt 1 476 346 1 821 422 138 -67,2 

 

zusätzliche Arbeitsplätze (Anzahl) 

Verarbeitendes Gewerbe 7 168 1 030 8 198 2 048 412 -79,9 

Dienstleistungen 2 542 177 2718 726 71 -90,3 

insgesamt 9 710 1 207 10 916 2 774 483 -82,6 

Quellen: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

  

  

Anhang 18: Im Rahmen der GRW bewilligte gewerbliche Fördervorhaben im Freistaat Thüringen in den 
Branchengruppen Verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen (WZ 2008) nach Teilperioden des 
Bewilligungszeitraums 2011-2016 
Absolute Werte und ihre Veränderung 
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 2011-Mitte 2014 Mitte 2014-2016 2011-2016 

Veränderung Mitte 
2014-2016 
gegenüber 2011-
Mitte 2014,  
%-Punkte 

Vorhaben 

Verarbeitendes Gewerbe 87,0 88,2 87,4 1,1 

Dienstleistungen 13,0 11,8 12,6 -1,1 

insgesamt 100,0 100,0 100,0  

Gesamt-Investitionsvolumen 

Verarbeitendes Gewerbe 81,2 87,2 82,2 6,0 

Dienstleistungen 18,8 12,8 17,8 -6,0 

insgesamt 100,0 100,0 100,0  

förderfähiges Investitionsvolumen 

Verarbeitendes Gewerbe 81,7 87,4 82,7 5,7 

Dienstleistungen 18,3 12,6 17,3 -5,7 

insgesamt 100,0 100,0 100,0   

Zuschussvolumen  

Verarbeitendes Gewerbe 79,9 83,5 80,6 3,6 

Dienstleistungen 20,1 16,5 19,4 -3,6 

insgesamt 100,0 100,0 100,0  

gesicherte Arbeitsplätze  

Verarbeitendes Gewerbe 96,1 96,1 96,1 0,0 

Dienstleistungen 3,9 3,9 3,9 0,0 

insgesamt 100,0 100,0 100,0  

gesicherte Ausbildungsplätze 

Verarbeitendes Gewerbe 92,9 96,5 93,6 3,6 

Dienstleistungen 7,1 3,5 6,4 -3,6 

insgesamt 100,0 100,0 100,0  

zusätzliche Arbeitsplätze 

Verarbeitendes Gewerbe 73,8 85,3 75,1 11,5 

Dienstleistungen 26,2 14,7 24,9 -11,5 

insgesamt 100,0 100,0 100,0  

Quellen: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 
  

Anhang 19: Anteile der Branchengruppen Verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen (WZ 2008) im 
Rahmen der gewerblichen GRW-Förderung im Freistaat Thüringen nach Teilperioden des Bewilligungs-
zeitraums 2011-2016 
Prozentuale Anteile an der gewerblichen GRW-Förderung im Freistaat Thüringen und ihre Veränderung 
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Zweig-Nr. Kurzbezeichnung des Zweigs Anteil in % % kumulativ 

… gemessen an der Zahl der Vorhaben  
25 Metallerzeugnisse 28,8 28,8 
22 Gummi- und Kunststoffwaren 9,9 38,7 
28 Maschinenbau 8,7 47,4 
26 Datenverarbeitungsgeräte, Elektronik und Optik 7,1 54,4 
55 Beherbergung 4,9 59,3 
29 Kraftwagen und Kraftwagenteile 4,7 64,0 
23 Glas und Glaswaren, Keramik usw. 3,9 68,0 
27 elektrische Ausrüstungen 3,4 71,4 
32 sonstige Waren 3,4 74,8 
10 Nahrungs- und Futtermittel 3,1 77,9 
… gemessen am Gesamt- Investitionsvolumen  
29 Kraftwagen und Kraftwagenteile 20,7 20,7 
25 Metallerzeugnisse 17,0 37,7 
10 Nahrungs- und Futtermittel 13,7 51,4 
52 Logistik usw. 11,5 62,9 
22 Gummi- und Kunststoffwaren 6,2 69,2 
26 Datenverarbeitungsgeräte, Elektronik und Optik 5,1 74,3 
55 Beherbergung 3,2 77,5 
28 Maschinenbau 2,2 79,8 
32 sonstige Waren 2,1 81,8 
16 Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren 2,0 83,9 
… gemessen am Zuschussvolumen 
25 Metallerzeugnisse 18,2 18,2 
29 Kraftwagen und Kraftwagenteile 14,7 32,9 
10 Nahrungs- und Futtermittel 12,4 45,2 
52 Logistik usw. 10,3 55,5 
22 Gummi- und Kunststoffwaren 6,7 62,1 
26 Datenverarbeitungsgeräte, Elektronik und Optik 6,5 68,6 
55 Beherbergung 5,2 73,8 
28 Maschinenbau 2,8 76,6 
32 sonstige Waren 2,4 79,1 
23 Glas und Glaswaren, Keramik usw. 2,4 81,4 
… gemessen an der Zahl der gesicherten Ausbildungsplätze  
29 Kraftwagen und Kraftwagenteile 21,5 21,5 
25 Metallerzeugnisse 20,2 41,7 
28 Maschinenbau 9,6 51,3 
10 Nahrungs- und Futtermittel 7,9 59,2 
22 Gummi- und Kunststoffwaren 7,8 67,0 
26 Datenverarbeitungsgeräte, Elektronik und Optik 7,1 74,1 
55 Beherbergung 4,7 78,8 
23 Glas und Glaswaren, Keramik usw. 4,0 82,7 
32 sonstige Waren 2,6 85,3 
27 elektrische Ausrüstungen 2,1 87,4 
Anmerkung: Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit wurden anstelle der amtlichen Bezeichnungen der Wirtschaftszweige 
Kurzbezeichnungen verwendet. 
Quellen: TAB (2017), Berechnungen des IWH. 
  

Anhang 20: Die zehn größten Wirtschaftszweige (WZ 2008, 2-Steller) der gewerblichen GRW-Förderung 
im Freistaat Thüringen im Bewilligungszeitraum 2011-2016 (II) 
Gewerbliche GRW-Förderung im Freistaat Thüringen insgesamt = 100% 
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 2011-2016 
Veränderung der 
jahresdurchschnitt-
lichen Werte, % 

Anteil an der 
gewerblichen 2011-
2016 

Veränderung der 
Anteile Mitte 2014-
2016 gegenüber 2011-
Mitte 2014, %-Punkte 

förderfähiges Investitionsvolumen 

1-9 140,54 -43,4 4,0 2,7 

10-49 638,08 -28,7 18,0 18,4 

50-249 1 533,73 -60,0 43,3 11,0 

250 und mehr 1 226,78 -93,4 34,6 -32,1 

insgesamt 3 540,91 -68,4 100,0  

 

gesicherte Arbeitsplätze 

1-9 403 -40,3 1,1 0,4 

10-49 6 778 18,6 18,0 22,8 

50-249 15 555 -36,2 41,4 18,6 

250 und mehr 14 836 -93,6 39,5 -41,8 

insgesamt 37 573 -57,5 100,0  

 

zusätzliche Arbeitsplätze 

1-9 502 -69,8 4,6 3,1 

10-49 2 006 -60,7 18,4 20,3 

50-249 4 394 -80,3 40,2 5,1 

250 und mehr 3 990 -95,0 36,6 -28,3 

insgesamt 10 916 -82,6 100,0  

Die Summe der Werte beziehungsweise Prozentwerte der Spalten können von der Zeile insgesamt beziehungsweise 100% 
abweichen, insbesondere wegen Fällen, in denen eine Zuordnung der Betriebsstätten zu Betriebsgrößenklassen nicht möglich ist. 
Quellen: TAB (2017); Abgrenzung der Beschäftigtengrößenklassen in Anlehnung an Kommission (2003); Berechnungen des IWH. 

  

Anhang 21: Im Rahmen der GRW bewilligte gewerbliche Fördervorhaben im Freistaat Thüringen in den 
Branchengruppen Verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen nach Teilperioden des Bewilligungs-
zeitraums 2011-2016 (I) 
Absolute Werte, Anteilswerte und ihre Veränderung 
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 2011-2016 
Veränderung der 
jahresdurchschnitt-
lichen Werte, % 

Anteil an der 
gewerblichen 2011-
2016 

Veränderung der 
Anteile Mitte 2014-
2016 gegenüber 2011-
Mitte 2014, %-Punkte 

Vorhaben 

1-9 154 -54,1 20,9 -5,2 

10-49 305 -6,7 41,4 20,1 

50-249 168 -39,0 22,8 0,6 

250 und mehr 31 -90,3 4,2 -4,7 

insgesamt 737 -40,4 100,0  

 

Gesamt-Investitionsvolumen 

1-9 152,46 -42,8 3,8 3,2 

10-49 684,78 -32,5 17,1 18,5 

50-249 1 668,21 -61,0 41,8 13,6 

250 und mehr 1 488,14 -94,6 37,2 -35,3 

insgesamt 3 995,42 -71,0 100,0  

 

Zuschussvolumen 

1-9 40,17 -43,3 5,4 2,9 

10-49 165,00 -23,1 22,1 21,1 

50-249 323,59 -58,4 43,4 7,4 

250 und mehr 216,04 -96,0 29,0 -31,4 

insgesamt 745,06 -64,7 100,0  

 

Gesicherte Ausbildungsplätze 

1-9 26 -88,3 1,4 -1,0 

10-49 373 -29,3 20,5 19,4 

50-249 841 -61,2 46,2 8,2 

250 und mehr 581 -90,8 31,9 -26,6 

insgesamt 1 821 -67,2 100,0  

Die Summe der Werte beziehungsweise Prozentwerte der Spalten können von der Zeile insgesamt beziehungsweise 100% 
abweichen, insbesondere wegen Fällen, in denen eine Zuordnung der Betriebsstätten zu Betriebsgrößenklassen nicht möglich ist. 
Quellen: TAB (2017); Abgrenzung der Beschäftigtengrößenklassen in Anlehnung an Kommission (2003); Berechnungen des IWH. 
  

Anhang 22: Im Rahmen der GRW bewilligte gewerbliche Fördervorhaben im Freistaat Thüringen in den 
Branchengruppen Verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen nach Teilperioden des Bewilligungs-
zeitraums 2011-2016 (II) 
Absolute Werte, Anteile und ihre Veränderung 
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 2011-Mitte 
2014 

Mitte-
2014-
2016 

2011-
2016 

2011-Mitte 
2014 

Mitte-2014-
2016 

Verände-
rung, % 

 absolut Jahresdurchschnitt  
Vorhaben (Anzahl) 
kreisfreie Städte 107 38 145 31 15 -50,3 
Landkreise 410 182 592 117 73 -37,9 
insgesamt 517 220 737 148 88 -40,4 
 
Gesamt-Investitionsvolumen (Mio. Euro) 
kreisfreie Städte 940,51 107,77 1048,28 268,72 43,11 -84,0 
Landkreise 2 369,21 577,93 2 947,14 676,92 231,17 -65,8 
insgesamt 3 309,72 685,70 3 995,42 945,64 274,28 -71,0 
       
förderfähiges Investitionsvolumen (Mio. Euro) 
kreisfreie Städte 711,80 104,98 816,79 203,37 41,99 -79,4 
Landkreise 2 177,28 546,85 2 724,13 622,08 218,74 -64,8 
insgesamt 2 889,08 651,83 3 540,91 825,45 260,73 -68,4 
 
Zuschussvolumen (Mio. Euro) 
kreisfreie Städte 152,50 27,81 180,32 43,57 11,13 -74,5 
Landkreise 442,46 122,28 564,74 126,42 48,91 -61,3 
insgesamt 594,97 150,09 745,06 169,99 60,04 -64,7 
       
gesicherte Arbeitsplätze (Anzahl) 
kreisfreie Städte 5 448 1 112 6 560 1 556 445 -71,4 
Landkreise 23 375 7 638 31 013 6 679 3 055 -54,3 
insgesamt 28 823 8 750 37 573 8 235 3 500 -57,5 
 
gesicherte Ausbildungsplätze (Anzahl) 
kreisfreie Städte 209 23 232 60 9 -84,5 
Landkreise 1 267 322 1 589 362 129 -64,4 
insgesamt 1 476 346 1 821 422 138 -67,2 
       
zusätzliche Arbeitsplätze (Anzahl) 
kreisfreie Städte 2 916 205 3 121 833 82 -90,2 
Landkreise 6 793 1 002 7 795 1 941 401 -79,3 
insgesamt 9 710 1 207 10 916 2 774 483 -82,6 
Quellen: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

 

  

Anhang 23: Gewerbliche GRW-Förderung im Freistaat Thüringen nach den Gruppen der kreisfreien Städten 
und der Landkreise im Freistaat Thüringen nach Teilperioden des Bewilligungszeitraums 2011-2016 
Gewerbliche GRW-Förderung im Freistaat Thüringen insgesamt = 100% 
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Indikator 
Status 

2011- Mitte 
2014 

Mitte 
2014-2016 

2011-
2016 

Veränderung Mitte 2014-2016 
gegenüber 2011-Mitte 2014, 
%-Punkte 

Vorhaben 
kreisfreie Städte 20,7 17,3 19,7 -3,4 
Landkreise 79,3 82,7 80,3 3,4 
insgesamt 100,0 100,0 100,0  
 
Gesamt-Investitionsvolumen 
kreisfreie Städte 28,4 15,7 26,2 -12,7 
Landkreise 71,6 84,3 73,8 12,7 
insgesamt 100,0 100,0 100,0  
 
förderfähiges Investitionsvolumen     
kreisfreie Städte 24,6 16,1 23,1 -8,5 
Landkreise 75,4 83,9 76,9 8,5 
insgesamt 100,0 100,0 100,0  
 
Zuschussvolumen 
kreisfreie Städte 25,6 18,5 24,2 -7,1 
Landkreise 74,4 81,5 75,8 7,1 
insgesamt 100,0 100,0 100,0  
 
gesicherte Arbeitsplätze 
kreisfreie Städte 18,9 12,7 17,5 -6,2 
Landkreise 81,1 87,3 82,5 6,2 
insgesamt 100,0 100,0 100,0  
     
gesicherte Ausbildungsplätze 
kreisfreie Städte 14,2 6,7 12,7 -7,5 
Landkreise 85,8 93,3 87,3 7,5 
insgesamt 100,0 100,0 100,0  
 
zusätzliche Arbeitsplätze 
kreisfreie Städte 30,0 17,0 28,6 -13,1 
Landkreise 70,0 83,0 71,4 13,1 
insgesamt 100,0 100,0 100,0  
Quellen: TAB (2017); Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
(ohne Jahresangabe); Berechnungen des IWH. 
  

Anhang 24: Anteil der Gruppen der kreisfreien Städte und der Landkreise an der gewerblichen  
GRW-Förderung im Freistaat Thüringen nach Teilperioden des Bewilligungszeitraums 2011-2016 
Gewerbliche GRW-Förderung im Freistaat Thüringen insgesamt = 100% 
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Zweig-Nr. Kurzbezeichnung des Zweigs Anteil in % % kumulativ 
… gemessen an der Zahl der Vorhaben  
16066 Schmalkalden-Meiningen 9,2 9,2 
16070 Ilm-Kreis 8,4 17,6 
16063 Wartburgkreis 7,9 25,5 
16053 Jena, Stadt 6,6 32,2 
16061 Eichsfeld 6,5 38,7 
16067 Gotha 6,0 44,6 
16075 Saale-Orla-Kreis 5,6 50,2 
16072 Sonneberg 4,9 55,1 
16073 Saalfeld-Rudolstadt 4,6 59,7 
16074 Saale-Holzland-Kreis 3,9 63,6 
… gemessen am Gesamt- Investitionsvolumen  
16051 Erfurt, Stadt 11,9 11,9 
16068 Sömmerda 11,2 23,1 
16070 Ilm-Kreis 9,0 32,1 
16063 Wartburgkreis 8,4 40,4 
16067 Gotha 7,7 48,1 
16061 Eichsfeld 6,2 54,3 
16056 Eisenach, Stadt 5,0 59,4 
16053 Jena, Stadt 5,0 64,4 
16062 Nordhausen 3,9 68,3 
16066 Schmalkalden-Meiningen 3,8 72,1 
… gemessen am Zuschussvolumen 
16051 Erfurt, Stadt 11,4 11,4 
16068 Sömmerda 9,6 20,9 
16070 Ilm-Kreis 8,8 29,7 
16067 Gotha 8,3 38,0 
16063 Wartburgkreis 8,2 46,2 
16061 Eichsfeld 6,4 52,5 
16053 Jena, Stadt 5,6 58,2 
16062 Nordhausen 5,2 63,4 
16066 Schmalkalden-Meiningen 4,6 67,9 
16052 Gera, Stadt 3,7 71,6 
… gemessen an der Zahl der gesicherten Ausbildungsplätze  
16061 Eichsfeld 10,4 10,4 
16069 Hildburghausen 8,1 18,5 
16067 Gotha 7,9 26,4 
16062 Nordhausen 7,7 34,1 
16070 Ilm-Kreis 7,5 41,7 
16068 Sömmerda 7,2 48,9 
16063 Wartburgkreis 6,7 55,6 
16073 Saalfeld-Rudolstadt 4,7 60,4 
16072 Sonneberg 4,6 65,0 
16066 Schmalkalden-Meiningen 4,1 69,0 

Quellen: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 
  

Anhang 25: Die zehn kreisfreien Städte / Landkreise mit den größten Anteilen an der der gewerblichen 
GRW-Förderung im Freistaat Thüringen im Zeitraum 2011-2016 (II) 
Gewerbliche GRW-Förderung im Freistaat Thüringen insgesamt = 100% 
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20 Herstellung von Chemischen Erzeugnissen 

21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 

26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen 

27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 

28 Maschinenbau 

29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 

30 Sonstiger Fahrzeugbau 

Quelle. Zusammenstellung von NIW/ISI/ZEW, Juni 2010, veröffentlicht in: ISI, ZEW, NIW (2010), 9.  

  

Anhang 26: NIW/ISI/ZEW-Übergangsliste forschungsintensiver Industrien 2010 nach WZ 2008 in 
zusammengefasster zweistelliger bzw. dreistelliger Wirtschaftsgliederung 
B. In zweistelliger Wirtschaftsgliederung ohne weitere Differenzierung 
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2011-
Mitte 
2014 

Mitte-
2014-
2016 

2011-
2016 

2011-
Mitte 
2014 

Mitte-
2014-
2016 

Verände-
rung, % 

 absolut Jahresdurchschnitt  

Vorhaben (Anzahl) 

forschungsintensive Industrien 163 48 211 47 19 -58,8 

übrige Industrien 287 146 433 82 58 -28,8 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 450 194 644 129 78 -39,6 

 

Gesamt-Investitionsvolumen (Mio. Euro) 

forschungsintensive Industrien 1 197,00 91,56 1 288,56 342,00 36,62 -89,3 

übrige Industrien 1 490,70 506,11 1 996,81 425,91 202,44 -52,5 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 2 687,70 597,67 3 285,36 767,91 239,07 -68,9 

 

förderfähiges Investitionsvolumen (Mio. Euro) 

forschungsintensive Industrien 939,29 88,17 1 027,46 268,37 35,27 -86,9 

übrige Industrien 1 420,50 481,48 1 901,98 405,86 192,59 -52,5 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 2 359,80 569,65 2 929,44 674,23 227,86 -66,2 

 

Zuschussvolumen (Mio. Euro) 

forschungsintensive Industrien 190,27 22,97 213,24 54,36 9,19 -83,1 

übrige Industrien 285,29 102,34 387,63 81,51 40,94 -49,8 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 475,56 125,31 600,87 135,87 50,13 -63,1 

 

gesicherte Arbeitsplätze (Anzahl) 

forschungsintensive Industrien 14 976 1 977 16 953 4 279 791 -81,5 

übrige Industrien 12 714 6 430 19 145 3 633 2 572 -29,2 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 27 690 8 408 36 098 7 911 3 363 -57,5 

 

gesicherte Ausbildungsplätze (Anzahl) 

forschungsintensive Industrien 687 103 790 196 41 -79,1 

übrige Industrien 684 231 914 195 92 -52,7 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 1 371 334 1 704 392 133 -65,9 

 

zusätzliche Arbeitsplätze (Anzahl) 

forschungsintensive Industrien 2 776 212 2 987 793 85 -89,3 

übrige Industrien 4 393 819 5 211 1 255 327 -73,9 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 7 168 1 030 8 198 2 048 412 -79,9 
aWZ 2008, 2-Steller, Verarbeitendes Gewerbe. 
Quellen: TAB (2017); NIW, ISI, ZEW (2010); Berechnungen des IWH. 

  

Anhang 27: Gewerbliche GRW-Förderung des Verarbeitenden Gewerbes im Freistaat Thüringen nach 
forschungsintensiven und übrigen Industrien nach Teilperioden des Bewilligungszeitraums 2011-2016 
Absolute Werte und ihre prozentuale Veränderung 
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 2011-Mitte 
2014 

Mitte 2014-
2016 2011-2016 

Veränderung Mitte 
2014-2016 
gegenüber 2011-
Mitte 2014,  
%-Punkte 

Vorhaben 

forschungsintensive Industrien 36,2 24,7 32,8 -11,5 

übrige Industrien 63,8 75,3 67,2 11,5 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 100,0 100,0 100,0  

 

Gesamt-Investitionsvolumen 

forschungsintensive Industrien 44,5 15,3 39,2 -29,2 

übrige Industrien 55,5 84,7 60,8 29,2 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 100,0 100,0 100,0  

 

förderfähiges Investitionsvolumen 

forschungsintensive Industrien 39,8 15,5 35,1 -24,3 

übrige Industrien 60,2 84,5 64,9 24,3 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 100,0 100,0 100,0  

 

Zuschussvolumen  

forschungsintensive Industrien 40,0 18,3 35,5 -21,7 

übrige Industrien 60,0 81,7 64,5 21,7 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 100,0 100,0 100,0  

 

gesicherte Arbeitsplätze  

forschungsintensive Industrien 54,1 23,5 47,0 -30,6 

übrige Industrien 45,9 76,5 53,0 30,6 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 100,0 100,0 100,0  

 

gesicherte Ausbildungsplätze 

forschungsintensive Industrien 50,1 30,8 46,3 -19,3 

übrige Industrien 49,9 69,2 53,7 19,3 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 100,0 100,0 100,0  

 

zusätzliche Arbeitsplätze 

forschungsintensive Industrien 38,7 20,5 36,4 -18,2 

übrige Industrien 61,3 79,5 63,6 18,2 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 100,0 100,0 100,0  
aWZ 2008, 2-Steller, Verarbeitendes Gewerbe. 
Quellen: TAB (2017); NIW, ISI, ZEW (2010); Berechnungen des IWH. 

 

  

Anhang 28: Anteil der forschungsintensiven und übrigen Industriena an der gewerbliche GRW-Förderung 
des Verarbeitenden Gewerbes im Freistaat Thüringen nach Teilperioden des Bewilligungszeitraums 
2011-2016 
Gewerbliche GRW-Förderung im Verarbeitenden Gewerbe im Freistaat Thüringen insgesamt = 100% 
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 Durchschnittlicher Fördersatz 2011-
2016a 

Veränderung des durchschnittlichen 
Fördersatzes Mitte 2014-2016 gegenüber 
2011-Mitte 2014, %-Punkte 

gewerbliche Förderung insgesamt 21,0 2,4 

   

darunter    

neu errichtete Betriebsstätten 23,4 -1,8 

bestehende Betriebsstätten 19,6 4,9 

   

Verarbeitendes Gewerbe 20,5 1,8 

Dienstleistungen 23,6 7,6 

   

kleine und mittelgroße Betriebsstätten 22,9 1,7 

große Betriebsstätten 17,6 -7,2 

   

kreisfreie Städte 22,1 5,1 

Landkreise 20,7 2,0 

   

forschungsintensive Industrien 20,8 5,8 

übrige Industrien 20,4 1,2 
a prozentualer Anteil des Zuschussvolumens am förderfähigen Investitionsvolumen. 
Quelle: TAB (2017); Berechnungen und Darstellung des IWH. 

  

Anhang 29: Durchschnittliche Fördersätze der gewerblichen GRW-Förderung im Freistaat Thüringen im 
Bewilligungszeitraum 2011-2016 und ihre Veränderung 
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 Vorhaben  förderfähiges 
Investitionsvolumen  

 Anzahl Anteil (%) Mio. Euro Anteil (%) 

touristische Infrastruktur     

Bad 5 3,7 21,08 12,6 

Fremdenverkehr 19 14,1 8,89 5,3 

Fremdenverkehrsinformationsstellen 8 5,9 1,80 1,1 

Kurpark 4 3,0 12,53 7,5 

öffentliche Erschließung 3 2,2 2,43 1,4 

Rad- u. Wanderwege einschl. Parkplätze 72 53,3 31,24 18,6 

Sonstige 24 17,8 89,90 53,6 

insgesamt 135 100,0 167,86 100,0 

     

wirtschaftsnahe Infrastruktur     

Wiederherstellung von Industrie- und Gewerbegelände 6 7,1 22,01 8,7 

Aus- und Weiterbildungseinrichtungen 8 9,4 1,80 0,7 

Bildung 4 4,7 4,04 1,6 

Entwicklungskonzepte 3 3,5 0,13 0,1 

Erricht., Ausb., Ausstatt. v. Gewerbezentr. 1 1,2 5,15 2,0 

FuE - Einrichtung 1 1,2 5,04 2,0 

Errichtung und Erweiterung von Gewerbegebieten 35 41,2 149,57 58,9 

Kommunikations - Infrastruktur für Breitbandversorgung 4 4,7 0,20 0,1 

Regionalmanagement 4 4,7 3,38 1,3 

Verkehrswege 9 10,6 7,66 3,0 

Wasser- und Abwasseranlagen 10 11,8 54,97 21,6 

insgesamt 85 100,0 253,94 100,0 

Quelle: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

  

Anhang 30: Vorhabenzahl und förderfähiges Investitionsvolumen der GRW-Förderung touristischer und 
wirtschaftsnaher Infrastruktur im Freistaat Thüringen nach Fördergegenständen im Bewilligungszeitraum 
2011-2016 
Absolute Werte und Anteile (touristische beziehungsweise wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung insgesamt = 100%) 
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 Absolute Werte Anteile 

Vorhaben   

touristische Infrastruktur   

kreisfreie Städte 12 8,9 

Landkreise 123 91,1 

insgesamt 135 100,0 

   

wirtschaftsnahe Infrastruktur   

kreisfreie Städte 21 24,7 

Landkreise 64 75,3 

insgesamt 85 100,0 

förderfähiges Investitionsvolume   

touristische Infrastruktur   

kreisfreie Städte 57,63 34,3 

Landkreise 110,23 65,7 

insgesamt 167,86 100,0 

   

wirtschaftsnahe Infrastruktur   

kreisfreie Städte 42,58 16,8 

Landkreise 211,36 83,2 

insgesamt 253,94 100,0 

Quelle: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

  

Anhang 31: Vorhaben und förderfähige Investitionen der GRW-Förderung touristischer und 
wirtschaftsnaher Infrastruktur im Freistaat Thüringen nach den Gruppen der kreisfreien Städte und 
Landkreise im Bewilligungszeitraum 2011-2016 
Absolute Werte und Anteile (Förderung der touristischen Infrastruktur beziehungsweise der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Freistaat Thüringen = 100%) 
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 Vorhaben Gesamt-
Investitionsvolumen 

förderfähiges 
Investitionsvolumen Zuschussvolumen 

Erfurt, Stadt 3,7 33,7 33,8 33,5 

Gera, Stadt 0,7 0,0 0,0 0,0 

Suhl, Stadt 0,7 0,0 0,0 0,0 

Weimar, Stadt 0,7 0,0 0,0 0,0 

Eisenach, Stadt 3,0 0,4 0,5 0,5 

Eichsfeld 4,4 2,9 3,1 3,1 

Nordhausen 1,5 0,5 0,5 0,5 

Wartburgkreis 12,6 7,1 7,0 7,1 

Unstrut-Hainich-Kreis 4,4 3,0 3,1 3,1 

Kyffhäuserkreis 11,1 11,7 11,6 11,7 
Schmalkalden-
Meiningen 11,1 10,8 11,3 11,4 

Gotha 9,6 3,0 2,9 2,9 

Sömmerda 1,5 1,0 1,0 0,9 

Hildburghausen 3,7 3,7 3,1 3,1 

Ilm-Kreis 3,0 3,4 3,4 3,4 

Weimarer Land 6,7 2,0 2,0 2,0 

Sonneberg 3,7 6,4 6,7 6,8 

Saalfeld-Rudolstadt 3,7 2,7 2,5 2,6 

Saale-Holzland-Kreis 3,0 1,9 1,7 1,8 

Saale-Orla-Kreis 3,0 0,9 0,9 0,9 

Greiz 5,2 4,3 4,3 4,4 

Altenburger Land 3,0 0,5 0,4 0,3 

insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quellen: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

  

Anhang 32: Anteile der kreisfreien Städte und Landkreise im Freistaat Thüringen an der touristischen 
Infrastrukturförderung im Freistaat Thüringen im Bewilligungszeitraum 2011-2016 
Touristische Infrastrukturförderung im Freistaat Thüringen = 100% 
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 Vorhaben Gesamt-
Investitionsvolumen 

förderfähiges 
Investitionsvolumen Zuschussvolumen 

Erfurt, Stadt 8,2 1,2 1,2 1,1 

Gera, Stadt 4,7 5,0 5,4 5,7 

Jena, Stadt 2,4 5,6 5,5 4,8 

Weimar, Stadt 7,1 2,9 3,0 3,1 

Eisenach, Stadt 2,4 1,7 1,7 1,7 

Eichsfeld 12,9 6,1 6,2 6,4 

Nordhausen 4,7 5,4 5,5 4,3 

Wartburgkreis 7,1 5,1 4,6 3,9 

Unstrut-Hainich-Kreis 4,7 2,1 2,1 2,1 

Kyffhäuserkreis 3,5 3,0 3,0 3,0 
Schmalkalden-
Meiningen 5,9 5,3 4,9 4,1 

Gotha 3,5 0,7 0,6 0,6 

Sömmerda 3,5 15,8 16,6 17,6 

Hildburghausen 3,5 2,8 2,8 2,5 

Ilm-Kreis 7,1 17,0 17,6 18,6 

Weimarer Land 2,4 1,0 1,0 1,1 

Sonneberg 1,2 0,0 0,0 0,0 

Saalfeld-Rudolstadt 3,5 4,4 4,5 4,8 

Saale-Orla-Kreis 2,4 1,7 1,7 1,8 

Greiz 4,7 6,3 5,3 5,6 

Altenburger Land 4,7 6,8 6,8 7,2 

insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quellen: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

 

  

Anhang 33: Anteile der kreisfreien Städte und Landkreise im Freistaat Thüringen an der wirtschaftsnahen 
Infrastrukturförderung im Freistaat Thüringen im Bewilligungszeitraum 2011-2016 
Wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung im Freistaat Thüringen = 100% 
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Rubrik Unter-Rubrik Durchschnittlicher 
Fördersatz 2011-2016 

Infrastrukturart touristische Infrastruktur 89,0 

 wirtschaftsnahe Infrastruktur 85,0 

 insgesamt 86,6 

   

Fördergegenstände   

touristische Infrastruktur Bad 90,0 

 Fremdenverkehr 90,0 

 Fremdenverkehrsinformationsstellen 83,9 

 Kurpark 90,0 

 öffentliche Erschließung 90,0 

 Rad- u. Wanderwege einschl. Parkplätze 88,7 

 Sonstige 88,6 

wirtschaftsnahe Infrastruktur Wiederherstellung von Industrie- und Gewerbegelände 80,4 

 Aus- und Weiterbildungseinrichtungen 69,5 

 Bildung 26,7 

 Entwicklungskonzepte 75,0 

 Erricht., Ausb., Ausstatt. v. Gewerbezentr. 90,0 

 FuE - Einrichtung 87,1 

 Errichtung und Erweiterung von Gewerbegebieten 86,2 

 Kommunikations - Infrastruktur für Breitbandversorgung 77,6 

 Regionalmanagement 84,1 

 Verkehrswege 86,8 

 Wasser- und Abwasseranlagen 87,8 

Regionen   

touristische Infrastruktur kreisfreie Städte 88,1 

 Landkreise 89,4 

wirtschaftsnahe Infrastruktur kreisfreie Städte 82,9 

 Landkreise 85,5 

Quelle: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

  

Anhang 34: Durchschnittliche Fördersätze der GRW-Infrastrukturförderung im Freistaat Thüringen im 
Bewilligungszeitraum 2011-2016 
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 2011-Mitte 
2014 

Mitte-
2014-
2016 

2011-
2016 

2011-Mitte 
2014 

Mitte-2014-
2016 

Verände-
rung, % 

 Absolute Werte Jahresdurchschnitt  

Vorhaben (Anzahl) 

Verarbeitendes Gewerbe 519 353 872 148 141 -4,8 

Dienstleistungen 685 387 1072 196 155 -20,9 

übrige Branchengruppen 119 70 189 34 28 -17,6 

insgesamt 1323 810 2133 378 324 -14,3 

Gesamt-Investitionsvolumen (Mio. Euro) 

Verarbeitendes Gewerbe 63,38 58,38 121,76 18,11 23,35 29,0 

Dienstleistungen 62,74 55,14 117,89 17,93 22,06 23,0 

übrige Branchengruppen 10,75 10,24 21,00 3,07 4,10 33,4 

insgesamt 136,87 123,77 260,64 39,11 49,51 26,6 

förderfähiges Investitionsvolumen (Mio. Euro) 

Verarbeitendes Gewerbe 52,02 52,83 104,85 14,86 21,13 42,2 

Dienstleistungen 49,01 46,80 95,81 14,00 18,72 33,7 

übrige Branchengruppen 8,22 9,38 17,61 2,35 3,75 59,8 

insgesamt 109,26 109,01 218,27 31,22 43,61 39,7 

Zuschussvolumen (Mio. Euro) 

Verarbeitendes Gewerbe 6,89 9,43 16,32 1,97 3,77 91,8 

Dienstleistungen 7,24 8,26 15,50 2,07 3,30 59,7 

übrige Branchengruppen 1,16 1,68 2,84 0,33 0,67 103,5 

insgesamt 15,29 19,38 34,67 4,37 7,75 77,5 

gesicherte Arbeitsplätze (Anzahl) 

Verarbeitendes Gewerbe 10 727 6 540 17 267 3 065 2 616 -14,6 

Dienstleistungen 7 349 4 484 11 834 2 100 1 794 -14,6 

übrige Branchengruppen 888 806 1 694 254 322 27,0 

insgesamt 18 965 11 831 30 795 5 419 4 732 -12,7 

gesicherte Ausbildungsplätze (Anzahl) 

Verarbeitendes Gewerbe 446 0 446 127 0 -100,0 

Dienstleistungen 473 0 473 135 0 -100,0 

übrige Branchengruppen 43 0 43 12 0 -100,0 

insgesamt 962 0 962 275 0 -100,0 

zusätzliche Arbeitsplätze (Anzahl) 

Verarbeitendes Gewerbe 864 382 1 246 247 153 -38,1 

Dienstleistungen 947 426 1 373 271 170 -37,0 

übrige Branchengruppen 140 55 195 40 22 -44,5 

insgesamt 1 950 863 2 814 557 345 -38,0 

zusätzliche Ausbildungsplätze (Anzahl) 

Verarbeitendes Gewerbe 164 10 174 47 4 -91,5 

Dienstleistungen 192 7 199 55 3 -94,9 

übrige Branchengruppen 27 5 32 8 2 -74,1 

insgesamt 383 22 405 109 9 -92,0 

Quellen: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

Anhang 35: Im Rahmen des Programms Thüringen-Invest - Zuschuss (TIZ) bewilligte Fördervorhaben im 
Freistaat Thüringen nach Branchengruppen und Teilperioden des Bewilligungszeitraums 2011-2016 
Absolute Werte und ihre Veränderung 
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 2011-Mitte 2014 Mitte 2014-2016 2011-2016 

Veränderung Mitte 
2014-2016 
gegenüber 2011-
Mitte 2014,  
%-Punkte 

Vorhaben 
Verarbeitendes Gewerbe 39,2 43,6 40,9 4,4 
Dienstleistungen 51,8 47,8 50,3 -4,0 
übrige Branchengruppen 9,0 8,6 8,9 -0,4 
insgesamt 100,0 100,0 100,0  
Gesamt-Investitionsvolumen 
Verarbeitendes Gewerbe 46,3 47,2 46,7 0,9 
Dienstleistungen 45,8 44,6 45,2 -1,3 
übrige Branchengruppen 7,9 8,3 8,1 0,4 
insgesamt 100,0 100,0 100,0  
förderfähiges Investitionsvolumen 
Verarbeitendes Gewerbe 47,6 48,5 48,0 0,8 
Dienstleistungen 44,9 42,9 43,9 -1,9 
übrige Branchengruppen 7,5 8,6 8,1 1,1 
insgesamt 100,0 100,0 100,0  
Zuschussvolumen  
Verarbeitendes Gewerbe 45,1 48,7 47,1 3,6 
Dienstleistungen 47,4 42,6 44,7 -4,7 
übrige Branchengruppen 7,6 8,7 8,2 1,1 
insgesamt 100,0 100,0 100,0  
gesicherte Arbeitsplätze  
Verarbeitendes Gewerbe 56,6 55,3 56,1 -1,3 
Dienstleistungen 38,8 37,9 38,4 -0,8 
übrige Branchengruppen 4,7 6,8 5,5 2,1 
insgesamt 100,0 100,0 100,0  
gesicherte Ausbildungsplätze 
Verarbeitendes Gewerbe 46,4  46,4  
Dienstleistungen 49,2  49,2  
übrige Branchengruppen 4,5  4,5  
insgesamt 100,0  100,0  
zusätzliche Arbeitsplätze 
Verarbeitendes Gewerbe 44,3 44,3 44,3 0,0 
Dienstleistungen 48,6 49,3 48,8 0,8 
übrige Branchengruppen 7,2 6,4 6,9 -0,7 
insgesamt 100,0 100,0 100,0  
zusätzliche Ausbildungsplätze 
Verarbeitendes Gewerbe 42,8 45,5 43,0 2,6 
Dienstleistungen 50,1 31,8 49,1 -18,3 
übrige Branchengruppen 7,0 22,7 7,9 15,7 
insgesamt 100,0 100,0 100,0  
Rundungsdifferenzen sind möglich. 
Quellen: TAB (2017); Berechnungen des IWH. 

  

Anhang 36: Anteile der Branchengruppen an der Förderung im Programm Thüringen-Invest - Zuschuss 
(TIZ) im Freistaat Thüringen nach Teilperioden des Bewilligungszeitraums 2011-2016 
Prozentuale Anteile an der TIZ-Förderung im Freistaat Thüringen und ihre Veränderung 
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Zweig-
Nr. Kurzbezeichnung des Zweigs Anteil in 

% % kumulativ 

… gemessen an der Zahl der Vorhaben  
45 Kraftfahrzeughandel, -reparatur, -instandhaltung 12,0 12,0 
25 Metallerzeugnisse 8,8 20,7 
43 Vorbereitende Baustellenarbeiten usw. 7,5 28,3 
47 Einzelhandel (ohne Kraftfahrzeuge) 6,4 34,6 
56 Gastronomie 6,3 41,0 
96 Sonstige persönliche Dienstleistungen 5,5 46,5 
10 Nahrungs- und Futtermittel 5,3 51,9 
55 Beherbergung 3,9 55,7 
32 sonstige Waren 3,8 59,5 
71 Architektur- und Ingenieurbüros usw. 3,7 63,2 
… gemessen am Gesamt- Investitionsvolumen  
45 Kraftfahrzeughandel, -reparatur, -instandhaltung 13,6 13,6 
25 Metallerzeugnisse 10,5 24,1 
43 Vorbereitende Baustellenarbeiten usw. 6,5 30,6 
10 Nahrungs- und Futtermittel 6,1 36,7 
47 Einzelhandel (ohne Kraftfahrzeuge) 6,0 42,7 
56 Gastronomie 5,0 47,7 
16 Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren 4,9 52,6 
55 Beherbergung 3,8 56,4 
23 Glas und Glaswaren, Keramik usw. 3,7 60,1 
28 Maschinenbau 3,6 63,6 
… gemessen am Zuschussvolumen 
45 Kraftfahrzeughandel, -reparatur, -instandhaltung 12,4 12,4 
25 Metallerzeugnisse 10,5 22,9 
43 Vorbereitende Baustellenarbeiten usw. 6,6 29,5 
10 Nahrungs- und Futtermittel 6,3 35,8 
56 Gastronomie 5,3 41,1 
47 Einzelhandel (ohne Kraftfahrzeuge) 5,2 46,3 
16 Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren 4,0 50,3 
28 Maschinenbau 3,8 54,1 
71 Architektur- und Ingenieurbüros usw. 3,7 57,8 
55 Beherbergung 3,6 61,4 
… gemessen an der Zahl der gesicherten Ausbildungsplätze  
45 Kraftfahrzeughandel, -reparatur, -instandhaltung 25,4 25,4 
10 Nahrungs- und Futtermittel 14,3 39,7 
55 Beherbergung 5,9 45,6 
46 Großhandel (ohne Kraftfahrzeuge) 4,8 50,4 
28 Maschinenbau 4,5 54,9 
25 Metallerzeugnisse 4,3 59,1 
16 Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren 4,3 63,4 
43 Vorbereitende Baustellenarbeiten usw. 4,3 67,7 
22 Gummi- und Kunststoffwaren 3,6 71,3 
96 Sonstige persönliche Dienstleistungen 3,5 74,8 
Anmerkung: Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit wurden die „amtlichen“ Bezeichnungen der Wirtschaftszweige in 
„Kurzbezeichnungen“ übersetzt.  
Quellen: TAB (2017), Berechnungen des IWH. 

  

Anhang 37: Die zehn größten Wirtschaftszweige (WZ 2008, 2-Steller) der Förderung im Rahmen von 
Thüringen-Invest - Zuschuss (TIZ) im Freistaat Thüringen im Bewilligungszeitraum 2011-2016 (II) 
TIZ-Förderung im Freistaat Thüringen insgesamt = 100% 
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 Durchschnittlicher Fördersatz 2011-
2016a 

Veränderung des durchschnittlichen 
Fördersatzes Mitte 2014-2016 gegenüber 
2011-Mitte 2014, %-Punkte 

Förderung insgesamt 15,9 3,8 

   

darunter    

   

Verarbeitendes Gewerbe 15,6 4,6 

Dienstleistungen 16,2 2,9 

übrige Branchen 16,1 3,9 

   

kreisfreie Städte 16,1 2,6 

Landkreise 15,8 4,1 
a prozentualer Anteil des Zuschussvolumens am förderfähigen Investitionsvolumen. 
Quelle: TAB (2017); Berechnungen und Darstellung des IWH. 

 

  

Anhang 38: Durchschnittliche Fördersätze der TIZ-Förderung im Freistaat Thüringen im Bewilligungs-
zeitraum 2011-2016 und ihre Veränderung 
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Überblick 

Nicht alle Fragen, die die Studie beantworten sollte, ließen sich mit den Informationen der Förder-
statistiken und weiterer Sekundärdatenquellen beantworten. Aus diesem Grund eine Online-
Befragung entwickelt und durchgeführt, die sich an die Empfänger der GRW richtet, und zwar Unter-
nehmen sowie Kommunen bzw. Abwasserzweckverbände. Technisch wurde die Befragung mittels des 
Befragungstools Enterprise Feedback Suite (EFS) Survey der Questback GmbH umgesetzt. Es können 
insbesondere komplexe Befragungen mit umfangreichen Befragungssamples durchgeführt und durch 
verschiedene Optionen der Filterung heterogene Befragungsgruppen abgedeckt werden. Zudem er-
möglicht es unkomplizierte Ergebnisauswertungen auch während der Feldzeit. Um eine gute bis sehr 
gute Beteiligungsquote zu erzielen, wurden die folgenden ergänzenden Maßnahmen im Rahmen der 
Online-Befragung ergriffen: Im Vorfeld der Einladungsmail zur Online-Befragung wurde ein Anschrei-
ben des Auftraggebers per Post an die zu Befragenden geschickt. Die Feldzeit nach Erstkontaktierung 
betrug ca. zwei Wochen, dann wurde eine erste Erinnerungsmail mit einem zusätzlichen Zeitfenster 
von weiteren zwei Wochen zur Mobilisierung weiterer Teilnahmen verschickt. Eine zweite und letzte 
Erinnerungsmail ging nach den weiteren zwei verstrichenen Wochen an alle Betriebe, die bis dahin 
noch nicht teilgenommen hatten. Üblicherweise resultieren 60% des späteren Gesamtrücklaufs aus 
der Erstkontaktierung, 40% aus der Erinnerungsmail, was auch bei dieser Online-Befragung zutref-
fend ist. Diese Vorgehensweise erhebt alle relevanten Informationen und begrenzt den Aufwand für 
die Befragten auf das unbedingt notwendige Minimum. 

Befragung der Unternehmen 

Die Befragung der Unternehmen richtete sich an alle im Untersuchungszeitraum 2011-2016 GRW-
geförderten Akteure der gewerblichen Wirtschaft. Insgesamt haben ca. 636133 Betriebe in den Jahren 
2011-2016 eine GRW-Förderung vom Freistaat Thüringen erhalten. Letztendlich wurden 616 Betriebe 
zur Online-Befragung eingeladen; von diesen 616 Betrieben wurden 52 Betriebe nicht erreicht (E-Mail 
unzustellbar bzw. Adressat nicht erreichbar), sodass letztendlich 564 Betriebe aufgefordert wurden, 
an der Online-Befragung teilzunehmen. Kontaktiert wurden die unmittelbar mit der Förderung befass-
ten Personen in den Betrieben. Insgesamt haben 182 Betriebe den Fragebogen ausgefüllt, was einer 
Rücklaufquote von gut 32% entspricht. Die Ergebnisse auf die 182 Betriebe, die einen teilweise oder 
vollständig beantworteten Fragebogen ausgefüllt haben. 

Befragung der Kommunen und Zweckverbände 

Diese Befragung richtete sich an alle Thüringer Kommunen mit mehr als 3.000 Einwohnern. Unter den 
Befragten sind alle bisherigen Zuwendungsempfänger und alle Zweckverbände, welche im Zeitraum 
2011-2016 Unterstützung durch die GRW erhielten. Insgesamt wurden 256 Thüringer Kommunen zur 
Online-Befragung eingeladen; von diesen 256 Kommunen/Zweckverbänden134 wurden zehn nicht er-

                                                           
133 Vereinzelte Betriebe haben auf die Einladung zur Online-Befragung geantwortet, dass sie die GRW-Fördermittel 

nicht abgerufen hätten bzw. dass die GRW-Mittel in Einzelfällen zurückgefordert worden seien. 
134  Der Einfachheit halber wird im Folgenden lediglich von Kommunen gesprochen, auch wenn sich die 

Ergebnisse sowohl auf die Kommunen als auch auf die Zweckverbände beziehen. 

Anhang 49: Online-Befragungen 



 
- 288 - 

reicht (e-Mail unzustellbar bzw. Adressat nicht erreichbar), sodass letztendlich 246 Kommunen auf-
gefordert wurden, an der Online-Befragung teilzunehmen. Insgesamt haben 92135 Kommunen den 
Fragebogen ausgefüllt, was einer Rücklaufquote von gut 37% entspricht. Im Folgenden werden die 
Ergebnisse der Online-Befragung dargestellt. Dabei beziehen sich die Ergebnisse auf die 92 Gebiets-
körperschaften, die einen teilweise oder vollständig beantworteten Fragebogen ausgefüllt haben. Bei 
der Auswertung der einzelnen Fragen beziehen sich die Prozentangaben, wenn nicht anders bezeich-
net, auf die jeweilige Gesamtheit der antwortenden Akteure, die zu der betreffenden Frage eine Rück-
meldung geliefert haben. 

Etwas mehr als die Hälfte der an der Befragung teilnehmenden Kommunen/Zweckverbände nahm 
keine GRW-Infrastrukturförderung im Zeitraum zwischen 2011 und 2016 in Anspruch. 

Quelle: ISI Online-Befragung (eigene Berechnungen). 

  

                                                           
135  Hierbei handelt es sich um 72 Kommunen mit mehr als 3.000 Einwohnern und 20 Zweckverbände. 
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